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3. Erster Schweizerischer J ugendgerichtstag
in Winterthur.

Referate und Voten.

1. Uber die Beziehungen des Kindes zum Verbrechen.

Referat von Dr. H. Zangger,

ord. Professor der gerichtlichen Medizin an der Universitit Ziirich.

Leitsiitze.

Die einleitenden Betrachtungen
zum Jugendgerichtstag haben zur Auf-
gabe, einen Einblick zu verschaffen
in den tiefgehenden Unterschied zwi-
schen der Psyche des Kindes und der-
jenigen der Erwachsenen, hauptsichlich
in Bezug auf das strafrechtliche Ver-
schulden und die Folgen.

1. Das Kind erfiillt nur selten
die Voraussetzungen der straf-
rechtlichen Tatbestinde. Sein
Vorstellungsleben ist sprunghaft, es ist
suggestibel, plastisch, die Erfahrung und
Einsicht beschrinkt: Diese Tatsache
bedingt die Festsetzung eines bestimm-
ten Alters fiir die Strafmiindigkeit.
Das Kind kommt fiir uns als Urheber
und Gehiilfe bei Verbrechen, aber auch
als Opfer, Mittel und Zeuge in Betracht.

2. Unsere Aufgabe gegeniiber
der Jugend zerfillt in zwei Haupt-
teile:

Conclusions.

Les considérations que nous allons
exposer ont pour but de permettre
d’apprécier les différences profondes
qui séparent la psychologie de I’enfant
de celle de I'adulte, surtout en ce qui
concerne la criminalité et ses consé-
quences. '

1. Les causes qui déterminent U'acte
délictueux chez Uenfant sont rarement
celles prévues par le Code pénal. La
perception de I’enfant et vive et pro-
céde en quelque sorte par ricochets;
I’enfant est facilement suggestible et
doué d’'une mentalité trés plastique;
il manque d’expérience et de jugement.
De tout cela résulte la nécessité de
ne pas admettre lexistence d’une
responsabilité pénale avant un certain
dge. L’enfant peut étre 'auteur ou le
complice d’'un délit, mais il peut aussi
en étre la victime, l'instrument in-
conscient ou le témoin.

2. Notredevoir a Uégard del’enfant
est double: Nous devons:
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a) Die Behandlung des Kindes,
nachdem ein Verbrechen begangen.

b) Die Frage nach der Vorbeugung
des Verbrechens durch Fiirsorgemaf-
nahmen, die das neue schweizerische
Zivilgesetzbuch in so weitgehender,
umsichtiger Weise uns bietet zum
Schutze der Gefihrdeten.

Die Ursachen und Voraus-
setzungen des Verbrechens sind:

* Angeborene Anomalie, voriibergehende
Zustiinde, wie das verwirrende, schwan-
kende, nach Neuem driingende der
Pubertiit, das familiiire, das Schul-
und soziale Milien mit ihren sugge-
stiven Wirkungen, zufillige Frithsugge-
stionen und Gifte, auf die das Kind
so sehr empfindlich ist.

3. Das Untersuchungsverfah-
ren gegeniiber aktiv oder passiv an
Verbrechern beteiligten Kindern muf
weitgehend darauf Riicksicht nehmen,
dal die Kinder sehr plastisch und
suggestibel sind. (Das kausale Denken
ist wenig entwickelt, die Phantasie oft
lebhaft, die iiberdachte Erfahrung sehr
beschriinkt. Fiir die Gedanken leitend
sind oft sich widersprechende, schnell
aufeinanderfolgende Zielvorstellungen.
Es ist die Aufgabe des Untersuchungs-
richters, die Konkurrenz dieser ein-
zelnen Faktoren festzustellen. Der Be-
gutachter mufl die Eigenart der Be-
einflufibarkeit in einer psychologischen
Darstellung der Personlichkeit ver-
stindlich machen.)

4.DasJugendgericht muiinder
Urteilssprechung, in der Straf- und Fiir-
sorgeangelegenheit in erster Linie die
Opportunitiit sprechen lassen im Inter-
esse des entwicklungsfiihigen Kindes.

a) nous occuper de I’'enfant qui a
commis un délit et le soumetire a un
traitement moral;

b) chercher a prévenir le délit par
des mesures tutélaires rationnelles,
telles que celles que prévoit le projet
de Code pénal suisse, et que nous
donne le Code civil suisse.

Les causes déterminantes du délit
chez Penfant doivent étre recherchées
dans un anomalie congénitale, dans
certains états psychiques passagers,
tels que celui que détermine la puberté,
avec ses troubles, ses impulsions et
ses désirs, dans le milieu social (famille,
école) ou vit I'enfant, dans les sugge-
stions précoces et les intoxications et
autres morales auxquelles I’enfant est
si sensible.

3. Les enquétes dirigées contre les
enfants qui ont participé, d’'une facon
active ou passive, a un délit doivent
tenir compte dans une large mesure
de la suggestibilité et de la plasticité
de la mentalité de I’enfant, chez qui
lidée de causalité est peu développée,
I'imagination souvent trés vive et
Iexpérience trés restreinte. Les idées
de I'enfant sont souvent mal coor-
données; elles se suivent et se modi-
fient trés rapidement. C’est au juge
d’apprécier le role et I'importance de
ces différents facteurs; c’est a la per-
sonne chargée d’examiner l'état de
I'enfant de faire comprendre au juge
les réactions du sujet et sa personnalité.

4. Les tribunauzr auxquels sont
déférés les mineurs doivent tenir compte
surtout,dansles peines qu’ils prononcent
et les mesures qu’ils ordonnent, de
I’intérét moral de I'enfant.

Zur Einleitung in die Verhandlungen des Jugendgerichtstages
ist es meine Aufgabe, die Notwendigkeit der speziellen Behand-
lung der jugendlichen Verbrecher aus den Erfahrungen des Be-



201

gutachters zu beleuchten, nachdem Ihnen die erschreckende Zu-
nahme der Zahl der in Verbrechen verwickelte Kinder bekannt
ist. Speziell mochte ich Ihnen die grofie Differenz zeigen zwischen
der Psychologie, dem Aufleben von Motiven im werdenden Men-
schen, im Gegensatz zur Psychologie, speziell dem Verantwortungs-
gefithl und der Einsicht in die Konsequenzen von Handlungen
beim Erwachsenen.

Wir alle hier hatten Gelegenheit, das Zerstorende und das
zugleich Mitleid erregende, das oft im ersten Verbrechen von
Kindern liegt, kennen zu lernen. Wenn wir uns aber unsere
Erfahrungen erzihlen wiirden, bekiimen wir gegenseitig den Ein-
druck, dafl die Griinde analoger Delikte in bezug auf Téter und
Milieu ungeheuer verschieden sind.

Wir wiirden jedoch bei fast allen jugendlichen Tiitern etwas
Gemeinsames finden, das darin besteht, dafl die Kinder meist
weder geniigend Einsicht in die Konsequenzen ihrer Handlungen
haben, noch durch Erziehung und Lebenserfahrung geniigend
Hemmungen und Riicksichten erhalten haben konnen, um Impulsen
und Reizen zu widerstehen.

Die Uberzeugung, daBl wir vor einem iuBerst schweren Pro-
blem stehen, das Mitleid und der Wunsch zu helfen und die
gleichzeitige sichere Hoffnung, dafl vieles besser zu machen ist,
als es heute geschieht, ist das gemeinsame Gefiihl, das uns hier
zusammenbringt.

Aufler diesem Wunsch, der in jedem einzelnen liegt, dréngt
die schaudererregende Zunahme des Verbrechens durch die
Jugendlichen, die Dimensionen annimmft, die die allgemeine Zu-
nahme der Kriminalitit stark iibersteigt. Die absoluten Zahlen
der verurteilten Jugendlichen in den uns umgebenden Lindern
sind sehr erschreckend, pro Jahr zirka 30 000 Verurteilungen von
Jugendlichen in Frankreich, 40—50 000 in Deutschland, in Italien
80 000. Dabei ist eine Verdoppelung bis Verdreifachung der
Zahlen in zirka 20 Jahren erfolgt.

Um Ihnen die Verhiiltnisse des Bodens zu demonstrieren, auf
dem wir hier stehen, habe ich unter Mitarbeit der Bezirksanwalt-
schaft die Verbrechen der Jugendlichen hier in Winterthur
untersucht iiber die letzten 10 Jahre, die ich zum Teil in dieser
Zeit selbst verfolgt habe und wo ich die Art der Untersuchung
wihrend dieser Zeit genau kennte.?)

) Vgl. Diss. Gervay, Kind und Verbrechen.
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Wenn wir hier feststellen, wie viele Kinder mit Strafunter-
suchungen in Beziehung kamen (als Téter und als Opfer von
Verbrechen), so sehen wir z. B. im Jahr 1901 im ganzen
30 Jugendliche, davon 19 als Titer (eingeschlossen eine Serie
von 9). Im Jahr 1906 bereits 49 Jugendliche, 20 als Titer.
Im Jahr 1911 57 Jugendliche, davon 31 als Titer.

Weitaus das Hauptkontingent bilden Diebstdhle und Sittlich-
keitsverbrechen (Details werden in einer besonderen Abhandlung
publiziert).

Meine Hauptthese ist also:

Das Kind erfillt nur selten die Voraussetzungen des vom
Strafrecht geforderten Tatbestandes und zwar eben auf Grund
der Psychologie des Kindes. |

Man sieht selbst beim normalen Kinde, wie stark es ab-
hingig ist von momentanen Eingebungen; wie &dufiere Reize es
verfiithren, selbst bekannte Gefahren zu iibersehen.

Diese Empfindlichkeit ist um so gréfler, wenn das Nerven-
system des Kindes von Geburt labil ist, wenn es unter irgend
welchen toxischen Einfliissen steht, wenn sein Lebensmilieu ihm
Ereignisse zeigt, bei deren Nachahmung es von seinem eigenen
Erfahrungsgebiet stark weggefiihrt wird, wo aus dem Spiel und
der Sehnsucht, grofi zu sein, ,,Grofle® zu spielen, der junge
Mensch in Situationen gelangt, sich in Situationen dringen 1&aft,
denen er nicht gewachsen ist.

Der jugendliche Mensch ldf3t sich sehr von zufédlligen Ein-
gebungen leiten; die Impulse werden durch zufillige Analogien
und vor allem komplizierte dunkle Wiinsche geweckt. Die Wahl
seiner Mittel fiir die Realisierung hingt von zufilligen, abliegen-
den, oft ganz unzusammenhingenden Einfliissen ab. Zu diesen
Eigentiimlichkeiten gesellt sich die Unruhe, die dringende Sehn-
sucht der Pubertit, in der das erregte Kind, durch Imitation und
Wunsch gedridngt, die Tendenz hat, in Situationen, die es nicht
kennt, hineinzuspringen.

Die Chance, gefdhrliche Handlungen zu begehen, liegt in
jedem unbewachten Kind. Je nach der Erziehung und Intelli-
genz, der Wirkung seines Lebensmilieus, ist die Art der Be-
titigung verschieden.

Die nichstliegende hiufigste Kriminalitdt ist die Aneignung
von fremden Dingen, die aus sehr vielen Motiven sich ereignet.
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Die schlimmsten und verhingnisvollsten Reaktionen scheinen
in zweiter Linie dem Wunsch der riicksichtslosen, selbstéindigen
Nachahmung aller Ausserungen der Erwachsenen zu entspringen
und da hauptsichlich wieder unverstandene sexuelle Offen-
barungen.

Als Beispiel, wie ein sich wiederholender Wunsch, wenn
keine Realisationsmdoglichkeit und keine Ablenkung besteht,
Kinder zu sehr schweren, konsequenzenreichen Taten fiihren
kann, erwihne ich folgende Fille.

Ein Midchen von 14 Jahren wird von seiner Familie weg in
einen andern Kanton gebracht als Kinderm#dchen. Es hat Heim-
weh und sucht vergebens Griinde, um nach Hause zu konnen,
dann fillt ihm ein, etwas zu tun, was die Leute schnell veran-
lassen wiirde, es nach Hause zu schicken. Es schiittet Petrol in
das (leere) Kinderbettchen, ziindet dasselbe bei offenen Tiiren an
und legt sich selbst in ein anderes Bett.

Ein 10jdhriges Mi#dchen hort viel von Reisen, von grofien
Stddten. Jede Einsicht fehlt dem Kind, es ist wviel allein zu
Hause; wenn es den Wunsch #uflert, wird es nur barsch ange-
fahren. Durch Schaustellungen und Biicher wird der Wunsch
immer wieder lebendig und zuletzt so stark, dal es Geld stiehlt
und Knabenkleider kauft. Man gibt in dem Kaufladen dem
10jdhrigen M#dchen Gelegenheit, sich die Knabenkleider anzu-
ziehen und es ist Vagabund.

Diese beiden Médchen sind in einem neuen gesunden Milieu
geistig und sozial normal geblieben.

Gar nicht selten hort man, dal Knaben Banden bilden,
kleine Diebereien, FEigentumsschidigungen etc. gemeinsam in
Szene setzen auf Grund von imponierenden Schlauheiten, die sie
im Kinematographen gesehen haben.

Die suggestiven Offenbarungen neuer Moglichkeiten, aufller-
ordentliche Dinge zu vollbringen, sind die grofie Verfiihrung fiir
die Knaben und konnen bei ungliicklichem Milieu, bei Einsichts-
losigkeit der Eltern, der Grund zu Verbrechen werden.

Ich sah letzthin einen Knaben einer vornehmen Familie, der
sich einer SchieBwaffe bemiichtigte, um auf Automobile und Eisen-
bahnen zu schieflen in einer grofien Verehrung fiir Bonnot. Die
Sehnsucht nach dieser Grofie wurde kurz vorher von seinem ein-
sichtslosen Vater soweit unterstiitzt, dafl er seinem Sohn von
Paris aus in die Schweiz in einem grofien Telegramm eine neue
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Tat Bonnots telegraphierte, damit der Sohn das zuerst wisse und
erzihlen konne. Auf Vorwiirfe antwortet der Vater: ,Ca lui
fait plaisir.“ Dieses einsichtslose ,faire plaisir!“

Allgemein bekannt ist, dal zirka vom 12. Jahr an sich ja
schon manchmal auch bei Normalen verschiedene geistige Eigen-
schaften ganz ungleich entwickeln. Héaufig zeigen sich aber in
dieser Zeit die eigentlichen pathologischen Zustinde der
Jugendlichen, bei denen in diesen Jahren sich sehr auffillige
Verschiebungen ausbilden, indem z. B. der Intellekt zuriickbleibt,
die Impulsivitit stark in den Vordergrund tritt, ehrgeizige Ten-
denzen verfritlht zu entscheidenden Momenten werden, bei
Knaben die Ehre und Vorstellung von Ehre und Demiitigung
ganz plotzlich alle andern Lebenswerte iibertont und sie zu Taten
veranlassen.

Ich habe zur Zeit einen Jungen von zirka 12 Jahren zur Be-
obachtung, der einen Selbstmordversuch mit dem elektrischen
Starkstrom machte. Da ihm Schlige versprochen worden waren
in der Schule, ging er nicht hin, weil er sich schimte; am
zweiten Tag sah er, wie er doch zur Schule wollte, am elektri-
schen Transformator die rote Tafel ,Bei Beriihrung Lebens-
gefahr“ und erinnerte sich, daffl ein Techniker gesagt hatte, er
diirfe nicht zu nahe kommen oder beriihren, sonst sei er sofort
tot. Da schoff ihm der Gedanke durch den Kopf: wenn ich
diesen Draht beriihre, merke ich sofort nichts mehr. Das zog
ihn an. Er holte sich Bretter, um ein Geriist zu machen, um
den 8 m hohen Transformator zu besteigen. Wie er sich iiber-
zeugt hatte, daBl er hinaufsteigen koénne, ging er nach Hause, af
und schlief die Nacht ruhig und stieg am Morgen auf den Trans-
formator, beriihrte die Hochspannung und blieb bewufBtlos am
Transformator hingen. Aus der kompletten Riicksichtslosigkeit
werden Sie schon ein deutliches pathologisches Moment er-
schliessen.

In andern Fillen kommen unausgeglichene, speziell schwach
begabte, irritierbare Jugendliche, wenn sich ungliickliche Situa-
tionen und Umstinde hédufen, zu allerschwersten Verbrechen,
Totschlag und Mord, Brandstiftung etc. (Doch lehrt die Er-
fahrung, dafl wir in der Mehrzahl solch schwerer Verbrechen es
mit Personlichkeiten zu tun haben, die einer psychischen, mehr
oder weniger schweren Krankheit, speziell der Gefiihlssphire zu-
streben.)
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Der 17jihrige Morder von Arni zum Beispiel ist in Bezug
auf Intellekt und Lebenserfahrung wie die Kinder der Umgebung
mit 11—12 Jahren.

Ein Hauptmotiv, dem Midchen nachzugehen und es anzu-
packen, war die Beleidigung seines Dorfes durch das Méd-
chen; besonders verletzt wurde er und fiihlte zugleich ein An-
recht, das Midchen zu strafen, weil er seit zwei Jahren dem
Mi#dchen gut war und die Uberzeugung hatte, es moge ihn auch.
Wie das Midchen ihm dann noch mit Verzeigen drohte, schlug
er ihm mit der Faust einigemal sehr Kkriiftig ins Gesicht. Das
Midchen blutete stark und verlor das Bewuftsein, fiel zu Boden.
Er geht einige Schritte weg, sieht das Midchen an und war
sofort iiberzeugt (wie er mir vor wenig Tagen noch behauptete),
daB} sie an den Verletzungen sterben werde und jetzt sehr leide.
Aus dieser Situation heraus fafite er den neuen Entschlufl, damit
das Méddchen nicht mehr leiden miisse, es mit einigen kriftigen
Schlédgen seiner Schuhe in das Genick (nach der Volksansicht
der leicht todlichen Verletzungen in der Genickgegend) zu téten,
wie man ein leidendes Tier tote, ,das tut Ihr doch auch!“ Dann
faBit er das Médchen schluchzend und triigt es in die Nihe der
Strale (wo er jeden Moment gesehen werden konnte), legt es
sorgfilltig hin, damit man das Mé&dchen bald finde und rennt
dann schluchzend nach Hause.

Die fiirchterliche Tat kam bei dem sehr ungleich entwickelten
jungen Menschen dadurch zustande, dal er ganz besonders ver-
letzt wurde durch die Beschimpfung seines Ortes durch das von
ihm verehrte Midchen, das ihm ferner drohte, ihn bei der Polizei
zu verzeigen. Daraufhin erfolgt die brutale Reaktion des Idioten,
der sofort weich wurde, wie er den Effekt sah, und aus diesem
Erschrecken heraus ging er zur Tétung des bewufitlosen, bluten-
den Mi#dchens iiber.

Wenn analoge Tatbestinde aus ungliicklichen Assoziationen,
sprunghaften Ideengingen, phantastisch sich betiitigenden Wiin-
schen entstehen und wenn die Einwirkung der Umgebung und
angeborene Labilitdt, Reizbarkeit und ungleiche Entwicklung des
Seelenlebens als Ursache vorausgesetzt und gefunden werden,
dann haben wir eben als Erwachsene, die wir ja die Verantwor-
tung fiir das Kind haben, diese Faktoren bei der gesamten Be-
handlung des Kindes in Beriicksichtigung zu ziehen.
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Am zweiten Tag nach dem Mord erzidhlte er mir alles so wie
jetzt, ein Jahr spéterin der Strafanstalt, aber mit ganz andern Worten,
er habe nie mehr ,daran“ gedacht, er vermeidet alle direkten Namen
und Worte aufler Franziska, den Namen des Médchens, dann kommt
ein unterdriicktes Schluchzen. In der Strafanstalt geht es ihm
recht gut, er hat niemand etwas erzihlt. Die Intelligenz reicht
nur fiir die Korbmacherei. Korperlich ist er viel kriftiger und
besser genidhrt. Die Strafe empfindet er nicht.

Bei der Untersuchung der Bekdmpfungsmittel der jugend-
lichen Kriminalitit diirfen wir nicht vergessen, auch zu unter-
suchen, was die heutige manchmal etwas sentimentale Beur-
teilung als schidlich betrachtet an der strafrechtlichen Be-
handlung der Jugendlichen.

Gefidhrlich ist an dem Ooffentlichen Gerichtsverfahren wohl
wesentlich einmal die Hast und die Schnelligkeit, mit welcher
diese einfachen Fille behandelt werden miissen. Der Jugend-
liche geht eindruckslos, verwirrt weg, er hat oft nichts ver-
standen. :

Die Erwartung, die Ehrfurcht vor dem Gericht und die
schnelle Erledigung stehen meist im Widerspruch, und der nach-
haltig wirkende Eindruck der Verhandlung fehlt. Die Offentlich-
keit des Verfahrens, der manchmal gleichgiiltige Ton in vielen
Verhandlungen, die Widerspriiche in den Anschuldigungen,
Scheinbegriindungen, das Licherlichmachen in den Plaidoyers,
léifit dem Jugendlichen die ganze Prozedur, die gerade ihn betrifft, als
etwas Unwahres erscheinen. Die Jugendlichen haben spiter vor
der neuen Untersuchung und vor neuen Verhandlungen meist
gar keine Angstmehr, auch keine Ehrfurcht. Sie haben oft das
Gefiihl, dal eingesperrt zu werden und nicht eingesperrt zu werden
nicht in den ernsten wohlmeinenden Abwigungen ihren Grund
habe, sondern dafl es mehr Zufall oder Gliickssache sei. Es ist auch
eine wichtige regelméiflige Beobachtung, dafl das Kind moglichst
schnell nach dem Urteil anféingt, die guten Seiten, das am wenig-
sten Unbequeme in seinen neuen Situationen herauszuspiiren, das
liegt in der Natur des Kindes. Die Strafe ist also bald in reine
Milieuwirkung umgewandelt, weil das Kind an das Wesen der
Verurteilung und Strafe nicht mehr denkt. Die ungliickliche
Wirkung der Offentlichkeit und des Sensationsinteresses an der
Publikation der Verhandlungen iiber jugendliche Verbrechen
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wirkt im selben ungiinstigen Sinne. Neben dem unangenehmen
Gefiihl sucht die Sehnsucht jedes Kindes und der Ehrgeiz jedes
Kindes eine Deutung, die fiir dasselbe spricht und es entschul-
digt. Es fiihlt sich leicht als eine Art Held, weil es in der Zei-
tung kommt, andererseits und gerade die guten Elemente leiden
unter den Entstellungen und der sentimentalen oder ungerechten
Beurteilung.

Ich habe noch keinem Jugendlichen schlechte Referate iiber
seinen Fall zu lesen gegeben, der nicht eine Erregung oder Ver-
achtung gezeigt hiitte, das ist verstindlich, da gerade bei Jugend-
lichen die Achtung vor Gedrucktem auch heute noch recht grofy
ist, weil sie noch das Gefiihl haben, dafy das Gedruckte jedem ja
zuginglich ist in alle Zukunft und jedem in die Hinde kommen
konne.

Das sind alles Faktoren, deren schéidliche Seite man hervor-
heben muf}, und die ja in einem neuen Jugendgerichtsverfahren
verschwinden werden. Dagegen ist jedoch die Notwendigkeit der
Feststellung des Tatbestandes, die iiberzeugende Sicherheit der
Beweisfiihrung auch fiir die kindliche Vorstellung von grofier
Bedeutung, wenn man die Zeit fiir die Vertiefung hat.

Wenn gleich nach dem Urteil das Kind sich auf das
Milieu einzustellen versucht, aus jedem Milieu das ihm Bequeme
herausliest und die Verurteilung vergifit, so werden wir zu einem
Vergleich gedriingt, der die Aufgaben klarer hervortreten lifit.

Wenn wir junge Pfldnzchen schlecht gedeihen sehen, ist die
Hauptfrage, in was fiir Erdreich wir sie verpflanzen miissen,
damit sie sich erholen. Mit Erfahrung wissen wir die Be-
dingungen fiir die Mehrzahl der Pflinzchen zu finden, wir
miissen sie aber die erste Zeit nach Versetzung beobachten, wie
sie sich anpassen, ob sie gerade auswachsen oder einer Stiitze
bediirfen usw.

Komplizierter aber im Prinzip identisch sind die gefédhrdeten
und verbrecherischen Kinder. Auch hier ist die Erholungsfihig-
keit bei gesundem Boden und frither Verpflanzung eine viel
groflere als bei einer spiteren Verpflanzung.

Das Milieu mufi so gewihlt werden, dafl sich der junge
Mensch beobachtet fiihlt, dafi er der Beobachtung sich nicht
leicht entziehen kann, wie z.B. im Grofistadtmilieu, wo er in
wenigen Minuten sich allen Augen entziehen kann, so dafl er
aufler dem Gesichtskreis aller Menschen ist, die ihn kennen.
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Die Sucht und der Ehrgeiz, anerkannt zu sein, resp. liber-
haupt sich gegeniiber das Gefiihl zu befriedigen, sich in irgend
etwas mit andern messen zu konnen, ist in der Wertschitzung
des jungen Menschen viel wichtiger als das Gebiet der Betiiti-
gung, das nicht unmittelbar in seinem komplizierten Charakter,
in seinen weiteren verhingnisvollen oder guten Folgen Klar ist
und ihm oft erst durch reservierte Anerkennung und Aufklirung
durch Erwachsene bekannt wird.

Es ist sogar hiufiger der suggestive Glaube an eine Per-
sonlichkeit, die den Jugendlichen bestimmt, diese nachzuahmen
als irgend eine Erkenntnis; und diese Anlage miissen wir ja so
oft auch in medizinischen Disziplinen verwenden, weil sie die un-
mittelbarste Wirkungsmaoglichkeit erlaubt. Denn gerade das ge-
fihrliche schiddigende Milieu greift an dieser Eigenschaft des
Kindes an, das Milieu der frechen, ldsternden Jungen, das Milieu,
in dem eine Frechheit den Helden macht, das unmittelbar ein-
leitet zu den Beziehungen des miihelos scheinenden, verantwor-
tungslosen Lebens der Ausbeutung, des Betruges und sehr hdufig
des Zuhilters und der Dirne. :

Wenn ein jugendlicher Mensch in diesem gesellschaftlichen
Gebiet einmal gelandet, zieht es ihn mit ganz verhéngnisvoller,-
meist unbezwingbarer Intensitit wieder dorthin, und nur grofie
Distanz, Verbot der Stadt, scheint die Aufrechterhaltung der Be-
ziehungen zu unterbrechen.

Man darf dem leichtsinnigen Teil der Jugend ,das schwere
Erlebnis“, das Durchkosten von Konsequenzen, nicht ersparen.

Dafl gerade das schwere, lang anhaltende Erlebnis die Men-
schen formt, ihnen Halt gibt, sie sich selber vorfiihrt und die
Grenzen der Leistungfihigkeit der so gerne stolzen Personlichkeit
zeigt, hat jeder von uns in seiner tiefen Bedeutung erlebt. Das
ist von den bedeutendsten Charakteren der Geschichte der
Menschheit oft betont worden.

Die menschlichen Anlagen haben bestimmte Wachstums-
tendenzen, aber sie sind nicht durchaus harmonisch. Was Ent-
wicklung bedeutet, was Neues geleistet wird, auch Kkiinstleri-
sches Schaffen, verlangt einen konsequenten, dauernden Druck,
eine konsequente formende Arbeit und Energieaufwand, die oft
quélenden Charakter haben, und nur die Aussicht auf ein per-
sonliches Resultat und ein personliches Werden und das Voraus-
fiihlen dieser Notwendigkeit schafft die dazu gehorenden Krifte.
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Der Wunsch zur Selbsterziehung, Selbstformung und Entwicklung
der Personlichkeit und personlicher Machtfaktoren ist ein grofies
erzieherisches Moment, das nicht selten bei Verbrechern in der
Jugend eine groflie Rolle spielt. Die Betédtigung und Entwick-
lungsmoglichkeit dieser Tendenzen und Anlagen beim jugend-
lichen Verbrecher gehort zu den schwierigsten Aufgaben.

Es sind vor allem fiir die Wahl der zukiinftigen, passenden
Lebensbedingungen Personen nétig, die aus vielseitiger Lebenser-
fahrung und Interesse die Kenntnisse der verschiedenen moglichen
Milieux erworben haben, die bei der Verpflanzung zusammen
mit Arzten den entscheidenden Rat geben konnen, wihrend bei
‘schwereren Féllen eine spezielle Untersuchung des Seelenlebens,
aber wenn moglich nicht in allgemeinen Anstalten, durchgefiihrt
werden sollte, um die Kraft der pathologischen Entwicklungs-
tendenz kennen zu lernen.

Wir miissen uns also auch die Frage vorlegen, wie wir fiir
diejenigen Kinder, die zu Verbrechen neigen, die rationellen
Mittel, resp. ein Milieu finden, das durch Beispiel, Erkenntnis
und Freude an niitzlicher Betiitigung die Disposition zu ver-
brecherischer Reaktion einschlafen ldfitt Denn wenn irgendwo,
tendiert man auch hier in den neuen Strafgesetzentwiirfen und
vor allem im neuen schweizerischen Zivilgesetzbuch und den
Einfithrungsgesetzen einheitlich darauf hin, der in unserer Zeit
besonders gefihrdeten Jugend die adiquaten Entwicklungsbedin-
gungen von Gesetzes wegen zu schaffen. (Vergl. Pictet: Die
Bedeutung des neuen schweiz. Zivilgesetzbuches fiir die #rztliche
Tatigkeit spez. Fiirsorge und Verbrechens-Prophylaxe. Gerichtl.
Med. Diss. Ziirich 1912.)

Wer gegen tausend Kinder untersucht und linger beobachtet
hat, welche Verbrechen irgend welcher Art zur Untersuchung
brachten als Tater, Mittéter, Opfer, Zeuge von Verbrechen, wird
aber gerade dann, wenn er Hoffnung auf Einfiihrung besserer
Verhiltnisse hat, zugeben miissen, dafl keine Untersuchung
soviel Zeit und vor allem auch so grole Vorsicht braucht, um
nicht zu schiddigen, wie die Untersuchung von erstmaligen
jugendlichen Verbrechern (und Opfern von Verbrechen). Diese
Resignation, diese Erkenntnis scheint mir Voraussetzung fiir
diese Aufgabe.

Es ist auch manchmal, ja sehr oft notwendig, andere Per-
sonen, zu denen das Kind Vertrauen hat, beizuziehen, wenn es
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einem iiberhaupt gelingen soll, in die, durch das Verbrechen
selbst oft recht erschreckte, erstarrte Psyche einzudringen.

Ich schliefle diese kurzen personlichen einleitenden Worte,
indem ich darauf hinweise, dafl das neue schweizerische Zivilge-
setzbuch uns soviel grofie Aufgaben im Sinne des Schutzes der
Jugend stellt und soviele Mittel zu iiber Iéiingere Zeit sich erstreckender
Behandlung der gefihrdeten Jugend vorsieht, dal die Ver-
handlungen und Ziele des Jugendgerichtstages darin schon eine
Garantie haben, dal die Wiinsche zur Unterstiitzung der Ver-
brechensprophylaxe auch schon im Zivilgesetz auf breitester
Basis festen Boden haben.

2. Der Stand der Jugendgerichtsbewegung,
namentlich in der Schweiz.

Referat von Dr. Ernst Hafter,
ord. Professor des Strafrechts an der Universitit Ziirich.

Leitsiitze. Conclusions.

1. Der Gedanke einer besondern Ge- 1. I’idée de créer une juridiction
richtsbarkeitfiir jugendliche Rechts- spéciale pour les jeunes délinquants,
brecher, der aus Nordamerika idée qui nous est venue de 'Amé-
stammt, bricht sich in der ganzen rique du Nord, fait peu & peu son
Kulturwelt Bahn. chemin dans le monde civilisé.

2. In der Schweiz schreitet die Be- 2. En Suisse, la question n’avance que
wegung nur langsam vor. Das lentement, son développement étant
Fehlen eines einheitlichen Straf- entravé par l'absence dun code
gesetzbuches und eines einheit- pénal et d'une loi de procédure
lichen StrafprozeBgesetzes”  er- pénale uniques; a cet obstacle vient
schwert die Entwicklung. Auch die se joindre celui qui résulte des
sozialen und politischen Verschie- différences qui existent entre les
denheiten, die zwischen den ein- cantons sur le terrain social et
zelnen Kantonen bestehen, sind politique.

der allgemeinen Durchsetzung des
Jugendgerichtsgedankens hinder-

lich.

3. Seit 1893 bezw. seit 1897 besteht 3. 11 a été créé, en 1893 et 1897, dans
in den Kantonen Neuenburg, Basel- les cantons de Neuchitel, de Bile-
stadt und Bern eine besondere Ville et de Berne, une juridiction
Kinder- und Schulgerichts- spéciale pour les enfants et les
barkeit. Der Vorentwurf zu einem écoliers. Le principe de cette juri-
eidgenossischen  Strafgesetzbuch diction a passé dans le projet 1908
von 1908 hat diesen Gedanken de notre futur Code pénal fédéral,
iibernommen und regt seine weitere ce qui ne peut que favoriser le

Entwicklung an. développement de cette idée.
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4, In der Frage der eigentlichen

Jugendgerichte — Beurteilung
schulentlassener jugendl. Rechts-
brecher — treten in der Literatur
und in den gesetzgeberischen Vor-
arbeiten vornehmlich zwei Mei-
nungen hervor:

Die eine Auffassung betrachtet
auch den kiinftigen Jugendrich-
ter als einen Strafrichter, den
Jugendgerichtsprozess als einen
Strafprozefl. Dabei sollen aber
Zustiindigkeit und Organisation
dieser Gerichtsbarbeit und das
Prozefiverfahren einer besonderen
Regelung entgegengefiihrt werden.

Die andere Richtung will bei
Jugendlichen Strafrecht und Straf-
verfahren lieber durch eine Be-
handlung mit vorwiegend erziehe-
rischem, vormundschaftlich fiir-
sorgendem Charakter ersetzen. In
den an die Stelle der Strafgerichte
tretenden  Jugendschutzkommis-
sionen (Jugendfiirsorgeamt, Patro-
natsbehorde) sollen Juristen, Medi-
ziner, Pidagogen, auch Frauen
sitzen.

4. En ce qui concerne les tribunaux

pour jeunes délinquants proprement
dits — c’est-a-dire pour les adoles-
cents qui ont quitté I’école — nous
rencontrons chez les écrivains qui
se sont occupés de cette question
et chez les législateurs deux princi-
paux courants d’idées:

Les uns considérent le juge qui
siegera dans ces tribunaux comme
un véritable juge pénal et les
causes dont il aura a connaitre
comme de véritables causes pénales,
étant bien entendu toutefois que
ces tribunaux auront leur compé-
tence et leur organisation propres,
et que la procédure suivie devant
eux aurasaréglementation spéciale.

Les autres veulent remplacer
la procédure pénale proprement
dite par des mesures d’odre éducatif
et tutélaire; ils demandent Ila
création, en lieu et place de tri-
bunaux proprement dits, de com-
missions de protection de la
jeunesse, dans lesquelles siégeront
des juristes, des médecins, des
pédagogues, et aussi des femmes.

Eine frilhere Zeit hat einmal den Satz aufgestellt: malitia
supplet aetatem, das heifit etwa: Wenn ein Kind ein Verbrechen
begeht, so zeigt es gerade dadurch, wie weit es schon in seiner
Entwicklung vorgeschritten ist. Wer solche Psychologie trieb, der
mufBte konsequent zu dem Schlusse gelangen: Es liegt kein Grund
vor, einen jugendlichen Verbrecher viel anders zu behandeln als
den Erwachsenen.

Heute trennt uns von solchen Auffassungen eine Welt.

Die Naturwissenschaft, die Psychologie und die Medizin haben
es dem Gesetzgeber und dem Richter zum Bewufitsein gebracht,
wie weit ab die Félle voneinander liegen, wenn beispielsweise
ein Vierzehnjihriger ein Haus anziindet, und wenn ein geistig
gesunder Mann, um die Brandversicherungssumme zu ergattern,
sein Haus in Flammen aufgehen lifit.
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Der Wunsch, hier zu unterscheiden, zu trennen, ist so stark,
dafl man aus den verschiedensten Kreisen mit der Forderung an
den Gesetzgeber herantritt, er solle den ganzen Kreis der Be-
stimmungen, die sich mit dem jugendlichen Rechtsbrecher be-
fassen, aus den allgemeinen Gesetzen iiber Strafrecht und Straf-
prozell herauslosen. Er solle ein eidgenossisches Sondergesetz er-
lassen, das zusammenfassend Strafrecht, Strafprozel und Fiirsorge-
recht der Jugendlichen regelt und vielleicht auch besondere Be-
stimmungen zum Schutze der Kinder gegen verbrecherische An-
griffe enthilt.

Seit dem Jahre 1908 hat England einen solchen Codex, den
Children-Akt, und Osterreich ist daran, sich ein Sondergesetz
betreffend die strafrechtliche Behandlung und den strafrechtlichen
Schutz Jugendlicher zu geben.

Wie weit ist man in der Schweiz noch von solchen Zielen
entfernt! Es liegt mir daran, gleich jetzt schon, bevor ich auf die
Verhiltnisse im Ausland und in unserm Land etwas niher ein-
gehe, auf die Griinde hinzuweisen, die wir zur wenigstens teil-
weisen Erkldrung unserer Zuriickhaltung in diesen Dingen anzu-
filhren vermogen:

Wir haben bisher weder ein einheitliches Strafgesetzbuch,
noch eine einheitliche StrafprozeBordnung. Wie sehr aber durch
diese kantonale Zersplitterung eine grofiziigige Rechtsentwicklung
gehemmt ist, das erfahren wir alle Tage. Wenn ein Kanton mit
frischer Initiative Reformen anbahnt, so lassen sich hiufig andere
Kantone noch nicht aus ihrer Ruhe bringen. Es ist zu hoffen
und zu erwarten, dafl ein kiinftiges eidgenossisches Strafgesetzbuch
auch den prozessualen Reformen und insbesondere der Jugend-
gerichtsbewegung einen glinstigeren Wind bringen wird.

Anderseits darf man aber nicht aufler acht lassen, daBl in
der Schweiz der Jugendgerichtsgedanke nicht die gleiche Trieb-
kraft haben kann wie in Deutschland und anderwiirts. Wir mit
unserm ausgedehnten Laienrichtertum haben die Justiz nicht fast
ausnahmslos, wie das Ausland zumeist, den Juristen ausgeliefert.
Die Konsequenz hiervon ist eine gewisse Leichtigkeit in der Recht-
sprechung, ein Sichfreihalten von juristischem Formalismus. Viel-
fach miissen diese guten Seiten unserer Gerichtsorganisation
gerade da zutage treten, wo ein Jugendlicher vor dem Richter steht.

Und endlich ein dritter Grund fiir unsere Zuriickhaltung in
der Jugendgerichtsfrage. In unserm Lande haben wir nicht eine
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so groffe Jugendlichen-Kriminalitit, wie sie namentlich die tiefe
Armut in den Grofistéidten mit sich bringt. Natiirlich haben auch
wir eine Jugendfiirsorge dringend notig, aber wir haben nur selten
die verzweifelten und hoffnungslosen Fille, wie sie in auslindischen
Grofistiidten an der Tagesordnung sind. Speziell in den lidndlichen
und den Gebirgskantonen ist die Zahl der Verurteilungen Jugend-
licher so gering, daBl man sich nicht wundern darf, wenn diese
Landesteile einer besonderen Gestaltung der Jugendgerichtsbarkeit
kein besonders lebhaftes Interesse entgegenbringen.

Der Staat mufl aber aus den Bediirfnissen des Landes heraus
seine Gesetze gestalten. Das Bediirfnis nach einer besonderen
Jugendgerichtsbarkeit existiert nun sicherlich auch bei uns —
nur wohl nicht in dem Mafle, wie in Amerika, in England, in
Deutschland, in Osterreich, denjenigen Lindern, die im letzten
Jahrzehnt das Jugendrichtertum am intensivsten ausgebaut haben.

Aus der grofien Fiille soll hier wenigstens auf einige Daten
fremder Rechtsentwicklung hingewiesen sein:

Abgesehen von einigen Versuchen in Siid-Australien und
Kanada, wo man schon anfangs der 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts gesonderte Gerichtsverhandlungen gegen Kinder ein-
fiihrte, ist Nord-Amerika das Stamm- und Entwicklungsland der
Jugendgerichte. Seit im Jahre 1899 zuerst der Staat Illinois in
Chicago ein Sondergericht fiir die verwahrloste und verbrecherische
Jugend geschaffen hat, ist die Gesetzgebung der meisten ameri-
kanischen Staaten rasch nachgefolgt. Bei allen Verschiedenheiten
in der Organisation, der richterlichen Kompetenz, der ProzeB-
durchfiihrung, zeigen die amerikanischen Jugendgerichte doch
einen einheitlichen Charakter:

Das Bezeichnendste ist die Tatsache, daffi nicht nur die Er-
filllung eines Verbrechenstatbestandes, sondern iiberhaupt Ver-
wahrlosung den Jugendlichen vor den Jugendrichter bringt. Das
jetzt geltende Gesetz von Illinois (1. Juli 1907) trigt die charakte-
ristische Uberschrift: Gesetz betreffend Behandlung, Aufsicht,
Unterhalt und Fiirsorge fiir verlassene, verwahrloste oder wver-
brecherische Kinder.

Der amerikanische Jugendrichter ist ein Einzelrichter mit
weitestgehenden Kompetenzen, der in seiner Person gewisser-
mafien den Untersuchungsbeamten, den Ankléger, den Verteidiger
und den urteilenden Richter vereinigt. Geleitet von dem Gedanken,
dafl seine Hauptaufgabe weniger die Bestrafung als die Rettung
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eines jugendlichen Rechtsbrechers ist, macht er besonders haufig
von der ihm gewihrten Mdoglichkeit Gebrauch, das Straferkenntnis
auszusetzen und den jugendlichen Missetiter lediglich unter die
Fiirsorge eines Erprobungsbeamten auf Probe zu stellen. Die
Tatigkeit dieser teils staatlichen, teils freiwilligen probation officers
ist denn auch eine immer ausgedehntere und segensreichere
geworden.

Dafl der amerikanische Jugendrichter es nach Moglichkeit
vermeidet, einen jugendlichen Rechtsbrecher in die Untersuchungs-
haft zu versetzen, daf3 sich das Verfahren in besondern Riumlich-
keiten und in einer stark beschrinkten Offentlichkeit abspielt,
erscheint uns heute selbstverstindlich. Eigenartig und beherzigens-
wert ist die vielerorts durchgefiihrte Regel, dafl dem Jugend-
richter auch Strafkompetenzen iiber die fehlbaren Eltern eines
jugendlichen Siinders zustehen.

Erheblich weniger fremdartig als die amerikanischen Ver-
hiltnisse mutet uns die Entwicklung an, die Deutschland in
den letzten Jahren der Jugendgerichtsbewegung gegeben hat.
Wir in der Schweiz sollten namentlich bewundern, wie rasch
man im Deutschen Reich aus dem Stadium theoretischer Be-
trachtung zur praktischen Anwendung iibergegangen ist. Ohne
irgend eine Gesetzeséinderung haben seit dem 1. Januar 1908
zahlreiche deutsche Staaten eine besondere Jugendgerichtsbarkeit
geschaffen und an hunderten von deutschen Amtsgerichten unter-
steht heute der jugendliche Rechtsbrecher einem besondern Ver-
fahren.

Man kann die leitenden Gedanken dieser Reform, die sich
in natiirlicher Weise aus den bestehenden Verhiltnissen heraus
entwickelt hat, etwa folgendermafien zusammenfassen:

Ubertragung der Strafsachen gegen jugendliche Personen
zwischen 12 und 18 Jahren an einen besondern Richter, der bei
dem vor ihn gestellten Minderjidhrigen wenn méglich zugleich die
Funktionen des Vormundschaftsrichters ausiibt, also gegebenen
Falles auch vormundschaftliche MaBnahmen (trifft.

Verhandlungen des Jugendgerichts in Geschéftsriumen, die
keine Beriihrung des jugendlichen mit erwachsenen Delinquenten
zulassen, oder wenigstens Tagung des Gerichts zu Zeiten, zu
denen Verhandlungen gegeniiber Erwachsenen nicht angesetzt sind.

Moglichste Beschrinkung der Offentlichkeit.
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Vor allem aber Heranziehung der kommunalen wund frei-
willigen Jugendfiirsorge zu planméssiger Mitwirkung.

Das alles lie sich, wie gesagt, ohne neue Gesetze auf dem
Verordnungsweg einfiihren, und wenn auch mit der Zeit die
deutsche Jugendgerichtsbewegung Entwicklung und Ausbau noch
durch die Gesetzgebung finden wird und muf}, so ist doch heute
schon aus diesen vorldufigen Losungen viel Segen gekommen.

Wie weit sind wir in der Schweiz noch von solcher Initiative
entfernt und wie leicht wire es schon lingst gewesen, wenigstens
bei den Gerichten unserer grofiern Stéddte dhnliche Einrichtungen

zu treffen. Statt dessen sind wir — abgesehen wvon zwei
Kantonen — iiber das Reden und Beraten noch wenig hinaus-
gekommen.

Eine besondere Jugendgerichtsbarkeit in bescheidenem Um-
fange bestand allerdings und besteht zum Teil noch in vier
Kantonen. Ich meine die Schulgerichtsbarkeit, wie sie Neuen-
burg und Baselstadt 1893, Bern 1897 und neuerdings auch Ob-
walden einfithrten. In Neuenburg handelt es sich freilich nicht
um ein eigentliches Schulgericht, es ist vielmehr der Friedens-
richter, also wohl fast immer ein Laienrichter, der iiber ein
fehlbares Kind urteilt und ihm eine sogen. Schulstrafe, eine im
Schulhaus zu verbiilende Arreststrafe auferlegt.

Eine eigentliche Schulgerichtsbarkeit hat dagegen der Kanton
Bern, wo bei Verfehlungen von Schulkindern die untersuchende,
urteilende und strafende Behorde die Schulkommission, d. h. die
Schulaufsichtsbehorde, ist. Leider fehlt es an einer gesetzlichen
Ausgestaltung des Verfahrens und es ist bei den spérlichen Nach-
richten iiber diese Gerichtsharkeit schwer, sich ein endgiiltiges
Urteil iiber ihre Ergebnisse und ihre Giite zu bilden.

Wenig gute Erfahrungen hat man dagegen nach den Mit-
teilungen beteiligter Kreise mit der Schulgerichtsbarkeit in Basel-
stadt gemacht, wo der Schulrektor und die Lehrerschaft die
Untersuchung fiihrten und die Entscheidung trafen. Jedenfalls ist
diese Basler Schulgerichtsbarkeit mit dem 1. Januar 1912, dem
Tage des Inkrafttretens des Zivilgesetzbuches und des baslerischen
Einfiihrungsgesetzes dazu, ohne viel Sang und Klang in der Ver-
senkung verschwunden.

Aber Baselstadt hat jetzt an die Stelle der aufgegebenen
Losung eine neue, eigenartige und moglicherweise auch fiir andere
Kantone vorbildliche Einrichtung gesetzt. Die Betrachtung dieser

20
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eben erst ins Leben getretenen Regelung zeigt vielleicht am besten
einen Weg, wie in der Zukunft eine den schweizerischen Verhilt-
nissen und Rechtsgewohnheiten angepasste Jugendgerichtsbarkeit
sich bilden kann. — Baselstadt hat ndmlich die zur Durchfiihrung
des neuen eidgendssischen Vormundschaftsrechtes neu gestaltete
Vormundschaftsbehdrde zu einem Zentralorgan fiir die Jugend-
fiirsorge gemacht und sie als vielfach entscheidende Behdorde fiir
die Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher bezeichnet. Das soll
nach dem baslerischen Einfiihrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch in
folgender Weise geschehen:

Dem Vorsteher des Vormundschaftswesens ist nach dem neuen
Basler-Recht ein Kollegium, der Vormundschaftsrat, beigegeben,
von dem das Gesetz sagt, unter seinen Mitgliedern und Supp-
leanten sollen sich ,womdoglich ein Arzt, ein péddagogisch Ge-
bildeter, ein Jurist und ein Kaufmann befinden; ein Mitglied und
ein Suppleant sollen weiblichen Geschlechtes sein“. Und nun die
diesem eigenartig zusammengesetzten Kollegium zugeteilten Be-
fugnisse:

Der Vormundschaftsrat ist zustéindig, die geeigneten MaB-
nahmen gegeniiber Kindern zu ergreifen, die vor vollendetem
14. Altersjahr sich gegen Polizei- und Strafgesetze vergangen haben.

Der Vormundschaftsrat hat sich aber in ausgedehntem Mafle
auch der 14—18 Jahre alten Rechtsbrecher anzunehmen. Zwar
greifen hier zunfchst die ordentlichen Strafbehtorden — Staats-
anwalt, Untersuchungsrichter, Strafgericht — ein, aber in der
groffen Mehrzahl der Fille kommt es nicht zu einer Bestrafung,
sondern zu einer Uberweisung oder wenigstens zu einer Mitteilung
des Falles an den Vormundschaftsrat (Einfiihrungsgesetz § 245).
Das trifft zu, wenn der Jugendliche die zur Erkenntnis seiner
Tat erforderliche Einsicht nicht besafl, ferner, wenn er zwar Ein-
sicht genug gehabt hatte, aber seine Schuld sich nicht als schwer-
wiegend herausstellt. Vor allem kommen aber auch die schwereren
Fille vor den Vormundschaftsrat, wenn die Anwendung von Er-
ziehungs- und Besserungsmafiregeln Erfolg verspricht. Je nach
der Lage des einzelnen Falles hat dann der Rat geeignete Maf3-
nahmen zu veranlassen : Unterstellung unter die Fiirsorge, Anstalts-
versorgung, Trinkerbehandlung usw.

Nur in den allerschlimmsten Fillen jugendlichen Verbrecher-
tums trifft den 14—18jihrigen eine von den ordentlichen Ge-
richten auszusprechende Gefingnisstrafe.
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Daf3 der Basler Gesetzgeber neben diesen schonen Neuerungen
auch der Durchfiihrung des Verfahrens gegeniiber dem jugend-
lichen Rechtsbrecher seine Aufmerksamkeit geschenkt hat, er-
scheint selbstverstédndlich: Die Untersuchungshaft soll moglichst
beschrinkt, die Beriihrung des Jugendlichen mit erwachsenen
Verbrechern vermieden werden; die Verhandlungen gegeniiber
Jugendlichen sind nach Raum und Zeit von andern Strafver-
handlungen zu trennen und die Offentlichkeit zu beschriinken;
dem Jugendlichen ist auch ohne sein Begehren ein amtlicher
Verteidiger beizugesellen, wenn er sich nicht selbst schon einen
Beistand gesichert hat.

Das ist in den Hauptziigen das neue baslerische Recht seit
dem 1. Januar 1912, von dem mir scheinen will, dafl es in gliick-
licher Weise aus schon bestehenden Einrichtungen sich heraus-
entwickelt hat.

Noch deutlicher und klarer hat nun allerdings der Kanton
St. Gallen in seiner neuesten Gesetzgebung — dem Einfiihrungs-
gesetz zum Zivilgesetzbuch und der neuen, auf den 1. Januar 1913
in Kraft tretenden StrafprozeSordnung — den Jugendgerichts-
gedanken zum Ausdruck gebracht. Auch in St. Gallen wurde die
Einfiihrung des Zivilgesetzbuches der Anlaf3, das Recht der Kinder-
fiirsorge in origineller Weise auszubauen. St. Gallen hat bezirks-
weise sogen. Jugendschutzkommissionen geschaffen, denen
die Aufgabe zukommt, sich aller schutzbediirftigen, nicht nur der
armen Kinder anzunehmen. Es sind Behorden, die durch An-
zeigen, Untersuchungen, Feststellungen den Vormundschafts-
behorden und namentlich auch den Jugendgerichten zudienen
sollen; es sind Behorden, denen dann namentlich die Unter-
bringung und die Uberwachung versorgungsbediirftiger Kinder
obliegt. Uber die Zusammensetzung sagt das Gesetz (EG Art. 72),
es sei j,auf Mitwirkung von Geistlichen, Arzten und Lehrern
Bedacht zu nehmen; auch Frauen sind wihlbar®.

Ein Vergleich dringt sich unwillkiirlich auf. Die Mitglieder
dieser Jugendschutzkommissionen sind — in schweizerische Ver-
héltnisse tibertragen — die probation officers der amerikanischen
Rechte.

Dem st. gallischen Gesetzgeber hatte man seinerzeit vorge-
schlagen, er solle noch weiter gehen und diesen Jugendschutz-
kommissionen schlechthin die Beurteilung und die Behandlung
auch der jugendlichen Rechtsbrecher iibertragen. Die Frage
der Schaffung von Jugendgerichten wire damit hinfillig geworden.
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Man hat sich zu einer solchen radikalen Losung doch nicht
entschlieBen konnen, dafiir aber in der neuen Strafprozefordnung
ein eigentliches Jugendgericht eingefiihrt, das Pflicht und
Maoglichkeit hat, im engsten Zusammenhang mit der Jugendschutz-
kommission seine Aufgabe zu erfiillen:

Die auf den Anfang des kommenden Jahres ins Leben
tretenden st. gallischen Jugendgerichte sollen ,Verbrechen und
schwere Vergehen“ jugendlicher Personen im Alter von 14 bis
17 Jahren beurteilen. Und diese Jugendgerichte sollen zusammen-
gesetzt sein aus drei Mitgliedern des Bezirksgerichtes und zwei
Mitgliedern der Jugendschutzkommission des betreffenden Bezirkes
(StrPrO § 10). Nimmt man die Vorschrift hinzu, dafl diese aus
der Jugendschutzkommission herbeigezogenen Beisitzer ,fiir jeden
einzelnen Fall unter Beriicksichtigung der besondern Beschaffen-
heit desselben“ einberufen werden sollen; denkt man daran, dafi
die Jugendschutzkommissionen bei der Einleitung des Verfahrens
gegen einen jugendlichen Rechtsbrecher wie auch beim Urteils-
vollzug vielfach zur Mitarbeit gelangen konnen, so gewinnt man
den Eindruck, dafl diese neue Organisation starke Erfolge
haben mu#. ‘

Mit dieser kurzen Skizzierung dessen, was wir in der schweiz.
Jugendgerichtsbewegung bisher erreicht haben, mag es in diesem
Referat sein Bewenden haben.

Bei den nachfolgenden, in die Einzelfragen eindringenden
Verhandlungen bietet sich Gelegenheit genug, auf die ausge-
arbeiteten Entwiirfe einzutreten, die in Ziirich und Genf vorliegen.

Nur eine Bemerkung mogen Sie mir zum Schluf3 noch erlauben:

Seit Jahren beschéftigen sich die weitesten Kreise in der
Schweiz mit der Jugendgerichtsfrage, seit Jahren ist in zahllosen
Schriften, Vortrdgen und Diskussionen iiber diese Dinge ver-
handelt worden. Uber die Notwendigkeit einer solchen Sonder-
gerichtsbarkeit und iiber die Grundgedanken der Einrichtung ist
- man sich seit langem klar. Und doch ist — mit der rithmlichen
Ausnahme von Baselstadt und St. Gallen — noch nichts fertig
geworden, wihrend mancherorts im vorgeschrittenen Ausland die
Jugendgerichte ldngst schon zum festen Bestand der Rechtspflege
gehoren. :

Weil es leider der eidgendssische Gesetzgeber noch nicht
abschlieBend tun kann, sollen endlich die Kantone vorgehen. Die
Fragen sind reif zur gesetzlichen Regelung.
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3. Die Zusammensetzung der Jugendgerichte.

a) Referat von Nationalrat Dr. Emil Ziircher,

ord. Professor des Strafrechts an der Universitit Ziirich.

Leitsiitze.

1. Die Verfassung der Jugendge-
richte ist in der Gesetzgebung und
in den Gesetzesentwiirfen iiberaus
mannigfaltig gestaltet.

A. Im Verhiltnis zur bestehenden
iibrigen Gerichtsorganisation:

a) Dieselben Richter und Gerichte
fiir die Jugend und die Erwachsenen,
nur das Verfahren ist ein anderes:
England (Children act 1908, S. 111 [1]).

Die niederlindischen Kindergesetze

von 1901/1902. Schaffhausen, Straf-

prozeflordnung 1909.

b) An Stelle des Kriminalgerichts
tritt in Jugendsachen das Polizeige-
richt (Graubiinden, Polizeigesetz 1897,
§ 5), ein Bezirksgericht (Ziirich, Entw.
353 f.) oder die Polizeidirektion (Uri,
Reglement fiir den Regierungsrat,
11. Mirz 1890, Art. 51).

¢) Von mehreren Einzelrichtern
desselben Gerichtshezirks wird einer
oder mehrere oder von mehreren Ab-
teilungen eines Gerichtes wird eine
einzelne alsJugendrichter bezw.Jugend-
gericht bezeichnet: Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Nordamerika.
— England (Children act 1908, S.111 [5])
fiir London. — Deutsche Einzelstaaten,
z. B. Allgemeine Verfiigung des preus-
sischen Justizministers vom 1. Juli 1908,
Bekannimachung des bayrischen Justiz-
ministers vom 22. Juli 1908. — Oster-
reich, Verordnung des Justizministers
vom 21. Oktober 1908.

Conclusions.

1. Dans les législations déja exis-
tantes et dans les législations en
projet, Vorganisation des tribunaux pour
mineurs est trés diverse.

A. Rapports des tribunaux pour
mineurs avec les tribunaux ordinaires:

a) Méme tribunal et mémes juges
pour les mineurs et les adultes, mais
procédure différente dans les deux
cas: Angleterre (Children Act 1908,
S. IIT (1). Lois néerlandaises sur les
enfants, de 1901/1902. Loi de procé-
dure pénale du canton de Schaffhouse,
1909.

b) La cour pénale est remplacée,
lorsqu’il s’agit de mineurs, par le tri-
bunal de police (Grisons, Loi de police
de 1897, § 5), par un tribunal de dis-
trict (Zurich, projet 353 f.) ou par la
Direction de la police (Uri, réglement
du Conseil d’Etat, du 11 mars 1890,
art. b1).

¢) Les actes délictueux commis
par des mineurs sont déférés a un
juge spécial pris dans un tribunal
ordinaire, ou a un tribunal spécial,
formé de juges pris dans une ou
plusieurs sections d’'un tribunal ordi-
naire: Divers Etats de I'Union améri-
caine: Angleterre (Children Act 1908,
p. III (5) pour Londres); divers Etats
de I'Allemagne (v. p. ex. l'instruction
générale du Ministre de la Justice de
Prusse, du 1er juillet 1908; celle du
Ministre de la Justice de Baviére, du
22 juillet 1908); Autriche (ordonnance
du Ministre de la Justice, [du 21 oc-
tobre 1908).
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d) Dem Jugendrichter oder Jugend-
gericht werden nicht beamtete, aber
sachkundige Volksrichter beigegeben:
Deutschland (Vorentwurf eines Ge-
richtsverfassungsgesetzes vom 26. Mirz
1909, 6. 118, - Nr-30: -« §-73- Nr. 9):
St. Gallen (Entwurf 10. Oktober 1911,
Art. 10); Genf (Entwurf 25. Juni 1910,
Art. 2. 4. 5,); Ziirich (Entwurf 6. Mai
1910, §§ 353 ff., Absatz 3).

e) Die Beurteilung der Kinder und
Jugendlichen wird dem Richter ginz-
lich entzogen und einer besondern
Behorde iibertragen: 11 magistrato dei
Minorenni im Codice dei Minorenni,
italienischer Entwurf 1911. — Die
Schule im Dienste der Strafrechtspflege
(Baselstadt; Gesetz betr. Abiinderung
des Strafgesetzes und des Polizeistraf-
gesetzes, 8. Juni 1893; Graubiinden,
Polizeistrafgesetz 17. Mai 1897, § 5;
Neuchitel: Loi concernant la discipline
scolaire et les arréts de discipline,
25. September 1893 ; Bern, Armen- und
Niederlafigesetz 28. Nov. 1897, § 89).

Jugendschutzkommissionen. — Vor-
mundschaftsbehorde.

B. Oft teilt sich die Jugendgerichts-
barkeit zwischen dem ordentlichen
Richter (schwerere Fille) und dem
Jugendrichter: Vereinigte Staaten von
Nordamerika, Deutscher Entwurf.

C. Der Jugendrichter ist Einzel-
richter bezw. Einzelbeamter in Nord-
amerika, England, Italien (Entwurf),
zum Teil Osterreich — in andern
Lindern sind die Jugendgerichtshife
Kollegialgerichte.

D. Die Verbindung der amtlichen
oder freiwilligen Fiirsorge-Organisa-
tionen mit dem Jugendgericht geschieht
in den Formen:

a) Der Beizichung als Gerichts-
beisitzer (Schoffen) im deutschen Ent-

wurf und in den Entwiirfen von Genf, -

St. Gallen, Ziirich.

d) I1 est adjoint au juge ou au
tribunal pour mineurs un certain
nombre de personnes compétentes
prises- en - dehors du corps judiciaire :
Allemagne (avant-projet de loi d’or-
ganisation judiciaire du 26 mars 1909,
§ 118, no. 30; § 73, no. 9); St. Gall
(projet du 10 octobre 1911, art. 10);
Genéve (projet du 25 juin 1910, art. 2,
4, 5); Zurich (projet du 6 mai 1910,
§§ 353 ff., alin. 3).

e) Les actes délictueux commis
par des mineurs sont entierement sous-
traits aux juges ordinaires et déférés
a une autorité spéciale: Magistrato dei
Minorenni, in Codice dei Minorenni
(projet italien de 1910). — L’école au
service du droit pénal (Béle-Ville : Loi
modifiant le Code pénal et le Code de
police du 8 juin 1893; Grisons: Code
de police du 17 mai 1897, § 5; Neu-
chatel: Loi concernant la discipline
scolaire et les arréts de discipline, du
25 septembre 1883; Berne: loi sur les
pauvres, etc. du 28 novembre 1897,
§ 89).

Commissions de protection de la
jeunesse. — Autorité tutélaire.

B. La juridiction concernant les
mineurs est partagée entre le juge or-
dinaire (cas graves) et un juge spécial
Divers Etats de I’'Union américaine,
projet allemand;

C. Les actes délictueux commis
par des mineurs sont déférés a un
juge ou a un fonctionnaire unique
(Amérique du Nord, Angleterre, Italie
(projet), une partie des Etats autrichiens)
ou a un colleége de juges.

D. Les rapports entre les orgami-
sations officielles ou privées pour la
protection de la jeunesse et les tri-
bunaux pour mineurs sont réglés de
la maniére suivante:

a) Les personnes faisant partie de
ces organisations sont appelées a siéger
comme assesseurs des tribunaux (projet
allemand, projets genevois, st. gallois,
zurichois).
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i

b) Der Zuziehung als Sachver-
stiindige.

¢) Als Beistinder des fehlbaren
Kindes oder Jugendlichen, das Staats-
amt des probation officer in den
Lindern des englischen Rechts; die
Comités de défense des enfants traduits
en Justice in Frankreich und Belgien;
die deutschen Fiirsorgeausschiisse.

2. Die Besetzung der Jugendge-
richte hiingt zum Teil ab vom Umfang
der Jugendgerichtsbarkeit, von der
allgemeinen Gerichtsverfassung des
Landes und von Volksanschauung und
Volkscharakter.

3. Fir die schweizer. Ver-
hiltnisse ist mit Riicksicht auf die
Regelung der Behandlung der Kinder
und Jugendlichen im Strafgesetzent-
wurf wiinschbar:

a) Fiir die Behandlung der Kinder
unter 14 Jahren (Art. 10, 234 des Vor-
entwurfes) Zusammenwirken der Vor-
mundschaftsbehérden und der Schul-
behérden.

b) Fiir die Behandlung der Jugend-
lichen von 14—18 Jahren ein Jugend-
gericht, bestehend aus einem beam-
teten Richter, einem Arzt (Schularzt?),
einem Vertreter der Vormundschafts-
behorde und weitern (2) Mitgliedern,
welche von freiwilligen Fiirsorge- und
Schutzaufsichtsorganisationen bestellt
werden, mit Wihlbarkeit auch von
Frauen.

4. Eine vbllige Einheit der Ver-
fassung ist nicht durchaus notwendig,
man kann abweichende Einrichtungen
der Kantone bestehen und sich be-
wiihren lassen. Wichtiger ist das inter-
kantonale Zusammenarbeiten der Fiir-
sorge- und Schutzaufsichtskommis-
sionen.

b) Ces personnes sont appelées a
fonctionner comme experts.

¢) Sont appelés a assister les jeunes
délinquants: Dans les pays régis par
le droit saxon, I'office du ,Probation
Officer“; en France et en Belgique,
les ,Comités de défense des enfants
traduits en justice“; en Allemagne les
Comités de protection (Fiirsorgeaus-
schiisse).

2. La composition des tribunaux
pour mineurs dépend en partie de
I'étendue de leur juridiction, de l'or-
ganisation judiciaire générale, des
moeeurs et coutumes du pays.

3. Pour la Suisse, il serait a désirer
que le Code pénal adoptit les principes
suivants:

a) Déférer les délinquants agés de
moins de 14 ans (art. 10, 234 de I’avant-
projet) a l'autorité tutélaire et a l'au-
torité scolaire.

b) Déférer les délinquants agés de
14 a 18 ans a un tribunal spécial,
formé d'un juge pris dans le corps
judiciaire, d’'un médecin (médecin sco-
laire ?), d’'un représentant de 'autorité
tutélaire et deux membres pris parmi
les associations ou groupements qui
s'occupent de la protection de la
jeunesse; les femmes pourraient étre
appelées a siéger dans ce tribunal.

4. I1 n’est nullement nécessaire
d’avoir dans toute la Suisse la méme
organisation; on pourra, au début tout
au moins, faire varier celle-ci suivant
les cantons. L’important est d’arriver
a la coopération. sur le terrain inter-
cantonal, des organisations qui s’oc-
cupent de la protection de I'enfance.

Die Frage der Organisation der Jugendgerichte kann zweck-
entsprechend nur dann gel6st werden, wenn wir uns dariiber ins
Klare gesetzt haben, welche Anforderungen an den Jugend-
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richter zu stellen sind. Diese Anforderungen richten sich nach den
Aufgaben, die wir dem Jugendgericht zuweisen. Hat der Jugend-
richter nach dem Stande der Strafgesetzgebung nichts anderes
zu tun als den jugendlichen T#ter nach den Bestimmungen des
allgemeinen und des besonderen Teils des Strafgesetzbuches zu
verurteilen oder freizusprechen, so geniigt die Befihigung zum
Richteramt im allgemeinen. Ist es aber Aufgabe des Jugend-
richters, die der Individualitit des Téters, seiner Heil- oder Er-
ziehungsbediirftigkeit angemessene Mafinahme anzuordnen und
zu beaufsichtigen, so bedarf es dazu eines besonders veranlagten
oder vorgebildeten Richters. Es wird sich alsdann auch fragen,
ob eine Person allen zu stellenden Anforderungen gerecht werden
kann, oder ob es dazu des Zusammenwirkens mehrerer Personen
bedarf, und dann kénnen wir ihr Zusammenwirken organisieren
als Richterkollegium oder in den Rollen von Richter, Sachver-
stindigen, Jugendanwalt, Erprobungsbeamten. :

Die Hauptsache, hier wie iiberall, ist es, die geeigneten Per-
sonen zu finden und sie fiir das Amt zu gewinnen; die organi-
satorischen Vorschriften sind so zu gestalten, daBl eine solche
Auswahl nicht nur moglich gemacht, sondern gefordert und ge-
fordert wird.

Dabei sprechen noch eine Reihe sekundirer Faktoren mit.
Ist der Abneigung der Aktivbiirgerschaft gegen Errichtung neuer
Amter besonders Rechnung zu tragen, so muB man eben den
Anschluf an bestehende Organisationen, Gerichte, Vormundschafts-
dmter usw. suchen. Wo die geschichtliche Tradition den Einzel-
richter eingebiirgert hat, ist derselbe dem Kollegium vorzuziehen,
das andernorts durch eingewurzelte staatsrechtliche Anschauungen
gefordert wird. Und endlich wird es von der fortgeschrittenen
Gesinnung oder der Riickstindigkeit der Bevdlkerung abhangen,
ob und in welcher Weise wir Frauen zum Dienste der Jugend-
rechtspflege heranziehen diirfen.

Es 1483t sich also nicht von vornherein iiber Wert oder Unwert
eines der Systeme streiten, die wir im gedruckten Programm
unter Ziffer 1 zur Darstellung gebracht. Jedes dieser Systeme
hat seine Vor- und Nachteile und dessen Vorteile werden um so
mehr hervortreten, als das System sich dem ganzen Verwaltungs-
und Verfassungsrecht des Staates einfiigt und den Volks-
anschauungen sich anpafit. So eine allgemeine Theorie der
Jugendgerichts-Organisation hitte auch keinen praktischen Wert.
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Als praktische Aufgabe mochte ich mir die Untersuchung der
Frage stellen, durch welche Jugendgerichts-Organisation die
Durchfiihrung der Grundsitze des schweizerischen Straf-
gesetzbuches betreffend die Behandlung von Kindern und
Jugendlichen am besten gewihrleistet wiirde ).

Vorerst die kurze Erinnerung an die Ordnung der Behandlung
der Kinder und Jugendlichen im Vorentwurf, unter Beriick-
sichtigung der Abénderungen nach den Beschliissen der Experten-
kommission 1912:

1. Der Grundsatz, dal ein Kind, welches das 14. Altersjahr
noch nicht zuriickgelegt hat, strafrechtlich nicht verfolgt werden
soll, ist beibehalten. Hat das Kind das sechste Altersjahr zuriick-
gelegt, so stellt die zustéindige Behorde den Sachverhalt fest und
zieht iiber den korperlichen und geistigen Zustand des Kindes
und iiber seine Erziehung genaue Berichte ein, in zweifelhaften
Fillen auch einen d&rztlichen Bericht. Die Behorde ordnet die
zweckmiflige und erforderliche Behandlung an, erteilt Verweis
und verhéngt Schularrest. — Die Kantone bezeichnen die fiir die
Behandlung des Kindes zustéindigen Behorden (Jugendgerichte,
Jugendschutzéimter, vormundschaftliche Behorden usw.).

2. Auch die zweite Altersstufe (14.—18. Lebensjahr) wird
grundsétzlich dem Strafrecht gegeniiber Erwachsenen entzogen.
Der Richter nimmt die erforderlichen Feststellungen vor, ordnet
die notigen und passenden Mafinahmen an und verurteilt zu Ein-
schlieBung, vorkommendenfalls mit bedingtem Strafaufschub. —
Das Einfithrungsgesetz erklirt in Art. 39 die Kantone befugt, die
richterlichen Handlungen im Verfahren gegen Jugendliche be-
sonderen Behorden (Jugendgerichten, Jugendschutzdmtern, vor-
mundschaftlichen Behorden) zu iibertragen.

3. Ausnahmsweise kann bei Gemeingefdhrlichkeit des Téters
oder bei sehr schweren Vergehen auch bei Jugendlichen die
ordentliche Bestrafung eintreten. In diesem Fall mildert der
Richter die Strafe wie bei einem Unmiindigen.

Weiter gehen die Bundesvorschriften nicht; die Gerichtsver-
fassung und das Verfahren sind Sache der Kantone. Die nach-

) Die Abweichungen von meiner frithern Darstellung ,Jugendgerichte im
Vorentwurf des Strafgesetzbuches und im Einfiihrungsgesetz“ (Schweizer. Zeit-
schrift fiir Strafrecht, 22. Jahrg., S. 105) rechtfertigen sich grofitenteils durch
die Abinderungen am Vorentwurf nach den Beschliissen der Experten-
kommission 1912.
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folgenden Postulate und Wiinsche richten sich daher an die
kantonalen Gesetzgeber.

1. Wir schlagen fiir die Behandlung der Kinder ein Zusammen-
wirken der Vormundschaftsbehdorden und der Schulbehdrden vor,
derjenigen Behorden also, welche vorzugsweise im Dienste des
Kinderschutzes stehen. Den Vormundschaftsbehorden liegt nach
dem Zivilgesetzbuche ob

die Versorgung leiblich oder geistig gefihrdeter oder ver-
wahrloster Kinder (Art. 284);

die Sorge dafiir, dafl Kindern, welche einer besondern Be-
handlung bediirfen, den korperlich oder geistig gebrechlichen
(Art. 275), diese besondere Ausbildung zuteil werde (Art. 283).

Die Schule ist die richtige Beobachtungsstation fiir das Be-
diirfnis von Kinderschutz-Mafinahmen. Sie iibt auch iiber die
Schulkinder ein Disziplinar-Strafrecht aus und verfiigt iiber die
notwendigen Schularreste.

Der Gang des Verfahrens wire also etwa der. Eine Polizei-
oder Untersuchungsbehérde hat den objektiven Tatbestand einer
Schidigung an Personen oder Sachen festgestellt und zur Wahr-
scheinlichkeit erhoben, dafl ein Kind Urheber sei oder in anderer
Weise dabei sich betiitigt habe. Nun iiberweist die Polizei- oder
Untersuchungsbehorde ihren Befund nach ihrem Ermessen ent-
weder der Vormundschaftsbehtrde oder der Schulbehorde.

Die Vormundschaftsbehtorde bedarf einer ganz sichern Fest-
stellung der Téterschaft nicht; sie schreitet vielmehr einfach ein,
wenn ihr die Vorschriften der Art. 275, 283, 284 Z. G. B. zuzu-
treffen scheinen. Andernfalls iiberweist sie die Sache der Schul-
behorde.

Die Schulbehorde ihrerseits hat die Titerschaft festzustellen,
da sie das Kind nur dann, wenn sie es fehlbar findet, bestrafen
darf. Findet sie aber, dal eine besondere Behandlung oder Ver-
sorgung des Kindes stattzufinden habe, so weist sie die Sache
an die Vormundschaftsbehorde zuriick.

Natiirlich ist zu sorgen, dafl Konflikte zwischen den beiden
Behorden rasch gehoben werden; im iibrigen hat das Hin- und
Herschicken von Akten keinerlei Unzutriiglichkeiten an sich, da
das Kind nicht mitgeschickt wird.

Es bedarf keiner weitern Erklirung, dafl die Kantone die
Befugnisse der Vormundschaftsbehdrden in Kinderschutzsachen
auch einer besondern Behorde (Kinderschutzamt) iibertragen
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kénnen. Noch weniger wird gegen die vorgeschlagene Arbeits-
teilung zwischen Vormundschaftsbehtrden und Schulbehdrden
einzuwenden sein, da3 der Vorentwurf von der zustéindigen Be-
horde und nicht von den zustéindigen Behorden spricht.

2. Fiir die zweite Stufe fillt vor allem die Schulbehorde
aufler Betracht, da ja die Jugendlichen zu etwa 90°6 der téglichen
Schule entwachsen sind und auch die vorgeschlagenen Ordnungs-
strafen nicht geeignet sind, von den Schulbehérden gehandhabt
zu werden. Noch ungeeigneter aber wiren die Vormundschafts-
behorden fiir die Feststellung von Tatbestiinden, die bei Jugend-
lichen nun schon von einer gewissen Schwere und Kompliziertheit
sein konnen. Es empfiehlt sich daher, das ganze Verfahren in
eine Hand bezw. in die Hand einer Behorde zu legen, die eine
richterliche genannt sein darf, also ein Jugendgericht.

Wir schlagen fiir diese eine Organisation vor, welche den
Entwiirfen von St. Gallen, Genf und Ziirich am n#chsten kommt:
ein Berufsrichter, also Mitglied eines Zivil- oder Strafgerichtes
mit Zuzug sachverstindiger, nicht beamteter Richter (Schoffen).
Aus den Anforderungen, die an das Jugendgericht zu stellen
sind, ergibt sich die Zusammensetzung der Beisitzer: Arzt, Vor-
mundschaftsbeamter, Leute, welche im praktischen Dienst der
freiwilligen Fiirsorge und Schutzaufsicht stehen, unter diesen also
auch Frauen. Ob der Psychiater dem Gerichte angehoren solle,
oder nur als Sachverstindiger beigezogen werde, bliebe noch zu
untersuchen; das Gericht wird jedenfalls in vielen Féllen noch
Sachverstiindige beiziehen miissen, z. B. Taubstummenlehrer bei
Taubstummen usw. — Ein nicht bloB scherzhaft zu nehmende
Anregung hat Amtsgerichtsrat Allmenréder (Frankfurt a. M.)
am ersten deutschen Jugendgerichtstag gemacht:")

»Zu Jugendrichtern sollte man vor allem solche Leute aus-
wihlen, die selbst in ihrer Jugend nicht ganz tadellos gewesen
sind und die’s nicht vergessen haben. Dann wird es ihnen nicht
allzu schwer werden, sich in die Seele der Jugendlichen zu ver-
senken und sie und ihre Straftat recht zu verstehen. Bei eigener
Erfahrung kann ich nachpriifen, ob ich richtig sehe.“ —

Eine solche oder #hnliche Organisation wird sich ohne
Schwierigkeit in allen Gerichtsbezirken, die grofiere Stidte um-
schlieflen, einrichten lassen. Aber auch die nicht-stéidtischen

) ,Verhandlungen® Seite 41.
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Bezirke, bei denen das Bediirfnis vielleicht etwas weniger stark
hervortritt, brauchen nicht ausgeschlossen zu werden, wir ver-
meiden ja auch sonst Rechtsungleichheiten zwischen Stadt und
Land. Man kann solche Bezirke etwa zusammenlegen, sogar, wo
die rdumliche Ausdehnung es noch gestattet, kantonsweise.

3. Es liegt wohl im Sinne derjenigen, welche die besonders
schweren und die gemeingefihrlichen unter den Jugendlichen
(malitia suppletat @tatem) unter das Strafrecht der Erwachsenen
stellen wollen, dafl auch die Rechtsprechung den gewdohnlichen
Strafgerichten {iberwiesen werde. Nun erhebt sich aber die
Schwierigkeit. Wer nimmt die Auswahl der gemeingefihrlichen
Tédter und der schweren Vergehen vor? Ein Vorschlag, einfach
die jugendlichen Morder und Brandstifter der Ausnahmebehandlung
zu unterstellen, hétte den Vorteil einer fast automatischen Aus-
sonderung gehabt; er unterlag aber in der Expertenkommission.
Wenn wir die Idee der Jugendgerichtsbarkeit und der Enthebung
der Jugendlichen vom Strafrecht gegeniiber Erwachsenen nicht
aufs empfindlichste schidigen wollen, wenn wir verhindern wollen,
dafl nicht Sparsamkeitsriicksichten die Entscheidung beeinflussen,
so miissen wir die Entscheidung dariiber, ob ein Jugendlicher
dem Richter iiber Erwachsene zuzufiihren sei, dem Jugendgericht
vorbehalten.

Dies die kurze Begriindung unserer Vorschlige!

Keinerlei Verkehrsinteressen oder Verwaltungsnotwendig-
keiten erfordern auf diesem Gebiete die Durchfiihrung derselben,
iibereinstimmenden Gerichtsverfassungs-Grundsiitze in allen Kan-
tonen. Wir konnen die Kantone, die sich zum Teil schon einge-
richtet haben, bei ihren guten, wohlhergebrachten Einrichtungen
belassen, den andern freie Auswahl unter den Systemen, natiirlich
im Rahmen der schweizerischen Vorschrift, gestatten und so
zwischen allen eine Art Ideenkonkurrenz walten lassen. Ver-
schieden mag auch ausgestaltet werden das Verhiltnis der privaten
Kinderschutz- und Jugendfiirsorge-Vereine und der Schutzaufsichts-
Organisationen zum Gericht; nicht so gleichgiiltig ist ihr Ver-
hiltnis unter sich, sondern es ist ihnen ein engerer interkantonaler
Verband zur Bewiltigung ihrer grofien Aufgaben dringend zu
wiinschen.
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b) Diskussion.

I. Votant: Dr. Alfred Gautier,

Professor an der Universitit Genf,

Il ne suffit pas de créer pour I'enfance et la jeunesse un
droit pénal spécial ot les mesures d’éducation remplaceront la
peine. Il faut encore, pour l'application de ce droit nouveau,
instituer une magistrature spéciale. Le jeune délinquant ne doit
avoir aucun contact avec la justice ordinaire; tout le monde
aujourd’hui est d’accord sur ce point.

Mais comment sera composé ce tribunal nouveau? Je réponds
sans hésiter: D’un juge unique qui doit étre un juge spécial.

I. Juge unique. Ce systéme est le seul qui puisse donner a
la juridiction de I’enfance le caractére intime et paternel qu’elle
doit comporter; le seul qui supprime l'appareil solennel de la
justice ordinaire. Le juge doit pouvoir s’entretenir avec 'accusé;
or on ne cause a son aise qu’en téte a téte. Ce systeme est le
seul qui rende le juge maitre absolu de choisir, dans les limites
légales, le traitement approprié & chaque jeune délinquant; le
seul qui rende possible 'examen psychologique et moral qui doit
précéder ce choix. Enfin ce systéme est le seul qui ait un passé
derriére lui. Le juge unique a fait ses preuves en Ameérique.

On objecte que la tache est trop lourde pour un seul et qu’il
faudrait un sur-homme pour la mener a bien. Je réponds que le
systéme collégial ne supprime pas ce danger mais qu’il 'accroit
au contraire, car il est plus difficile de découvrir trois capacités
qu’'une seule et d’autre part trois fractions de capacité additionnées
ne font pas un tribunal capable. Donc la seule difficulté c’est de
trouver ’homme qualifié; elle est grande mais elle n’est pas in-
surmontable. Les Ameéricains ont montré la voie et ce serait a
désespérer de nous, s’il fallait d’emblée renoncer a trouver en
Suisse 25 hommes qui comprennent assez les enfants pour étre
a méme de les juger.

II. Juge spécial. Deux raisons militent en faveur de cette
spécialisation :

1° Le juge doit étre choisi ,intuitu personz“. On doit le
désigner non parce qu’il se trouve étre membre de tel tribunal
existant mais pour ses qualités individuelles. Il se peut fort bien
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que ces qualités ne se rencontrent chez aucun des membres des
juridictions ordinaires.

2° Le juge doit se vouer corps et ame a sa mission de
sauvetage. Il ne doit étre distrait par aucune autre occupation.
S’il prend son devoir au sérieux, le juge de I’enfance ne sera
point, comme on I’a soutenu, un homme de loisir, mais un ouvrier
surchargé de besogne utile. Et cela méme dans les cantons ou
les jeunes délinquants ne sont pas en grand nombre. Car il ne
faut pas oublier que la tiache de ce juge n’est pas finie quand
il a prononcé son jugement.

C’est pourquoi je me prononce contre lattribution de tout
ou partie de la juridiction de I'enfance a I'autorité tutélaire ou a
Pautorité scolaire (dans ce sens Zurcher theése 3 a, pour les en-
fants jusqu’a 14 ans). L’autorité tutélaire (indépendamment du
fait que 'homme qualifié peut ne pas d’y rencontrer) a déja des
besognes trop multiples pour qu’il soit judicieux de lui imposer
en surcroit cette lourde charge. Je crois qu’elle y serait souvent
mal préparée. Autre chose est de veiller aux intéréts surtout
pécuniaires de l'enfant, et de décider du sort de I’enfant tombé.
Quant a lautorité scolaire, je ne crois pas qu’il soit possible de
lui accorder des compétences en dehors de la discipline des
écoliers. :

HI. L’activité du juge spécialiste embrassera trois périodes dis-
tinctes: Instruction, décision, surveillance du traitement choisi.
C’est lui notamment et lui seul qui devra appliquer les mesures
prévues a ’égard des enfants et des adolescents par les articles
10 et 11 de I’Avant projet de code pénal suisse. La liste de ces
mesures doit d’ailleurs étre complétée et la mise en liberté sous
surveillance instituée pour les deux classes d’age.

Mais si le juge doit €tre seul a statuer, il doit lui étre per-
mis et méme imposé de faire appel a tous les concours qui
peuvent lui paraitre utiles. Pendant la phase d’instruction, il sera
indispensable de consulter la famille, I'instituteur, le psychiitre.
Pendant la phase d’exécution, des auxiliaires seront également
nécessaires. Le juge ne peut pas tout faire a Iui seul. Sa sur-
veillance deviendrait illusoire si elle devait s’étendre & un trop
grand nombre de pupilles. Jestime donc excellente 'institution
du curateur, telle qu’elle est prévue par le projet soumis au
Grand Conseil de Genéve. Il va sans dire que cette mission de
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patronage doit étre rendue accessible aux femmes. C’est chez
elles surtout que les bonnes volontés ne feront pas défaut.

Sous réserve de ces auxiliaires indispensables, mais qui ne
doivent pas concourir a la décision, je conclus donc au juge
unique et spécialiste, maitre du sort du jeune délinquant depuis
Palpha de linfraction jusqu’a I'oméga du traitement entiérement
subi.

II. Votant: J. Kuhn-Kelly, a. Inspektor, St. Gallen.

1. Jugendliche, die Vergehen oder
Verbrechen begangen haben, sind den
Verfiigungen des Gerichtes, beziehungs-
weise des Jugendgerichtes unterstellt.

2. Fiir Personen unter 18 Jahren,
die sich nur Verfehlungen haben zu
Schulden kommen lassen, oder die aus
irgend einer Veranlassung korperlich,
seelisch, sittlich, moralisch, gemiitlich
gefihrdet und der 6ffentlichen, privaten
oder behordlichen Hiilfe bediirftig sind,
ist die amtliche Jugendschutzkommis-
sion zustindig.

1. Les jeunes gens inculpés de
délits ou de crimes doivent étre déférés
aux tribunaux ordinaires ou aux tri-
bunaux pour mineurs.

2. Les individus 4gés de moins de
18 ans et inculpés de simples contra-
ventions, de méme que ceux qui se
trouvent exposés, par suite des circon-
stances, 4 un danger d’ordre matériel
ou moral et ont besoin de l'aide des
autorités ou de la bienfaisance privée,
seront remis aux commissions officielles
de protection de la jeunesse.

IIs

Uber die Streitfrage ,Jugendgericht oder Jugendschutz-
kommission“ soll ich mich auftragsgemifi in meinem Votum
befassen. Nun mdochte ich die hochverehrten Anwesenden darauf
aufmerksam machen, dal es mir, dem nicht akademisch ge-
bildeten Laien nicht gar so leicht gemacht ist, neben rechts-
wissenschaftlich, psychiatrisch, theologisch und péda-
gogisch gebildeten Minnern und einer akademisch gebildeten
Dame in einer Frage zum Worte zu kommen, in der ich mich
mit grofler Wahrscheinlichkeit auf einem etwas exponierten Posten
befinde. Ich bitte Sie daher, dies bei der Beurteilung meines
Votums giitigst beriicksichtigen zu wollen.

Als mir, namens des Vorstandes der ,Schweizerischen
Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege®, deren Aktuar,
Dr. F. Zollinger, ein Votum fiir den ersten schweizerischen Jugend-
gerichtstag in Winterthur zugeteilt hatte, schrieb er mir wortlich
dazu: ,Ich erwarte von Ihnen fiir das Jahrbuch und die
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Winterthurer Diskussion eine eingehende Darstellung der
Frage: ,Jugendgericht oder Jugendschutzkommission.“
Damit ist mir meine Marschroute vorgezeichnet, und da ich fiir
mein Ideal, die Jugendschutzkommission, schon so manchen Spief3
in diesen friedlichen Kampf getragen habe, so werden Sie es
nicht fiir unlogisch finden, wenn ich mich dariiber &duflere, wie
ich mir den Unterschied zwischen dem Wesen der Jugendschutz-
kommission und dem des Jugendgerichtes vorstelle.

Im Gegensatze zu meinem friihern Standpunkt, nach welchem
ich anstatt des Jugendgerichtes die Jugendschutzkommission in
Vorschlag gebracht habe, der eventuell auch strafrechtliche
Kompetenzen hiitten eingerdumt werden konnen, hat inzwischen
eine wesentliche Verschiebung der Kulissen und eine merk-
liche Veréinderung der Szenerie stattgefunden. Da né&mlich in
den Einfiihrungsgesetzen zum schweizerischen Zivilgesetzbuch im
Kanton St. Gallen amtliche Jugendschutzkommissionen, in
Nidwalden Jugendfiirsorgeimter, in Luzern Kinderschutz-
kommissionen oder Inspektorate, in den Kantonen Schwyz,
Solothurn und Appenzell I.-Rh. Kinderschutzkommissionen
zur Unterstiitzung der Vormundschaftsbehorden in Aussicht ge-
nommen sind, daneben aber Jugendgerichte mit grofier Wahr-
scheinlichkeit gelegentlich zur Einfithrung gelangen werden, und
Jugendschutzkommissionen nach dem Vorgehen des Kantons
St. Gallen, mit Riicksicht auf einzufiihrende Jugendgerichte, be-
greiflich eine von meinem Vorschlage etwas abweichende Form
und Intention erhalten mufBiten; so handelt es sich heute nicht
mehr um die Frage: ,Jugendgericht od er Jugendschutzkommission®,
sondern um die Frage: ,Jugendgericht und Jugendschutz-
kommission“.

Etwas #hnliches besteht in Deutschland zur Unterstiitzung
der Jugendgerichte, das ist die sogen. ,Jugendgerichtshilfe®.
Nur besteht der wesentliche Unterschied darin, da8 die ,Jugend-
schutzkommission“ amtlichen Charakter hat, was bei der ,Jugend-
gerichtshilfe“* — meines Wissens eine freiwillige Organisation —
nicht der Fall ist.

Grundsiétzlich stelle ich mich auf den Standpunkt, daf
Minderjihrige nicht vor ein Gericht, also auch nicht vor ein
Jugendgericht, kurz gesagt, vor gar kein Gericht gestellt
werden sollen, und warum nicht? Weil, nach meiner person-
lichen Auffassung, die unfertige, noch in der Entwicklung begriffene
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Psyche einer solchen Person dadurch eine Verwundung erleiden
kann, die unter Umstinden fiir lange Zeit, sogar fiir die ganze
Lebensdauer nicht zur volligen Vernarbung gelangt, und eben
gerade deshalb habe ich statt Jugendgerichte, Jugend-
schutzkommissionen in Vorschlag gebracht, die in ge-
wissen Fillen auch hiitten Strafen verhingen konnen,
ohne den Charakter eines eigentlichen Strafgerichtes an
sich zu tragen.

Zu diesem Grundsatz bin ich nicht durch juristische Er-
wigungen gekommen, mich haben eine 16 jdhrige, intensive Praxis
auf dem Gebiete der Jugendfiirsorge und das Studium der jugend-
lichen Psyche dazu gefiihrt. Die Kriminalpsychologen behaupten
ja gewifl mit Recht, dafl das Studium der Psyche Minderjihriger
die eigentliche Leuchte sei, die zum richtigen Verstindnis ihrer
Taten fiihre, und darum darf die unfertige, jugendliche Psyche
— einer noch modulierfdhigen Substanz vergleichbar — nie und
nimmer vom gleichen Standpunkt aus behandelt und beurteilt
werden wie die Psyche einer volljihrigen, normalen Person, denn
die Eindriicke auf die Substanz laufen Gefahr, sich nicht mehr
auszugleichen. Ja sogar bei Erwachsenen kann unter waltenden
Umstéinden eine Differenzierung als dringendes Gebot erscheinen.

Ich weil nun ganz gut, dafl ich mich mit diesem prinzipiellen
Standpunkt in teilweisem Widerspruch mit den Ansichten hoch-
gebildeter Mé#nner aus juristischen, richterlichen und andern
Kreisen befinde. — Nicht mit allen zwar, denn der mir personlich
bekannt gewesene, leider verstorbene Pionier des Kinderschutzes
in Osterreich, Dr. jur. Reicher, gewesener Professor an der
Universitdt in Wien, der ein grofies, mehrbiindiges Werk iiber
Jugendschutz und -Fiirsorge geschrieben und spezielle Studien in
Nordamerika gemacht hat, sagt in seinem Schwanengesang iiber
den ,Erziehungsnotstand der Volker“: ,Das amerikanische
Jugendgericht ist kein Sondergericht zur strafrechtlichen Be-
handlung Minderjihriger, und wenn man damit beginnen wollte,
dafl man sie ins Gefdngnis steckt, so ist dies dem Versuche zu
vergleichen, die Heilung eines Kindes von einer Krankheit damit
beginnen zu wollen, dal man es auf den Unratwagen einer Stadt
setzt.“  ,Meine Amerikareise“, sagt er, ,wurde fiir mich zu einer
Entdeckungsreise, denn sie belehrte mich, daBl das Jugendgericht
mit dem Fortschreiten der Gesetzgebung auch die letzten Spuren
eines Jugendstrafgerichtes abzustreifen im Begriffe steht®.

21
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DaBl das amerikanische Jugendgericht, obschon es diesen Namen
trégt, ein Gericht im eigentlichen Sinne nicht ist, das ist
eine unwiderlegbare Tatsache.

Und mein personlicher Freund, Amtsgerichtsrat und Jugend-
richter Landsberg in Lennep, duflert sich dahin: ,Was wollen
wir mit dem Jugendgericht? Wir sehen vor uns eine Menge von
Straftaten von eigener und fremder Schuld und sollen daraus
gegen einen unreifen Menschen eine Maflnahme destillieren, die
eine gerechte Vergeltung darstellt. Das kénnen wir nicht, denn
wir durchschauen in vielen Fillen nicht alle Zusammenhinge.
Da unser ganzes Strafrecht und auch der Prozel nach Para-
graphen auf dem Prinzip jener unerbittlichen Verfolgung jeder
Gesetzesverletzung aufgebaut sind, so kann eine vorbeugende
Behandlung der Jugend nur dadurch erreicht werden, daf man
fiir sie einen Ausnahmezustand schafft. Das nun, was wir im
allgemeinen Jugendgericht nennen, ist nur ein Notbehelf, ein
Schatten von einem Jugendgericht, wie es in Wirklichkeit sein
sollte. Der junge Mensch sieht im Richter und damit im Staate
seinen Feind, bereit und bestimmt, ihn zu vernichten. Je weniger
allgemein menschlich, d. h. je auffallender Gebahren, richterliche
- Amtskleidung und feierlicher Ton des Richters sind, um so fremder
und daher gegensitzlicher erscheint er dem jugendlichen An-
geklagten. Bei der Behandlung Unmiindiger ist daher schon in
der HduBern Form alles zu vermeiden, was den Richter als Feind
des Angeklagten erscheinen ldft.“ Dem fiigt er bei: ,Das habe
ich in geeigneten Fillen so gemacht, dafl ich die Hauptver-
sammlung in mein Zimmer verlegte, wo der Angeklagte neben
mir safl und gegeniiber, als Gegner, der Staatsanwalt. Die
Suggestion meiner unmittelbaren Nihe, mit vertraulichem Hand-
auflegen auf seine Schultern, das Fehlen meiner richterlichen
Amtstracht mit Barett, das Zusprechen und #hnliches, verfehlten
selten den gewiinschten Eindruck und Erfolg.“ So weit Landsberg.
So stelle ich mir das Verfahren des Présidenten der Jugendschutz-
kommission vor, und so und noch weit origineller verfiahrt der
sogen. Jugendrichter in Amerika, Lindsey, und wohl auch mancher
andere, d. h. nicht wie der gestrenge Richter, nein —
sondern wie ein wohlwollender Vater.

Der Psychiater Dr. Hans Gudden in Miinchen sagt in
seinem Buche ,Die Behandlung jugendlicher Verbrecher
in Amerika“: ,Daf8 die reine Vergeltungsstrafe mit ihrer zeitlich
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genauen Fixierung weder einen wirksamen Schutz fiir die Ge-
sellschaft, noch eine Besserung des Verbrechers und eine Minde-
rung der Kriminalitéit herbeizufiihren vermag, ist eine Tatsache,
welche die Anhiinger der Vergeltungstheorie durch allen Wider-
spruch nicht aus der Welt schaffen kénnen.“ Und weiter be-
hauptet er: ,Was in Deutschland Jugendgericht heiit, ist nur ein
Schemen ohne Fleisch und Blut, weil es nach wie vor mit Ge-
fdngnis operiert. Solange der Staat sich nicht und zwar zu
seinem eigenen, finanziellen Vorteil, zu einer griindlichen Anderung
in der Beurteilung und Verurteilung jugendlicher Krimineller auf-
rafft, werden alle seine schonen Gesetze iiber Fiirsorgeerziehung
wertlos bleiben und die Wohltat der ,bedingten Verurteilung“
wird zur Plage. '

Prof. Dr. Hafter in Ziirich sagt in seiner akademischen An-
trittsvorlesung iiber ,Strafrecht und Schule®: _,Die moderne
Kriminalpolitik fiihrt die, dem modernen Staat obliegende Fiir-
sorgepflicht von der Strafe ab zu bestimmten, erzieherischen
Mafinahmen gegeniiber der verbrecherischen, verwahrlosten, sittlich
verdorbenen oder sittlich gefihrdeten Jugend. Damit erweitert
sich jetzt die Aufgabe der modernen Verbrechensbekimpfung ;
sie bleibt nicht stehen bei der Reaktion gegen eine begangene
strafrechtliche Verlegung, sie schreitet weiter zu der verbrechens-
vorbeugenden Titigkeit, die zuerst beim Kinde einsetzen muf,
sobald Verwahrlosung oder sittliche Gefidhrdung sich zeigen, gleich-
giiltig, ob schon eine als Verbrechen bedrohte Handlung vorliegt
oder nicht. Damit ist, genau genommen, iiberall hier das
Strafrecht im wortlichen Sinne ausgeschaltet und an seine
Stelle ist getreten ein Recht der Verbrechensbekimpfung und
Verbrechensverhiitung.” .

Der begeisterte Vorkidimpfer des Jugendschutzes in Basel,
Zivilgerichtsprasident Dr. Silbernagel, sagt in einer seiner Publi-
kationen: ,Vom Standpunkt der Néchstenliebe aus gibt es fiir
uns nur einen Weg, den wir beschreiten miissen, besteht fiir
uns nur eine Pflicht des Handelns. Wie oft sind die jugendlich
Fehlbaren erblich belastet, in schlechter Umgebung aufgewachsen,
aus Unverstand, Not, Elend, Kurzsichtigkeit und Roheit kdrperlich
und seelisch miflhandelt oder vernachlissigt. Sollen wir nun
solche Menschen, die unser Bedauern und Mitleid verdienen,
durch unnoétige gerichtliche Prozeduren noch tiefer hinab-
stolen, oder sollen wir ihnen nicht lieber die Hand reichen, um
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sie emporzuziechen, den Sonnenschein einer Welt des Guten in
ihre Seele fallen zu lassen, ihre triiben Blicke fiir gute Ziele zu
kldren, ihren Charakter zu befestigen und gute Biirger, tiichtige
Glieder der menschlichen Gesellschaft heranzubilden? Moge die
Zeit nicht ferne sein, da auch in der Schweiz das alte Jugend-
strafrecht verschwunden und an seine Stelle ein Jugend-
fiirsorgerecht getreten sein wird!“

Das, meine Hochverehrten, sind inhaltsreiche, von Autori-
tdten stammende Sentenzen, die recht tief gehingt zu werden
verdienen, und ich kdnnte noch andere ins Ungemessene anfiihren,
wenn die mir zur Verfiigung gestellte Zeit und auch Ihre Geduld
dies zulieflen.

‘Mir scheint gewil zu sein, dal in sehr vielen Fillen Ver-
wahrlosung, Entartung und gesetzwidrige Handlungen Minder-
jdhriger in einem ursidchlichen Zusammenhang stehen und man
wiirde offensichtlich Ursache und Wirkung verkennen, wenn man
fiir derartige Handlungen, nur die Tat in Betracht ziehend,
schlankweg den Angeklagten allein und nicht auch seine Er-
ziehungspflichtigen und seine ganze Umgebung mit ihren Ein-
fliissen verantwortlich machen wollte.

Dies beriicksichtigend, fiihrt zu einer Behandlung jugendlicher
Rechtsbrecher, die in diametralem Gegensatze zur bisherigen
Strafpraxis steht, die in erster Linie die Tat, weniger aber den
Tédter selbst, seine korperliche und seelische Verfassung, seine
Familien- und sonstigen Verhiltnisse, Erziehung, Gemiitsanlage,
Milieu usw. ins Auge fafite, Vergeltung und Siihne forderte, zu
Strafe verurteilte, und sich nach VerbiiBung derselben um Besse-
rung, Nacherziehung und Schicksal des Bestraften in der Regel
keinen Pfifferling kiimmerte.

IL.

Wir haben es mit zwei Stromungen zu tun. Die eine postu-
liert: Zuerst Erziehung und eventuell nachher Strafe, wenn kein
anderer Ausweg vorhanden ist und die andere verlangt zuerst
Strafe und hernach eventuell Erziehung und geht von der An-
sicht aus, es sei von padagogischer Bedeutung, wenn jugendliche
Rechtsbrecher nicht blofi Jugendfiirsorge-Personlichkeiten,
sondern dem Richter und Staatsanwalt gegeniibergestellt
werden, denn dadurch komme ihnen der tiefe Ernst der Lage
zum Bewufitsein und die Majestit der Interessen, an denen sie
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sich vergangen haben, werde ihnen dadurch vor Augen gefiihrt.
Jugendschutzkommission anstatt Jugendgericht wird daher
logischerweise von der Seite abgelehnt.

Nun aber kann die Frage aufgeworfen werden, ob die An-
wesenheit des Richters und Staatsanwaltes auf die jugendliche,
- unreife Psyche des Angeklagten wirklich den grofien, er-
warteten Einflufl auszuiiben imstande sei und ob nicht eine
Verkennung der unfertigen Psyche eines Minderjédhrigen vorliege,
der man etwas zumutet, das sie niemals leisten kann und wird.
Uber diese Frage kann man verschiedener Ansicht sein. Ich
personlich verneine sie.

Welche Stromung ist nun die richtige und welche wird am
sichersten zum guten Ende fiihren? Das ist die Frage. Ich be-
kenne mich zu der erstern und daher méchte ich nicht nur das
Jugendgericht allein, das sich, aufier mit verbrecherischen
Jugendlichen, mit bloBen Ubertretungen, iibermiitigen oder losen
Jugendstreichen, geringfiigigen Verfehlungen, auch mit Verwahr-
losten und Gefidhrdeten zu befassen hiitte, wie dies bei vielen
Jugendgerichten und zwar zum grofien Unbehagen mancher Jugend-
richter, der Fall ist. Ich mschte also neben dem Jugendgericht,
dem einstweilen nicht mehr auszuweichen ist, die amtliche
fiirsorglich erzieherische Jugendschutzkommission und iiber-
liefe dem Jugendgericht nur diejenigen Fille, bei denen es sich
um Vergehen und Verbrechen handelt und daher Strafe unter
Umstéinden zuldssig und am Platz sein kann. Bel allen anderen
Ungehorigkeiten, Schutz und Notféllen verschiedener Art, hitte
grundsétzlich die amtliche Jugendschutzkommission einzu-
schreiten.

Im Kanton St. Gallen haben wir nun dies. In jedem der
15 Bezirke ein Jugendgericht und im ganzen Kanton 32 Jugend-
schutzkommissionen von 3 -7Mitgliedern und 2-5 Ersatzmitgliedern.
Das Jugendgericht besteht aus drei vom Bezirksgericht aus seinem
SchoB freigewédhlten Mitgliedern und zwei Mitgliedern der Jugend-
schutzkommission, die der Gerichtsprédsident, je nach dem Fall,
nach seiner Wahl einberuft. Wenn die drei Jugendrichter ganz
frei in oder aufler den Mitgliedern der Bezirksgerichte von einer
Oberbehorde (Regierungsrat oder Kantonsgericht) gew#hlt wiirden,
so wiére die Gewdhr, vorziiglich qualifizierte Jugendrichter zu
finden, ohne Frage noch grofier; denn fiir dieses wichtige Amt
ist vorab die Qualifikation des Mannes und nicht seine amtliche
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Stellung mafigebend. Die Jugendschutzkommissionen werden aus
Vorschligen der Bezirksschulrite, der Bezirksamménner und
privater Jugendschutzvereinen auf eine Amtsdauer von drei Jahren
vom Regierungsrat gewihlt. Ebenso die Ersatzmitglieder. Hoch-
erfreulich und wichtig ist die Gesetzesbestimmung, dafl in jedem
Jugendgericht auch -zwei Mitglieder der Jugendschutzkommission
Sitz und Stimme haben, die manche Fille schon kennen und
daher in der Lage sind, Voten in abklirendem Sinne abzugeben
und so die MaBinahmen wesentlich fordern konnen,

Meines Erachtens hat der Gesetzgeber im Kanton
St. Gallen in dieser hochwichtigen Angelegenheit eine
auflerordentlich gliickliche Losung gefunden, die der
Nachahmung wert ist und sie auch vollauf verdient.

Ich bin nun durchaus nicht etwa grundsétzlicher Gegner der
Freiheitsstrafe oder sonstiger tempordrer Unschédlichmachung
Jugendlicher, die sich Gesetzesiibertretungen haben zuschulden
kommen lassen. Es konnen Fille eintreten, wo dies schlechter-
dings nicht kann vermieden werden. Hingegen bekenne ich mich
zu der Ansicht, dafl dies die allerletzten Auskunftsmittel sein
sollen, zu denen erst dann gegriffen werden darf, wenn nach
ganz gewissenhafter, allseitiger Priifung sich herausgestellt hat,
dafl alle andern Mafinahmen voraussichtlich ohne wesentlichen
Erfolg sein wiirden.

In Fillen aber, wo erbliche Belastung, seelische Mi3handlung,
schlechte Erziehung, Verwahrlosung, psychopathische Veranlagung,
Geistesschwachheit oder -Krankheit, moralischer Blodsinn usw.
festgestellt werden konnen, oder wo es sich um Bagatellsachen
handelt, sollten Unmiindige niemals vor ein Gericht, heifle es
wie es wolle, gestellt werden; denn wenn eine solche Person
einmal vor Gericht gestanden hat, so kann dies der Anfang zu
schlimmen Fortgéingen bedeuten, die zum Verbrecherleben fiihren
konnen. Ein schlagender Beweis dafiir sind die vielen mit Ge-
féngnis bestraft gewesenen riickf#lligen Jugendlichen. Ich glaube,
wenn ich als griiner Junge einmal vor Gericht gestanden hitte,
ich wiirde die Nachwehen heute noch spiiren. Es hat daher gewif3
seine tiefe Bedeutung, wenn in der vorberatenden Experten-
kommission zum schweizerischen Strafgesetzbuch in Luzern vor
etwa einem Monat beschlossen wurde, beziiglich jugendlicher
Rechtsbrecher den Ausdruck ,Richter® (und damit auch ,Ge-
richt®) im Strafgesetzbuch wegzulassen und durch den Ausdruck
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,Zustdndige Behorde“ zu ersetzen. Eine beachtenswerte Kon-
zession an humane Empfindung! Wenn im zukiinftigen Straf-
gesetzbuch auch noch andere Namen wie ,Besserungsan-
stalt“, ,Korrektionsanstalt“, ,Zwangserziehungsanstalt*,
»Armenerziehungsanstalt® etc. nicht aufgenommen und durch
den Ausdruck ,Passende Erziehungsanstalt® ersetzt wiirden,
so wire dies nicht nur eine weitere Konzession an humanes
Empfinden, sondern es wiirde fiir die Zoglinge nach ihrem Aus-
tritt aus jenen Anstalten eine wesentliche Erleichterung in ihrem
ehrlichen Fortkommen bedeuten.

Wer sich ernstlich mit Jugendfiirsorge befafit, der weif}, wie
schwer es oft hélt, Zoglinge aus solchen Anstalten zu plazieren,
weil man ihnen nicht recht traut, was weniger der Fall wire,
wenn sie aus einer ,Erziehungsanstalt® austreten. Der omindse
Beigeschmack obgenannter Anstaltsnamen ist schwer und tief
verletzend, ja sozial schidigend fiir die ausgetretenen Zoglinge
und besonders traurig und kridnkend fiir sie, wenn sie das Be-
wufitsein empfinden, dafl sie die Anstalt wohlerzogen, von friihern
Fehlern geheilt und nun als brauchbare Menschen verlassen haben;
denn in den Augen unverstindiger Leute, deren es leider noch
iibergenug gibt, sind und bleiben sie gebrandmarkt, und solange
jene omindsen Anstaltsnamen im Strafgesetzbuch figurieren, solange
werden sie nicht aus dem Sprachgebrauch verschwinden und
ihren schidigenden Einflul auf die ausgetretenen Zoglinge auf
Dezennien hinaus unvermindert weiter ausiiben und die Er-
ziehungserfolge in Frage stellen. Ja, sogar mancher Zogling mag
Selbstvertrauen und Mut dadurch verlieren und den neuen Menschen
wieder mit dem alten vertauschen. Alles dies sollte und konnte
auch durch Weglassung genannter Anstaltsnamen aus dem Straf-
gesetzbuch verhiitet werden und hitte zur Folge, dafi die An-
stalten ihre Namen in humanem Sinne in ,Erziehungsanstalten*
uméindern miilten; denn etwas anderes tun als ,erziehen®
konnen sie ja nicht.

In Deutschland sind laut Statistik im Jahr 1909 49 689 Minder-

jihrige im Alter von 12—18 Jahren verurteilt worden, darunter
25 444, also mehr als die Hilfte, zu Geféingnisstrafe und fast /s
aller Bestraften waren Riickfillige. In den Jahren 1910 und 1911
haben dort die verurteilten Minderjihrigen die Zahl von 51 000
tiberschritten. Die groe Summe von Verurteilten mag zum Teil
daher kommen, weil die Strafunmiindigkeit nur bis zum zwdlften
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Altersjahr reicht. Sie wird aber hochst wahrscheinlich, wie bei
uns, auf das 14. hinaufgesetzt werden.

Es steht aufler allem Zweifel, ich habe es erfahren, dafl es
Jugendliche gibt, die ausgesprochen vererbte Anlagen zu krimi-
nellen Handlungen zeigen und zu Gewohnheitsverbrechern quasi
priadestiniert sind. Arme Teufel im wahren Sinn des Wortes! Sie
sind das Opfer des unerbittlichen und grausamen Vererbungs-
gesetzes und miissen wie von der Natur aus als ,unschuldig
verurteilte, ungliickliche Menschen, verlorne Posten®
betrachtet und auch bedauert werden. Und wenn nordamerikanische
Staaten in solchen Féllen zu dem verzweifelten Mittel der ,,Sterili-
sation“ schreiten, so mufl man viel mehr iiber diesen Mut staunen,
als daB man das Verfahren als frivolen Eingriff in ein ,ange-
stammtes Menschenrecht® verurteilt und verdammt.

Sollen wir nun solche ungliickselige Individuen, die ihrem
angebornen Triebe suggestiv Folge leisten und die Gesellschaft
bedrohen, mit Gefiingnis oder Zuchthaus bestrafen, damit sie
nach Verbiilung der Strafe aufs neue wieder auf die Gesellschaft
losgelassen werden? Ein harter Gedanke in der Tat! Oder
sollen sie auf Lebenszeit sonstwie unschidlich gemacht werden ?
Das wére wohl die gliicklichste Losung, aber es ist dies ein nicht
weniger harter Gedanke. Solche Personen bringen den modernen,
humanen Richter in nicht geringe Verlegenheit, denn in solchen
Fillen an eine ganz gerechte Vergeltung zu denken und sie
auch zu vollziehen, scheint einem Widerspruch an sich zu gleichen
und ist da ein um so schwierigeres Problem, als die vielumstrittene
Frage des ,Freien Willens“ einerseits und des ,Determi-
nismus“ anderseits mehr oder weniger hineinspielt, und unwill-
kiirlich mochte man mit dem Sdnger im ,Freischiitz® auch
suggestiv und laut ausrufen: ,Samiel hilf!“

Mit solchen Personen mufi aber begreiflich doch etwas ge-
schehen, man darf sie nicht einfach gewihren lassen. Der Jugend-
richter mag dann, wenn er menschliches Riithren verspiirt, sich
der ,bedingten Verurteilung“, wo sie besteht, und nachheriger
Schutzaufsicht bedienen, oder aber, wo dies nicht mdglich ist,
nach Gesetzesparagraphen im Sinne von Vergeltung und Siihne
verfahren und den ,armen Teufel“ zu Gefiingnis oder Zuchthaus-
strafe verdonnern. Er wird und muf} dies iiber sich ergehen
lassen und sich ins Unvermeidliche fiigen, und wenn er die &de
Stitte der Strafanstalt tatsdchlich gebessert verlidfit, so gleicht



329

er dem gliicklichen Blinden, der kostbare Juwele oder Preziosen
gefunden hat. Uber diesen Punkt sagt der Kriminalpsychologe,
Staatsanwalt Dr. Wulffen in Dresden: ,Daf} verurteilte Jugendliche
durch die Bestrafung und die StrafverbiiBung gebessert, wirk-
lich im Innersten fiir die Vermeidung des Verbrechens befédhigter
geworden sind, gehort zu den grofien Seltenheiten; aber
Gleichgiiltigkeit, Stumpfheit, Verbitterung und Hafli gegen die
staatliche Ordnung, das sind die Friichte, die jenseits von Ge-
fangnis und Zuchthaus aufgehen.“ Und ein bedeutender Straf-
rechtslehrer versteigt sich sogar zu dem kiithnen Ausspruch: ,Der
Hang zum Vergehen wichst beim Jugendlichen nach jeder neuen
Verurteilung, und wenn er ein Vergehen begangen hat, und wir
lassen ihn laufen, so ist die Wahrscheinlichkeit, daff er ein neues
begehen wird, geringer, als wenn wir ihm Strafe zumessen; denn
nachher wird er mit ziemlicher Gewiflheit eine stindige Plage
fiir die Polizei, eine grofle Schwierigkeit fiir den Richter, ein
tiefer Kummer fiir den Philantropen und ein schwieriges Problem
fiir den Staatsmann.“

Da man nach dem bisherigen Strafsystem auf dem Gebiete
der Bekidmpfung der Jugendlichen-Kriminalitdt nicht gldnzende
Erfahrungen gemacht hat, weil der jugendlichen Psyche viel zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, so war ein Resultat
des Strafvollzuges die betriibend grofle Anzahl von riickfélligen
Minderjdhrigen. Es wurde eben zu viel bestraft, wo Erziehung
besser am Platz gewesen wiire. Es ist daher an der Zeit, eine
Systemsverinderung vorzunehmen, die besseres verspricht. Die
Wege dazu sind uns bekannt, betreten wir sie!

Es gibt iibrigens leider auch andere, nicht erblich belastete
Jugendliche von ganz anstédndiger Herkunft, Erziehung und
Bildung, die ihres ziigellosen, rohen Wesens halber aus
teuflischer Bosheit, fanatischer Begierde, Sinnenlust und
Zerstorungswut aus eigenem Antrieb und eigener Schuld
mit Wohllust verbrecherisch handeln und angemessene, empfind-
liche Strafe verdienen — von Rechtens wegen.

Bei solchen Rohlingen erster Giite diirfte eine Verschiirfung
beim Freiheitsentzug auf irgend eine Weise am Platze sein; denn
die Erfahrung lehrt, da3 solche Rohlinge die iiblichen Strafen
mit Hohngefiihlen ertragen, nach VerbiiBung derselben frohlich
den Staub von den Fiilen schiitteln und sich gelegentlich mit
weitern Schandtaten revanchieren. Dafl die gewd&hnlichen Strafen
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wie Buflen, Haft, Gefdngnis, sogar Zuchthausstrafe Ver-
brecher solchen Kalibers weder bessern noch heilen und nicht
geniigen, ist offentliches Geheimnis und die Spatzen pfeifen es
von den Déchern.

I1I1.

Die ,Jugendschutzkommission® nun, wie sie mir jetzt als neue
Behorde vorschwebt, wiirde ein koordiniertes Bindeglied
zwischen der Vormundschaftsbehorde und dem Jugendgericht dar-
stellen. Sie hiitte sich aller Personen unter 18 Jahren, die in
irgend einer Weise des Schutzes, der Anleitung und Hiilfe be-
diirfen, mit Rat und Tat anzunehmen. Die gesetzliche Grenze bei
14 Jahren zwischen Kindern und Jugendlichen kiimen bei ihr nicht
in Betracht. Sie ist iiberhaupt nicht im Kalender zu suchen, son-
dern ganz anderswo und ist nicht gar so leicht zu bestimmen.

Es kann z. B. eine noch nicht 14 jéhrige Person normaler Kon-
stitution, laut Gesetz nicht strafrechtlich verfolgbar, aus Absicht
und reiflicher Uberlegung ein Verbrechen begehen — ich habe
solchen Fall erlebt — und im Grunde genommen Strafe verdienen,
wihrenddem bei einer 14—18 jihrigen Person, die ein #hnliches
Verbrechen begangen hat, je nach waltenden Umstinden, eine
Strafe als Hérte und Ungerechtigkeit miiite empfunden werden.

Die Titigkeit der Jugendschutzkommission wiirde sich er-
strecken auf das Sduglings- und Kostkinderwesen, auf hiilfs-
bediirftige Uneheliche, Verwahrloste, Schwachbegabte,
Taubstumme, Blinde, Imbezille, Kriippel usw. und auch
vorldufig auf Straffillige; mit einem Worte, auf alle in dieser
oder jener Art gefihrdeten oder auch gestrauchelten Unmiindigen.
Sie hiitte auch solchen Eltern ratend und wegleitend an die Hand
zu gehen, denen Art. 275 des Zivilgesetzbuches Erziehungspflichten
auferlegt, und die in ihrer Unbeholfenheit nicht wissen, wie an-
packen.’) Auch konnte ihr die Schutzaufsicht iiber bedingt Ver-
urteilte iibertragen werden. Gewify ein sehr grofies, aber schones
und dankbares Arbeitsgebiet! Sie wire so quasi das ,M#dchen
fiir Alles®, und wenn die Erfolge ihrer Titigkeit einmal erkannt
wiirden, so vermute ich, da das Bediirfnis nach ihrer Unentbehr-

) Art. 275: ,Die Kinder sind den Eltern Gehorsam und Ehrerbietung
schuldig. Die Eltern haben ihre Kinder ihren Verhiltnissen entsprechend zu
erziehen und insbesondere auch den krperlich und geistig gebrechlichen
eine angemessene Ausbildung zu verschaffen.”
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lichkeit mit der Zeit eine rapide Steigerung erfahren diirfte. Damit
wire eine einflufireiche, wichtige amtliche Zentrale geschaffen,
die iiberall da ratend, helfend, schiitzend, anleitend, er-
ziehend einzuschreiten die Kompetenz hitte, wo die Not
dazu dridngt. Dafl bei der Bestellung solcher Jugendschutz-
kommissionen nur auf ganz tiichtige und verlédBliche Leute
miifite Bedacht genommen werden, ist eine Voraussetzung, die sich
von selbst versteht. Der beriihmte amerikanische Jugendrichter
Lindsey in Denwer sagt: ,Fiir unser Werk sind unendlich
wichtiger die rechten Personen, als die — Gesetze*.

Wollte man nun solche Jugendschutzkommissionen schaffen,
so wiirden allerdings die Rechte und Pflichten der Vormundschafts-
behorden insofern geschmilert, als sie es dann nur noch mit ver-
mogensrechtlichen und waisenamtlichen Funktionen normaler, nicht
gefihrdeter Halb- und Ganzwaisen und erwachsenen Personen zu
tun hiitten, was aber nicht gerade als ein Ungliick zu betrachten
wire, und mancher Vormundschaftsbehtrde sogar sehr gelegen
kédme. Dieser stiinde iibrigens gar nichts im Wege, der Jugend-
schutzkommission die Sorge fiir anormale und gefihrdete Waisen
zu iibertragen, und diesen wiirde dadurch in vielen Fillen voraus-
sichtlich weitaus besser gedient sein, und das wére ja gerade die
Hauptsache. :

An Arbeit diirfte es dieser neuen Behorde nicht fehlen. Die
Jugendschutzkommissionsmitglieder sollten den Mitgliedern der
Vormundschaftsbehdrden und der Jugendgerichte beziiglich Bil-
dung und Tiichtigkeit zum allermindesten ebenbiirtig sein, sogar
Uberlegenheit wiire nicht zu beklagen. Die Jugendschutzkommission
wire demnach eine Behdrde von rein erzieherisch fiirsorglichem
Charakter ohne strafrechtliche Kompetenzen, und wenn ihr Straf-
fillige unter die Hinde kiimen, bei denen erzieherische Mafinahmen
nach vorliegenden Verhiltnissen keinen Erfolg versprichen, so
wiirde sie, ohne langes Besinnen, solche dem Jugendgericht iiber-
weisen. Entweder in bestehenden Bezirken oder je nach Bediirfnis
in kleineren Kreisen wire je eine Jugendschutzkommission nebst
Ersatzmitgliedern zu bestellen, wobei auf juristisch, medizinisch-
psychiatrisch und pédagogisch gebildete und sonstige angesehene,
einflussreiche und warmherzige Minner und je nach Bediirfnis
auch auf eine wahrhaft gebildete (nicht eingebildete) Frau Bedacht
zu nehmen wire.

So denke ich mir die Organisation der Jugendschutzkommission,
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der auch die Befugnis eingeriumt wiirde, sich des Amtsvormundes,
allfdlligen Kinderinspektorates und freiwilligen Jugendschutzorgani-
sationen zu ihrer Unterstiitzung zu bedienen. Ihre Kompetenzen
miifiten mit dem Anwachsen ihrer Pflichten parallel gehen.

Nun aber komme ich noch ganz kurz auf einen andern Punkt
zu sprechen. Werden wohl in absehbarer Zeit amtliche Jugend-
schutzkommissionen {iiberall im Schweizerland ins Leben treten?
Ich wage nicht, diese Frage bejahend zu beantworten. Solange
in ziemlich breiten Schichten des Volkes das Verlangen nach Ver-
geltung und Siihne auch bei Jugendlichen nicht eine wesentliche
Abschwichung erfihrt, diirfte die Zeit noch nicht angebrochen
sein. Die wuchtige Ablehnung der ,Bedingten Verurteilung® im
Kanton Ziirich und unléingst im Kanton Aargau scheint mir un-
triiglicher Beweis dafiir zu sein, dafy der Vergeltungsgedanke einst-
weilen noch als ein Requisit der Volksseele betrachtet werden
mufl, dem nur ein weiser Gesetzgeber mit Erfolg auf den
Leib riicken kann.

Dann haben die Amerikaner den Terminus ,Jugendgericht®
geprigt und einen Kapitalfehler gemacht, weil es dort gar nicht
den Charakter eines Gerichtes im gewohnlichen Sinne hat. Es
deckt sich viel eher mit der Jugendschutzkommission. Andere
Kulturstaaten haben das amerikanische Jugendgericht zum Teil,
den Namen aber unveridndert nachgeahmt, und dieser ist sozusagen
in Fleisch und Blut iibergegangen und hat sich eingelebt. In
Deutschland wird nichsten Oktober der III. Jugendgerichtstag in
Frankfurt a. M. abgehalten, in Paris tagte letzten Sommer der
erste internationale Jugendgerichtstag und heute und morgen
begehen wir den ersten schweizerischen Jugendgerichtstag in
Winterthur. Was will man noch mehr! Jugendgerichte an allen
Ecken und Enden! Und schliefSlich werden wir auch bei Jugend-
lichen so ganz ohne Strafurteile, ob sie nun durch Jugendschutz-
kommissionen oder Jugendgerichte ausgefillt werden, kaum davon -
kommen. '

Nun konnten vielleicht doch manche annehmen, es trete da
ein verwegener und kampflustiger Don Quixote, aus St. Gallen,
auf, der sich erkiihne, gegen die vielen Windmiihlen anzustiirmen.
Diese Annahme hitte, in Anbetracht meiner friithern diesbeziig-
lichen Publikationen, Berechtigung, nach meinen heutigen Aus-
filhrungen aber ist sie gegenstandslos geworden. Da sich die
Verhiltnisse seit dem Inkraftireten des Zivilgesetzbuches wesentlich
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gedindert und auch teilweise abgeklirt haben, in einigen Kantonen
Jugendschutzkommissionen in Aussicht genommen sind und Jugend-
gerichte zweifelsohne nachfolgen werden, so ist mein jetziger
Standpunkt die ganz natiirliche Folge kantonaler Ein-
fiihrungsgesetze und eine gegebene, unvermeidliche Meta-
morphose.

Trotzalledem aber wiirde ich es fiir zweckmifliger und im
Interesse jugendlicher Rechtisverletzer erachten, wenn man vom
Jugendgericht hétte vollig Umgang nehmen wollen ; denn ein Jugend-
gericht ist und bleibt eben doch ein ,Gericht®, und ein solches
halte ich, wie schon betont, fiir die noch nicht entwickelte Psyche
Unmiindiger als eine nicht sehr geeignete Institution.!) Wenn
die Jugendschutzkommission zustdndig erkldrt wiirde, sich der
hiilfsbediirftigen, gefihrdeten und verbrecherischen Minderjihrigen
bis zum 18. Altersjahr anzunehmen, so wiirden die Verurteilungen
zu Geld- und Freiheitsstrafen oder sonstigen Verfiigungen mit
Strafcharakter auf das duflerste Minimum beschrinkt, weil Er-
ziehungsmafinahmen einen breiteren Raum einnihmen als Straf-
urteile, was einem ethischen, sozialen und wirtschaftlichen
Gewinn gleichkidme, der durch Jugendgerichte niemals in dem
Mafle erreicht werden kann. Auch wiire nicht nur eine einheit-
lichere, sondern auch eine raschere Erledigung der Fille ge-
sicherter, als wenn sie durch die drei Instanzen der Jugendschutz-
kommission, der Vormundschaftsbehtrde und des Jugendgerichts
hindurchgehen miissen.

sJugendgericht“ ist ein Schlag- und Zauberwort, das bequem
auf der Zunge liegt, iiberm Ozean selbst aber den Kern des ameri-
kanischen Gedankens ganz und gar nicht trifft und meines Er-
achtens hiitte vermieden werden sollen.

Aber Name und Begriff des Jugendgerichtes sind in allen
Kulturstaaten so sehr zur Gewohnheit geworden und so tief ins
BewuBtsein eingedrungen, dafl die Intention, gegen diesen Strom
schwimmen zu wollen, dem Versuche gleichkéime, als wollte man
Eulen nach Athen tragen.

Mit dieser Tatsache muf}, gern oder ungern, gerechnet werden.
Der innere Widerspruch aber zwischen dem Namen und der
Wesenheit des amerikanischen Jugendgerichtes bleibt bestehen

) Kuhn-Kelly, ,Jugendschutzkommissionen als vollwertiger Ersatz fiir
Jugendgerichtshofe“. Langensalza, bei Beyer & Sthne, Heft 58 der ,Beitriige®.
50 Cis.
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und wird nicht verfehlen, in allen Kulturstaaten Nachwirkung aus-
zuiiben.

Mein Bestreben wird und muf} sich daher einzig noch darauf
beschrinken, abgesehen vom Erfolg oder Miflerfolg, fiir die Jugend-
schutzkommission einzustehen, ohne auch nur den leisesten Ge-
danken zu hegen, gegen das Jugendgericht zu plddieren und den
Versuch zu machen, ihm den Lebensfaden abschneiden zu wollen;
denn das hitte heute weder Sinn noch Zweck, und bekanntlich
filhren ja verschiedene Wege nach Rom, und ich hege die
Hoffnung, dafl der Kanton St. Gallen durch die Einfiihrung
von amtlichen Jugendschutzkommissionen neben Jugend-
gerichten fiir andere Kantone vorbildlich und bahn-
brechend vorangegangen ist. Vielleicht findet diese Institution
der amtlichen Jugendschutzkommission (Fiirsorgeausschiisse) so-
gar im Auslande einige Beachtung.

Ich personlich notabene halte sie nun einmal fiir eine zweck-
miflige Institution, der ich aber einen etwas erweiterten Ausbau
wiinschen mochte, als wie er im Einfithrungsgesetz des Kantons
St. Gallen in Aussicht genommen ist.

Es diirfte sich empfehlen, der Jugendschutzkommission das
Recht einzuriumen, pflichtvergessenen Eltern oder sonstigen Er-
ziehungspflichtigen nicht nur die Rechte iiber ihre Kinder zu ent-
ziehen, sondern sie fiir Erziehungsverstofie — Miflhandlung, Ver-
nachliissigung, Uberbiirdung, Entzug der nétigen Nahrung, Kleidung,
Nachtruhe und dergleichen Erziehungssiinden mehr — mit Geldbufien
zu belegen und sie eventuell beim Richter einzuklagen, aber alles
unter schiitzenden Mafinahmen im Interesse der Kinder und Jugend-
lichen. Einer unabhédngigen Bezirks- oder Kreisbehorde diirfte
mehr Initiative, Weitblick und Mut zuzutrauen sein, als manchen
kommunalen Vormundschaftsbehorden, die vielleicht doch ab und
zu mit mehr oder weniger gebundenen Hénden ihre Verfiigungen
treffen.

IV.

Mit diesem Votum habe ich mich nun, wie ich hoffe, nicht
nur nach Wissen und Gewissen mit meinen schwachen Kriften
nach Moglichkeit meines Auftrages entledigt, sondern ich habe
auch die Gelegenheit wahrgenommen, eine letzte Lanze zu brechen
zugunsten der amtlichen Jugendschutzkommission, die der ge-
fihrdeten und notleidenden Jugend zum Wohle gereichen miiite
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und die der bangemachenden Vermehrung von Ungehdorigkeiten
unter der jungen Welt moglichst vorzubeugen in der Lage wiire.

Allerdings miifite dann noch manches geschaffen werden:
Beobachtungsheime, Asyle, Erziehungs- und Arbeits-An-
stalten u. dgl. Wenn aber einmal das schweizerische Straf-
gesetzbuch unter Dach gebracht ist, so wird es noch manches
Ergénzende zum Zivilgesetzbuch bringen, so dafl dann alle wesent-
lichen Grundlagen geschaffen sind, um den Kampf gegen
Sorgen, Not, Elend und Verbrechertum unter Kindern
und Jugendlichen energisch aufzunehmen, um fiir alle Zu-
kunft frohere Perspektiven zu schaffen und das Morgenrot besserer
Zustinde aufgehen zu sehen.

Ob nun der Einfithrung von Jugendschutzkommissionen ver-
schiedene, eventuell sogar gesetzliche Hindernisse im Wege stehen
— vielleicht Art. 283 und 284 des Ziviigesetzbuches, aber nur
vielleicht — ob das Jugendgericht als einzige Behdrde ohne
Jugendschutzkommission den Sieg davontragen wird und ob auch
diese Angelegenheit den Kantonen zur Regelung durch Einfiihrungs-
gesetze zum zukiinftigen schweizerischen Strafgesetzbuch iiber-
lassen bleibe, das, meine Hochverehrten, kénnen wir in aller Ge-
miitsruhe der Zeit, dem Gesetzgeber und letzten Endes dem Volks-
entscheid anheimstellen.

Mein Interesse wendete sich vorldufig mehr der
Jugendschutzkommission an und fiir sich als der Mog-
lichkeit oder Unmoglichkeit ihres einstigen Werdens zu.
Ob ich zu weit gehe, dariiber mdgen Sie entscheiden.

Ich bin nun allerdings ein ,Nie vorbestrafter Minder-
jadhriger® von erst 80 Sommern und anerkenne zum guten Teil
die Wahrheit des Sprichwortes: ,Alter schiitzt vor Torheit
nicht“, auch in der vorwiirfigen Frage.

Sicher aber scheint mir zu sein, daff ich die freudige Uber-
raschung einer allfilligen Erfiillung meines stillen und sehn-
lichsten Wunsches nicht erlebe. Wenn ich aber einmal zu Asche
geworden bin, dann werde ich aus ,hohern Gefilden®, voraus-
gesetzt, dafl ich sie erreiche, der Tellus mit seraphinischer Be-
geisterung laut und deutlich zurufen: Anstatt bei Jugendlichen
vorzugsweise nur Recht zu sprechen und zu strafen,
mochte man sich doch bemithen, mehr Recht zu schaffen
und zu bessern, und mit Emil Fawer wiirde ich noch hinzufiigen:
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sWeniger Repression, mehr Privention, Wemger Gericht,

mehr Schutz und Fiirsorge“!

Und zum Schlusse noch mochte ich die hochgeehrte Ver-
sammlung auf die lieblichen und feinsinnigen Worte des Dichters
aufmerksam machen, der da gesagt hat:

.Was eine Kinderseele aus jedem Blick verspricht,
So reich an Hoffnung ist ein ganzer Friihling nicht.

III. Votant: Dr. Hans W. Maier,
Sekundararzt an der psychiatrischen Universitétsklinik, Ziirich.

Bei der grofien Zahl der psychisch
Defekten unter den jugendlichen Krimi-
nellen ist die Mitwirkung nicht eines
Arztes iiberhaupt, sondern speziell
eines Psychiaters dringend erwiinscht.
Jeder Fall sollte (wie jetzt beim Amts-
gericht Berlin) in der Voruntersuchung
psychiatrisch untersucht werden. Wenn
miglich sollte der begutachtende Psy-
chiater Mitglied des Gerichts sein, oder
doch in der Verhandlung bei positivem
Ergebnis seiner Untersuchung miind-
lich referieren. Bei der Fiirsorgetiitig-
keit ist fiir psychisch defekt Befundene
in weitem Mafle die Mitwirkung einer
psychiatrischen Poliklinik heranzu-
ziehen.

Pour apprécier I'état des jeunes
délinquants affectés d'une tare psy-
chique, il ne suffit pas du concours
d’'un simple médecin; il faut absolu-
ment un psychiitre. Tout délinquant
de cette catégorie devrait étre soumis,
pendant linstruction, a un examen
psychidtrique, comme cela se fait déja
a Berlin. Le psychidtre devrait faire
partie, si possible, du tribunal, ou étre
appelé tout au moins a présenter un
rapport oral au cours des débats, dans
les cas ou ’examen de l'inculpé aurait
donné un résulftat positif. Pour les
jeunes délinquants atteints d'une tare
psychique avérée et non internés dans
un établissement, on devrait avoir
recours dans une large mesure aux
soins d'une policlinique psychiatrique.

Fiir den Sprechenden handelt es sich hauptsiichlich um die
Frage der Titigkeit des Arztes beim Jugendgericht.
Die moderne kriminalistische Bewegung, zu deren Postulaten

auch das Verlangen nach einer besonderen Organisation der
Strafrechtspflege fiir Jugendliche gehort, néhert sich immer mehr
der naturwissenschaftlichen Anschauung, das Verbrechen als eine
pathologische Erscheinung zu betrachten. Die Tendenz der
Besserung des jugendlichen Verbrechers ist es, die uns zwingt,
mit aller Energie auf eine genaue Durchforschung der ganzen
damit zusammenhingenden Umstinde zu dringen. Die Straftat
ist ein Resultat der Stellungnahme der ganzen Individualitit des
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Rechtsbrechers gegeniiber der Gesellschaft. Wenn wir ein fiir
unsere Zwecke geniigendes Bild des straffilligen jungen Menschen
erhalten wollen, so geniigt es nicht nur, sein Benehmen bei dem
Delikt selbst zu untersuchen. Wir sind gezwungen, zu diesem
Zwecke seine ganze korperliche und die damit aufs engste zu-
sammenhéingende seelische Individualitit zu ergriinden. Wir werden
insbesondere auch die gesundheitlichen Verhéltnisse in der Familie,
die Veranlagung der Eltern und der Geschwister studieren miissen.
Dadurch werden wir ein Bild von dem Milieu erhalten, in dem
der betreffende Mensch aufgewachsen ist, wir werden uns Kklar
iiber bewufite oder unbewufite Einfliisse der Umgebung, die zum
Zustandekommen des Verbrechens gefiihrt haben.

Wer schon mit der Begutachtung von Jugendlichen in dieser
Richtung praktisch zu tun gehabt hat, weif3, wie schwierig diese
Aufgabe ist. Die Erfahrungstatsachen, die uns hier zur Aufstellung
und Anwendung allgemeiner Grundsitze fiihren konnten, sind
noch sehr spérlich, da ja die Bestrebungen fiir eine systematische
Fiirsorge der verwahrlosten Jugend noch recht jungen Datums
sind. Wenn wir insbesondere die geistigen Defekte betrachten,
deren Ausflufl in einen griofieren Teil der Fille die Strafhandlung
ist, so sehen wir, wie gerade bei den Jugendlichen diese Storungen
h#dufig noch dermafien larviert und im Anfangsstadium sind, daB
auch der erfahrene Fachmann die grofite Mithe hat, zu einem
sicheren Schlusse zu kommen. Die grifite Rolle spielt auf diesem
Gebiete der angeborene Schwachsinn und zwar speziell dessen
leichtere Formen. Beim erwachsenen Menschen wird hier durch
die mangelhafte Anpassung des betr. Defekten ans Leben und
das Fehlen einer Menge von Erfahrungen, die der Gesunde sich
stets im Laufe der Jahre aneignet, die Diagnose erleichtert. Beim
Kinde ist das sehr hiufig noch nicht der Fall. Es gibt viele
Schwachsinnige, die einen geringe Anforderungen stellenden
Schulunterricht infolge guter Ausbildung ihres Gedéchtnisses
ordentlich absolvieren, und bei denen es eingehendster Priifung
bedarf, um das Bestehen eines intellektuellen und meist auch
moralischen Defektes sicher nachweisen zu konnen. Bei ober-
flachlicher Priifung konnen diese Zustinde leicht mit Ungleich-
mifigkeiten der geistigen und affektiven Entwicklung verwechselt
werden, wie sie auch auf dem Gebiet des normalen Seelenlebens
beim Kinde vorkommen. — Ich erinnere ferner an die Friithstadien
einer meist nach der Pubertit sich zuerst duflernden und spiter

22
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zur Verblodung fithrenden Krankheit der hebephrenen Form der
Dementia praecox. Man hat das Bild, welches diese Storungen
zuerst darbietet, nicht ungliicklich mit einem Stehenbleiben auf
dem Stadium der ,Flegeljahre“, das ja innerhalb der normalen
jugendlichen Entwicklung liegt, bezeichnet. Diese ,krankhafte
Flegelhaftigkeit“ sieht am Anfang recht harmlos aus und ist dem
kundigen Auge doch das sichere Zeichen des Hereinbrechens
einer schweren Geistesstbrung. Wenn hier auch meist keine
drztliche Hilfe in bezug auf Heilung gebracht werden kann, so
wird doch hidufig Ungliick fiir die jungen Kranken selbst und
deren Familien verhiitet, wenn anléBlich eines Deliktes friihzeitig
die Diagnose gestellt und fiir die Verbringung in das richtige
Milieu gesorgt wird. — Ich weise ferner hin auf die epileptischen
Dimmerzustinde, die manchmal auch bei Jugendlichen zu der
Begehung der schwersten Verbrechen fiihren, bei denen aber der
Laie nicht selten von einem krankhaften Zustande nichts merkt.
Hier wird nur der arztliche Experte imstande sein, ‘die ganze
Gefihrlichkeit der Sachlage zu ermessen und die zweckent-
sprechenden MafBregeln zu empfehlen. — Sehr héufig werden bei
relativ guter, intellektueller Veranlagung angeborene moralische
Defekte die Ursachen zu Delikten sein. Es ist von der grofiten
Wichtigkeit, diese Art von jungen Menschen von den andern zu
trennen, die hauptsidchlich durch schlechte Milieueinfliisse bei
guter ethischer Anlage auf den Abweg geraten sind; denn ein
einziger solcher schwer moralisch Defekter kann eine ganze Anstalt,
in die er zur Besserung versetzt wird, verderben. Wir werden
mit der Zeit dazu kommen, fiir die spezielle Behandlung dieser
Art Abnormer besondere Einrichtungen zu treffen. — Der heran-
wachsende Mensch ist bei weitem leichter der Suggestion von
dritter Seite her zugiinglich wie der Erwachsene; so fithren nicht
selten der EinfluB der Kameraden oder sonstigen Bekannten,
schlechte Lektiire oder aufregende Erlebnisse zum Delikte. Auch
hier wird es nicht selten notig sein, durch genaue, fachménnische
psychologische Beobachtung den Zusammenhang, der oft ab-
sichtlich verschleiert wird, zu entdecken und auszuschalten.

Die wenigen Beispiele, die ich gegeben habe, diirften beweisen,
daB. die Mitwirkung eines psychologisch geschulten Arztes bei
dem jugendgerichtlichen Verfahren durchaus nétig ist. Wer schon
in solchen Untersuchungen mitgewirkt hat, der wei, wie wichtig
das friihzeitige Einsetzen der Expertise, wenn moglich sofort mit
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dem Beginn der Strafuntersuchung, ist. — Die Glaubwiirdigkeit
der Aussage des Jugendlichen ist noch eine viel geringere, wie
die durch die neueren Untersuchungen sich ja.auch als recht
zweifelhaft erweisende bei den Erwachsenen. Durch vielfache
Verhore, das Lesen von Zeitungsberichten, die Besprechung des
Deliktes mit der Umgebung und die eigene Phantasietiitigkeit wird
sich das ganze psychische Verhalten des Jugendlichen innerhalb
kurzer Zeit oft sehr wesentlich verdndern. Je friiher deshalb der
Sachverstindige das Material zur Bildung seines Urteils sich ver-
schaffen kann, desto leichter zu erreichen und desto zuverlissiger
wird das Resultat sein. Ein solch frithes Einsetzen der Unter-
suchung ist nur dann moglich, wenn der Experte amtlich vom
Gericht bestellt wird und nicht erst im Laufe der spéteren Nach-
forschungen, etwa von den Organen der freiwilligen Jugend-
fiirsorge, zugezogen wird. Dem Experten miissen aber auch
besonders in den oft recht korrupten Verhiltnissen der gréferen
Stddte, in denen das jugendliche Delikt vor allem entsteht, simt-
liche Mittel zur Verfiigung stehen, um seine Untersuchung mit
aller Griindlichkeit durchfithren zu konnen; er wird sich der
Hilfe der Polizei und der iibrigen Administrativbehorden zu be-
dienen berechtigt sein miissen. Auch dies wird in vollem Mafle
nur dann der Fall sein, wenn der Begutachter amtlich bestellt
und nicht nur von einer mehr oder weniger privaten Fiirsorge-
organisation mit seiner Aufgabe betraut worden ist.

_ Fiir die Erfolge der Jugendgerichte wird es sehr wichtig sein,
daf} alle Fille, in denen das Delikt auf krankhafte Anlage durchzu-
fithren ist, entsprechend erkannt und weiter behandelt werden
konnen. Der Gottinger Psychiater, Cramer, hat in eingehendem
Studium die Fiirsorgezoglinge der Provinz Hannover, die zum
groBen Teil mit dem Strafrecht in Konflikt gekommen waren,
untersucht und dabei gefunden, dafl ca. 60°60 davon als geistig
abnorm betrachtet werden miissen. Wir diirfen nicht annehmen,
dafl dieses Verhiltnis in unseren Gegenden besser sein werde.
Wegen dieser Hiufigkeit und der oben erwihnten Schwierigkeit
der Erkennung der betreffenden Storungen scheint es mir deshalb
das einzig Richtige fiir das Verfahren des Jugendgerichts, die
obligatorische Mitwirkung des psychiatrisch gebildeten
Arztes in allen Fiéllen zu verlangen, und zwar an einem
moglichst friihen Punkt der Untersuchung einsetzend. Diejenigen
Jugendlichen, bei deren Untersuchung sich weder an ihnen selbst,
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noch in ihrem Milieu psychopathische oder sonstige krankhafte
Erscheinungen nachweisen lielen, wéren mit einem kurzen Atteste
aus der irztlichen Beobachtung zu entlassen und der alleinigen
Tétigkeit der Fiirsorgeorgane zu iiberweisen. Bei jenen Delin-
quenten aber, bei denen der Arzt zu einem positiven Befunde
kommen wiirde, miifite der Gutachter womdoglich miindlich vor
dem Jugendgericht seinen Befund abgeben und die Vorschlige,
die zur Besserung oder Heilung fiihren konnten, auseinandersetzen.
Hier hiitte der Experte auch nach dem Abschlufl des gerichtlichen
Verfahrens den Fiirsorge-Organisationen als Sachverstidndiger zur
weiteren Beobachtung und Beratung zur Seite zu stehen.

Dieses Obligatorium der Begutachtung ist bereits praktisch
durchgefiihrt, z. B. beim Amtsgericht Berlin-Mitte, wo sémtliche
Fille der psychiatrischen Poliklinik der Universitit zur ambulanten
Untersuchung iiberwiesen werden. Sind die Storungen dann sehr
komplizierter Natur, so kann unter Umstinden die Aufnahme in
die psychiatrische Klinik zur genaueren Beobachtung verfiigt
werden; in den meisten Fillen ist dies aber nicht nétig. — In
Charlottenburg dagegen wird die Begutachtung nur dann ange-
ordnet, wenn der Richter oder meistens die Funktionare der Fiir-
sorge sie fiir notig erachten; nach dem, was ich gehort habe,
scheint bei diesem letzteren Verfahren der Arzt viel zu selten
zugezogen zu werden, weil eben der Laie bei der Schwierigkeit
und Verborgenheit der Stérungen solcher Jugendlichen h#ufig
geistige Gesundheit annimmt, wo sie durchaus nicht vorhanden ist.

Es miifiten allerdings zur Vornahme dieser Expertisen psy-
chiatrisch durchgebildete Arzte zur Verfiigung stehen, die zudem
die Mittel haben sollten, andere Spezialisten zuzuziehen, wenn
sich die Notwendigkeit hierzu nach ihrem Dafiirhalten ergeben
wiirde. Am leichtesten liefie sich eine solche Organisation durch
die Einrichtung psychiatrischer Polikliniken in den gréfleren
Stddten, die ja hauptsidchlich fiir die Jugendgerichte in Betracht
kommen, durchfiihren. An unserer Ziircher Irrenheilanstalt besteht
ein solches Institut bereits seit einigen Jahren, und es werden
auch regelmiflig mit gutem Erfolg Kinder untersucht und begut-
achtet, die allerdings heute noch von den Lehrern oder den
Fiirsorge-Institutionen iiberwiesen sind. Die Polikliniken sollten
in der Regel von den Arzten der naheliegenden psychiatrischen
Anstalten besorgt werden, denen diese Titigkeit ein in hohem
MaBe anregendes und befriedigendes neues Arbeitsfeld erschlieffen
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wiirde. Fiir die lingere Untersuchung schwierigerer und besonders
wichtiger Félle miifite die Einweisung auf klinische Abteilungen
ermoglicht werden. Diese konnten teilweise mit Jugendheimen
verbunden werden; manche Jugendliche, besonders solche, die
bestidndigen Trieb zum Davonlaufen haben, wiirden am besten
auf spezielle Abteilungen psychiatrischer Kliniken oder Irren-
anstalten verlegt.

Wenn das Jugendgericht zum Teil aus Laien zusammen-
gesetzt wird, wire es meiner Meinung nach durchaus erwiinscht,
daBl auch ein Arzt, der im praktischen Leben steht, als Richter
mitwirken wiirde. Dagegen hielt ich es fiir richtiger, dafl der
eigentliche Experte, speziell der Psychiater, nicht Mitglied des
Gerichts selbst ist. Er hat so eine freiere Stellung als Experte,
und auch das Gericht wire unabhfingiger in der Wiirdigung und
eventuellen Anerkennung seiner gutachtlichen Meinung. Der
andere Arzt, der eventuell im Gericht selbst séifie, kdnnte natiirlich
viel fiir die richtige Auffassung und Verwertung des von dem Ex-
perten veriretenen biologischen Standpunktes in den zu be-
handelnden Fragen tun.

Wenn wir die drztliche Untersuchung der jugendlichen Krimi-
nellen in der hier angedeuteten Weise ausiiben — die Erfahrung
wird sicherlich nach der einen oder andern Richtung hin modifi-
zierend wirken, — hétten wir nicht nur die besten Bedingungen
fiir die moglichst zweckméflige Behandlung des einzelnen Falles;
wir sammeln auf diesem Wege auch Material iiber die ganze
Frage der jugendlichen Kriminalitdt und kommen damit einen
wichtigen Schritt weiter zu dem Ziele, das uns als Zweck der
ganzen Jugendgerichtsbewegung vorschweben mufi: die Vor-
beugung und Ausschaltung des jugendlichen Verbrechens
iiberhaupt. Dieser prophylaktischen Wirksamkeit wird mit am
besten vorgearbeitet, wenn man dem einsichtigen und spezialistisch
vorgebildeten &rztlichen Experten die richtige Stellung in der
neuen Organisation einraumt.

IV. Votant: Landesgerichtsrat Landsberg, Lennep (Preussen).

Wenn man etwas fiir seine Person verlangt, so ist Be-
scheidenheit am Platze! Wenn man aber eine Forderung der
Gerechtigkeit, Beseitigung einer sittlich nicht mehr haltbaren
Lage, Hebung einer Not bedréngter Kinder betreibt, dann ist die
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Bescheidenheit eine Schuld! Es ist, wenn man iiber Neben-
punkte verschiedener Ansicht ist, iiber Hauptpunkte aber einig,
unrichtig, eine Frage, wie die nach der Organisation der Jugend-
gerichte als ungeklirte Frage der Zukunft zu bezeichnen. Es
ist die Frage fiir heute, und sie ist zu losen in dem Sinne, daf
man sie ohne Furcht so weiter bringen kann, wie es der Radikalste
unter uns ersinnt. Denn es handelt sich doch nicht um einen
Sprung ins Dunkle, sondern um eine Sache, die man in allen
Folgerungen iibersehen kann. Das Experiment ist bereits ge-
macht. Folgen Sie kiihn dem Beispiele von St. Gallen! St. Gallen
hat fiir meine Begriffe die Stufe erreicht, auf welche wir jetzt
allgemein ersteigen konnen und auf welcher wir uns erst be-
festigen mogen, um dann sicher hoher zu klimmen. Ich sage,
das Experiment ist gemacht! Das Experiment ist gelungen!
Das was nimlich St. Gallen jetzt mit Gesetz erstrebte, das haben
wir bei den Fiirsorge-Ausschiissen, die bei uns das sind, was
St. Gallen Jugendschutzkommission nennt, in einzelnen Féllen ohne
Gesetz ermoglicht.

Sie werden sehen: das Ziel ist erreichbar; denn es ist in
Fillen erreicht worden, die schon nicht mehr den Charakter des
Vereinzelten haben, weil es sich jedesmal um viele Jugendliche
jeden Alters handelte.

Dennoch, so sehr ich in diesem Punkte vorwirts dringe,
halte ich die Organisationsfrage, ja das juristische an der ganzen
Sache fiir nebenséchlich gegeniiber der Frage, welche Erziehungs-
grundsitze das Jugendgericht und die Jugendschutzkommission
zu befolgen haben, und der Frage, ob man ihnen die Mittel ge-
wihrt, diesen Grundsitzen entsprechend zu handeln. Die alte
Pidagogik war fiir das Beobachten unter Aufstellen von Ver-
boten. Diese Methode leidet daran, dafl sie die Entwicklung
nicht bestimmt, und daB bei dem jungen Menschen manchmal
ein Verbot anreizend wirkt. Besser ist es, so auf das Leben des
gefihrdeten Jugendlichen einzuwirken, dafl man ihm selbst ein
Ziel setzt. Man denke nur an die eigenen Kinder! Freilich gibt
es Eltern, die mit ihren Kindern planlos in den Tag hinein leben.
Aber der denkende Erzieher setzt doch ein Ziel, meist ein
materielles, kann aber damit zugleich ein ideales Ziel setzen.
Da darf man auch nicht plump sagen: ,Mein Junge, jetzt strebe
nach dem und jenem®. Nein, beobachten muffi man das Kind
und ihm die sittliche Impfportion ganz unmerklich versetzen.
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So sage ich zu meinem Sohne z. B. bei der Nachricht vom Tode
eines Verwandten: ,Der X hat ein reiches, gliickliches Leben
gehabt.“ Natiirlich fragt dann der Junge erstaunt: ,Wieso?“
Und dann habe ich ihn. ,Sieh’ mal, Du hast }ja auch Blumen
so gern. Und der X war Botaniker. Ich habe ihn einmal be-
obachtet, wie er eine seltene Art unter dem Mikroskop hatte.®
Dann folgt eine minutise Darstellung der Situation, ganz aus-
gemalt erscheint ihm eine bestimmte Vorstellung des Mannes in
seinem Berufe, verwirkt mit einigen Strahlen aus der Welt des
Gottlichen, des Religiosen. Die Vorstellung sitzt! Des seien Sie
gewify! Der muf} aber Liebe oder, wie Dr. Beck meint, Achtung
fiir die junge Seele vor ihm empfinden, der so auf sie einwirkt.
Dann wird die Vorstellung das Ziel geben. Die Saat geht auf!
Gott segne die Saat!

4. La compétence des tribunaux pour mineurs.
a) Rapport présenté par le Professeur E. Borel, avocat 2 Genéve.

Leitsiitze.

I. Allgemeiner Grundsatz.

1. Das wohlverstandene Interesse
der Jugendlichen, welches dem Postulat
fiir Einfiihrung von Jugendgerichten
zugrunde liegt, soll auch bei der Um-
grenzung der Zustindigkeit derselben
die leitende Richtschnur bilden.

II. Personliche Zustandigkeit.

A. Altersgrenze.

2. Gegeniiber den Jugendgerichten
fallen die Griinde dahin, welche dazu
fithren (so z. B. im Vorentwurf zum
Schweiz. Strafgesetzbuch), die Jugend-
lichen unter vierzehn Jahren einer
ordentlichen Strafverfolgung zu ent-
ziechen. Dank dem vorwiegenden
Schutzeharakter, welcher der Auf-
gabe und Titigkeit der Jugendgerichte
innewohnt, kénnen unbedenklich Kin-
der nach zuriickgelegtem zehnten Alters-
jahre wegen Strafhandlungen vor die-
selben gebracht werden.

Conclusions.

1. Principe général.

1. L’intérét bien entendu des mi-
neurs, dont s’inspire le postulat qui
réclame linstitution d’une juridiction
spéciale chargée de connaitre des actes
délictueux commis par eux, doit étre
également la considération premiére
a consulter pour la détermination de
la compétence de cette nouvelle juri-
diction.

II. Compétence ratione personae.

A. Limite ddge.

2. Les raisons qui ont engagé le
législateur & soustraire 4 une action
pénale proprement dite les mineurs
igés de moins de quatorze ans (avant-
projet de Code pénal suisse) n’existent
pas a l'égard de la juridiction spéciale
a instituer pour les mineurs. Le carac-
tere éminemment tutélaire de la mission
et de laction des tribunaux pour
mineurs justifie 'idée de leur confier
le soin de connaitre des actes délictueux
commis par des enfants dés l'dge de
dix ans.
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Unter dieser Altersgrenze sollen,
wie bisher, bei Strafhandlungen, die
von Kindern begangen werden, die
Familie, die Schule, und gegebenen-
falls die vom Staate zum Schutze ver-
wahrloster Kinder eingesetzten Be-
hiorden einschreiten.

3. Der Jugendliche untersteht bis
zum zuriickgelegten 18. Altersjahre
der Zustindigkeit der Jugendgerichte.
Selbst bis zum zuriickgelegten 20. Alters-
jahre kann er fiir von ihm begangene
Strafhandlungen von den zustindigen
Behtrden vor das Jugendgericht ge-
bracht werden.

B. Jugendliche, dieim Verein
mit Mehrjihrigen Strafhand-
lungen begangen haben.

4. Bei der Behandlung von Straf-
handlungen, die ein Jugendlicher im
Verein mit Mehrjihrigen begangen hat,
soll in der Regel der Grundsatz der
Einheit der Strafverfolgung vor den
dem Jugendgerichte rufenden Forde-
rungen weichen.

In diesem Fall findet daher die
Strafverfolgung gegen den Jugendlichen
ausschliefilich nach den fiir das Jugend-
gericht geltenden Bestimmungen statt.

5. Dem Jugendgericht bleibt in-
dessen die Befugnis vorbehalten, den
iiber sechzehn Jahre alten Jugend-
lichen vor das fiir die mehrjihrigen
Angeklagten zustindige Gericht zu
iiberweisen, falls hiefiir, in Anbetracht
der Tatumstinde, des Alters oder
Charakters des Jugendlichen, oder
seines Vorlebens oder sonstiger wich-
tiger Umstiinde, hinreichende Griinde
vorliegen.

Diese Uberweisung wird gemifl
Antrag der Staatsanwaltschaft, und
nach Anhorung des Vertreters des
Jugendlichen verfiigt.

ITI. Sachliche Zustindigkeit.

6. Grundsiitzlich erstreckt sich die
Zustdndigkeit des Jugendgerichtes auf

Au-dessous de cette limite, les
infractions commises par des enfants
continueront a relever de la famille,
de I’école ou des institutions tutélaires
créées par I'Etat (protection de I'enfance
abandonnée, etc.).

3. Le mineur demeurera soumis
a la juridiction spéciale jusqu'a I'dge
de dix-huit ans. Il pourra méme,
jusqu’a I'dge de vingt ans, étre renvoyé
devant elle par les autorités compé-
tentes pour les actes délictueux commis
par lui.

B. Mineurs inculpés d’actes délic-
tueuxr commis avec des Majeurs.

4. Dans la répression d’actes
délictueux commis par un mineur avec
des majeurs, le principe de l'unité de
l’action pénale devra, dans la régle,
fléchir devant les considérations qui
justifient la création d’un tribunal pour
mineurs.

En pareil cas, I'action pénale contre
le mineur sera entiérement soumise
aux dispositions qui régissent cette
juridiction spéciale.

5. Demeure réservée, cependant,
au tribunal pour mineurs la faculté
de prononcer le renvoi du mineur 4gé
de plus de seize ans devant la juri-
diction pénale chargée de juger les
autres inculpés, s’il y a, pour 'ordonner,
des motifs suffisants, tirés, soit des
faits de la cause, soit de l'dge du
mineur, de son caractére, de ses anté-
cédents, ou de toute aufre circonstance
importante.

Cette décision sera prise sur pré-
avis conforme du Ministére public, le
représentant du mineur entendu.

ITI. Compétence ratione materiae.
6. La juridiction spéciale pour
mineurs s’étend, en principe, a tous
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alle von Jugendlichen begangene Straf-
handlungen, ohne Riicksicht darauf,
ob sie schwerer Art sind oder nicht.

Dem Jugendgericht bleibt indessen
die Befugnis vorbehalten, in besonders
schweren Fillen den vor seine
Schranken gebrachten, iiber sechzehn
Jahre alten Jugendlichen dem ordent-
lichen Strafgericht zu iiberweisen, falls
die Tatumstiinde, das Alter, der Charak-
ter, oder das Vorleben des Angeklagten,
oder sonstige wichtige Umstinde diese
Mafiregeln hinreichend rechtfertigen.

Die Uberweisung wird gemifi An-
trag der Staatsanwaltschaft und nach
Anhdrung des Vertreters des Jugend-

les actes délictueux commis par eux,
quelle qu'en soit la gravité.

Pourra cependant le tribunal pour
mineurs, en matiére de délits parti-
culierement graves, renvoyer devant
la juridiction pénale ordinaire le mineur
agé de plus de seize ans traduit devant
lui, si cette mesure parait justifiée par
les faits de la cause, le caractére de
Iinculpé, son dge, ses antécédents ou
toute auire circonstance importante.

Le renvoi sera prononcé sur pré-
avis conforme du Ministére public, le
représentant du mineur entendu.

lichen verfiigt.
1. Principes générales.

La question de la compétence des tribunaux pour mineurs
ne peut pas étre étudiée et résolue pour elle méme, indépen-
damment des autres faces du probleme dont ’examen nous ras-
semble aujourd’hui.

Elle dépend beaucoup du caractere de la nouvelle juridiction,
de l'organisation de l'autorité & instituer, de la procédure tracée
a son activité.

Nous reconnaissons que I’enfant est délicat au point de vue
psychique plus encore qu’au point de vue physique; qu’en lui
I’étre moral, s’il présente des défauts ou des faiblesses, a besoin
de ménagements aussi rationnels et doit étre traité avec un
doigté aussi habile que s’il s’agissait de son corps encore faible
et éprouvé par le travail de la croissance. Nous en concluons
que le mineur coupable d’une infraction ne saurait étre soumis
a la méme juridiction pénale que ce délinquant adulte et qu’il
doit étre, au contraire, I'objet d’une action tutélaire et éducative
qui tende a assurer son redressement par les moyens les plus
propres a agir sur ses facultés morales et sur son caractéere,

De cette conception, qui est a la base de toute la réforme,
découle le caractére utilitaire de 1'esprit dans lequel on doit la
réaliser. Il faut savoir se dégager des notions qui jusqu’ici nous
ont dominés en matiére de délits, de pénalités, d’organisation judi-
ciaire, de procédure, pour s’attacher a la recherche du traitement
le mieux approprié aux conditions psychiques de I'enfant, le plus
stir et le plus efficace pour le ramener dans la bonne voie.
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Le méme point de vue, essentiellement pratique, doit nous
guider dans la question de compétence. Ici également, 'on se
demandera toujours ou résident I'intérét bien entendu des jeunes
délinquants, la solution la plus appropriée au relévement efficace
qui est le but a atteindre.

Ainsi envisagé, le probleme est li€é a la détermination, a la
constitution et a la procédure méme de Dautorité chargée de
connaitre des infractions commises par les mineurs. Plus les
circonstances nous permettront de l'adapter a sa mission, plus
également nous pourrons élargir le cadre de ses compétences
jusqu’aux limites tracées par la nature méme des choses.

Si, par contre, les difficultés d’organisation, ’empire des idées
recues ou d’autres obstacles encore ne laissent place qu’a une
réforme incompléte, les imperfections mémes dont elle demeurera
grevée entreront en ligne de compte lorsqu’il s’agira de la solution
concréte a4 donner a la question de compétence.

Compétence ratione personc.

1. L’application de cette idée se présente d’emblée au moment
d’aborder ce que j’appellerai la limite inférieure de la compétence
a tracer ratione persona:

A partir de quel age l'enfant sera-t-il soumis a la nouvelle
juridiction ?

Jusqu’ici, dans ce domaine, le législateur s’est inspiré de ce
qu’'on pourrait appeler une considération mixte. Au point de vue
juridique, la notion méme du délit, I'élement de responsabilité et
d’imputabilité qu’elle comporte I'ont conduit a constater qu’au-
dessous d’un certain adge l'enfant ne peut pas commettre d’acte
délictueux dans le sens propre du terme. Au point de vue pra-
tique, la conclusion découlant de ce principe a été fortifiée par
I'intelligence et 'expérience du fait qu’a vouloir étendre aux en-
fants l'action de la justice pénale ordinaire — la seule que nous
ayons possédée jusqu’ici — on fait ceuvre vaine, ou plutét mau-
vaise et déplorable. De la I'idée de soustraire, le plus longtemps
possible, I'enfant a la justice pénale proprement dite; de la cette
tendance, consacrée entre autres dans l'avant-projet du code
pénal suisse, de reculer jusqu’a 14 ans la limite au-dessous de
laquelle il n’y aura pas d’action pénale.

Fondée en regard de l'organisation judiciaire actuelle et de
I'appareil ordinaire de la justice pénale, cette thése n’aura plus
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la méme force le jour ou 'on verra naitre la nouvelle institution
que nous cherchons a établir. Le législateur n’aura pas a se
laisser davantage dominer par la notion juridique du délit, puis-
qu’il s’agira, non plus d’'un acte délictueux & réprimer comme tel,
mais de mesures tutélaires et éducatives a prendre. Et la limite
d’age opposée a la justice pénale ordinaire n’aura plus de raison
d’étre a I'égard d’'une autorité créée précisément pour assurer
aux mineurs de traitement le plus approprié a leur nature et a
leurs besoins.

Cette considération s’impose d’autant plus qu’en fixant la
limite d’dge de 14 ans l'on risque de créer au-dessous une sorte
de vide, que les institutions actuelles ne parviennent guére a
combler.

Que faisons-nous aujourd’hui a I'égard de I’enfant trop jeune
pour étre traduit devant les tribunaux ordinaires? Souvent 1’on
ne fait rien, le ministére public étant désarmé par le fait de ne
pouvoir s’adresser a une juridiction appropriée. Ou bien, c’est
Iautorité administrative qui prend une mesure de son ressort,
telle que l'internement dans maison d’éducation ou de correction,
ou bien encore la loi saisit l'autorité scolaire ou le juge de
police, qui inflige des arréts.

Ai-je besoin de dire que, trés souvent, ce n’est la qu’un
pis-aller et qu’il y a mieux a faire? Si 'on parvient a instituer
le ,bon juge® pour les mineurs, '’homme qui, a leurs yeux mémes,
revétira le caractére d’'un tuteur bienveillant, et dont l'action —
entourée de toutes les garanties nécessaires — pourra se pro-
duire aussi directement que celle d’'un pere sur son fils, pourquoi
ne pas confier a ce magistrat des enfants méme au-dessous de
14 ans? Ne pourra-t-il pas agir sur eux plus efficacement, ne
pourra-t-il pas leur assurer le traitement éducatif approprié, avec
plus de compétence et d’autorité qu'une commission scolaire ou
une direction de justice ?

Evidemment une limite d’4ge est nécessaire: il la faut pour
la détermination méme de la compétence a établir. Comme toute
limite fixée par la loi, elle sera forcément quelque peu arbitraire;
et si j’en viens a proposer I’dge de 10 ans, c’est moins pour telle
raison spéciale que parce qu’il me parait répondre, en somme,
et lappréciation la plus juste des diverses considérations qui
entrent ici en ligne de compte.

Au-dessous de cette limite subsistera, pour autant qu’elle
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sera nécessaire, 'action des autorités scolaires ou des institutions
protectrices de I’enfance abandonnée. A cet dge, du reste, les
actes délictueux sont heureusement trés rares: On aura surtout
affaire, soit 4 des incartades relevant de la discipline scolaire,
soit a un défaut général de surveillance et d’éducation, qui
amenera l'autorité compétente a intervenir contre les parents
responsables de cette situation, ou a y remédier a leur place.

2. L’arbitraire dont je viens de parler a propos de la limite
d’age inférieure apparait plus clairement encore dans la déter-
mination de celle qui doit séparer la juridiction nouvelle de la
juridiction pénale ordinaire. Se placant derechef au point de
vue juridique, la loi actuelle s’inspire ici de la notion du discerne-
ment, comme €élément nécessaire de la responsabilité pénale. Le
mineur est traduit devant la méme juridiction et jugé selon la méme
procédure que le majeur. Mais la plupart des Codes fixent, jusqu’a
16 ou 18 ans révolus, une période pendant laquelle le discerne-
ment d’'un jeune délinquant peut faire 'objet d’'un doute et doit
étre, dans chaque cas, expressément constaté pour qu’une sentence
de condamnation pénale puisse étre prononcée. Personne ne songe
a prétendre que cette limite soit nettement fournie par des con-
sidérations psychologiques précises et décisives et la pertinence
en est discutable 4 I’égard du probléme de compétence qui se pose ici.
On pourrait disserter a perte de vue sur la convenance qu’il y aurait
a la modifier, en la portant, par exemple a 20 ans. Si je propose
néanmoins 1’dge de 18 ans révolus, c’est avant tout pour des
raisons d’ordre pratique. La réforme a laquelle nous sommes
attachés souléve, en elle-méme, assez de difficultés pour qu’on
lui facilite la voie autant que possible et c’est évidemment le
faire que s’en tenir — faute de pouvoir stirement trouver mieux
— a une limite déja établie par la loi et familiére a ceux qui
s’occupent de 'administration de la justice pénale.

Du reste, il est possible d’atténuer sensiblement I'inconvénient
inhérent & I'établissement d’une limite générale. Les mineurs agés
de plus de 18 ans ne seront pas nécessairement jugés par les tri-
bunaux ordinaires de l'ordre pénal. On doit et on peut aisément
laisser une latitude d’appréciation a l’autorité saisie préalablement
de l'infraction commise et qui, le plus souvent, sera le ministére
public (éventuellement la chambre d’accusation). Au moment de
statuer sur le renvoi de l'inculpé devant le tribunal proprement
dit, cette autorité pourra faire ceuvre d’individualisation et re-
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mettre au juge pour mineurs l'accusé dgé de moins de 20 ans
a I’égard duquel cette mesure lui paraitra justifiée.

3. Reste I’éventualité d'un acte délictueux auquel participent
un ou plusieurs mineurs en compagnie de majeurs. En pareil cas,
le principe de l'unité de l'action pénale réclame, semble-t-il, le
renvoi de tous indistinctement devant la méme juridiction. Mais
Iexpérience a demontré les effets désasireux de ce systéme, quant
aux mineurs qui en sont victimes. Indépendamment de tous les
inconvénients qui nous aménent a vouloir soustraire les mineurs
a la juridiction pénale ordinaire (facheux effets de I'appareil of-
ficiel de la justice, de la publicité des débats, de la joute entre
Paccusation et la défense, ete.), le régime actuel a pour consé-
quence d’accentuer, aux yeux du jeune délinquant, la solidarité
par laquelle il se croit lié a4 ses ainés, et risque ainsi de fortifier
dans son esprit le sentiment de fidélité qu’il leur porte naturelle-
ment. Il faut, bien au contraire, rompre tout lien enire le mineur
et ses co-délinquants et la thése de I'unité de I’action pénale doit
entierement fléchir devant la nécessité de le séparer d’eux et
d’agir & son égard comme s’il était seul. L’application de ce
postulat ne saurait, je crois, présenter de sérieuses difficultés.
Si l'audition du mineur est nécessaire pour le jugement des
autres délinquants, il y sera pourvu par les soins du juge appelé
a connaitre de sa cause. L’on cherchera, autant que possible, a
éviter une confrontation de I'enfant avec les autres accusés. A
la supposer indispensable, 'on y procédera a huis-clos et il ap-
partiendra au tact et au savoir-faire du magistrat présidant
Paudience d’atténuer !'impression nuisible que cette formalité
judiciaire peut produire sur l'imagination de I’enfant. Et quant
au jugement de ce dernier, la présence des autres inculpés sera
d’autant moins nécessaire que l’'on s’abstiendra d’emprisonner le
juge pour mineurs dans une procédure étroitement formaliste.

La régle ainsi posée n’est pas cependant absolue au point
de ne souffrir aucune exception. Elle se justifie dans les cas —
et ce seront les plus nombreux — ou l'action de la nouvelle
juridiction permet d’espérer un résultat favorable. Si malheureuse-
ment 'on a affaire 4 un jeune délinquant dépravé et déja en-
durci, dont la conduite et lattitude ne laissent pas cet espoir,
rien de s’opposera au renvoi de l'inculpé mineur devant la juri-
diction chargée de juger ses coaccusés majeurs. Mais la pré-
somption légale doit étre établie contre cette hypothése. Tous
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les mineurs doivent étre réputés amendables grice a l'intervention
du tribunal spécial créé a leur intention. Tous devront étre, sans
exception, renvoyés devant lui et c’est a lui seul qu’il appartiendra
de se dessaisir en faveur de la juridiction ordinaire, s’il croit
devoir le faire en raison de I’dge, du caractére de l'inculpé, de
ses antécédents ou de toute autre circonstance importante. La
gravité de cette décision justifie I'idée de dire expressément —
quelles que soient, du reste, 'organisation et la procédure du
tribunal — que le juge ne pourra la prendre que sur conclusions
du ministére public et aprés avoir entendu le représentant du
mineur.

Compétence ratione materic.

Quant a la compétence ratione materice, les considérations
a la base de la réforme projetée en facilitent la détermination,
par rapport a la juridiction pénale ordinaire.

Tous les arguments qui nous engagent a réclamer I'institution
d’un tribunal spécial pour mineurs plaident également en faveur de
I'idée de lui attribuer, sans exception, la connaissance des actes
délictueux relevés a leur charge. Les raisons tirées des conditions
psychiques du mineur sont d’ordre personnel et ne dépendent pas de
la nature ou des conditions matérielles de 'infraction commise par
lui. Si la nouvelle institution est reconnue plus apte que les
tribunaux ordinaires a réaliser une action efficace pour le reléve-
ment du jeune délinquant, on ne voit pas pourquoi sa compé-
tence devrait étre limitée ou restreinte par l'effet d’'une division
toute théorique et, du reste, arbitraire entre les divers délits, selon
leur gravité matérielle. S’il est juste de croire a la possibilité du
redressement moral de I'enfant par l’effet d’'une action appro-
priée, cette raison n’est elle pas aussi vraie, aussi impérieuse a
Iégard du mineur qui a commis un délit grave que par rapport
a tout autre?

Ici done, la limite ne doit pas étre cherchée d’avance dans
les éléments matériels de l’acte délictueux. Elle réside dans les
conditions d’ordre psychologique et moral auxquels répond pré-
cisément la nouvelle juridiction pour mineurs. En d’autres termes,
tous les délits, sans distinction, seront soumis a la connaissance
du juge spécial et s’il doit étre fait exception, c’est uniquement
lorsqu’on sera en présence d'un inculpé dont la conduite et le
caractére démontrent qu’il ne saurait étre utilement I'objet d’'une
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mesure tutélaire et que mieux wvaut lui appliquer la répression
de droit commun. Ici, de nouveau, la présomption est en faveur
de l'inculpé. C’est au tribunal spécial qu’il appartiendra de faire
le partage imposé par les circonstances et de renvoyer devant
la juridiction pénale ordinaire ceux des accusés a l'égard des-
quels il croira devoir le faire. Le juge pour mineurs ne recourra,
du reste, a cette mesure, assurément exceptionnelle, et trés rare,
il faut ’espérer, qu’aprés avoir pris I'avis du ministére public et
entendu le représentant de l'inculpé.

4. Il est moins facile de circonscrire la compétence de la
nouvelle juridiction au bas de I'échelle des infractions punissables.
Au-dessous des délits proprement dits, la question se pose a
Iégard des contraventions et, en général, des actes qui, d’ordinaire
sont renvoyés a la juridiction de police, vu leur peu de gravité.
On peut hésiter entre les deux solutions qui se présentent tout
naturellement a l'esprit. Les uns s’en tiendront au régime actuel,
sous I’empire duquel les infractions de ce genre font I'objet d’'une
répression disciplinaire, entre autres par les soins de l'autorité
scolaire. D’autres préféreront 'intervention du nouveau juge, en
raison des avantages divers qu’elle présente. Pour moi, la solution
dépend essentiellement de la nature et composition du nouveau
tribunal et de la maniére dont il déploiera son activité. Je ne
puis songer a aborder ce sujet, et je ne voudrais pas empiéter
sur le domaine réservé aux autres rapporteurs. Me permettrez-
vous cependant quelques observations strictement limitées a ce
que je dois dire pour en arriver a conclure? Elle peuvent se
résumer ainsi:

a. La nouvelle institution doit avoir un caractére tutélaire
plutot que judiciaire: 1’élément important de sa tache est beau-
coup moins de rendre une sentence que d’aviser aux mesures
de protection et de relevement les plus appropriées aux conditions
du mineur.

b. L’action sur ce dernier doit étre aussi directe et person-
nelle que possible. A cet égard, le juge unique me parait préfé-
rable a un colléege de juges. Qu'on lui donne les collaborateurs
nécessaires, c’est fort bien: mais ce qu’il faut a I’enfant, ce n’est
pas l'action impersonnelle et officielle d'un grand tribunal; c’est,
bien plutdt 'action personnelle et immédiate d'un homme qu’il puisse
considérer comme un pere, un confident et un appui, autant
qu'un juge. Cela est vrai, non seulement a I’égard de la procé-
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dure a suivre jusqu'a la décision du magistrat, pais aussi pour
les rapports que ce dernier devra conserver ulté-ieurement avec
les mineurs et par lesquels il maintiendra son action et son in-
fluence sur eux.

¢. Dans l'intérét méme de cette action, il importe de laisser
au juge la plus grande liberté quant a la procédure a suivre.
Parfois, le magistrat clairvoyant atteindra le but principalement
par des entretiens personnels et familiers avec le mineur. Dans
d’autres cas, il aura recours a une procédure plus officielle, a
une séance en toutes formes, avec ses collaborateurs, et, au be-
soin, avec l'intervention du ministére public et d’un représentant
du mineur.

Ici — pour le rappeler en passant — l'on doit empécher a
tout prix qu’en pareil cas le débat ne dégénére en une joite
oratoire pour la galerie. Une procédure faisant naitre dans l'en-
fant I'idée d’étre défendu et de devoir I’étre contre son juge ne
peut que produire l'effet le plus facheux sur son esprit, parce-
qu'elle le met d’avance en défiance a I'égard de la décision dont
il doit étre l'objet, alors que la valeur pratique de cette mesure
dépend beaucoup du fait d’étre acceptée par lui avec confiance.

L’on me dira peut étre que ces postulats résument un idéal
difficile a réaliser dans le pratique. Je n’en disconviens pas, mais
je crois que nous n’en devrons pas moins les considérer comme
marquant la tendance a suivre, autant que le permettent les
circonstances. J’ajoute que l'on s’en approchera d’autant mieux
que l'on saura tenir compte de deux considérations qui me
paraissent essentielles:

La premiére, c’est qu’il ne faut pas songer a vouloir réaliser
simultanément la réforme dans toute la Suisse et que nous de-
vons bien plutét en poursuivre l'accomplissement d’abord dans
les cantons ou les conditions démographiques la réclament et la
facilitent plus qu’ailleurs.

La seconde, c’est qu'on ne doit pas songer a mettre sur
pied quelque chose de vraiment utile avantd’avoir préalablement
gagné l'opinion publique. Il faut beaucoup de temps pour que
les idées nouvelles puissent mirir entiérement et faire leur
chemin. Aussi longtemps que ce résultat n’est pas atteint,
on risque de n’aboutir qu’a des demi-mesures représentant un
compromis boiteux entre les nouvelles théses et la routine suivée
jusqu’ici, et mieux vaut, & mon avis, patienter davantage, pro-
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longer autant qu’il le faudra la période d’action préalable sur
'opinion et asstrer ainsi — plus tard, il est vrai, mais mieux et
d’'une facon plus compléte et rationelle — la réalisation du pro-
grés dont nous sommes partisans.

Pour en revenir a la question posée, je conclus que, si la
nouvelle juridiction répond suffisamment aux desiderata formulés
tout a I’heure, il ne peut qu’étre avantageux d’en élargir la com-
pétence a I'égard des infractions légéres. Ainsi comprise, en effet,
Iinstitution réclamée sera, non pas un tribunal de répression
proprement dite, mais bien plutdot un tribunal de protection pour
les mineurs. Ce qu’on verra dans les infractions commises par
eux, ce n'est pas seulement l'acte illicite & punir, c’est en premier
lieu la situation mauvaise dont il sera l'indice. Le tribunal s’en-
querra de cette situation aussi bien que des détails du fait
matériel, et c’est d’elle que dépendra sa décision, autant que de
Pappréciation de linfraction méme. Pour choisir un exemple: le
juge saisi d'un larcin commis par un mineur pourra, s’il s’agit
d'un acte isolé, si d’ailleurs la conduite de I’enfant était bonne,
si les conditions de famille sont satisfaisantes, le tribunal, dis-je,
pourra fort bien se borner a une admonestation et a une mise
a 'épreuve dans la famille méme, comme cela se pratique aux
Etats-Unis. Dans tel autre cas, une infraction moins grave peut-
étre, en elle-méme, donnera lieu, de la part du tribunal, & une
intervention plus accentuée, par exemple, au placement du mineur
dans un établissement d’éducation, s’il est constaté que cet enfant
se trouve dans des conditions franchement mauvaises, auxquelles
on ne peut porter remede autrement.

Ainsi donc, la décision sera dictée non seulement par I'in-
fraction prise en elle-méme, mais aussi et avant tout par les con-
ditions de vie dont elle révélera 'existence. Elle aura beaucoup
moins le caractére d’une répression que la portée d'une mesure
tutélaire destinée a assurer au mineur les conditions les plus
avantageuses pour son €éducation.

S’il en est ainsi, et je crois qu’il doit en étre ainsi, I'on ne
peut que juger utile de donner au nouveau tribunal la plus grande
compétence a l'égard des infractions légéres. Je reconnais qu’il
serait extrémement difficile d’établir ici une limite précise, de
formuler une définition satisfaisante des infractions visées en ce
moment, ou de songer a en dresser une énumération quelque
peu rationelle. Du reste, la chose n’est pas nécessaire: il suffit

23
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que les autorités chargées aujourd’hui d’en connaitre puissent
s’adresser au tribunal pour mineurs dans les cas ou cette mesure
paraitra justifiée et notamment lorsqu’on constatera que lin-
culpé vit dans des conditions auxquelles il parait indispensable
de mettre fin. Ai-je besoin d’ajouter que ces autorités devront
agir avec le tact et le discernement nécessaires et ne saisir le
tribunal que dans les cas appelant véritablement cette mesure?

A titre de conclusion, je me permets de vous recommander
les théses qui vous sont soumises en les complétant par un
alinéa 7, ainsi concu:

,Le tribunal pour mineurs pourra étre saisi d’autres d’infrac-
tions, méme légéres, notamment lorsqu’elle réveleront, a 1’égard
de l'inculpé, des conditions de vie de famille ou d’autres encore
de nature a réclamer son intervention.®

b) Diskussion.
I. Votant: Dr. Elsbeth Georgi, Ziirich.

Die Zustindigkeit der Jugendgerichte hat Prof. Borel uns
gestern nach einem fein durchdachten, von warmem Empfinden
getragenen Plan umgrenzt. Ich mdchte mich den Ausfiihrungen
des Referenten in vielen Punkten anschlieBen. Freilich nicht
in allen. Schon bei Durchsicht der Thesen kamen mir Be-
denken gegeniiber verschiedenen Einzelheiten, und diese Be-
denken sind auch durch das Referat nicht ganz behoben worden.
— Es sind zunichst vier Punkte, beziiglich deren ich Thnen Ab-
anderungswiinsche unterbreiten mochte. Freilich werde ich dabei
keinen leichten Stand haben, nachdem die Thesen gestern von
so autoritativer Seite und in so packender und eleganter Form
verireten worden sind.

1. Es handelt sich vor allem um die untere Altersgrenze.
Nach These 2 sollen bereits Kinder von 10 Jahren an vor das
Jugendgericht gestellt werden kOonnen. Der Referent hélt dies
fiir ,unbedenklich“. Ich kann ihm hierin nicht folgen. Freilich,
wenn man, wie Prof. Borel, ein mit einem Einzelrichter, mit einem
idealen viterlichen Kinderfreund besetztes Jugendgericht im Auge
hat, so mag man sich mit der vorgeschlagenen unteren Alters-
grenze allenfalls befreunden. Nicht aber dann, wenn man er-
wigt, dafl der Jugendrichter als Einzelrichter jedenfalls fiir die
deutsche Schweiz vorlidufig vollig ausgeschlossen erscheint, daf
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hier das Jugendgericht vielmehr regelmiflig als Kollegialgericht
organisiert werden wird. Vor einer solchen Behorde aber sollten
- Kinder unter 14 Jahren noch nicht erscheinen miissen, selbst
dann nicht, wenn, wie vorgeschlagen wurde, Frauen und andere
in der Fiirsorge erfahrene Personen dem Gericht angehorten.
Die Gefahr, dafi die Verhandlung auf das Kind einen nachteiligen
Eindruck mache, ist zu groB.

Ubrigens, ob Einzelrichter, ob Kollegium, gleichviel: Kinder
unter 14 Jahren gehoren iiberhaupt nicht vor das Jugendgericht.
Allerdings ist das Jugendgericht, wie der Referent betont, ein
Institut der Fiirsorge. Aber es ist doch nicht nur Fiirsorgeinstitut,
es ist, wenigstens vorldufig, auch noch Gericht, Strafgericht. Es
wendet nicht nur Fiirsorgerecht an, sondern auch Strafrecht;
allerdings Jugendstrafrecht; aber auch bei diesem ist eben der
Strafcharakter noch nicht voéllig verwischt; ja, durch die Luzerner
. Beschliisse der Strafrechtskommission ist das Jugendstrafrecht
des Entwurfs gegeniiber dem des V. E. Str. G. B. von 1908 nicht
unerheblich verschirft worden, und in #hnlichem Sinne spricht
sich auch Dr. Geser-Rohner in seiner These 5* aus. — Nun kann
ja nach dem V. E., soweit es sich um Kinder unter 14 Jahren
handelt, allerdings auch das Jugendgericht keine eigentlichen
Strafen verhingen, vielmehr lediglich FiirsorgemaBnahmen an-
ordnen. Aber es steht doch zu befiirchten, dafl die von einem
Strafgericht angeordneten Fiirsorgemafinahmen leicht als Strafe
bewertet werden. Das Ansehen des Kindes wird darunter leiden,
dafl es bereits mit der Strafjustiz, — wenn auch in der sehr ge-
milderten Form des Jugendgerichts, — in Beriihrung gekommen
ist. Das miissen wir dem Kinde ersparen. Und wir kdnnen es.
Denn die Fiirsorge, deren die unter 14 Jahre alten kriminellen
Kinder bediirfen, kann ihnen auch von anderer Seite gewihrt
werden, und zwar ohne jenen omindsen Beigeschmack, der der
Fiirsorge des Jugendgerichts immer anhaften wird. Die Fiirsorge
fiir diese Kinder konnte Organisationen, wie z. B. die Kinderschutz-
kommissionen in St. Gallen, das Kinderfiirsorgeamt in Ziirich, der
Vormundschaftsrat in Basel, iibertragen werden, alles Instanzen,
die zur Durchfiihrung von Fiirsorgemafiregeln mindestens ebenso
qualifiziert erscheinen, wie das Jugendgericht. Denn ihnen sind
ja bereits eine ganze Reihe &hnlicher Jugendfiirsorgeaufgaben
anvertraut: der Kinderschutz des Z. G. B., die Fiirsorge fiir die
weniger als 10 Jahre alten Delinquenten etc.; ohnehin muf sich das
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Jugendgericht auf jene Fiirsorgeinstanzen stiitzen, so weit es
selbst Fiirsorge treibt. — Das Jugendgericht ist also fiir Kinder
unter 14 Jahren nicht nur gefdhrlich, sondern auch durchaus
entbehrlich. — Ubrigens steht auch formell nichts im Wege, die
kriminellen Kinder unter 14 Jahren dem Strafrichter génzlich zu
entziehen, und da eine strafrechtliche Verfolgung dieser Kinder
nach dem V. E. Str. G. B. ausgeschlossen ist, erscheint es unbedenk-
lich, die Behandlung solcher Fille einer Verwaltungsbehorde zu
iibertragen. Bedenkt man noch, dafl dies bereits in mehreren
Kantonen (Basel, St. Gallen), vorgesehen ist, so mufl man die Ver-
weisung von Kindern unter 14 Jahren vor den Richter als einen
ungerechtfertigten Riickschritt empfinden. Demgemidfi wéire in
These 2 des Referenten der 1. Absatz zu streichen und Absatz 2
gemifl These 2 meines geehrten Mitvotanten, Dr. Geser-Rohner,
abzuindern. Bei Strafhandlungen, die von Kindern unter 14
Jahren begangen werden, sollen also die Familie, die Schule und .
gegebenenfalls die vom Staate zum Schutze gefiihrdeter Kinder
eingesetzten BehoOrden einschreiten.

Durch diese Erh6hung der unteren Zustidndigkeitsgrenze
kommen wir auch dem von Kuhn-Kelly so warm vertretenen,
vorldufig freilich noch nicht erreichbaren Ideal, das Jugendstraf-
recht durch reines Fiirsorgerecht zu ersetzen, immerhin um einen
Schritt nédher. ,

2. Was die obere Altersgrenze anlangt, so wird man
sie grundsdtzlich beim zuriickgelegten 18. Altersjahr ansetzen
miissen. Dabei hat der Referent noch eine sehr erfreuliche
Milderung vorgesehen: die Anklagebehorde soll nach Belieben
auch 18—20-jihrige Rechtsbrecher dem Jugendgericht iiberweisen
diirfen. Ich mochte hier sogar noch einen kleinen Schritt weiter
gehen: die 18—20-jdhrigen sind jedenfalls immer dann vor das
Jugendgericht zu stellen, wenn sie die Tat vor Zuriicklegung des
18. Lebensjahres begangen haben. Fiir solche Jugendliche kann
nédmlich unter Umstinden noch Zwangserziehung und Korrektions-
anstalt in Betracht kommen, welche Mafilnahmen doch wohl am
besten von dem in Erziehungsfragen erfahrenen Jugendgericht
angeordnet werden.

3. Nach These 4 und 6 soll das Jugendgericht fiir alle Straf-
handlungen der 14—18-jdhrigen Jugendlichen zustiindig sein, auch
in schweren Fillen, und auch dann, wenn Jugendliche und Erwach-
sene zusammen gehandelt haben. Aber ausnahmslos soll dieser
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Grundsatz doch nur fiir diejenigen Jugendlichen gelten, die noch
nicht 16-jahrig sind. Bei den iibrigen hingegen ldfit Prof. Borel
Ausnahmen zu: nach These 5! und 6* hat das Jugendgericht die
Befugnis, Jugendliche, die das 16. Altersjahr bereits zuriickgelegt
haben, in gewissen besonderen Fillen vor das ordentliche Straf-
gericht zu weisen. — Die Aussicht, dal Jugendliche von 16—18
Jahren auch in Zukunft gelegentlich vor einem ordentlichen Straf-
gericht erscheinen miissen, ist gewil peinlich. Ob man deswegen
aber die Moglichkeit einer Uberweisung des Jugendlichen an das
ordentliche Gericht iiberhaupt ganz ausschliefen soll, wie es
Dr. Geser in seiner These 5' wiinscht, scheint mir doch fraglich.
Es sind immerhin Fiélle denkbar, wo einerseits eine Trennung
des Verfahrens gegen den Jugendlichen vom Verfahren gegen
seine Spiefgesellen mit so unverhiltnisméfligen Schwierigkeiten,
Kosten und Zeitverlust verbunden sein kénnen, und wo anderer-
seits der Jugendliche dem erzieherischen Einflufl des Jugendge-
richts so unzugiinglich erscheint, daf3 sich eine Uberweisung des
Jugendlichen vor den ordentlichen Strafrichter rechtfertigen wiirde.
Da nach dem Vorschlag des Referenten iibrigens das Jugendge-
richt selbst es ist, das die Sache an das ordentliche Gericht ab-
gibt, so werden solche Uberweisungen gewiff nur in den seltensten
Fillen vorkommen — wenigstens solange das Jugendgericht
seiner hohen Aufgabe eingedenk ist. — Ubrigens sollte in den
Fillen, in denen eine solche Uberweisung notig wird, die Fiirsorge
des Jugendgerichts den Jugendlichen auch vor das ordentliche
Gericht begleiten, etwa in der Form, daf§ der Jugendliche den
Verhandlungen nicht léinger, als unbedingt nitig, beiwohnen darf,
dal man ihn iiberhaupt moglichst von den erwachsenen Ver-
brechern fernhélt, ihn womdglich durch einen Fiirsorger begleiten
1aBt. Weiter konnten vielleicht die Mitglieder des Jugendgerichts
der betreffenden Verhandlung und Beratung des ordentlichen
Gerichtes beiwohnen und Antrige in bezug auf die gegeniiber
dem Jugendlichen zu treffenden Mafinahmen stellen ete.

4. Was die Ubertretungen Jugendlicher anlangt, so méchte
ich dieselben nicht, wie der Referent, vom Jugendgericht, sondern
weit lieber von einer reinen Fiirsorgebehdrde beurteilt sehen.
Die Tat selbst ist in diesen Fillen meist nicht schwer genug, um
ein Gerichtsverfahren zu rechtfertigen. Aber auch eine leichte
Ubertretung kann ihre Ursache in der Verwahrlosung des Titers
haben, und dies festzustellen und noétigenfalls die erforderlichen
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Fiirsorgemafiregeln zu ergreifen, diirfte eine Jugendschutzkom-
mission oder dergl. am ehesten in der Lage sein.

SchlieSlich mochte ich Thre Aufmerksamkeit noch auf zwei
weitere Punkte richten, beziiglich derer die Umgrenzung der Zu-
stindigkeit des Jugendgerichts noch erginzt werden konnte.

1. Es handelt sich hier einmal um den Kinderschutz. Wie
Sie gestern gehort haben, beurteilt das Jugendgericht in Amerika
auch Straftaten Erwachsener gegeniiber Kindern; Prof. Hafter
nannte diese Einrichtung beherzigenswert. Und in der Tat ist
sie auch schon auf dem Kontinent in verschiedenen Entwiirfen
und Erlassen beriicksichtigt, ebenso auf dem zweiten deutschen
Jugendgerichtstag in Miinchen empfohlen worden.

Natiirlich eignen sich nicht alle strafbaren Handlungen, die
von Erwachsenen, insbesondere Eltern und Erziehern, gegeniiber
Jugendlichen und Kindern begangen werden, zur Beurteilung
durch das Jugendgericht. Es kommen hiefiir nur solche straf-
bare Handlungen in Frage, die sich gegen die Person des Kindes
richten; und auch unter diesen wieder wiire wohl eine bestimmte
Auswahl zu treffen. Insbesondere sollte man die eigentlichen
Kinderschutzfille (MiBhandlung,Vernachliissigung, Uberanstrengung
von Kindern, Art. 80, 81 V. E. Str. G. B.) dem Jugendgericht zu-
weisen. Von einer solchen Regelung wire wohl eine strengere
und gerechtere Beurteilung dieser Fille zu erwarten, als heute
iiblich und moglich ist. Allerdings hat einer der Fiihrer der
Schweizerischen Jugendgerichtsbewegung, Dr. Silbernagel, gegen
eine derartige Kompetenzerweiterung der Jugendgerichte Stellung
genommen: es sei zu befiirchten, dafl das Jugendgericht die Er-
wachsenen infolge der bekannten Unzuverlédssigkeit der kindlichen
Zeugenaussagen ungerecht beurteile. Ich kann diese Befiirchtung
nicht teilen. Denn die Unzuverlidssigkeit der kindlichen Aus-
sagen wird vor dem Jugendgericht doch wohl nicht griéfler sein,
als vor dem ordentlichen Gericht. Von den Mitgliedern des
Jugendgerichts ist vielmehr zu erwarten, daf} sie in der Befragung
von Kindern und in der richtigen Wertung der kindlichen Aus-
sagen besonders geschickt seien, da sie darin die groflere Er-
fahrung haben, auch wohl in stéindiger Fiihlung mit dem Psychiater
arbeiten. Man darf daher wohl annehmen, daf§ gerade das Jugend-
gericht den Erwachsenen einen besonderen Schutz gegeniiber
falschen Anschuldigungen gewihrt, so dafl es auch im Interesse
der Erwachsenen liegen diirfte, wenn Kinderschutzfille vor dem
Jugendgericht verhandelt werden.



359

2. SchlieBlich noch ein Wort iiber die ortliche Zustidndig-
keit: der Jugendliche soll vor das Jugendgericht seines Wohn-
orts, nicht etwa des Begehungsorts, gestellt werden. Es ist dies
eine Forderung, die in der schweizerischen Jugendgerichtsliteratur
mehrfach, und stets unangefochten, erhoben worden ist. Unter
Wohnort ist hier natiirlich der tatsachliche Wohnort, der dauernde
Aufenthaltsort zu verstehen, nicht etwa der Wohnsitz im Sinne
des Z. G. B.

Der Grund, warum der Jugendliche an seinem Wohnort be-
urteilt werden soll, ist leicht einzusehen: handelt es sich doch
um die Erforschung des Jugendlichen und seiner Umwelt, um
die Ausmittelung und Einleitung der geeignetsten Fiirsorgemaf3-
nahmen, was nirgends besser geschehen kann, als dort, wo der
Jugendliche wohnt. Es kommt eben beim Jugendgerichtsverfahren
weniger auf die Tat, als auf den Tédter an, und auch bei der
Festsetzung der ortlichen Zustidndigkeit mufl daher, gemafl dem
allgemeinen Grundsatz, den Prof. Borel seinem schénen Referat
voraussandte, ,das wohlverstandene Interesse der Jugendlichen
die leitende Richtschnur bilden.®

II. Votant: Dr. jur. A. Geser-Rohner,
Kantonsrat in Altstitten (St. Gallen).

Leitsiitze.
1. Allgemeiner Grundsatz.

1. Das wohlverstandene Interesse des

Jugendlichen, welches dem Postulat
fiir Einfithrung von Jugendgerichten
zugrunde liegt, soll auch bei der
Umgrenzung der Zustiindigkeit des-
selben die leitende Richtschnur
bilden.

II. Persinliche Zustindigkeit.

A. Altersgrenze.
. Die Altersstufe der Kindheit reicht
bis zum vollendeten 14. Lebensjahre.
Kinder sollen wegen strafbaren
Handlungen nicht verfolgt und abge-
urteilt werden, weder von einem
Jugendgericht, mnoch von einem
Kinder- oder Schulgericht.

Conclusions.
1. Principe général.

1. L’intérét bien entendu des mineurs,

dont s’inspire le postulat qui réclame
I'institution d’une juridiction spéciale
chargée de connaitre des actes délic-
tueux commis par eux, doit étre égale-
ment la considération premiére a
consulter pour le détermination de
la compétence de cette nouvelle juri-
diction.

II. Compétence ratione personae.
4. Limite d’dge.

. La période d’enfance s’étend jusqu’ a

la fin de la quartorzieme année. Les
enfants ne peuvent étre ’objet d’'une

_poursuite pénale, ni d’'une condam-

nation pas plus devant un tribunal
pour mineurs que devant un tribunal
pour enfants ou un tribunal scolaire.
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Unter dieser Altersgrenze findet
eine Abwandlung von Straftaten von
Kindern nur auf administrativem
Wege statt.

Die Kantone bestimmen die zu-

stindigen Behdrden und Formen,
durch welche und unter welchen
die Ahndung von Verfehlungen eines
Kindes zu erfolgen hat.
. Die Altersgrenze der Jugend reicht
vom zuriickgelegten 14. bis zum
vollendeten 18. Lebensjahre. Uber
dieses Alter hinaus ist eine Zu-
stindigkeit der Jugendgerichte ab-
zulehnen.

Hingegen greifen bei der Beur-

teilung durch den ordentlichen Rich-
ter alle jene Milderungen Platz,
welche die kantonale Gesetzgebung
im allgemeinen fiir die Jugendlichen
vom 18. bis zum zuriickgelegten 20.
Altersjahre, also auf der Ubergangs-
stufe zu den Erwachsenen vorsieht.
. Jugendliche, die im Vereine
mit Erwachsenen Strafhand-
lungen begangen haben.
. Haben Jugendliche und Erwachsene
zusammen eine Straftat begangen,
so soll die Untersuchung eine
einheitliche sein, dagegen die
Beurteilung in der Hauptverhand-
lung eine getrennte, so dass Er-
wachsene vom ordentlichen Gerichte
und Jugendliche vom Jugendgerichte
beurteilt werden.

IIi. Sachliche Zustindigkeit.

. Grundsiitzlich sollen jugendliche Ver-
brecher, auch solche tiber 16 Jahren
und auch in besonders schweren
Féllen,dem Jugendgerichte nicht ent-
zogen und dem ordentlichen Straf-
richter iiberwiesen werden; auch in
solchen Fillen ist die sachliche Zu-
stiindigkeit des Jugendgerichtes un-
eingeschriinkt begriindet.

Au-dessous de cette limite d’age,
les actes délictueux commis par des
enfants ne peuvent étre poursuivis
que par voie administrative.

Les cantons désignent les autorités
dont relevent les actes délictueux
commis par des enfants et les formes
de la répression dont ils pourront
étre I’'objet.

. La période de la jeunesse va de la fin

de la 14™me année a la fin de la 18me
année. Au-dessus de cette limite
d’dge, les tribunaux pour mineurs
ne sont plus compétents.

Toutefois, les juges ordinaires ap-
pelés 4 connaitre des actes délictueux
par des jeunes gens 4gés de 18 ans
a 20 ans révolus, et qui se trouvent
par conséquent dans la période de
transition delajeunesse 4 I'dge adulte,
atténueront la répression de ces actes
délictueux dans la mesure prévue par
les législations cantonales.

B. Mincurs inculpés d'actes délictueuz

commis avec des majeurs.

4. Dans les cas d’actes délictueux com-

5.

mis par un mineur avec des majeurs,
il n’y aura qu’'une seule instruction;
mais les majeurs seront renvoyés de-
vant les tribunaux ordinaires, tandis
que les mineurs seront déférés a la
jurisprudence spéciale instituée pour
eux.

IIT. Compétence ratione materiae.
En principe, les mineurs inculpés
d’actes délictueux ne doivent pas
étre soustraits a juridiction spéciale
instituée pour eux, et renvoyés a la
juridiction pénale ordinaire, méme
s’ils sont Agés de plus de 16 ans et
quelle que soit la gravité du délit
commis par eux. En pareil cas, I'ac-
tion pénale contre le mineur doit
demeurer entiérement soumise aux
dispositions qui régissent cette juri-
diction spéciale.
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Dementsprechend muss aber auch
der Strafrahmen bei schweren Ju-
genddelikten hinsichtlich Strafart
und Strafmafl sachgemifi und hin-
léinglich weit gezogen sein.

IV. Eventualantrag zu Thesen 4 u. 5.

6. Fiir den Fall, dal die personliche

und sachliche Zustindigkeit des
ordentlichen Gerichtes fiir Jugend-
liche iiber 16 Jahren in besonders
schweren Fillen angenommen wer-
den wollte, soll die Befugnis der
Uberweisung nicht dem Jugendge-

Par contre, en pareil cas, le tri-
bunal pour mineurs devra étre investi
de pouvoirs suffisants; quant a la
nature et la durée des peines ap-
propriées a la gravité des délits
ainsi commis.

IV. Amendement éventuel aux théses

4 et 5,

6. Si la compétence ratione personae et

ratione materiae des tribunaux pour
mineurs devait étre étendue aux dé-
lits particulierement graves commis
par des jeunes gens dgés de plus de
16 ans, le renvoi devant le tribunal
jugé compétent sera prononcé non

richte, sondern der Strafeinleitungs-
behorde zustehen.

par ce tribunal lui-méme, mais par
le magistrat chargé de I'instruction
de la cause.

Um fiir die Verhandlungen Zeit zu gewinnen, will ich mich
auf Ausfiihrungen beschridnken, in welchen ich einen von den
Thesen des Referenten, Prof. Dr. Borel, abweichenden Standpunkt
vertrete.

1. Seine erste These enthilt den Grundsatz, den ich ebenfalls
fiir meine Aufstellungen als Obersatz akzeptiere, nidmlich: ,Das
wohlverstandene Interesse der Jugendlichen, welches dem Postulat
fiir Einfiihrung von Jugendgerichten zugrunde liegt, soll auch
bei der Umgrenzung der Zustindigkeit derselben die leitende
Richtschnur bilden.“

Aus diesem Obersatze ziehe ich aber zum Teil andere Kon-
sequenzen, als es vom Herrn Referenten geschehen ist. Dies
zeigt sich bereits in der Frage der personlichen Zustéindigkeit
hinsichtlich der Altersgrenzen.

2. Der Grundgedanke seiner zweiten These ist allerdings ver-
stdndlich vom Standpunkte jener besondern Richtung in der
Auffassung der Jugendgerichte, welche sich in den Genferschen
Gesetzesentwiirfen wiederspiegelt. Im Gegensatz némlich zu der
auch im st. gall. Gesetze betr. der Strafrechtspflege sich ausspre-
chenden Richtung, den Jugendrichter als Strafrichter und die
Verhandlung als Strafprozefl zu qualifizieren, tendieren die
Genferschen Entwiirfe dahin, dem Jugendrichter diesen Charakter
zu nehmen und den Strafprozefl zu ersetzen durch ein Verfahren



362

vorwiegend erzieherischer, vormundschaftlich-fiirsorgender Natur.
Ich verweise diesbeziiglich auf die Gesetzesentwiirfe Maunoir vom
6. Mai 1908, Vuagnat und Maunoir vom 25. Juni 1910 und
12. Februar 1912 mit der Institution der Kinderstrafkammer
(Chambre pénale de l'enfant) und die Angaben von Herrn
Prof. Hafter in seinem Referat am Schweiz. Juristentag 1909,
S. 26 ff. Ein anderer Vorschlag der Union des Femmes in
Genf, welche eine Kommission, der auch Strafrechtsprofessor
Gautier angehort, mit der Ausarbeitung eines Gegenentwurfes
zuhanden des Groflen Rates von Genf betraute (dat. den 20. Dez.
1910), will an Stelle der Kinderstrafkammer die ganze Behand-
lung jugendlicher Delinquenten einem Einzelrichter zuweisen mit
sehr weitgehenden Befugnissen, wie z. B. einzuschreiten, ,quand
I'enfant est sans surveillance, sans occupation ou qu’il se conduit
mal“, welche Aufgaben selbstredend einem ordentlichen Jugend-
strafgericht niemals zugeteilt werden konnten.

Vorliegende Borelsche These lehnt sich auch insofern an das
Genfersche Recht an, als dieses zur Zeit die Periode der Straf-
miindigkeit, der Kindheit im strafrechtlichen Sinne des Wortes
mit dem vollendeten 10. Altersjahre abschlief3t.

Demgegeniiber wiirde ich die Teilung der Kinder bis zum
10. und solche vom 10. bis zum 14. Altersjahre fallen lassen und
als Prinzip feststellen, Kinder unter 14 Jahren nicht einer
ordentlichen Strafverfolgung und Beurteilung, auch
nicht vor einem Jugendgerichte zu unterwerfen.

GewiB sind auch Kinder unter 14 Jahren fiihig, die in einer
unerlaubten Handlung liegende Bosheit zu erkennen, doch ist die
Einsicht in die Strafbarkeit einer Handlung in dieser Periode
relativ zu fassen; denn es ist eine Erfahrungstatsache der Pida-
gogik, daBl vor der Geschlechtsreife das Verstindnis fiir den
ethischen Inhalt der Strafdrohung und damit die einzige Moglich-
keit einer dem kindlichen Geiste zugiinglichen Erfassung des
Verbrechens mangelt.

Erst nach dem Eintritt dieser Periode ist anzunehmen, daB
zum Unterscheidungsvermdgen auch jene gereifte Willens- und
Widerstandskraft gegen die verbrecherischen Motive hinzugetreten
sei, um das der Offentlichen Bestrafung zugrunde liegende Ver-
antwortlichkeitsgefiihl im Individuum zu begriinden. Nun kann
das zeitliche Eintreten der geistigen und sittlichen Reife eines
Kindes nicht so individualisiert werden, daB das Jugendgericht
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in jedem einzelnen Falle den Beginn der Strafmiindigkeit fest-
setzen koOnnte. Stabilitéit und Sicherheit fiir das Rechtsleben for-
dern, dafl der Gesetzgeber durch die zahlenmiflige Fixierung
einer Altersgrenze gleichsam eine Mittellinie zieht.

Das schliefit nicht aus, dal dann beim Strafausmafl indivi-
- dualisiert wird, insofern als ein jugendlicher Delinquent, bei dem
schon vor diesem Zeitalter jene Reife eingetreten, eine strengere
Behandlung erfihrt.

Die Festlegung des 14. Altersjahres alsuntere Grenze der
Strafmiindigkeit ist um so geeigneter, als dieser Zeitpunkt fiir
den grofiten Teil der Bevolkerung tatsdchlich die Beendigung des
Lebens in Schule und Haus bedeutet. In weitesten Kreisen des
Volkes beginnt mit der Entlassung aus der Schule die Zeit der
Teilnahme an der wirtschaftlichen Arbeit und damit eine Selb-
standigkeit, die neue Aufgaben stellt und eine anders geartete
Verantwortung auferlegt.

Mit dem Ausschlufl der Strafverfolgung von Kindern unter
14 Jahren wissen wir uns einig mit bestehenden kantonalen
Strafgesetzbiichern, mit dem Vorentwurf zu einem Schweiz. Straf-
gesetzbuch von 1908 und den Beschliissen der eidg. Experten-
kommission, welche sich beruft auf den Anschlufl an die bis-
herige kantonale Gesetzgebung und auf das VolksbewuBtsein.
Damit stimmt auch iiberein jene ausldndische Gesetzgebung,
welche ihr Jugendstrafrecht in der jiingsten Zeit reformiert
haben, wie z. B. Norwegen, Dinemark, oder im Begriffe ist, das
zu tun, wie Deutschland und Osterreich.

Der Sprechende hat auf Grund eines Fragebogens, gerichtet
an die kantonalen Staatsanwaltschaften, Justizdirektionen und
Kantonsgerichtsprisidenten, sowie an mehrere groflere Er-
ziehungs- und Rettungsanstalten, eine Enquete veranstaltet, auch
iiber die Frage: Sollen Jugendliche im Alter von 10 bis
14 Jahren wegen Strafhandlungen vor das Jugendgericht gestellt
werden ? :

Die Ansichten sind geteilt; indes befinden sich eine griofiere
Anzahl Kantone in Ubereinstimmung mit meiner These, mit der-
selben Motivierung, dafl Strafunmiindige — als solche seien
Kinder bis zu 14 Jahren zu taxieren — iiberhaupt nicht vor ein
Gericht, auch nicht vor ein Kinder- oder Jugendgericht gehoren;
im Interesse der Erhaltung des kindlichen Gefiihls liege es, den-
selben den Eindruck, vor einem Gericht gestanden zu haben, so-
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lange wie moglich zu ersparen. Der Chef unseres kantonalen
Justizdepartements, Hr. Landammann Schubiger — dem ein
Hauptverdienst an der Einfiihrung der Jugendgerichte im Kanton
St. Gallen und damit der ersten Jugendgerichte in der Schweiz
tiberhaupt zukommt — Z#uflert sich in vorliegender Frage wie
folgt: ,Jugendliche unter 14 Jahren sollten m. E. nicht vor den
Richter gestellt werden. Kuhn-Kelly will dies bekanntlich auch bei
dltern Jugendlichen vermeiden. Die richtige mittlere Linie diirfte
beim Abschlufl des Kindheitsalters (14. Jahr) liegen. Die Abwandlung
(Verweis, Ziichtigung, Unterbringung in einer Besserungsanstalt
oder in einer Familie) erfolgt am besten auf administrativem
Wege (Regierungsrat, unter Mitwirkung der vormundschaftlichen
Organe, der Jugendschutzkommissionen, der Schulriite).“

Aus Ziirich hingegen antwortet uns der III. Staatsanwalt
Dr. Ziircher:

,Ganz sicher erscheint uns, dafl das Alter von 10—14 Jahren
vor das Jugendgericht gehort. Gerade in diesem Alter #uflert
sich ein schlechter Keim im Kind gelegentlich in Taten, denen
gegeniiber Eltern und Vormundschaftsbehérden nicht mehr
michtig genug sind (mir ist ein Fall von Mord in Erinnerung);
auch eine Jugendschutzkommission gehort nicht hieher.“ .

Es ist indes nicht zu iibersehen, daBl der Gesetzesentwurf
betr. die Strafprozefiordnung des Kantons Ziirich, analog den
Genferschen Entwiirfen, das Jugendstrafrecht zu einem Bestand-
teil der Fiirsorgegesetzgebung machen will. Die Mafinahmen
gegen die Kinder sollen nur nach erzieherischen Grundsétzen
getroffen werden.

Auch in piddagogischen Kreisen machen sich verschiedene
Anschauungen geltend iiber die Frage, ob Jugendliche unter
14 Jahren vor ein Jugendgericht gestellt werden sollen oder
nicht. Manche Auffassungen sind sehr relativ formuliert, so daf§
sie sich weder der These Dr. Borel noch der unsrigen restlos zu-
teilen lassen. Dagegen herrscht doch auch in diesen Kreisen die
Auffassung vor, dafy prinzipiell Kinder unter 14 Jahren nicht vor
ein Gericht, auch nicht vor ein Jugendgericht gehoren. Die Fa-
milie oder deren Vertretung (Vormund, Waisenamt oder in
schweren Fillen eine Jugendschutzkommission) seien die besten
Instanzen fiir die Ahndung des Kindes in dieser Periode.

Es konnte noch die Frage aufgeworfen werden, ob fehlbare
Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren zwar nicht vor einem
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Jugendgericht, aber vor einem Schulgericht abgeurteilt werden
sollen. Bisher haben die Kantone Neuenburg, Baselstadt, Bern,
Obwalden die Schule in den Dienst des Strafrechtes gestellt und
den Wirkungskreis der Schulgerichte auch auf nicht mehr Schul-
pflichtige ausgedehnt. Von dieser Kinder- und Schulgerichtsbar-
keit gibt uns ein anschauliches Bild Hafter im ,Strafrecht und
Schule“ (Ziirich 1908) und in seinem Referat iiber ,Jugendgerichte
mit besonderm Hinblick auf schweiz. Verhilinisse* am Schweiz.
Juristentag 1909. Auch der eidg. Strafrechtsentwurf hat in
Art. 10, welcher von den Kindern handelt, die Schulgerichtsbar-
keit iibernommen, will hingegen die Ausgestaltung, den Vollzug
derselben, den Kantonen iiberlassen. Die Erfahrung mit den
Schulgerichten hat aber den Erwartungen nicht entsprochen. So
hat man in Basel mit dem Schulstrafrecht keine guten Erfahrungen
gemacht. Dariiber berichtet ausfiihrlich Silbernagel in seinem
sehr lesenswerten Buche: ,Bek#@mpfung des Verbrechertums
durch Rettung jugendlicher Delinquenten®, S. 101ff. Sehr
bemerkenswert sind auch dessen Ausfiihrungen im Schofie der
eidg. Expertenkommission: ,Die Heranziehung der Schulbehorde
zur Beurteilung des jungen Rechtsbrechers ist als Regel ent-
schieden abzulehnen; diese Ordnung der Dinge entspricht einer
lingst iiberholten Stufe der Entwicklung. Sie wird namentlich
neuerdings auch von P#dagogen selbst abgelehnt. In Basel
hatten wir eine Schulgerichtsbarkeit; wir haben sie aber nicht
mehr, denn es zeigte sich, dafi die Lehrer sehr oft zur Ausiibung
der Schulgerichtsbarkeit nicht geeignet waren und selbst diese
Funktionen als Last empfanden. Gegen die Abschaffung ergab
sich keinerlei Opposition.“ Auch in p#dagogischen Kreisen be-
steht nicht viel Neigung fiir Schulgerichte. Dasselbe scheint in
Deutschland der Fall zu sein, wie uns in sehr entschieden ge-
haltener Ablehnung der Schulgerichte Grabowsky schreibt,
der Herausgeber des ,Centralblattes fiir Vormundschaftswesen,
Jugendgerichte und Jugendfiirsorge“ in Berlin: ,Kinder unter
14 Jahren gehoren meiner Meinung nach weder vor ein Jugend-
gericht noch vor ein besonderes Schulgericht. Dariiber ist man
in Deutschland ziemlich einig. Wir haben ja bei uns den Beginn
der Strafmiindigkeit noch mit dem =zuriickgelegten 12. Lebens-
jahre; doch hat der Entwurf zu dem neuen Strafgesetzbuch
dafiir das 14. Lebensjahr eingesetzt und Gegner dieser Bestim-
mung sind kaum vorhanden. Es ist also anzunehmen, daf} iiber
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kurz oder lang bei uns die Kindheit oder Strafunmiindigkeit bis
zum zuriickgelegten 14. Lebensjahre geht. Schulgerichte sind
meiner Uberzeugung nach zu verwerfen.*

3. In Ubereinstimmung mit der herrschenden Auffassung der
Gesetzgebung im Auslande, insbesondere in den Lindern mit
fortgeschrittenen Jugendstrafrechtsreformen, in Anlehnung sodann
an verschiedene kantonale Rechte, sowie den Entwurf fiir ein
schweiz. Strafgesetzbuch von 1908 mochten wir das Jugend-
lichendelikt im strafrechtlichen Sinne begrenzen auf
Delinquenten vom vollendeten 14. bis zum zuriickgelegten
18. Altersjahre. Stimmen wir also mit dem ersten Satz der
dritten These des Referenten iiberein, so sehen wir uns doch zu
einer ablehnenden Stellungnahme gegeniiber dem zweiten Satz
veranlafit, lautend: ,Selbst bis zum zuriickgelegten 20. Alters-
jahre kann der Jugendliche fiir von ihm begangene Strafhand-
lungen von den zustéindigen Behorden vor das Jugendgericht ge-
bracht werden.“

Mit der Erreichung des 18. Altersjahres sollte der
Eintritt der strafrechtlichen Vollreife gesetzlich festge-
legt und Ausnahmefille m. E. nicht zugelassen werden.
Die Erziehbarkeit n#émlich, welche die Voraussetzung wire fiir
eine weitergehende jugendgerichtliche Behandlung, ist beim zu-
riickgelegten 18. Altersjahre so gut wie ausgeschlossen, weil sich
der Charakter im Guten und Bosen bereits gefestigt hat und mit
der groflern Einsicht sich héufig genug auch eine stirkere sitt-
liche Verderbnis gepaart zeigt. :

Dem entspricht die erhebliche Steigerung der Kriminalitit in
dem Alter von 18—21 Jahren. Das Sicherheitsgefiihl des Volkes
wiirde sich mit dieser Steigerung im Falle einer blofSen Nach-
erziehung auch der 20-Jihrigen nicht vertragen, zumal ja Jugend-
liche schon im Alter von 14—18 Jahren bereits in das Berufsleben
eingetreten sind, so die Gesellen im Gewerbe, die Arbeiter im
Fabrikbetriebe, die einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht
enthoben werden konnen. Mit dem Zeitpunkte, in welchem beim
straffélligen Individuum mit der korperlichen Entwicklung eine
gewisse geistige Reife eingetreten, hort auch die innere Berech-
tigung fiir eine ausnahmsweise Behandlung auf.

Vom Standpunkte des Strafrechtes aus ist mit 18 Jahren der
Mensch erwachsen; es kann sich nur ‘darum handeln, den
18 Jahr alt Gewordenen nicht sofort die ganze Wucht des Straf-
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rechtes fiihlen zu lassen. Darum haben verschiedene kantonale
Rechte und auch Art. 13 des schweizer. Entwurfes fiir die Zeit vom 18.
bis zum zuriickgelegten 20. Altersjahre gewisse Milderungen vorge-
sehen (namentlich keine lebenslingliche Zuchthausstrafe, keine
Einstellung in die biirgerliche Ehrenfidhigkeit, Herabsetzung der
Verjahrungsfristen auf die Hélfte, Trennung der Unmiindigen von
den andern Striflingen). ,Wer — nach st. gall. Rechte — bei
Veriibung der strafbaren Handlung das 20. Altersjahr noch nicht
zuriickgelegt hat, kann noch der Wohltat der Jugendlichen in
dem Sinne teilhaftig werden, dafl auch bei Verbrechen nur Kor-
rektionalstrafe Anwendung findet, aber nur dann, wenn die Tat
mehr dem Leichtsinn als dem bosen Willen zuzuschreiben ist und
sich der Téter nicht im Riickfalle befindet.“ Fiir jugendliche
Verbrecher haben sodann verschiedene Kantone den bedingten
StraferlaB eingefiihrt.

Angesichts dieser Regulatoren des strengen Rechts fiir
Jugendliche bis zum zuriickgelegten 20. Altersjahre sind die Be-
sonderheiten des Jugendgerichtes hier nicht mehr am Platze.

Die Rechtsvergleichung in der Schweiz und im Auslande
lehrt uns auch, dal wir mit unserer Festlegung des Jugendlichen-
Deliktes mit 18 Jahren bereits an die duBerste Grenze gegangen
sind, indem andere Rechte die kriminelle Vollreife friiher ein-
treten lassen. Die herrschende Meinung, die obere Grenze des
Jugendlichen-Alters mit 18 Jahren abzuschlieBen und abgesehen
von den eben genannten Strafmilderungen, eine ausnahmsweise
Behandlung der Jugendlichen von 18—21 Jahren nicht mehr zu-
zulassen, spiegelt sich wieder in dem Ergebnis unserer Enquete.
Dabei bemerken wir, dal aus den Kantonen Stimmen laut ge-
worden sind, als obere Altersgrenze schon das 17., 16., ja sogar
das vollendete 14. Altersjahr anzunehmen. Aus Schaffhausen
(Staatsanwalt Frauenfelder) wird uns geantwortet: ,Mir scheint
weit genug gegangen zu sein, wenn die Grenze beim 18. Alters-
jahre gezogen wird. Es ist ja richtig, dafl bisweilen 19- und 20-
Jihrige noch sehr jugendlich sind, aber das ist eine Ausnahme.
Einen ausgiebigen Schutz der Jugendlichen erblicken wir im In-
stitut der bedingten Verurteilung.“

Uber 18 Jahre ausnahmsweise eine Behandlung des Jugend-
Deliktes durch das Jugendgericht eintreten zu lassen, befiirworten
verschiedene Antworten aus pidagogischen Kreisen, insbesondere
unter Hinweis darauf, es gebe z.B. halbe und ganze Idioten in
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diesem Alter, denen man wie Kindern. Riicksicht tragen miisse.
Ebenso sei Riicksicht am Platze gegeniiber solchen Jugendlichen,
die durch Veranlassung Erwachsener Delinquenten geworden sind.
Umgekehrt empfehlen andere ebenso tiichtige und erfahrene
Praktiker auf diesem Gebiete, auch in Deutschland, die Grenzen
nach unten zu stecken und zwar aus dem Grunde, weil die
dltern Jugendlichen — namentlich in Stidten — bereits so ent-
wickelt seien, dafl hier allein die Schiirfe des ordentlichen Ge-
richtes pridventiv wirken konne.

Aus dem Gedanken wirksamer Privention heraus bin ich
auch nicht dafiir, dafl unter Umstéinden ein iiber 18-Jihriger vor
das Jugendgericht gestellt werden kann.

4. Den in der vierten These von Dr. Borel hervorgekehrten
Standpunkt, dafl bei Behandlung von Delikten, die ein Jugend-
licher im Verein mit Erwachsenen begangen, die Strafverfolgung
gegen den Jugendlichen ausschliellich nach den fiir das Jugend-
gericht geltenden Bestimmungen zu geschehen habe, kénnen wir
nur insoweit beipflichten, als die Aburteilung der beidseitigen
Delinquenten in Frage steht. Dagegen mufl die Einheit der
Strafverfolgungim Untersuchungsverfahren gewahrt bleiben
im Interesse der richtigen Instruktion iiber die Straftat.

‘Dem modernen Strafprozefl entspricht das Prinzip, daf3
Untersuch und Aburteilung nicht in derselben Hand liege wie im
Inquisitionsprozef,. = Daher Trennung von Untersuchung und
Hauptverhandlung. Infolgedessen kann auch bei jugendlichen
Straftaten nicht das ganze Verfahren vom Jugendgericht allein
durchgefiihrt und der Untersuchungsbeamte ausgeschaltet werden.
Es ist auch nicht notwendig, dafl die getrennte Behandlung des
jugendlichen und des erwachsenen Verbrechers bei derselben
Straftat sich sowohl auf die Untersuchung als die Hauptverhand-
lung beziehe. Im Gegenteil sprechen sehr wichtige Griinde
dafiir, da3 im Stadium der Untersuchung die Einheit gewahrt
werde, damit dem Prinzip der Ergriindung der materiellen Wahr-
heit vollig Rechnung getragen werden kann. Denn die Aussagen
des Jugendlichen wie seines mitschuldigen Erwachsenen ergénzen
einander und sind gegenseitig im Zusammenhange zu kontrol-
lieren, abzuwiigen und zu vergleichen, so daf diese innere Kohi-
renz des einheitlichen Tatbestandes nicht durch eine getrennte
Behandlung der beiden Angeschuldigten im Untersuchungsver-
fahren gestort werden soll. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daf3
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schon im Untersuchungsstadium die Interessen des Jugendlichen
allseitig gewahrt werden, indem der Untersuch sich nicht auf die
Feststellung des Tatbestandes beschrinkt, sondern auf eine mog-
lichst eingehende Erhebung der personlichen Verhiltnisse des
Téters, iiberhaupt auf alle erheblichen individualisierenden Momente
sich erstreckt, die gerade fiir die Beurteilung des Jugendlichen
in Betracht fallen.

Die Voraussetzung aller dieser Erwigungen ist selbstredend,
daB3 wir es im Jugendlichenprozefi ebenfalls mit einem Straf-
prozef3 zu tun haben und nicht mit einem verwaltungsrecht-
lichen Fiirsorgeverfahren, welcher Auffassung wir bereits gedacht
haben. Man tut dem modernen Untersuchungsrichter Unrecht,
wenn man ihn unter dem Vorwande ausschalten mochte, als ob
er nicht hinlidnglich qualifiziert wire, die Untersuchung im
Jugendlichenproze zu fiihren. Ist er doch ein Beamter, der
vermoige seiner Stellung, seiner technisch-juristischen Kenntnisse,
seiner psychologisch-kriminalistischen Schulung und Erfahrung
ganz anders den Anforderungen an eine richtige Instruktion des
Straffalles geniigen kann als irgend ein menschenfreundlicher
Laie. Ein prozessualisches Interesse ist es auch, einer Verlang-
samung oder Verschiebung der Strafverhandlung vorzubeugen,
da solche zu Mifistinden Anlafl geben konnten zum Nachteil des
Jugendlichen sowohl als der am Strafverfahren beteiligten Ge-
samtheit. Es ist also gerade von diesem Standpunkte aus zu
wiinschen, dafl die Einheit der Untersuchung gewahrt bleibe und
dieselbe in den Hinden eines gewandten und erfahrenen Unter-
suchungsrichters bleibe. Man -‘denke nur an die Fille, wo es sich
um beschleunigte Aufnahme von Depositionen Beteiligter und
Zeugen handelt, von Beschlagnahmen und Durchsuchungen und
sonstigen personlichen und sachlichen Sicherungen zur Fest-
stellung des Tatbestandes. Fiir Beibehaltung der ordentlichen
Untersuchungsbehorden auch bei einer Untersuchung, die sich
gegen einen Jugendlichen richtet und fiir die Einheit des Ver-
fahrens bei der Untersuchung spricht Hafter in seinem Referat
am Schweiz. Juristentag 1909 (S. 32 ff.), ebenso Hasler ,die
jugendlichen Verbrecher im Straf- und Strafprozefirecht®, S. 142.

Unser Standpunkt tritt auch in den Verhandlungen der grof3-
ritlichen Kommission betr. Strafrechtspflege im Kanton St. Gallen
hervor. Die Untersuchungsrichter der Stadt St. Gallen haben
derselben niimlich folgenden Erginzungsvorschlag zu Art. 10 des
beziiglichen st. gall. Gesetzes eingereicht:

24
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,Fiir die zahlreichen Félle, da Jugendliche und Nichtjugend-
liche in einem Strafverfahren verwickelt sind und wo infolge des
Art. 10 die Frage entsteht, ob alle vor das gleiche Forum ge-
leitet oder getrennte Beurteilung durch das ordentliche und das
Sondergericht stattfinden soll, wére sehr zu wiinschen, daf3 das
Gesetz hier Wegleitung gibt. Am richtigsten schiene uns die
Losung, dal in der Regel bei ,gemischter Beklagtengesellschaft®
alle vor den ordentlichen Richter geleitet werden sollen.

Blo8 ausnahmsweise, d. h. in Féllen, wo sich eine getrennte
Abwandlung der jugendlichen Téter bezw. Komplizen leicht durch-
fithren liBt, sollte nach Aburteilung der Nichtjugendlichen die-
jenige der Jugendlichen durch das Jugendgericht erfolgen.

Damit der vom Gesetzgeber bezweckte Schutz der Jugend-
lichen auch bei Mitbehandlung der Jugendlichen durch das
ordentliche Gericht erreicht werden konnte, konnten beispiels-
weise die beiden aufBlergerichtlichen Mitglieder des Jugendge-
richtes zur Gerichtsverhandlung als Berater beigezogen werden.®

Daraufhin hat die grofirdtliche Kommission in den Beratungen
festgestellt — und der Grofle Rat hat diese Anschauung zu der
seinen gemacht — dafl grundsétzlich die Auffassung herrsche,
die Jugendlichen nicht mit Erwachsenen vor das ordentliche Ge-
richt zu ziehen, sondern vor das Jugendgericht zu stellen, trotz
der fatalen Perspektive, dal ab und zu doppelte Beurteilung
statthaben miisse. Die Trennung in der Beurteilung solle
unbedingt durchgefiihrt werden, ,wenn nur die Untersuchung
eine gemeinsame sein konne“. Der Verbindung des Strafge-
dankens mit der Jugendfiirsorge trigt schon die Zusammen-
setzung des Jugendgerichtes in geeigneter Weise Rechnung,
indem neben drei aus der Mitte des Bezirksgerichtes frei ge-
withlten Mitgliedern des Gerichtes zwei Mitglieder einer staat-
lichen Jugendschutzkommission des betreffenden Bezirkes im
Jugendgerichte sitzen, welche vom Présidenten fiir jeden ein-
zelnen Fall unter Beriicksichtigung der besondern Beschaffenheit
desselben einberufen werden.

In den Kantonen ist iibrigens die Auffassung iiber diese
Frage geteilt. In einer groflern Anzahl von Kantonen besteht
die Neigung, das Prinzip der Einheit der Strafverfolgung zu
wahren, die Jugendlichen also mit den erwachsenen Komplizen
vor den ordentlichen Richter zu stellen. Andere Kantone
wiederum, insbesondere Stidtekantone, vertreten unsere An-
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schauung, fiir die richterliche Beurteilung der Jugendlichen den
Grundsatz des Gerichtsstandes des Zusammenhanges fallen zu
lassen. Ziirich dehnt dieses Prinzip nicht bloff auf die Haupt-
verhandlung aus, sondern auch auf die Untersuchung, da es im
Entwurf Art. 353 b. al. bestimmt: ,sind Kinder und andere Per-
sonen an Straftaten beteiligt, so ist das Verfahren gegen die
Kinder abzutrennen und dem Untersuchungsrichter zu iiberweisen,
sobald und soweit es der Zweck der Untersuchung gestattet.”

Der deutsche St. P.-Entwurf Art. 372 will die Strafsachen
gegen Jugendliche von denen gegen Erwachsene trennen, ,so-
weit dies ohne Nachteil fiir die Verhandlung und Entscheidung
geschehen kann.® Oberstaatsanwalt Dr. Elwert (s. Verhand-
lungen des 2. deutschen Jugendgerichtstages in Miinchen 1910,
pag. 101) ist der Meinung, es lasse sich keine Generalregel auf-
stellen; es komme ganz auf den einzelnen Fall an, und es werde
immer Fille geben, wo auch Jugendliche vor das ordentliche Ge-
richt der Erwachsenen gestellt werden miissen. Gewif3 kann es
Fille geben, wo weniger wegen des Charakters und Vorlebens
des Jugendlichen, als wegen der Art der Sache eine besondere
Aburteilung des Jugendlichen unzweckmiflig sein kann, wo also
event. die Moglichkeit zu geben wiire, den Fall dem ordentlichen
Richter zu iiberweisen. Allerdings diirfte dies m. E. erst bei den
iiber 16 Jahre -alten Jugendlichen geschehen, wihrend die zwi-
schen 14 und 16 Jahren unter allen Umstéinden von dem Jugend-
richter abzuurteilen wiren, schon damit sie durch den grofien
Apparat der Hauptverhandlung und durch das gemeinsame vor
dem Richter Stehen mit Erwachsenen sich nicht als friihreife
Helden vorkommen. ‘

Indes halten wir doch trotz mancher Unzukémmlichkeiten
prinzipiell daran fest, daf§ Delikte der Jugendlichen nur vor dem
Jugendgerichte abgeurteilt werden. ,

Das bayerische und preuBische Justiz-Ministerium gehen noch
einen Schritt weiter, indem sie, wo eine Trennung sich nicht
leicht durchfiihren liBit, verfiigen, dafi der Jugendrichter das
gesamte Verfahren, auch gegen die Erwachsenen, zu iiber-
nehmen habe. Soweit wiirden wir nun allerdings die Zustindig-
keit des Jugendrichters nicht ausdehnen, wiirden speziell auch
die Beurteilung von Anklagen gegen Erwachsene wegen Sittlich-
keitsdelikten an Kindern niemals dem Jugendgerichte iibertragen.
Nichts berechtigt, den erwachsenen Beklagten seinem personlichen



372
Strafrichter zu entziehen und ihn einem Spezialgericht zu iiber-
weisen, das zwar auch eine Strafgerichtsbarkeit ausiibt, insbe-
sondere aber die Aufgabe hat, ein Kinder- und Jugendschutzge-
richt zv sein und dessen ganze Indikatur vorwiegend von diesem
Prinzip beeinfluf§t ist.

5. Die Borelschen Thesen 5 und 6 gehdren methodisch zu-
sammen, da sie von demselben Gedanken beherrscht sind, die iiber
16 Jahre alten Jugendlichen dem ordentlichen Richter zu iiber-
weisen, falls hierfiir in Anbetracht der Tatumstéinde, des Alters
oder Charakters des Jugendlichen oder seines Vorlebens oder
sonstiger wichtiger Umstéinde hinreichende Griinde vorliegen,
gemidfl Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhorung des
Vertreters des Jugendlichen. Der Unterschied der Thesen 5
und 6 besteht lediglich darin, daBl die erstere den nimlichen Ge-
danken vom Standpunkte der personlichen und die letztere von
demjenigen der sachlichen Zustidndigkeit formuliert.

Wir konnen von formellen und materiellen Gesichts-
punkten uns diesen Thesen nicht anschliefien.

Es ist an sich schon mifllich, wenn ein Institut wie dasjenige
der Jugendgerichte, das aus grundséitzlichen Strafrechts-
anschauungen aufgestellt worden ist, wieder in seinen Funktionen
gehemmt werden soll durch Ausnahmen. Damit wird jedesmal
ein Prinzip geschwicht, zumal wenn die Bedeutung und Trag-
weite der Ausnahme eine hochst unsichere und problematische
ist. Wir teilen da die Auffassung der Staatsanwaltschaft von
Schaffhausen: ,Ich bin entschieden gegen alle Exemtionen.
Wenn nicht das Alter, das einen fixen Begriff ausmacht, allein
mafigeblich ist, sondern die konkreten Verhiltnisse, dann ist
immer alles im FluB und des Zertierens kein Ende, und wer
hiitte dann schlieBflich zu entscheiden? Nach dem Entscheid des
Jugendgerichtes und der Zuweisung ans ordentliche Gericht
konnte dies ebensogut wiederum finden, das Jugendgericht sei
zustidndig.“

Groflere Bedenken bestehen aber in materieller Beziehung.
Geht man von der von uns vertretenen Anschauung aus, daf§
das Jugendgericht ein Strafgericht ist und seine Aufgabe eine
strafgerichtliche, nicht blofi eine erzieherisch-fiirsorgliche, dann
bestehen keine Griinde, den jugendlichen Delinquenten in be-
sonders schweren Fillen der Jugendgerichtsbarkeit zu entziehen.
Wir finden im Gegenteil, da} gerade in den von der These nam-
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haft gemachten Fillen das Jugendgericht seine Existenzberechti-
gung in besonderer Weise zu rechtfertigen habe und nicht blof§
in Bagatellsachen. Ich bin nicht dafiir, die Arbeit des Jugend-
gerichtes zu durchkreuzen dadurch, dal nun bei dem sehr sub-
jektiven Begriff der ,besonders schweren Fille dem Jugendge-
richt beliebig Strafsachen entzogen werden konnen. Das wiirde
das Fundament der Jugendgerichte zum vorneherein erschiittern.
Wenn Jugendgerichte, dann alle Fille ohne Ausnahme!
Dies noch aus einem andern wichtigen Grunde. Kommt das Jugend-
gericht bei besonders schweren Fillen dazu, auch einmal mit
einer schweren Strafe vorzugehen, so erlangt es nicht den Ruf
der Weichlichkeit, den leider manche deutsche Jugendgerichte in
jugendlichen Verbrecherkreisen bereits gewonnen haben. Die
Tatsache, dafl auch einmal schwere Strafen verhiingt worden
sind, firbt auf die ganze Titigkeit des Jugendgerichtes ab und
wirkt so wiederum préventiv.

Nach dem deutschen Entwurf einer Novelle zum Gerichis-
verfassungsgesetz sollen alle zur Zustindigkeit des Landgerichtes
(Strafkammer) gehtrenden Vergehen und Verbrechen, auch die
des Raubes, der Brandstiftung und der Eisenbahntransportge-
fdhrdung, dem Jugendgericht iiberwiesen werden, da ,gerade bei
diesen Verbrechen“ nach den Motiven Fille vorkommen, die
einer sachgemifien Beurteilung besonders bediirfen und sich
daher in besonderem Mafle zur Aburteilung bei den Jugendrich-
tern eignen. Mit Recht, denn der grofie Vorteil eines Jugendge-
richtes soll eben darin bestehen, dafi es mit Personen besetzt ist,
die eine besondere Eignung haben, die Seele eines jugendlichen
Verbrechers zu erfassen, und infolge berufsméfiiger Beschiftigung
mit jugendlichen Angeklagten sich einen Schatz reicher Erfah-
rungen angeeignet haben. Gerade in den schweren Fillen soll
sich daher ihr psychologisch geschirftes Urteil bewdhren, und
soll man daher das Institut des Jugendgerichtes nicht gerade
dort aufheben, wo es die hdchste Leistung seiner Zweckbe-
stimmung an den Tag zu legen berufen ist. Natiirlich setzt das
voraus, dal dem Jugendgerichte beim Ausmafl der Strafe eine
auch fiir schwere Straffille ausreichende Kompetenz gesetzlich
eingerdiumt ist. Insbesondere mufi daher bei Verbrechen, die fiir
Erwachsene mit der Todesstrafe oder mit lebenslidnglicher Frei-
heitsstrafe bedroht sind, ein besonderer Strafrahmen fiir
Jugendliche aufgestellt werden und zwar EinschlieBung bis zu
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mehreren Jahren mit oder ohne Zwangserziechung. Das Rechts-
bewuftsein des Volkes verlangt ndmlich, daB auch bei Aburtei-
lung von Jugendlichen dem Siihne- und Vergeltungsgedanken
gebiihrend Rechnung getragen werde. Ich verweise diesbeziiglich
auf Silbernagel ,Bekimpfung des Verbrechertums durch Ret-
tung jugendlicher Delinquenten®, S. 116 und ff., und Dr. Geser-
Rohner in der ,Monatsschrift fiir christliche Sozialreform*
(31. Jahrgang, Oktober 1909, S. 581 und ff.). Von der gleichen
Erwigung geleitet, ist man auf Antrag des Letztern in St. Gallen
im neuesten Gesetze betr. die Strafrechtspflege dazu gelangt, die
Gefdngnissirafe wegen schweren Vergehen und wegen Ver-
brechen fiir Jugendliche von einem Jahr laut Entwurf auf drei
Jahre zu erhthen: Dem gegeniiber. steht allerdings der Entwurf
fiir das eidg. Strafgesetzbuch in einem gewissen Gegensatze,
indem er selbst fiir die schwersten Taten als HochstmaB fiir nor-
male jugendliche Verbrecher (die weder verwahrlost, noch sittlich
verdorben sind, noch einer besondern Behandlung bediirfen) bis
zum vollendeten 18. Altersjahre nur zweimonatlich abgeson-
derte EinschlieBung vorgesehen hat. Bei solcher unzu-
reichender Strafausmessung ist es allerdings begreiflich, wenn in
der eidg. Expertenkommission ein Antrag gestellt wurde, dafl
ausnahmsweise, insbesondere bei Gemeinfiahrlichkeit des Titers
oder bei sehr schweren Vergehen, auch bei Jugendlichen die
ordentliche, wenn auch gemilderte Bestrafung einzutreten habe.
Doch liegt hier der Fehler nur am Strafrahmen und nicht in der
Institution des Jugendgerichtes an sich. Bei einer solchen Ver-
weisung des Jugendlichen an das ordentliche Gericht kann nun
allerdings leicht die Moglichkeit eintreten, dafl ein Jugendlicher
allzu schwer bestraft wird und die Gerichtspraxis sich zu rigoros
gegen den Jugendlichen entwickelt, vielleicht gerade als Reaktion
einer event. allzu milden Praxis des Jugendgerichtes.

Es lassen sich auch aus den Kantonen Stimmen dahin ver-
nehmen, sobald Ausnahmen von einem Prinzip bewilligt werden,
wird in der Praxis fiir jeden Fall eine Ausnahme geltend ge-
macht, und dann sei erfahrungsgemifi des Streitens kein Ende,
oder: es solle die Moglichkeit der Verweisung von Jugendlichen
an den ordentlichen Richter nicht vorgesehen werden, um nicht
der Befiirchtung Raum geben zu miissen, daf} diese Fille ofters
vorkommen.

Aber auch fiir den Fall, dal man sich zu einem System der
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Uberweisung entschlieBen wiirde, so miiite doch m. E. das Uber-
weisungserkenntnis nicht vom Jugendgericht ausgehen, sondern
von der Strafeinleitungsbehdrde. Damit wiirden ein zweimaliges
Aufrollen der Strafsache und unnétige Weiterungen im Interesse
des Jugendlichen vermieden.

5. Offentlichkeit oder AusschluBl der Offentlichkeit.

a) Referat von H. Hiestand,
Vorsteher des stiidt. Kinderfiirsorgeamtes Ziirich.

Leitsitze.

1. In den Jugendgerichtsverhand-
lungen ist die Offentlichkeit — auch
die Presse — auszuschlielen. Immer-
hin soll dem Gericht das Recht zu-
stehen, Eltern, Vormiindern oder sonst
am Falle interessierten Personen den
Zutritt zu gestatten.

2. Der jugendliche Angeklagte soll
soweit moglich auch von der An-
hérung der Parteivortrige und der
Urteilsberatung ausgeschlossen werden.

Conclusions.

1. Le public et la presse devront
étre exclus des débats des tribunaux
pour mineurs. Toutefois, le tribunal
pourra, suivant le cas, en permettre
Paccés aux parents, tuteurs ou lelles
autres personnes intéressées a la cause.

2. L’inculpé n’assistera pas, lorsque
faire se pourra au réquisitoire, et a la
défense, non plus qu'aux délibérations
du tribunal en vue du jugement &

prononcer.

Gewifl mufl allgemein anerkannt und zugegeben werden, daf
die Offentlichkeit des Gerichtsverfahrens eine iiberaus wertvolle,
durch und durch demokratische Errungenschaft ist, die auf die
gesamte Rechtspflege nur giinstig wirken kann. Sie bietet dem
Volke die beste Garantie fiir eine natiirliche, unparteiische Rechts-
behandlung und ist wie nichts anderes geeignet, das Vertrauen
in unsere Gerichte zu wecken und zu festigen. Wenn wir diese
Einrichtung nicht schon besédfien, miifite sie mit allen Mitteln er-
kampft werden. Trotzdem hat man aber in richtiger Erkenntnis
der mit diesem Rechte verbundenen Gefahren bestimmt, dafl in
gewissen Fillen, wenn z. B. durch die Verhandlungen eine Ge-
fdhrdung der offentlichen Ordnung, der Sittlichkeit etec. zu be-
fiirchten wiire, die Offentlichkeit ausgeschlossen werden diirfe.
Was liegt nun niher als erweiternd zu sagen: ,Da die Offent-
lichkeit des Gerichtsverfahrens gegen unsere Jugend Gefahren
bietet, so soll sie beschrinkt oder ausgeschlossen werden.“ Nun
wird diese Anklage von den Vertretern der Fiirsorgebestrebungen
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fast ohne Ausnahme unterstiitzt, von Andern abgelehnt. Besteht
wirklich Gefahr ? Ich sage unbedenklich ja, will aber sofort zugeben,
- daf} einzelne Verhandlungen mehr abschreckend und hemmend als
direkt schidigend wirken konnen. Es wird das immer vom Charakter
des Angeklagten und dem Gegenstand der Anklage abhingig
sein, ist aber nicht immer genau im voraus zu bestimmen. Hat
der Gerichtsapparat schon fiir den Erwachsenen etwas Feierliches,
Ernstes an sich, so wird das schiichterne Kind von den neuen
Eindriicken nicht selten ganz verwirrt. Es ist verlegen, erschrocken,
seiner Aussagen nicht sicher. Das hochnotpeinliche Verfahren
in Gegenwart einer Schar neugieriger Zuschauer, die sich vielleicht
an der Verlegenheit des Angeklagten weiden, mufl gerade die
bessern Elemente peinlich beriihren, sie abstumpfen. Die feinern
kindlichen Regungen werden abgetotet, es werden Zweifel an
unsern guten Willen, an unser Wohlwollen aufsteigen. Angstlich
gehiitete Geheimnisse des Angeklagten werden aller Offentlichkeit
preisgegeben. Was Wunder, wenn das Vertrauen schwindet, es
uns unmoglich wird, vom Angeklagten selbst die innersten Be-
weggriinde seines Handelns zu vernehmen! Eine schlimme Frucht
der Offentlichkeit des Verfahrens! — Wer hiitte nicht umgekehrt
schon erfahren, dafl sittlich tiefer stehende Naturen darauf stolz
sind, Mittelpunkt einer so wichtigen Verhandlung zu sein. Keine
Spur von Verlegenheit oder Reue! Im Gegenteil, sie empfinden
Freude, einmal eine Rolle spielen zu kénnen und suchen ihren
als Zuhorer anwesenden Kameraden durch freches Liigen zu
imponieren. — Gelingt es gar einem Schuldigen, zu tduschen und
ohne Strafe durchzuschliipfen, so ist der EinfluB8 der Offentlichkeit
erst recht schlimm. Der Geschonte fiihlt sich seinen Kameraden
gegeniiber als Held, als der Staatsgewalt iiberlegen. Er und seine
Kumpane sind stolz auf die gewonnene Erkenntnis: Man mufl
sich nur nicht erwischen lassen! Unwillkiirlich fragt man sich
in einem solchen Falle sofort, wie wird dieser Sieg gefeiert werden,
welch schlimmen EinfluB zeitigt hier die Offentlichkeit noch iiber
den Tag der Verhandlung hinaus. Im einen wie im andern Falle
macht es das Offentliche Verfahren dem Richter unmdéglich, das
Geschiift formlos, Auge in Auge zu behandeln. Der kalte Forma-
lismus fordert sein Recht und schlieBt die Moglichkeit aus, Herz
und Gemiit mitsprechen zu lassen, wie man das im geschlossenen
Kreise tun konnte und wie es im Interesse des Jugendlichen
geschehen sollte, der von seinen Fehlern eher durch eine viter-



377

liche Aussprache zu heilen wire als durch die erziehungswidrige
gerichtliche Behandlung. Grofie Verheerungen werden aber auch
angerichtet durch die nur aus Neugierde und des Klatsches wegen
erschienenen Zuhorer, meist Nachbarn oder sogen. gute Freunde
der Familie. Sie berichten das Gesehene und Gehorte in ihrer
Art weiter, machen oft aus der Miicke einen Elefanten, konnen
durch ihre Schwitzereien iiber eine sonst brave Familie schweres
Herzeleid bringen, es einem ohne eigene Schuld auf Abwege ge-
ratenen Jungen unmdéglich machen, eine neue, gute Stelle zu be-
kommen, ohne dafl er die Heimat verlafit.

Aus ganz #dhnlichen Griinden muf der AusschluB8 der Offent-
lichkeit auch auf die Presse ausgedehnt werden, die, beildufig
gesagt, heute schon eher zu viel als zu wenig Mitteilungen aus
dem Gerichtssaal bringt und damit die Sensationslust néhrt. Schon
manchem jungen Menschenkind ist durch die Publikation seiner
vielleicht nicht selbst verschuldeten Verfehlung oder durch iible
Nachrede sein gutes Fortkommen vereitelt oder erschwert worden.
Durch den Ausschluff der Offentlichkeit kénnen wir diese Fille
vermindern. Es ist ja begreiflich und versténdlich, dafl die
Zeitungsschreiber besonders interessante Fille ausfiihrlich darzu-
stellen wiinschen. Und gewifl liegt es auch im Interesse der
Rechtspflege, daB hie und da prinzipielle Entscheide zur Kenntnis
des Publikums gelangen; aber im allgemeinen bedenken die Be-
richterstatter viel zu wenig, was fiir Folgen ihre Publikationen
fiir die Beteiligten, ihre Altersgenossen und deren Angehorige
haben konnen. Wir begegnen dieser Gefahr durch den Ausschluf3
der Presse, welche durch ein ,Mitgeteilt® vom Gerichte selbst
ausreichend und objektiv orientiert werden kann.

Wiederum aus Riicksichten fiir den oder die jugendlichen
Angeklagten soll dem Gericht das Recht zustehen, zu bestimmen,
ob Eltern, Vormiindern oder andern Personen zu den Verhand-
lungen Zutritt zu gestatten sei. Prof. Dr. Hafter hat zwar am
schweizerischen Juristentag in Aarau postuliert, es sei wenigstens
den Eltern, Pflegern und Vormiindern etc. der Zutritt ohne Ein-
schrankung zu erlauben. Ich mochte dieses Recht etwas kiirzen,
es in die Kompetenz des Gerichtes legen, auf Grund der Unter-
suchung den einen oder andern auf Wunsch eine Bewilligung zu
erteilen, sie von einem Teil der Verhandlungen fernzuhalten etc.
Die bedingte Offentlichkeit des Verfahrens wiirde ja nur viel mehr
AusschlieBungen erfordern, also unfruchtbare Mehrarbeit bringen.
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Es gibt manchmal Fille, wo der Richter nicht nur ohne die Eltern
auskommen kann, sondern sogar wiinschen mufl, dal sie nicht
zugegen sind, mit dem Angeklagten nicht in Fiihlung kommen. Sehr
oft wollen sie das Verschulden ihres Sohnes, ihrer Tochter nicht
gelten lassen. Sie fiihlen sich in ihrem Stolze gekréinkt und bestiirken
das Kind im Liigen. Oder es wird durch ihre Gegenwart beéngstigt,
es denkt an die Priigel, welche seiner warten und wagt nicht, sein
Vergehen einzugestehen. Im einen wie im andern Falle ist die Gegen-
wart der Eltern von schlimmem Einflu8 auf den Gang des Ver-
fahrens. Die Jugendlichen #uflern sich in den meisten Fillen
offenherziger ohne die Eltern, also lassen wir diese ganz oder
zeitweise auBler der Verhandlung, es sei denn, ihre Gegenwart
miisse aus andern Griinden gewiinscht werden. Es wird ja hie
und da vorkommen, dal man solche Verhandlungen gestiitzt auf
die Ergebnisse der Untersuchung gerne benutzt, um die Eltern
vor versammeltem Gerichishof an ihre Pflichten zu erinnern, sie
fiir die Zukunft zu belebhren und zu verwarnen. Auch die Ver-
treter der freiwilligen Fiirsorge-Organisationen, welche mit dem
Falle zu tun hatten, sollen fiir den Besuch der Gerichtsverhandlung
eine Bewilligung einholen miissen, sofern sie nicht direkt geladen
sind. Der Besuch der Jugendgerichtsitzungen wird dann weniger
zur Modesache oder zum Sportartikel fiir Leute, die genug freie
Zeit haben und es fiir interessant erachten, solchen Verhandlungen
beizuwohnen. Ich kam auf diese Befiirchtung beim Besuche eines
ausldndischen Jugendgerichtes.

Aber nicht nur der Zutritt von Horern, auch die sténdige
Anwesenheit des jugendlichen Angeklagten kann Gefahren in sich
schlieBen. Er soll darum soweit moglich von der Anhorung der
Parteivortrige und der Urteilsberatung ausgeschlossen werden.
Oder wiire es fiir ihn von Vorteil, mitanzuhGren, wie alle Details
seiner hiuslichen Verhéltnisse beurteilt werden, wie z. B. der
Psychiater ausfiihrt, der Angeklagte sei degeneriert, erblich be-
lastet, minderwertig, der Vater sei Alkoholiker und die Mutter
sittlich defekt. Das ausschweifende Leben der Eltern sei schuld
am Elend des Angeklagten. MiiBite so nicht der letzte Rest von
Achtung gegen den Vater, die Eltern schwinden und ihre Autoritit
noch ganz untergraben werden? — Noch verderblicher aber
miiite es auf den jugendlichen Siinder wirken, wenn er bei
eigentlichen Gerichtsverhandlungen Anklage und Verteidigungs-
rede horen miifite; wenn von der einen Seite sein Vergehen in
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den schwiirzesten Farben geschildert wiirde, die andere den Jungen
personlich unschuldig erklidren will, trotzdem ein erdriickendes
Beweismaterial vorliegt. Wie grofl ist da die Wahrscheinlichkeit,
daB der Angeklagte aus den Verhandlungen auch seine Lehren
zieht und sich von vornherein vornimmt, ein nichstes Mal alle
Schuld abzuleugnen oder auf andere zu schieben.

Alle diese Momente machen es dringlich wiinschbar, im
Jugendgerichtsverfahren zur Schonung der erziehungsbediirftigen
Jugendlichen die Offentlichkeit auszuschlieBen und dafiir zu sorgen,
daB in den Verhandlungen und Einvernahmen alles vermieden
wird, was einen schidlichen Einflul auf unsere jugendlichen
Rechtsbrecher haben konnte. Das Verfahren soll vielmehr so ge-
staltet werden, daB es moglich wird, dem jungen Menschen die
rechte Selbsterkenntnis beizubringen und ihn gegen Versuchungen
stark zu machen. Kurz, bei der ganzen Verhandlung soll der er-
zieherische Zweck in erste Linie geriickt werden, wie das an
andern Orten, namentlich in Amerika, schon mehrfach mit Erfolg
geschehen ist. Wir haben bereits aus kompetenterm Munde ver-
nommen, wie den jugendlichen Rechtsbrechern in den ver-
schiedenen Staaten der ,Prozefl gemacht® wird. Fast iiberall ist
man dazu gelangt, den ganzen oder teilweisen Ausschlufi der
Offentlichkeit als dringende Notwendigkeit zu bezeichnen, weil
beim sonst iiblichen Verfahren Ehrgefiihl und Selbstachtung der
Jugendlichen gefiihrdet wiirden. Wichtiger als die Wahrung der
Form ist fiir uns die Moglichkeit, den Gefiihrdeten den Weg zum
Guten weisen zu konnen. Der Jugendrichter muf} sich jederzeit
bewufit sein, daB sittlich gefdhrdete oder schwache Kinder als
Patienten zu behandeln sind, die viel Geduld und Giite bean-
spruchen. Wir diirfen darum nicht schablonenhaft vorgehen,
sondern sollen nach Veranlagung und Umsténden frei handeln
konnen. Diese Moglichkeit wird am besten vor Verknécherung
schiitzen und uns immer darnach trachten lassen, die guten Seiten
der uns Anvertrauten zur Entfaltung zu bringen.

Wer mit mir der Ansicht ist, daff die bisherige Praxis in der
Behandlung Jugendlicher vor Gericht mit dazu beigetragen habe,
das Verbrechertum zu mehren statt zu vermindern, wird die ge-
wiinschten Bestimmungen begriilen. Die Grofizahl der kriminali-
sierten Jugendlichen kommt ja aus schlechter Umgebung, ist
herzlos behandelt worden, und da sollten wir nicht erbarmende
Liebe zeigen, nicht alles tun, diese Ungliicklichen vor unnétigen
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Formalitéiten zu bewahren! Das wiire eine unverantwortliche Ver-
nachldssigung unserer Pflichten. Schon im Interesse unserer
eigenen Kinder, zum Wohl des ganzen Geschlechtes miissen wir
diesen Irregeleiteten vermehrte Aufmerksamkeit schenken, sie
belehren und aufmuntern, ihnen den Glauben an die Menschheit
wieder beibringen. So wird es uns gelingen, viel jugendliche Kraft
zu retten und manche Verfehlung, manches Verbrechen zu ver-
hindern. Erziehung vor Strafe sei auch hier unsere Losung;
dann konnen Miithe und Arbeit fiir die gefdhrdete Jugend nicht
umsonst sein. Den richtigen Weg fiir die Hilfeleistung werden
wir auch im Gericht eher finden, wenn die Beratungen intimen
Charakter tragen und nicht vor der breiten Offentlichkeit zu ge-
schehen haben. Ich empfehle Ihnen daher meine Antridge zur
einmiitigen Annahme. ' ‘

b) Diskussion.

I. Votant: Fréd. Martin, avocat, Geneve.

D’une facon générale je dois me déclarer d’accord avec le
rapporteur sur ses deux théses, sous quelques réserves cependant
que j’exposerai plus loin.

Tout le monde sera d’accord pour admetire le principe de
la non publicité des débats, et de 'interdiction des comptes rendus
des journaux. C’est 14 un principe fondamental qui découle de
I'esprit méme de linstitution des tribunaux pour jeunes gens, a
savoir la suppression de tout ce qui pourrait paraitre théatral,
ou qui pourrait donner l'occasion au jeune accusé de se faire
une gloriole de son acte.

D’autre part il faut denner confiance a I’accusé et I’engager
par une conversation d'un genre paternel a reconnaitre ses torts
et a admettre que c’est pour son bien qu’il est devant le juge.

Mais cependant, il faut éviter tout ce qui pourrait faire supposer
que l'arbitraire du juge est entier et qu’il peut faire ce qu’il
veut, méme commetire une injustice vis-a-vis du jeune homme
traduit devant lui, ou user a son égard d’une trop grande sévérité.

C’est pourquoi tout le monde admet que le juge ne doit pas
étre absolument seul avec I’enfant, et que le huis clos doit étre
quelque peu tempéré.

Qui doit donc assister aux débats. Tout d’abord le juge,
et ses conseillers, si 'on admet la forme collégiale; un secrétaire
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doit étre présent car il faut dresser un procés-verbal aussi som-
maire que possible de l'affaire.

L’enfant inculpé. Doit-il assister a toute la discussion? A
mon avis il doit assister a tout ce qu’il doit et peut entendre.
Naturellement il doit étre interrogé, c’est dans cet interrogatoire
que le juge pourra le mieux connaitre, s’ill ne le connait pas
déja précédemment comme informateur (si on lui laisse ces
pouvoirs). Il doit encore entendre les témoins en ce qui concerne
le fait qui lui est reproché. Mais j'estime qu’il faut permetire au
juge d’interroger hors de la présence du jeune inculpé, ses parents -
ou tuteurs ou les personnes qui I’ont employé. Un peu de liberté
ne nuira pas, sans tomber dans l’arbitraire.

Les parents, tuteurs. S’ils doivent étre entendus; le juge
estimera s’il doit les admetire a tous les débats. A mon avis il
pourra également interroger 'enfant hors de leur présence.

D’autres personnes. Cest 1a ou il faut la‘sser le juge décider.
(Projet gen. art. 17: tous autres membres de sa famille ou toute
autre personne dont il juge la présence utile aux débats, méde-
cins, instituteur, membre de société de patronage ou. d’édu-
cation, etc.)

Reste une question trés importante. Faut-il une accusation,
et faut-il une défense? Le Ministére public représentant de I'Etat
sera-t-il admis aux débats, a présenter des conclusions, a les déve-
lopper, a plaider. Et d’autre part I’enfant pourra-t-il ou devra-t-il
étre assisté d’'un awvocat.

On peut soutenir que le ministére public doit étre appelé a
faire entendre sa voix; qu’il est juste que l'autorité, qui a pour
mission de requérir I’'application de la loi pénale, soit appelée a
soutenir devant le tribunal ses requisitions.

Mais la présence d’une partie accusalrice implique nécessaire-
ment la présence d’une défense, et I'on arrive ainsi a tomber
dans une des dangers les plus graves existant devant les tri-
bunaux ordinaires, c’est-a-dire le débat, se passant en présence
de I'enfant qui entendra tour & tour stigmatiser sa conduite et
I’excuser.

Tout bien considéré et quoique professionnellement je me
fasse une idée de la défense en matiére pénale qui cadrerait assez
bien avec la notion du tribunal de mineur, je crois qu’il faut dans
la régle exclure la défense par avocat. Tout au moins il faut
éviter que I’enfant puisse croire que, s’il a commis un délit, il
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est peut-étre excusable, et que le juge qui 'admoneste, et qui veut
prendre a son égard une mesure sévere n’a peut-étre pas raison.

Du reste le juge, qui peut admetire a son audience toute
personne qu’il estime utile, pourra parfaitement dans des cas par-
ticuliers entendu un avocat, peut-étre au courant des affaires de
famille des parents et qui pourra étre pour lui un vrai collabo-
rateur.

En résumé il faut que ce soit le juge qui se fasse lui-méme
I’avocat du jeune déliquant et qu’il recherche avant de prononcer
tout ce qui peut étre favorable a son jeune client. Evidemment
la contre partie de la suppression de la défense, doit étre la
suppression de l’accusation, tout au moins sous la forme qui est
employée dans les débats des tribunaux correctionnels ou criminels
ordinaires.

Ceci me conduit & dire les réserves que je veux formuler
au sujet de la thése 2 du rapporteur.

Je trouve la forme de cette thése trop absolue. Elle suppose
tout d’abord un vrai débat judiciaire, avec requisitoire et défense
(Partei-Vortrige).

J’ai dit pourquoi je n’estime pas qu’il faille admetire un tel
débat, et je crois qu’il faut supprimer tout ce qui peut rappeler
de prés ou de loin l'appareil théatral ou soit disant tel de la
justice.

Il ne faut pas de parties devant le tribunal des mineurs. En
tous cas pas de parties civiles. Les conclusions civiles en répa-
ration du dommage doivent étre portées devant la juridiction
ordinaire contre les parents ou tuteurs. Cela va de soi. Mais je
ne voudrais pas non plus qu’on puisse parler de partie publique.
Le ministére public ne doit intervenir que de loin dans l’activité
du juge des enfants. Son réle sera de renseigner le juge, et de
lui préter son assistance, si ’emploi de la police devient nécessaire
pour l'exécution de la mission du tribunal. Quant a la délibération
du tribunal — si délibération il y a — jestime aussi qu’il est
évident que le jeune déliquant, pas plus du reste que n’importe
qui, ne doit pas y assister.
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II. Votant: Pfarrer Reichen, Winterthur.

Im Verfahren gegen jugendliche Rechtsbrecher soll alles aus-
geschaltet werden, was erziehungswidrig wirken kann. Es soll
das geschehen nicht nur im Vorverfahren, sondern auch im
Hauptverfahren.

Wie Sie wissen, wird in England und Amerika darauf ge-
halten, dafl die Verhandlungen gegen Jugendliche entweder in
einem besonderen Gebdude oder in einem besonderen Raum
stattfinden, zum mindesten, daf fiir die Verhandlung gegen Jugend-
liche andere Tageszeiten angesetzt werden als fiir die Ver-
handlungen gegen Erwachsene. Auf jeden Fall sind Strafsachen
gegen Jugendliche von denjenigen gegen Erwachsene tunlichst zu
trennen. Das soll auch gelten, wenn in der gleichen Strafsache
sowohl Jugendliche als auch Erwachsene angeklagt sind. Ob in
einem solchen Fall der Jugendliche dem Forum der Erwachsenen
zu folgen hat oder umgekehrt, ist nicht von grofier Bedeutung,
immerhin soll hier gelten, was von Prof. Dr. Borel verlangt
worden ist: die Einheit der Strafverfolgung hat vor den dem
Jugendgericht rufenden Forderungen zu weichen. Die Strafver-
folgung gegen Jugendliche findet ausschliefllich nach den Grund-
sitzen statt, die fiir das Jugendgericht gelten.

Leider entspricht der neue ziircherische Entwurf diesen
Forderungen nicht. Er nimmt an, dafi die Verhandlungen gegen
Jugendliche im Bezirksgerichtsgebiude stattfinden und dafl unter
Umstéinden gegen Kinder und Erwachsene gleichzeitig verhandelt
werden kann.

Ein ldngerer Streit hat sich in Fachkreisen erhoben iiber die
Anwesenheit des Staatsanwaltes bei den Verhandlungen. Amts-
richter Herz hat am Kongref in Miinchen gewiinscht, dafl die
Mitwirkung des Staatsanwaltes nur eine fakultative sei, wihrend
umgekehrt Staatsanwalt Elwert grofies Gewicht darauf legte, dafi
diese Mitwirkung postuliert, auf keinen Fall aber eine fakultative
werde; entweder soll diese Mitwirkung des Staatsanwaltes da
sein oder nicht.

Was den AusschluB der Offentlichkeit anbelangt, so ist zu
sagen, daB der Ausschluff der Offentlichkeit, der auch im neuen
ziircherischen Entwurfe vorgesehen ist und dem der Vorredner
das Wort geredet hat, auf den ersten Blick etwas Bestechendes
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hat. — Es ist keine Frage, daB die Offentlichkeit einen nach-
teiligen Einflufi auf den Jugendlichen besorgen ldfit. Entweder
ist dieser tatsichlich ein Jugendlicher, d. h. ein empfindsames
Gemiit, dann wird es fiir ihn eine Qual, seine Schande vor den
Ohren vieler Unberufener eingestehen zu miissen. Diese Qual soll
man ihm ersparen. Oder der Angeklagte unter 18 Jahren ist
eben kein Jugendlicher mehr, sondern ein verdorbenes Friichtchen.
Dem diirfen wir dann gar nicht die Ehre gonnen, vor so und
so viel Personen und Spiefigesellen als Held und Mirtyrer zu
erscheinen. — Stellt man den Ausschlufl in die Kompetenz des
Gerichtes, so hat das eine Rechtsungleichheit zur Folge. Das eine
Gericht wird ausschlieBen, das andere nicht; das eine oft, das
andere weniger oft. Es taucht der Vorwurf der Parteilichkeit auf,
beim Sohn des reichen Herrn werde ausgeschlossen, nicht aber
beim Sohn der armen Spetterin. Wie steht es im Ausland? In
England ist die Offentlichkeit ausgeschlossen. Der Zutritt ist nach
den Bestimmungen des bekannten Kinderschutzgesetzes gestattet
den Mitgliedern und Beamten des Gerichtes, den Parteien, den
Advokaten, sowie andern an der Sache beteiligten Personen,
weiteren Personen nur mit Genehmigung des Gerichts. In Amerika
ist die Offentlichkeit in einigen Staaten strikte ausgeschlossen,
in anderen Staaten besteht sie nach Gesetz, ist aber tatsiichlich
ausgeschlossen. Man befolgt die Praxis unseres Freundes Amts-
richter Landsberg, man nimmt ein kleines Zimmer, in dem nur
die Beteiligten Raum finden oder man verhandeli, nach Mit-
teilungen, die in Miinchen gemacht worden sind, in einem grofien
Saal, in dem das Publikum in eine entfernte Ecke gedringt wird.
In Osterreich ist die Offentlichkeit ausgeschlossen. In Berlin wird
nach einem Erlal des Justizministeriums darauf gehalten, dafl
moglichst wenig Personen anwesend sind.

Die Frage ist die: Sind die in der Offentlichkeit des Ver-
fahrens enthaltenen Garantien eines besonderen Rechtsschutzes
wichtiger als die Riicksicht auf den Jugendlichen und seine Er-
ziehung? — Darin sind die meisten einig: man lasse einen aus-
erwiihlten Kreis von Personen zu, Angehorige, Lehrer, Pfarrer
usw., soweit diese Leute nicht schon als Zeugen, Beistdnde usf.
anwesend sind. Damit sind geniigende Garantien gegeben. Aber
auch diesen Kreis soll das Gericht noch verengern kdnnen, wenn
es notig erscheint. Es gibt auch Angehdrige, die ausgeschlossen
werden miissen im Interesse des Jugendlichen und der Wiirde des
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Gerichtes. Am besten wird entschieden werden auf Grund der
Untersuchung und fiir jeden einzelnen Fall, wer anwesend sein
darf und wer nicht. — Soll die Presse ausgeschlossen werden ?
In England diirfen zuverlédssige Berichterstatter anwesend sein.
Die Schwierigkeit fiir den Richter zu entscheiden, wer zu den
zuverlissigen Zeitungsschreibern gehort und wer nicht, brauche
ich nicht zu schildern. Das muf} von der Presse verlangt werden:
Keine Blofistellung, aber auch keine Verherrlichung des jugend-
lichen Angeklagten, keinerlei Anreiz fiir den jugendlichen Leser
der Zeitung, dem Angeklagten zu folgen und in das helle Licht
der Offentlichkeit geriickt zu werden. Keine Sensation im und
durch das Jugendgerichtsverfahren! — Soll der Angeklagte im
Sitzungssaal anwesend sein? Es wird mit Recht gesagt: daf3 der
Jugendliche den Mittelpunkt einer so wichtigen Verhandlung und
einer so illustren Gesellschaft von Richtern, Advokaten, Pfarrern
usw. bildet, auf prozessuale Rechte hingewiesen wird, von denen
er bis jetzt nichts wufite, mul von nachteiligem Einflufl sein. Er
hat auf jeden Fall abzutreten, wenn Mitteilungen iiber h#usliche
Verhiltnisse, iiber Vater oder Mutter, iiber seinen Gesundheits-
zustand gemacht werden. Sie haben gehort, dafi in vielen Fillen
Gutachten des Psychiaters notwendig sind. Diese Gutachten sollen
nicht in Anwesenheit des Angeklagten abgegeben oder gelesen
werden ; auch nicht 6ffentlich, damit der Angeklagte nach aufien
in keiner Weise gekennzeichnet wird als einer oder als eine, die
mit der Irrenanstalt und dem Irrenarzt in Berithrung gekommen
ist. — Dafl der jugendliche Angeklagte wihrend der Plaidoyers
entfernt werden muf}, dariiber bin ich mir bei einer Verhandlung
klar geworden, der ich beiwohnte und in der ein gewandter Ver-
teidiger den jugendlichen Mohren schneeweiff zu waschen ver-
suchte: er hat das Verbrechen — nimlich das nach Paragraph
so und so des Strafgesetzbuches — nicht begangen (sondern ein
anderes, schwereres, hitte er beifiigen miissen!), um dessentwillen
er angeklagt ist, er ist also génzlich unschuldig und freizusprechen.
Wie nett, wenn der jugendliche Rechtsbrecher, der ein Midchen
iiberfallen und vergewaltigt hat, aus dem Munde eines ange-
sehenen Mannes und vor einer illustren Versammlung erfiihrt,
dafl er eigentlich nichts getan hat und unschuldig ist — weil der
Staatsanwalt sich im Paragraphen des Strafgesetzbuches ver-
griffen hat! — Wie steht es mit dem Verteidiger? Der ideale
Verteidiger ist natiirlich nicht der gewandte Rechtsanwalt, sondern
25
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der Rechtsanwalt, der eine pi#dagogische Ader hat. In England
ist der Verteidiger zugelassen, aber er erscheint selten. In Amerika
ist der Grundsatz ausgesprochen worden: Der Verteidiger des
Jugendlichen ist der Gerichtshof.

Es gibt eine andere Richtung, die sich gegen den gesetzlichen
AusschluB der Offentlichkeit ausspricht. Sie wiinscht die Offentlich-
keit einzig beschrinkt durch die sitzungspolizeilichen Rechte des
Vorsitzenden. Ich schliefe mich personlich dieser Richtung an,
der, wenn ich nicht irre, neben Landsberg noch andere hervor-
ragende Jugendrichter wie Almenroder in Frankfurt a. M. und
Kohne in Berlin angehéren. Die Offentlichkeit entspricht den
Grundsédtzen der Demokratie und der modernen Rechtsprechung.
Offentlichkeit ist Schutz vor der Willkiir, auch vor der Willkiir
eines Gerichtes oder Richters. Die Offentlichkeit ist Kontrolle und
Kontrolle ist Bewahrung vor Verknécherung und Routine. Nicht
leicht irgendwo ist Routine, Formalismus und Bureaukratie ge-
fahrlicher als beim Jugendgericht. Die Offentlichkeit regt an und
protestiert, wenn die Routine den Totenfinger auf frisches, griines
Leben legen will. Andererseits iibt das Gericht einen wichtigen
Einflu aus auf die Offentlichkeit. Weitere Kreise werden auf die
Tatigkeit des Jugendgerichtes aufmerksam. Der erfolgreiche
Kampf gegen das jugendliche Verbrechertum erfordert die Mit-
wirkung der Offentlichkeit. Das Jugendgericht muB in der
Offentlichkeit den notwendigen Resonanzboden finden. — Die
sitzungspolizeilichen Mafinahmen werden in erster Linie die
ysKriminalstudenten® treffen. ,Ich lasse vor Beginn einer Ver-
handlung meinen Blick priifend iiber das Auditorium schweifen
‘und alle Personen, welche offenbar noch nicht 21 Jahre alt sind,
entfernen, denn, wer Kritik an der Rechtsprechung iiben will,
mufl mindestens die biirgerliche Geschiftsfdahigkeit voll besitzen®
(Landgerichtsdirektor Dr. Warnatsch, Berlin). — Es werden aus-
geschlossen werden solche Angehorige, die geeignet sind, den
Eindruck zu zerstéren, den die Verhandlung auf den jugendlichen
Angeklagten machen soll. — Uber die zeitweilige Entfernung des
Angeklagten aus dem Sitzungslokal haben wir bereits gesprochen. —
Es wird ausgeschlossen werden die Presse, die in ihrer Bericht-
erstattung dem Geist des Jugendgerichtes zuwiderhandelt und
sich in dieser Hinsicht den Anordnungen und Wiinschen nicht
fiigt. — Der Ausschluf der Offentlichkeit kann auch dadurch
gefordert werden, daB man ein moglichst verstecktes Lokal fiir
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die Verhandlung aufsucht (Dr. Warnatsch, Berlin), oder ein so
kleines Lokal nimmt, daBl aufler fiir die Beteiligten kein Platz
mehr iibrig bleibt, so daB die Verhandlung einen intimen, familiéiren
Charakter annimmt (Jugendrichter Landsberg, Lennep).

Verehrte Anwesende! Ich hétte personlich der Jugendschutz-
kommission vor dem Jugendgericht den Vorzug gegeben. Da aber
allem Anschein nach eine Verwirklichung dieses Ideals auferhalb
des Kantons St. Gallen fiir die nichste Zukunft aussichtslos er-
scheint, so wiinsche ich ein Jugendgericht, dessen Offentlichkeit
beschrinkt ist, nicht durch das Gesetz, sondern durch die sitzungs-
polizeilichen MaBnahmen des Vorsitzenden; ein Jugendgericht,
dessen Leiter die Verhandlungen zu gestalten weif, zu einer in-
timen, familiiren Angelegenheit. Ich weifl mich in diesen Forde-
rungen einig mit hervorragenden Jugendrichtern wie Almenroder
und Landsberg.

6. Jugendstrafrecht und Jugendfiirsorgerecht.
a) Referat von Dr. Alfred Silbernagel,

Zivilgerichtsprisident in Basel.

Leitsiitze.

1. Die Hauptaufgabe des Jugend-
strafrechts ist die Rettung des Kindes
und des Jugendlichen und seine Er-
ziehung zu einem brauchbaren und
tiichtigen Gliede der Menschheit.

2. Die Scheidung zwischen Kindern
und jugendlichen Delinquenten ist bei-
zubehalten. Im Interesse einer ratio-
nellen Jugendfiirsorge ist eine Vereini-
gung der richterlichen und vormund-
schaftlichen Kompetenzen bei der
gleichen Behorde zu erstreben, und es
soll dieser Behtrde auch die Kontrolle
und die Moglichkeit jederzeitiger
direkter Einwirkung auf den Strafvoll-
zug gesichert werden.

3. Ein sehr wichtiges Fiirsorge-
mittel bei der Behandlung von fehl-
baren Kindern und jugendlichen Delin-
quenten ist die Ermdoglichung der Be-
wihrung in der Freiheit, womdglich

Conclusions.

1. L’institution d’une juridiction
spéciale chargée de connaitre des actes
délictueux commis par des mineurs a
surtout pour but de sauvegarder morale-
ment les enfants qui lui sont déférés
et d’en faire, par une éducation ration-
nelle, des membres utiles de la société.

2. On doit continuer a distinguer
entre enfants coupables et jeunes délin-
quants. Il est utile aussi que les attri-
butions de l'autorité tutélaire et du
juge soient réunies dans une seule
autorité, et que cette autorité soit mise
4 méme d’exercer en tout temps son
contrdle et son influence sur l'appli-
cation de la peine.

3. Il importe beaucoup, au point
de vue éducatif, que les enfants cou-
pables et les jeunes délinquants puissent
étre laissés en liberté, tout en restant
placés sous surveillance tutélaire. Ce



388

in Verbindung mit der Schutzaufsicht.
Die Bewihrung unter Schutzaufsicht
soll im Prinzip bei allen fehlbaren
Kindern und jugendlichen Delinquenten
angewendet werden kdnnen aufier bei
denjenigen, deren Tat einer besonderen
Bosheit, Roheit und Verkommenheit
der Gesinnung entspringt, und zwar
als Stellung unter Schutzaufsicht vor
einem Straferkenntnis, als Bedingung
fir die Nichtvollziehung einer er-
kannten Strafe, endlich verbunden mit
einer bedingten Entlassung aus der
Anstaltsversorgung. Die Bewihrungs-
frist soll bis auf zwei Jahre, bei Uber-
tretungen auf Maximum ein Jahr aus-
gedehnt werden konnen.

4.- Als MaBnahmen kommen neben
der Verwarnung von Kindern und
Eltern in Betracht: Auferlegung einer
Sicherheit gegeniiber den Eltern fiir
bessere Kontrolle des Verhaltens des

Kindes, Anhalten zur moglichsten Ver-

minderung des enstandenen Schadens.
Neben der Anstaltsversorgung kommt
die Familienversorgung in Betracht.
Fiir zweifelhafte Fille ist die Ver-
bringung des Kindes in ein Beob-
achtungsheim vor der Zuweisung in
Familien- oder Anstaltsversorgung zu
empfehlen. Statt der Anstaltsversor-
gung eignet sich u. a. auch besonders
das Familiengruppensystem. In allen
Fillen ist fiir geniigende, berufliche
Ausbildung der Anstaltsinsassen zu
sorgen, sowie fiir moglichste Sicherung
des Auskommens in den ersten Zeiten
nach der Entlassung. In den Anstalten
sind die bessern von den schlechtern
Elementen soweit moglich zu scheiden.
Nach der Art des Verhaltens des
Jugendlichen kann in den Anstalten ein
Progressivsystem eingefiihrt werden,
vorgiingig der bedingten Entlassung.

systeme doit étre, en principe, appliqué
a tous les enfants coupables et a tous
les jeunes délinquants (a I'exception
de ceux dont les actes dénotent une
méchanceté, une brutalité ou une
perversité toutes particuliéres); cette
mise en liberté sous surveillance pourra
étre prononcée préalablement a tout
jugement, remplacer conditionnellement
une pénalité prononcée par le tribunal,
ou intervenir, conditionnellement aussi,
en faveur d’enfants déja internés. La
durée de la période de surveillance
pourra étre portée d'une maniére
générale a deux ans, et a un an au
maximum lorsqu’il s’agira de simples
contraventions.

4. En plus des avertissements
adressés aux parents et aux enfants,
On pourra avoir recours aux mesures
suivantes: Exiger des parents la garantie,
qu’ils surveilleront mieux la conduite
de 'enfant. Exiger la réparation, dans
la mesure du possible, du dommage
causé. A cdté de l'internement dans
des établissements spéciaux, il faut
prévoir aussi le placement du coupable
dans une famille. Dans les cas douteux,
I’enfant sera placé en observation
avant d’étre interné ou placé dans une
famille. Le systéme de I'internement
dans des établissements spéciaux peut
étre remplacé par le systéeme des
groupes de familles. Dans tous les cas,
on aura soin, que les enfants internés
recoivent une instruction profession-
nelle suffisante, et une fois t'interne-
ment terminé, on pourvoira, dans la
mesure du possible, -a leurs premiers
besoins. Dans les établissements, les
bons éléments seront séparés des
mauvais, pour autant que faire se
pourra. On pourra introduire dans les
établissements le systéme progressif,
I’enfant passant successivement, lors-
qu'il I'aura mérité par sa conduite,
d’une division & une autre, pour arriver
a la libération conditionnelle.
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5. Die Behandlung der straffilligen
Kinder und Jugendlichen soll in erster
Linie der Fiirsorge dienen, es soll aber
dabei auch der Strafzweck nicht ganz
ausgeschaltet werden. Die Festsetzung
der Dauer der Internierung eines
jugendlichen Delinquenten in einer
Anstalt soll darum nicht in allen
Féllen ausschlieBlich nur von den Be-
diirfnissen der Erziehung abhingen.
Bei Verbrechen, die auf Roheit, Bos-
heit und Verkommenheit der Gesinnung
zuriickzufiihren sind, konnen durch
den Richter besondere Entbehrungen
und Arbeitsleistungen als Schirfung
auferlegt werden, vorbehiltlich der
Mittel der Anstalt zur Aufrechterhaltung
der Disziplin. In diesen Fillen soll
eine mehrjihrige Minimaldauer der
Internierung in einer Anstalt festge-
setzt werden. Fiir die nachherige Zeit
entscheidet iiber den Zeitpunkt der
Entlassung Wohlverhalten wihrend
lingerer Zeit. Die Maximaldauer der
Internierung soll acht Jahre nicht iiber-
steigen. Bestimmte ganz schwere Ver-
brechen sollen mindestens dreijihrige
Anstaltsversorgung bedingen.

6. Als unbescholten soll gelten,
wer als Jugendlicher nur unter Schutz-
aufsicht gestellt oder wer aus der An-
stalt- oder Familienversorgung bedingt
entlassen wurde und sich wihrend der
Bewihrungszeit wohl verhalten hat.
Tilgung der Strafe im Vorstrafenver-
zeichnis soll beiJugendlichen eintreten,
wenn innert einer bestimmten, nach
der Schwere des Delikts verschieden
anzusetzenden Frist keine Verurteilung
mehr erfolgt ist.

5. Le régime auquel seront soumis
les enfants internés doit avoir en vue,
en premiere ligne, leur éducation et
leur amélioration, mais le e¢6té éducatif
ne doit pas reléguer complément a
Iarriére-plan le cbdté disciplinaire et
purement pénal de I'internement ; aussi
devra-t-on, pour fixer la durée de
celui-ci, tenir compte dans certains cas
tout au moins, de I'élément pénal. En
cas de délits dénotant une brutalité,
une méchanceté ou une perversité
toute particuliéres, le juge pourra
décider que le délinquant sera soumis
a certaines privations ou & certains
travaux, pourvu toutefois que I'éta-
blissement dispose des moyens suffi-
sants pour assurer le maintien de
la discipline. En outre, I'internement
aura toujours, dans les cas de ce genre,
une durée de plusieurs années; une
fois cette période écoulée, la libération
du délinquant dépendra de sa conduite
pendant un laps de temps donné. La
durée maximum de l'internement ne
devra, en aucun cas, dépasser huit
ans; dans les cas de délits trés graves
Iinternement aura une durée de trois
ans au minimum. i

6. Les délinquants placés seule-
ment sous surveillance et ceux qui
auront été libérés conditionnellement
apreés avoir été placés dans un établisse-
ment ou dans une famille et auront
eu une conduite irréprochable pendant
la période de surveillance, seront con-
sidérés comme n’ayant pas de casier
judiciaire. Lorsque les délinquants
n’auront pas subi de nouvelle con-
damnation pendant un laps de temps
variable suivant la gravité du délit, la
premiére condamnation sera rayée du
casier judiciaire.

Wenig mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen seit der Schaffung
der ersten Jugendgerichtshdofe in den Vereinigten Staaten von
Amerika, ein Jahrzehnt beispielloser Arbeit auf dem Gebiet der
Jugendfiirsorge in der ganzen Kulturwelt, ein Jahrzehnt be-
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deutungsvoller Reformen in der Behandlung der fehlbaren Kinder
und der jugendlichen Delinquenten. Einige Einzelstaaten der
Union gingen mit ihrem Beispiel voran. Kinderfreunde, deren
Namen unvergessen bleiben, verstanden es, die 6ffentliche Meinung
in den Vereinigten Staaten auf Zustéinde in der Behandlung der
straffilligen Jugend zu lenken, die erschreckend wirkten; sie er-
reichten es auch, daf} Kinder nicht mehr in Gefingnisse, dafl sie
vor einen besondern Jugendrichter und auf dessen Weisung
nachher in besondere Erziehungsanstalten gewiesen wurden, sie
erwirkten eine Ausgestaltung der Schutzaufsicht wihrend der Be-
wihrungszeit und iiberhaupt eine Ersetzung des alten Jugend-
strafrechts durch ein Jugendfiirsorgerecht, ein neues, grofies
Prinzip, das fiir die alte Welt vorbildlich wurde. Man erkannte
zuerst in der amerikanischen Gesetzgebung, dann in der der euro-
pédischen Staaten, daBl das Kind, dafl der jugendliche Mensch bei
seiner geistigen und sittlichen Unreife, seinem noch ungeniigend
gefestigten Willen fiir seine Handlungen nicht die volle Verant-
wortung besitzen konne. Wohl sollten auch fiir die Behandlung
der jugendlichen Delinquenten die Gebote der Gerechtigkeit
gelten, aber nicht einer richenden, vernichtenden Gerechtigkeit
der Vergeltung, sondern einer rettenden Gerechtigkeit, verbunden
mit Liebe. Der Jugendrichter wird zum Erzieher und Arzt der
fehlbaren Jugend. Die Hauptsache wird nicht die Bestrafung des
Kindes und des Jugendlichen, sondern seine Rettung, seine Er-
ziechung zu einem tiichtigen, brauchbaren, rechtschaffenen Gliede
der menschlichen Gesellschaft.

Dieser Grundsatz hat, seit Baernreither, Julhiet und andere
das amerikanische Jugendgerichtsverfahren in Europa populir
gemacht haben, den groSiten Teil der gewaltig anschwellenden
Jugendfiirsorge-Literatur, hat die neuen gesetzgeberischen Arbeiten
und die Verhandlungen zahlreicher internationaler und nationaler
Kongresse beherrscht, und auch ins Rechtsempfinden des Schwei-
zervolkes hat er Eingang gefunden. Die letzten paar Jahre haben
auch in unserm Lande eine Entwicklung auf dem Gebiete der
Jugendfiirsorge gebracht, die in manchen Punkten auch fiir das
Ausland vorbildlich sein kann. Die Zeit seit der Vertffentlichung
des letzten Vorentwurfs zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch,
seit 1908, brachte zunichst das schweizerische Zivilgesetzbuch
mit seiner starken Hervorhebung der personlichen Fiirsorge im
Vormundschaftsrecht, im Recht der elterlichen Gewalt, im aufier-
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ehelichen Kindesverhiltnis, sowie die verschiedenartige, in ihrer
Gesamtheit aber doch sehr beachtenswerte Ausgestaltung der
neuen Fiirsorgeideen in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen zum
schweizerischen Zivilgesetzbuch. Sie brachte fiir einzelne Kantone
(Genf, Baselstadt, Ziirich und ganz besonders St. Gallen) die in
ihrer Verschiedenart den jeweiligen Anschauungen und Bediirf-
nissen der einzelnen Landesteile in bemerkenswerter und auch
viel beachteter Weise angepafiten neuesten Gesetze und Gesetzes-
entwiirfe zum Strafrecht und Strafverfahren gegen Jugendliche.
Neben den Wiinschen der zahlreichen Lehrertagungen konnten
die Resultate der Referate und der Beratungen am schweizerischen
Juristentag in Aarau vom Jahre 1909 eine Grundlage fiir die
"neue schweizerische Gesetzgebung bilden. Auf ihnen konnte
zunidchst die vom schweizerischen Justizdepartement im April
dieses Jahres zur Beratung des Entwurfs zu einem schweizerischen
Strafgesetzbuch nach Luzern zusammenberufene Experten-
kommission aufbauen. Die Beratungen dieser Kommission zum
allgemeinen Teil sind fiir die erste Lesung beendet. Diese Tat-
sache aber nimmt dem schweizerischen Jugendgerichtstag
nicht seine grofie praktische Bedeutung fiir die schweizerische
Gesetzgebung. Die Wiinsche seiner Referenten und Votanten
konnen und werden sicher einer eingehenden Priifung unter-
zogen werden, vielleicht schon bei einer zweiten Lesung im
Schofe der Expertenkommission und mehr noch bei den Be-
ratungen in der Bundesversammiung und ihren vorberatenden
Kommissionen, ganz besonders aber wird dies spiiter der Fall
sein bei Ausarbeitung der kantonalen Einfiihrungsgesetze zum
schweizerischen Strafgesetzbuch. Auch fiir die kiinftige aus-
lindische Gesetzgebung werden die Arbeiten dieses Kongresses
in Winterthur nicht ohne Bedeutung bleiben, wie auch die Riick-
wirkung der bisherigen ausléindischen Gesetzgebung auf unsere
schweizerische Gesetzgebung iiber das Jugendstrafrecht nicht
unterschiitzt werden darf. Gerade im Ausland hat die Gesetz-
gebung in den Jahren seit 1908, seit der Publikation des letzten
schweizerischen Vorentwurfs so sehr viel Neues gebracht. Wohl
war damals schon die Entwicklung in den Vereinigten Staaten
von Amerika in den Hauptziigen zu iiberblicken. Auch der
groBe englische Children Act 1908 lag damals schon vor, wenn
er auch erst spidter in Kraft getreten ist, ebenso war bekannt
das bahnbrechende dinische Gesetz von 1905 {iiber die Be-
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handlung verbrecherischer und verwahrloster Kinder und Jugend-
licher. Neu dazu aber kam die beispiellose Entwicklung der Idee
und der Institution der Jugendgerichte in Deutschland seit 1907,
neu hinzu kam hier, in deutschen Einzelstaaten, auch die Beseitigung
der grofiten Hérten des alten Rechts durch Ministerial-Verordnungen;
seither liegen nun auch vor die Entwiirfe zu einem neuen deutschen
Reichs-Strafgesetzbuch und einer neuen deutschen Reichs-Straf-
prozeBordnung. Am 27. Juni 1910 hat in Osterreich das Herren-
haus des Reichsrats den Gesetzesentwurf betreffend das Jugend-
strafrecht angenommen, der unter Baernreithers Einflu zu einem
allgemeinen Fiirsorgegesetz ersten Ranges geworden ist und der
auch das Verfahren gegen Jugendliche und die Organisation von
Jugendgerichten regelt. Thm schlo8 sich der Osterreichische Ent- -
wurf iiber die Fiirsorgeerziehnung an. In Frankreich folgten
den ersten bedeutungsvollen Gesetzesvorschligen des conseil
supérieur des prisons, Deschanels, Bérengers und Ferdinand Dreyfus’
die Entwiirfe von Senat und Kammer zur loi sur les tribunaux
pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée. Alles ist
noch im Fluf}, auch in Belgien, wo die Sache der Jugendgerichte
in Justizminister Carton de Wiart und seiner hochbegabten Ge-
mahlin so hervorragende Vorkimpfer gefunden und wo die
Chambre des représentants am 19. April dieses Jahres das projet
de loi sur la protection de I'enfance angenommen hat. Dazu
kommen die Novelle vom 1. Oktober 1908 zum ungarischen
Strafgesetzbuche, speziell zum Jugendstrafrecht und die Gesetzes-
vorarbeiten der von Minister Orlando eingesetzten italienischen
Kommission, alles zusammen ein weitschichtiges Material an be-
deutungsvollen Reformen. Es erhielt seine Verarbeitung an grofien
internationalen Kongressen, so am zweiten deutschen Jugend-
gerichtstag in Miinchen, der auch Osterreich und die Schweiz in
sich schlof, dann im letzten Juli zuerst an dem mehr privaten
internationalen Jugendgerichtskongref3 in Paris, dann wenige
Wochen spiter dem mehr amtlichen Charakter tragenden inter-
nationalen Patronagekongre8 in Antwerpen. Von letzterem ist
der hochinteressante, 565 Seiten umfassende Sammelband, der
ganz besonders auch der Frage der Jugendgerichte und der
Schutzaufsicht gewidmet ist, erschienen; zur Pariser Tagung steht
der Sammelband zur Zeit noch aus'), doch liegen die zahlreichen

) Der Sammelband ist seither erschienen, 672 Seiten stark.
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Einzelberichte berufener Autoren aus einer Reihe von Staaten
zu diesem Kongresse vor. Auch der internationale Gefiingnis-
kongrel in Washington hat den Fragen des Jugendstrafrechts
seine Aufmerksamkeit zugewandt. Auf all diesem, von berufensten
Ménnern der Theorie und Praxis in allen Kulturstaaten ge-
sammelten Material diirfen wir nunmehr das Gesetzeswerk auf-
bauen, das hoffentlich der Jugend zum Segen gereichen wird.

Sollen wir das gesamte Jugendfiirsorgerecht oder doch das
ganze Recht der Behandlung der straffilligen und verwahrlosten
Jugend in ein besseres Gesetz verweisen, unabhingig vom
allgemeinen Strafrecht, dhnlich wie es England, Osterreich und
Belgien tun, wie es in Frankreich der Conseil supérieur des prisons,
in Deutschland u. a. Geheimrat Felisch, in der Schweiz die
schweizerische Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz an-
streben? Die bundesrétliche Expertenkommission hat, offenbar
aus Opportunititsgriinden, davon abgesehen und mit Recht, im
Interesse des raschen Zustandekommens sowohl des neuen Jugend-
strafrechts als des ganzen schweizerischen Strafgesetzbuches
iiberhaupt.

Der schweizerische Entwurf hilt an der Scheidung
zwischen Kindern und Jugendlichen fest. Was er fiir die
erste Altersstufe bis zu 14 Jahren, fiir Kinder, bringt, ist ein
reines Fiirsorgerecht, ohne strafrechtlichen Einschlag. Herr
Prof. Borel hat auch hier noch eine untere Grenze von 10 Jahren
vorgeschlagen. Die letzte Expertenkommission ist auf den Beginn
des schulpflichtigen Alters heruntergegangen. Die Behandlung
von Kindern unter dieser Altersgrenze ist ganz dem Zivilrecht
iiberlassen, seinen Normen iiber elterliche Gewalt und iiber Vor-
mundschaftswesen. Der schweizerische Strafgesetzentwurf befaf3t
sich also erst mit schulpflichtigen Kindern. Da aber ist es das
grofle Verdienst der Expertenkommission, daff sie fiir Kinder
den ,Richter® ersetzt hat durch die ,zustédndige Behorde®.
Diese trifft nun die geeigneten Mafinahmen und zwar selbst. Die
wenig erfreuliche Zweiteilung im alten Entwurf zwischen der
das Delikt feststellenden und der die Mafinahmen treffenden Be-
horde ist fallen gelassen worden. Der Richter mufi nicht mehr
das Kind der Verwaltungs- bezw. der Schulbehirde zu weitern
Verfiigungen iiberweisen, was auch zum System des eigentlichen
Kinder-(Jugend)richters nicht passen wiirde. Als ,zustindige Be-
horde“ kann das kantonale Einfiihrungsgesetz je nach seinen Be-
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diirfnissen, seinem Behordenorganismus, den ihm zur Verfiigung
stehenden Kriften, den Anschauungen seiner Bevolkerung und
seiner leitenden Kreise einen einzelnen Jugendrichter oder ein
Jugendrichterkollegium, eine vormundschaftliche oder Schulbehorde,
eine Jugendschutzkommission, ein Fiirsorgeamt ernennen. Alle
diese Moglichkeiten sind im neuesten Entwurf der Experten-
kommission ausdriicklich vorgesehen. Nicht vorgesehen ist dagegen
— und das ist der grofie Fortschritt — der ordentliche Straf-
richter fiir das Verfahren gegen Kinder. Ebensosehr ist auch zu
begriilen, daBl der Entwurf nun nicht mehr der Schule in der
Behandlung der fehlbaren Jugend als notwendig eine entscheidende
Bedeutung einriumt. Wo in einem Kanton die Verhiltnisse es
wiinschbar erscheinen lassen, kann dieser die Schulbehorden als
zusténdige Behorden bestimmen, aber er muf8 es nicht allgemein.
Noch vor wenigen Jahren sah man in der Schulbehtrde und im
Lehrer den idealen Kinderrichter. Dann kam aus Lehrerkreisen
selbst und aus Schulsynoden die Reaktion gegen diese Auf-
fassung (ich nenne nur die Namen Fawer, Mercier, Miiller-Meier,
Bollinger-Auer). Basel-Stadt hatte die Schulgerichtsbarkeit besessen
und damit so wenig gute Erfahrungen gemacht, daB es sie ohne
nennenswerte Opposition wieder abgeschafft hat. Die Basler
Schulorganisation, wenigstens die der Knaben-Sekundarschulen,
eignete sich dazu nicht. In andern Kantonen mag die Schul-
organisation sich fiir diese Zwecke besser geeignet erweisen.
Uberall aber wird die Schule in der Begutachtung des Charakters
des Jugendlichen in der allgemeinen Auskunftserteilung sehr
wertvolle Dienste leisten konnen.

Der neue Entwurf der Expertenkommission hat die Not-
wendigkeit der Einziehung von Berichten iiber die person-
lichen Verhiltnisse des Kindes beibehalten und sie ergiinzt
durch die Vorschrift der Einziehung &rztlicher (ich fiige bei
,wenn immer moglich psychiatrischer®) Berichte in allen Zweifels-
fdllen, eine sehr wertvolle Bestimmung, wenn man des groflen
Prozentsatzes geistig unternormaler Kinder nach den psychiatrischen
Untersuchungen in deutschen Fiirsorge-Erziehungsanstalten ge-
denkt. Obligatorische psychiatrische Untersuchung aller straf-
filligen Kinder und Jugendlicher wire an andern Orten als in
groffen Stidten weder durchfiihrbar noch gut fiir die Kinder und
Jugendlichen selbst. — Die Mitgliedschaft eines Psychiaters in
dem das Kind oder den Jugendlichen beurteilenden Kollegium ist
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wertvoll, wenn auch einzelne Psychiater sie bekdmpfen; aber die
Diagnose blof8 in der Verhandlung geniigt natiirlich nicht. Der
neue Entwurf hat sodann eine Reihe von Bestimmungen aus dem
Entwurf zu einem schweizerischen Einfiihrungsgesetz ins Straf-
gesetzbuch selbst hiniibergenommen, so u. a. die Anordnung einer
Beaufsichtigung der Erziehung des fehlbaren Kindes durch frei-
willige Vereinigungen und hat dadurch die Stellung unter
Schutzaufsicht unter den MaBnahmen der ,zustédndigen Behorde*®
auch bei Kindern ausdriicklich hervorgehoben. Fiir Kinder, deren
Zustand eine besondere Behandlung erfordert, ist die Be-
handlung anzuordnen, die dieser Zustand angezeigt erscheinen
l§B8t. Zu diesen geistig anormalen Kindern rechnet der neue Ent-
wurf der schweizerischen Expertenkommission nun auch die
Blinden und entspricht damit einem Ersuchen des schweizerischen
Blindenvereins.

In Ubereinstimmung mit den Rechten einer Reihe anderer
Staaten (ich nenne u. a. die Vereinigten Staaten von Amerika,
England, Belgien mit seinem Entwurf) wird dem Kinderrichter
bezw. der fiir fehlbare Kinder zustéindigen Behorde kiinftig das
Recht eingerdumt, sich auch an die Eltern zu wenden und zwar
je nach deren Gesinnung mit einer Ermahnung oder Verwarnung.
Ohne die Moglichkeit einer Einwirkung auf die Eltern bleibt
natiirlich alle Arbeit des Kindermagistraten ein Stiickwerk. Lindsey
verlangt mit grofler Entschiedenheit fiir den Kinderrichter auch
das Recht, pflichtvergessene Eltern strafen und ihnen diese Be-
strafung androhen, ihnen Kautionen fiir das Wohlerhalten ihrer
Kinder auferlegen zu diirfen. Fiir die Schweiz ist die Regelung
dieser Frage vorldufig dem noch nicht beratenen besonderen
Teil des Strafgesetzbuches iiberlassen worden, der von den
einzelnen Vergehen handelt. :

Als weitere Mafinahmen kommen bei fehlbaren Kindern
noch in Betracht neben Verweis (richtiger Ermahnung) und Schul-
arrest die Verbringung in eine Erziehungsanstalt oder
Ubergabe an eine vertrauenswiirdige Familie und endlich die
Belassung des Kindes in der eigenen Familie bei Beaufsichtigung
der Erziehung. Es ist also auch bei Kindern die sehr wichtige
Bewidhrung mit Schutzaufsicht ins kiinftige schweizerische
Recht aufgenommen worden.

Die Worte ,Zwangs“-erziehungs- und ,Korrektions“-Anstalt
sind bei Kindern noch vermieden.
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Damit hat die Behandlung der fehlbaren Kinder im kiinftigen
schweizerischen Bundes-Recht in den Grundziigen vorldufig
eine Regelung gefunden, die den besten auswirtigen Gesetzen
und Gesetzesentwiirfen ruhig an die Seite gestellt werden darf.
Freilich betrifft diese Regelung nur die Grundziige, die weitere
Detailausgestaltung ist den Kantonen iiberlassen und gerade
hier bleibt den Jugendfiirsorge-Vereinen noch ein grofles Feld
vorberatender, vorbereitender Titigkeit, damit die kantonalen
Einfiihrungsgesetze sich dem Geist des Entwurfs zu einem schwei-
zerischen Strafgesetzbuch anpassen. Ganz besonders verbleibt
den Kantonen ja die Bezeichnung der ,zustéindigen Behorde®.

Moge hier die Entwicklung dazu fiihren, daB alle Entscheide
und MaBinahmen gegen Kinder bis 14 oder 15 Jahren einschliellich
der Kontrolle der Durchfithrung einem besondern nicht richter-
lichen Jugendmagistraten (nach dem Vorschlag Moschinis,
des Vorkdmpfers der italienischen Jugendfiirsorge), oder einer
Jugendschutzkommission, nach den Vorschligen Kuhn-Kellys,
Rektor Maennels und anderer, in dhnlicher Gestaltung u. a. auch
des franzosischen Conseil supérieur des prisons, oder einer als
Fiirsorgeamt konstituierten Vormundschaftsbehtorde, wie es in
Baselstadt, wie es auch in Danemark der Fall ist, zugewiesen
werden!

Das Kind hat das 14. Altersjahr iiberschritten, es steht in
der strafrechtlichen Altersstufe der ,Jugendlichen®, wie die
auch auswirts allgemein iibliche Bezeichnung lautet. Diese
Altersstufe soll bei uns eine einheitliche sein, von 14 bis zu
18 Jahren. Eine weitere strafrechtliche Zwischenstufe, eine weitere
Altersgrenze bei 16 Jahren, wie zahlreiche andere Staaten
sie in ihren neuesten Gesetzen und Gesetzesentwiirfen kennen
(z. B. England, Frankreich, Italien, Belgien und Einzelstaaten der
amerikanischen Union), ist von der schweizerischen Experten-
kommission abgelehnt worden. Ein Versuch, in den schweizerischen
Entwurf die alte und grundfalsche Frage nach dem Vorhanden-
sein der Einsicht des Jugendlichen, nach dem discernement,
oder in der neuen gemilderten Form der Frage nach der geistigen
und sittlichen Reife aufzunehmen, ist in der Expertenkommission
nicht mehr gemacht worden. Es ist bedauerlich, daBl der Ver-
fasser des neuen, sonst sehr beachtenswerten baselstidtischen
Jugendstrafrechts sich von diesem Prinzip der Einsicht des
Jugendlichen noch nicht ganz freimachen konnte. Ein Antrag der
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sozialdemokratischen Partei, die untere Grenze der Jugend-
lichen, dhnlich wie in Schweden und im Kanton Bern, auf 15 Jahre
zu erhohen, wurde abgelehnt, wie wir bei der Behandlung der
schweren Delikte sehen werden, eigentlich mit Unrecht. Der
Ziircher Regierungsrats-Entwurf zu einem Gesetz betreffend den
Strafprozefl sieht fiir Jugendliche iiberhaupt als untere Alters-
grenze sogar 16 Jahre vor.

Abgesehen von den ganz schweren Delikten hat auch der
neueste schweizerische Entwurf fiir Jugendliche am Prinzip der
Erziehung und der rettenden Fiirsorge an Stelle der Ver-
geltung festgehalten. Die Expertenkommission hat damit dem
Entwurf des schweizerischen Strafgesetzbuches eine seiner
schonsten Perlen erhalten.

Bei normalen, sittlich nicht verwahrlosten und verdorbenen,
aber straffillligen Jugendlichen sieht der Entwurf Verweis und
abgesonderte Einschliefung vor. Es ist mit Recht haupt-
sichlich von Prof. Thormann in der Expertenkommission darauf
hingewiesen worden, dafl die Maximalfrist von zwei Monaten fiir
diese EinschlieBung bei schweren Féllen zu kurz bemessen sei.
Anderseits wollte man aber die sittlich nicht Verdorbenen nicht
mit sittlich Verdorbenen zusammen in die gleiche Zwangserziehungs-
anstalt einweisen. In einem bloflen EinschlieBungsraum aber fehlt
die Moglichkeit zu einer richtigen beruflichen Ausbildung, die bei
jeder ldngern Internierung eines Jugendlichen unbedingt eintreten
mufl. So blieb es denn bei der alten Fassung des Entwurfs hin-
sichtlich der Dauer der Einschlieungsfrist. Richtiger wire wohl
fiir schwere Fille sittlich nicht verdorbener Jugendlicher die Ein-
schlieBung, zwar nicht in einem Geféingnis, wohl aber in einer
Zwangs-Erziehungsanstalt, nach besserer Bezeichnung Fiirsorge-
Erziehungsanstalt, moglichst getrennt von den sittlich schon ver-
dorbenen Elementen und mit der Moglichkeit einer beruflichen
Ausbildung. Die lidingere Dauer der Freiheitsentziehung soll als
solche auch dem Strafzweck dienen. Eine voéllige Ausschaltung
des Prinzips der Strafe wiire fiir die Jugend wohl nicht von Gutem.
Hier folge ich den Ausfiihrungen Prof. Forsters. Aber dieses
Prinzip der Strafe darf nicht kriminellen Charakter erhalten und
soll nicht einen Makel fiir die Zukunft des Jugendlichen bedingen.
Natiirlich ist der Jugendliche auch bei kurzer EinschlieBung an-
gemessen zu beschiftigen. Der Richter kann die Einschlieffung
aufschieben und dem Verurteilten eine Probezeit von sechs
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Monaten bis zu einem Jahr auferlegen, wenn nach dessen Auf-
fiihrung und Charakter zu erwarten ist, dal er dadurch von
weitern Vergehen abgehalten werde und sich bessere. Es kann
der Richter daher den Jugendlichen unter Schutzaufsicht stellen
und ihm fiir sein Verhalten bestimmte Weisungen erteilen, z. B.
einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten Orte sich aufzu-
halten, sich von geistigen Getrdnken zu enthalten. Von der
Moglichkeit der Anordnung einer linger dauernden Probezeit aus
erzieherischen Griinden wurde leider abgesehen. Auch wurde die
Schutzaufsicht nicht obligatorisch erklirt bei jeder richterlichen
Anordnung auf Stellung des Jugendlichen auf Probe.

Es ist dem Richter jedenfalls dringend zu empfehlen, die
Schutzaufsicht in der grofien Mehrzahl der Fille einer Stellung
auf Probe anzuordnen, d. h. iiberall da, wo nicht ganz besonders
giinstige Aufsichtsverhéltnisse sonst schon im Elternhaus oder in
einer Lehrstelle gegeben sind. Sehr zu begriifien ist die ausdriick-
liche Erwihnung der obgenannten Moglichkeit im Gesetz, be-
stimmte Weisungen an den Jugendlichen zu erteilen. Handelt der
Jugendliche wihrend der Probezeit ungeachtet f6rmlicher Mahnung
den ihm erteilten Weisungen zuwider, oder tiduscht er in anderer
Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, so wird die EinschlieBung
vollzogen, andernfalls fillt sie weg.

Die richtige Ausgestaltung der Probezeit und der Schutz-
aufsicht ist eines der allerwichtigsten Momente in der Rettung
des jugendlichen Verbrechertums. Die Schweiz hat hervorragende
Vorbilder in der Ausgestaltung dieser Institution in den Vereinigten
Staaten von Amerika (ich verweise u. a. auf die Societies for the
prevention of cruelty to children), in Ungarn u. a. mit seiner
nationalen Kinderschutzliga, in Deutschland u. a. mit der deutschen
Zentrale fiir Jugendfiirsorge in Berlin und den verschiedenen
Jugendgerichtshilfen und Fiirsorge- Ausschiissen, in Frankreich
u. a. mit der patronage de ’enfance et de ’adolescence in Paris
unter Rollets Leitung, in [talien mit den von Frau Re-Bartlett ins
Leben gerufenen patronati dei minorenni condannati condizional-
mente, in Belgien mit der von Dansaert de Baillencourt geleiteten
société tutélaire des enfants traduits en justice in Briissel, um nur
diese Staaten hier zu erwihnen.

Auch unser Land wird in den sich so erfreulich entwickelnden
zahlreichen Kinderschutz-Vereinigungen und in den Jugendschutz-
Kommissionen die erforderlichen Krifte fiir die Schutzaufsicht
in Zukunft sicher ebenfalls finden.
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Ich halte das Zusammenarbeiten des Staates und der privaten
Jugendfiirsorge fiir etwas Notwendiges und Gutes, fiir etwas Be-
griilenswertes und Segensreiches. Dieses Zusammengehen sichert
auch die so sehr wichtige Mitarbeit der Frau in der Jugend-
gerichtshilfe.

Eine sehr nachahmenswerte Regelung im anglo-amerikanischen
und ungarischen Recht ist die, daB auf Bew#hrung nicht nur
im Sinne einer Mafinahme des Strafaufschubs kann erkannt
werden, sondern dafl sie auch die Verurteilung selbst hinaus-
schiebt, derart, dal bei guter Fiihrung iiberhaupt nie eine, wenn
auch nur bedingte Verurteilung zu einer EinschlieBungsstrafe
ausgesprochen worden ist.

Nicht aufgenommen wurde in den Entwurf zu einem schwei-
zerischen Strafgesetzbuche ein Prinzip, wie es z. B. in der jetzigen
durch Verordnung geschaffenen Praxis deutscher Einzelstaaten,
im Entwurf zur deutschen Reichs-Strafprozefordnung, im dénischen
Recht, im baselstddtischen Einfiihrungsgesetz zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch enthalten ist, das Prinzip n#&mlich, daB in be-
sonders leichten Fillen, wo die Nachteile der Verfolgung fiir den
Jugendlichen die Nachteile der Nichtverfolgung fiir den Staat
iiberwiegen, schon die Strafverfolgungs-Behtorde von der Durch-
fiihrung des Strafverfahrens und der Uberweisung ans
Gericht Umgang nehmen kann. Gegen eine solche Regelung
ist freilich besonders in Deutschland der Einwand der Klassen-
justiz gerichtet worden. Freilich kann diese angebliche Gefahr
schon dadurch stark vermindert werden, dal nach dem Vorschlag
Waulffens das Jugendgericht selbst {iiber die Anklageerhebung
entscheidet. Wird die Offentlichkeit der Verhandlung, wie sehr
zu hoffen ist, kiinftig durch zwingende Vorschrift stark einge-
schriinkt, so wird dann freilich die Uberweisung ganz leichter
Fille ans Gericht viel von ihrer jetzigen Hirte verlieren. Es be-
steht begriindete Hoffnung, dafl im schweizerischen Einfiihrungs-
gesetz zum Strafgesetzbuch auch die Grundsétze der Beschrinkung
der Offentlichkeit, der moglichsten Trennung von erwachsenen
Delinquenten, der moglichsten Vermeidung der Untersuchungshaft
im Verfahren gegen Jugendliche Aufnahme finden werde.

Auch die Aufnahme der Geldstrafe gegen Jugendliche ins
Gesetz beliebte nicht. Sie war mit Recht nur vorgeschlagen
worden gegeniiber denjenigen Jugendlichen, die sie ohne Ein-
schrinkung ihres notwendigen Lebensunterhalts und der Moglich-
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keit der Erfiilllung von Alimentationspflichten gegen ihre Ange-
horigen zu zahlen in der Lage waren, wobei sie dann im Sinne
von Art. 39 des Vorentwurfs zum schweizerischen Strafgesetzbuch
wenigstens teilweise dem Geschéddigten als Deckung an seinen
Schaden hiitte zukommen sollen. In Amerika kommt es z. B. vor,
dafi fehlbare Jugendliche zur Leistung von Botengingen fiir den
Geschédigten vom Richter angehalten werden. In dieser Art der,
wenn auch blof} teilweisen, Schadensvergiitung wére ein wichtiges,
erzieherisches Moment gelegen.

Wie bei den Kindern, sollen auch bei den Jugendlichen die-
jenigen eine besondere Regelung finden, deren Zustand eine
besondere Behandlung erfordert. Dabei sollen nun kiinftig
auBler den bisherigen im Vorentwurf aufgezihlten Anormalen
noch die Blinden und die Alkoholkranken einer besondern, durch
ihren Zustand gebotenen Behandlung zugefiihrt werden. Auch
bei Jugendlichen ist die Einziehung &rztlicher, womdglich psy-
chiatrischer Berichte in allen Zweifelsfillen notwendig.

Zwischen verwahrlosten und sittlich verdorbenen
Jugendlichen, die eine als Vergehen bedrohte Tat begangen
haben, ist im Gesetz kein Unterschied gemacht. Beide Kategorien
sollten nach dem bisherigen Vorentwurf in jedem Fall der Fest-
stellung einer strafbaren Handlung einfach in eine Zwangs-
Erziehungsanstalt gebracht werden.

Nicht jeder fehlbare Jugendliche aber, vor allem auch nicht
jeder Verwahrloste, d. h. nicht recht Erzogene, eignet sich fiir
eine Anstaltserziechung. Manchem wird diese mehr schaden als
niitzen. Es ist ein grofier Fortschritt des neuesten schweizerischen
Entwurfs, dafl er dem Richter die Wahl zwischen Anstalts-
und Familien-Erziehung ld8t. Von andern Staaten hat Dine-
mark zur Untersuchung der besondern Eignung des Jugendlichen
seine besondern Beobachtungsheime, Ungarn seine besondern
Beobachtungsfamilien. Auch die Anstaltsleitung soll Jugendliche
gegebenenfalls der Familienerziehung zuweisen konnen. Die
Zwangserziehung selbst bezweckt (nach der neuen Fassung des
Entwurfs) einerseits die sittliche Erziehung und Charakterbildung,
anderseits die Ausbildung des Zoglings in einem Berufe und die
Ausstattung mit denjenigen Kenntnissen und Fertigkeiten, welche
ihm das Fortkommen in der Freiheit ermoglichen. Der Zogling
bleibt so lange In der Anstalt, als es seine Erziehung erfordert,
jedoch mindestens ein Jahr. Hat er das 20. Altersjahr zuriick-
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gelegt, so wird er endgiiltig entlassen. Erfahrene schweizerische
Anstaltsdirektoren wie Hiirbin und Grofien haben die Minimal-
dauer der Versorgung von einem Jahr als zu wenig bezeichnet
mit Riicksicht auf die berufliche Ausbildung. Im Entwurf ist aber
an der alten Fassung festgehalten worden. Immerhin sollte nur
ausnahmsweise, wo entsprechende berufliche Ausbildung voraus-
gegangen ist, das Minimum von einem Jahr zur Anwendung ge-
bracht werden. Mit dieser Beschrinkung erscheint die Bestimmung
annehmbar. — Zu hoffen ist dabei auch; daBl es gelingen werde,
den alten Wunsch Kuhn-Kellys zu erfiillen und das Wort ,Zwangs*“-
Erziehungsanstalt aus dem Gesetze zu beseitigen, wenigstens
durch Ersetzung des Wortes ,Zwang“ durch das Wort ,Fiirsorge“.
Uber die Entlassung aus den Anstalten sollen nicht Behérden zu
entscheiden haben, fiir die fiskalische Gesichtspunkte ausschlag-
gebend sein konnen. Soweit moglich, soll die beurteilende Behorde
auch auf den Vollzug jeder ihrer Mafinahmen sténdig iiberwachend
und bestimmend einwirken koénnen.

In den Anstalten selbst wird wohl auch bei uns das Pro-
gressivsystem zur Anwendung kommen.

Dies die weniger straf- als fiirsorgerechtliche Rege-
lung, die die gewohnlichen Delikte der Jugendlichen
(der schweizerische Strafrechts-Entwurf kennt nicht mehr eine
sprachliche Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen)
im kiinftigen schweizerischen Recht finden sollen. Es ist dabei
zu betonen, dafl weitaus die meisten aller Straffille von Jugend-
lichen unter diese bisher besprochenen Bestimmungen fallen
werden.

Die grofiten Schwierigkeiten bietet die Frage einer ange-
messenen Behandlung der Fille sehr schwerer Vergehen und
der sittlich in hohem Grade verdorbenen Jugendlichen.
Schon der Vorentwurf ist von dem richtigen Prinzip ausgegangen,
die weniger schlimmen Elemente in den Erziehungsanstalten von
der Ansteckung durch die vielleicht stark verdorbenen zu be-
wahren, indem er die letztern in besondere Korrektions-
anstalten fiir Jugendliche wies. Fraglich ist nun: soll die Er-
richtung von Korrektionsanstalten fiir Jugendliche den Kantonen
freigegeben werden ? Opportunitétsgriinde wiirden fiir ein solches
Fakultativum sprechen. Die Expertenkommission hat sich auf den
prinzipiellen Standpunkt gestellt und die Errichtung obligatorisch
erkliirt. Der Entwurf sieht eine Maximaldauer von 12 Jahren fiir

26
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die Internierung in eine Korrektionsanstalt vor. Strafanstalts-
direktor Hiirbin hat mit Recht darauf hingewiesen, dal zur Ver-
meidung schwerer gesundheitlicher Schédigung des jugendlichen
Insassen die Frist auf 8 Jahre reduziert werden sollte.

Zu den schwersten Fragen in der Behandlung jugendlicher
Delinquenten gehort die: soll bei den schwersten Verbrechen das
Fiirsorgerecht zessieren und an seine Stelle das Strafrecht treten ?
Bei jungen Apachen, Mordgesindel, das den ersten besten auf
der Strafle zusammenschiefit und ausraubt, ist mit erzieherischen
MaBnahmen nicht viel zu erreichen. Die Emporung gegen das
Treiben solcher Unholde hat u. a. auch bei uns schon zum lebhaften
Verlangen nach Einfithrung der Priigelstrafe gefiihrt, ein Be-
gehren, dem ich selbst nicht zustimme. Aber es ist ein solches
Verlangen immerhin kennzeichnend fiir eine iibrigens sehr weit
verbreitete Stimmung im Volk. Es ist von einer Seite der Antrag
gestellt worden, beim Mord, von anderer Seite auch noch bei zwei
andern ausdriicklich angefiihrten, sehr schweren Verbrechen (vor-
sitzliche To6tung und vorsitzliche Brandstiftung) die fiir Er-
wachsene geltenden Strafbestimmungen mit einer gewissen Re-
duktion des Strafmafles zur Anwendung zu bringen. Zu beachten
ist dabei, daBl der neue schweizerische Vorentwurf unter Mord
nicht mehr jede vorsétzliche Totung, sondern nur noch die quali-
fizierten, in besonders gemeiner Weise, z. B. aus Habsucht oder
mit Grausamkeit veriibte vorsétzliche Totung versteht. Eine solche
beschrinkte Anwendung strafrechtlicher Normen bei wenigen
ausdriicklich erwihnten sehr schweren Verbrechen erscheint mir
bei Jugendlichen iiber 16 Jahren sehr ernster Erwigung wert.
Andere Staaten gehen hier noch weit strenger vor als der alte
schweizerische Vorentwurf (so Frankreich, England, Belgien,
Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika). Die franzosischen Ge-
setzesentwiirfe und in Ubereinstimmung damit auch die Reso-
lutionen am internationalen Jugendgerichtskongrel in Paris
schlieBen bei allen ,crimes“ von Jugendlichen iiber 16 Jahren
die milden Normen des Jugend-Strafverfahrens aus. Ich verweise
auch auf die dhnlichen Vorschlige von Prof. Borel. Aber auch
andere Staaten und andere Kantone bringen in ihren im iibrigen
milden Gesetzen und Gesetzesentwiirfen bei dieser Kategorie von
Jugendlichen nicht Fiirsorge-, sondern Strafrechts-Grundsitze zur
Anwendung, so von andern Staaten Osterreich, Deutschland,
Italien; von neuesten schweizerischen Gesetzeswerken die von
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Basel-Stadt, Ziirich und St. Gallen. Die schweizerische Experten-
kommission zum Strafgesetzbuch hat schliefilich einer Fassung
zugestimmt, wonach ausnahmsweise bei Gemeingeféhrlich-
keit des Tédters oder bei sehr schweren Vergehen auch
bei Jugendlichen die ordentliche Bestrafung eintreten
kann. In diesem Fall soll immerhin der Richter die Strafe wie
bei einem Unmiindigen mildern.

Ich halte diese neue Fassung fiir wenig gliicklich, weil der
Begriff ,Gemeingefiihrlichkeit® des Téters weit und sehr ver-
schieden gefafit werden kann. Sie ist noch weniger gliicklich als
die der Verbesserlichkeit oder Unverbesserlichkeit in andern Ge-
setzesentwiirfen. Die Aufzdhlung bestimmter Delikte wire vorzu-
ziehen gewesen. Es bedeutet auch einen Einbruch in das iibrige
System der Fiirsorge im milden schweizerischen Entwurf, wenn
im Gegensatz zu andern neuen Rechten schon im Alter von
14 Jahren beim Jugendlichen im Falle der Gemeingefihrlichkeit
das Fiirsorgerecht durch das Strafrecht ersetzt werden soll. Mein
Antrag, die strengen, rein straf- und nicht fiirsorgerechtlichen
Grundsiitze nicht vor Ablauf des 16. Altersjahres eintreten zu
lassen, wurde in der Expertenkommission abgelehnt. — Ich kann
mich ganz damit einverstanden erkldren, dafl der Jugendliche in
solchen Fillen statt ins Zuchthaus oder ins Geféngnis in die
Korrektionsanstalt verbracht wird, aber nur so, daf} fiir bestimmte
schwere Roheitsverbrechen eine Minimaldauer derInternierung
angenommen wird, die die jetzige Mindestdauer um ein be-
deutendes iibersteigt. In diesem Sinne gehe ich im Prinzip auch
einig mit dem Vorschlag der katholischen Volkspartei.

Falls Korrektionsanstalten allgemein obligatorisch geschaffen
werden, scheint mir die Einweisung solcher sehr schwerer Fille
von Jugendlichen in eine Korrektionsanstalt und falls noch keine
sehr starke sittliche Verdorbenheit vorliegt, in eine Zwangs-
Erziehungsanstalt fiir mindestens drei Jahre und bei Mord in eine
Korrektionsanstalt fiir mindestens fiinf Jahre das gegebene zu sein.
Die Expertenkommission hat mehrheitlich die Einfiihrung solcher
Korrektionsanstalten fiir obligatorisch erklirt.

Der Entwurf spricht bei fehlbaren Jugendlichen vom ,Richter“
als der entscheidenden Behorde. Dabei ist aber die Moglichkeit
nicht ausgeschlossen, dafl im schweizerischen Einfiihrungsgesetz
dem Richter auch noch andere Behorden (Jugendschutzimter,
Jugendschutzkommissionen) gleichgestellt werden konnen (natiirlich
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den rein strafrechtlichen Fall der sehr schweren Verbrechen aus-
genommen). Fiir bloe Ubertretungen jugendlicher Personen ist
die Jugendschutzkommission, das Fiirsorgeamt die geeignete
Behorde. Jedenfalls ist sie in diesen Fillen jeder richterlichen
Behorde vorzuziehen. Daneben ist die Einfiihrung besonderer
Jugendgerichte zu erhoffen, durch die im iibrigen die Titigkeit
der ordentlichen Strafgerichte (die schwersten Fille vielleicht aus-
- genommen) ausgeschaltet wird. Ihnen sollen Fiirsorgeausschiisse,
Jugendgerichtshilfen zur Seite stehen. Wir wollen uns dabei
aber hiiten, eine einheitliche Schablone der Organisation der zu-
stindigen Behorden aufzudringen. Wir wollen den Kantonen freie
Hand lassen und blofi das ordentliche Strafgericht, abgesehen
vielleicht von sehr schweren Verbrechen, ausschlieflen fiir Jugend-
liche. In deutschen Landen ist man mehr fiir das Kollegialsystem,
in lateinischen und anglo-amerikanischen Staaten sieht man im
Einzeljugendrichter das einzig ideale. Sehr entschieden hat sich
der internationale Jugendgerichtstag fiir den juge unique ausge-
sprochen. Auch ich anerkenne aus eigener Erfahrung die Vorteile
der Einzelrichter-Tatigkeit vor denjenigen des Kollegialgerichts.
Moschini will noch einen Schritt weiter gehen zum nicht richter-
lichen Jugendmagistraten. Ahnlich méchte in Belgien u. a. Madame
Carton de Wiart und Prof. Prins die Bezeichnung ,Gericht“ aus-
schalten. Immerhin ist die Hauptsache nicht die Bezeichnung,
sondern die Personlichkeit.

Soweit die MaBinahmen gegen den Jugendlichen solche der
Fiirsorge sind — und das sind sie mit Ausnahme der Strafen
bei sehr schweren Verbrechen —, sollten sie auch nicht in Vor-
strafenregistern Aufnahme finden. Es wire auch inkonsequent,
Verweis und EinschlieBungsstrafen der sittlich nicht Verdorbenen
hier strenger zu behandeln als die Anstaltsversorgung gegen
sittlich Verdorbene. Eventuell wire dhnlich dem osterreichischen
Entwurf vorzugehen und wiren Strafen bei guter Fiihrung wihrend
bestimmter Zeitdauer zu l6schen.

Der Vorentwurf ist weiter gegangen als die meisten modernen
Gesetze und Gesetzesentwiirfe durch die Schaffung einer be-
sonderen Altersgrenze der Unmiindigkeit von 18—20 Jahren
(Art. 13 des Vorentwurfs). Hier gilt zwar reines Strafrecht, doch
noch mit gemildertem Strafmafl. Die Verjdhrungsfristen sind auch
hier auf die Hilfte herabgesetzt.

Von ganz besonderer Wichtigkeit aber ist es, dafl das un-
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richtige Abstellen auf den Zeitpunkt der Aburteilung, statt auf
den Zeitpunkt der Tat im Ubergangsalter (d. h. in den Fillen,
da die Tat im Alter vor 18 Jahren begangen wurde, aber erst
nach dem vollendeten 18. Altersjahr zur Aburteilung kommt)
nunmehr in der Hauptsache fallengelassen wird. In der Regel
sollen auch in diesem Falle die ordentlichen MaBnahmen An-
wendung finden, wie sie gegen Jugendliche vorgesehen sind. Ist
ihre Anwendung nicht moglich, so soll der Richter den Jugend-
lichen nach freiem Ermessen beurteilen, in keinem Falle aber
strenger als einen Unmiindigen.

Ideal ist auch diese Losung nicht; richtiger wire die Bei-
fiigung einer Bestimmung, dafl — die Straffille der sehr schweren
Verbrecher ausgenommen — von jeder weitern Mafinahme gegen
den Jugendlichen dann solle Umgang genommen werden, wenn
er sich wihrend mehrerer Jahre — sagen wir wihrend drei
Jahren — einwandfrei benommen hat. In diesem Falle hat er
eben durch sein Verhalten die Unndtigkeit von weiteren Besse-
rungsmafnahmen bewiesen. Prof. Borel michte es ermdoglichen,
dall das ordentliche Strafgericht auch Unmiindige von 18 bis
20 Jahren vor das Jugendgericht verweisen kann, wenn Erziehungs-
mafBinahmen wesentliche Besserung versprechen, eine gute Idee,
die aber wohl in den nichsten Jahren in den meisten Kantonen
noch keine Aussicht auf Verwirklichung hat.

Dies sind die Grundziige des Entwurfs zum schweizerischen
Jugendstrafrecht. Dafl es in der Hauptsache nicht nur bei Kindern,
sondern auch bei Jugendlichen ein Jugendfiirsorgerecht geblieben
ist, ist das bleibende grofie Verdienst des Prof. Stoos und der
Redaktoren des neuesten Entwurfs, der Professoren Ziircher und
Gautier. Das verdanken wir des fernern den Expertenkom-
missionen selbst und ihren Vorsitzenden, den Bundesriten Brenner
und Miiller.

Seit Jahresfrist ist von privater Seite in der Schweiz aus eine
Bewegung ausgegangen auf Schaffung eines internationalen Vesr-
bandes und einer internationalen Zentralstelle fiir Kinderschutz
und Jugendfiirsorge; vor wenigen Monaten hat im Zusammenhang
mit diesen Bestrebungen der schweizerische Bundesrat die Re-
gierungen der andern Staaten ersucht, die Frage einer inter-
nationalen Organisation der Jugendfiirsorge einer eingehenden
Priifung zu unterziehen.

Ein Staat, der zu solchem internationalem Vorgehen die
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Initiative ergreift, mufl selbst auf dem in Frage stehenden Ge-
biete Bedeutendes geleistet haben. Mit den Kinderschutzbe-
stimmungen im schweizerischen Zivilgesetzbuch und in seinen
kantonalen Einfiihrungsgesetzen hat die Schweiz ein bahnbrechendes
Werk geschaffen; in den Grundziigen des Jugendfiirsorgerechts
im schweizerischen Strafgesetzbuch ist sie im Begriff, dieses Werk
in einer Weise auszugestalten, die den andern Staaten in vielen
Fragen zum Vorbild dienen darf. Unsere Pflicht ist es, besonders
bei der Ausgestaltung in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen
zum kiinftigen schweizerischen Strafgesetzbuch dahin zu wirken,
dafl grofle, gute Gedanken in der Anwendung nicht verkiimmern
und daBl das neue grofie Werk auch unserer Jugend zum Segen
gereichen wird.

b) Diskussion.
I. Votant: Dr. Fritz Studer, Nationalrat in Winterthur.

Prof. Dr. Hafter hat uns in seiner Betrachtung iiber den
Stand der Jugendgerichtsbewegung gezeigt, dal in der Frage der
eigentlichen Jugendgerichte, in der Frage der Beurteilung jugend-
licher Rechtsbrecher zwei Meinungen in Literatur und Gesetz-
gebung auftreten: Die eine Meinung will auch den jugendlichen
Delinquenten in erster Linie strafen, sie will seine Ubeltat ver-
gelten, auch der Jugendrichter soll ein Strafrichter sein, — die
andere Meinung will an Stelle des Strafverfahrens die Erziehung,
die Fiirsorge, die Besserung setzen. An Stelle des Strafgerichts
soll ein Jugendfiirsorgeamt treten.

Je nachdem man sich fiir die eine oder andere Ansicht ent-
scheidet, wird man die Frage iiber die Strafbestimmungen und
FiirsorgemaBnahmen beantworten. Es wird fiir manchen die
Frage dann auch so lauten: Strafbestimmungen oder Fiirsorge-
mafinahmen. Es ist in den stattgehabten Voten, namentlich aber
oft wihrend der jiingsten Beratung der Expertenkommission fiir
das schweizerische Strafrecht von der Riicksichtnahme auf die
Anschauungen des Volkes gesprochen worden und davon, daf§
das Volk in seiner Mehrheit auch bei jugendlichen Ubeltiitern
eine Strafe verlange. Es ist wahr, das Volk urteilt oft hart und
nur nach den #uBern Tatbestandsmomenten, nach der Schwere
des Ubels, nach den geringern oder grifiern Erfolgen der Tat.
Auf die Motive zur Tat und deren Ursachen stellt es weniger ab.
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Es scheint mir aber in einer so wichtigen Frage, wie die Be-
handlung und Erziehung der Jugend, sollte es gelingen, das Volk
zuginglich zu machen fiir die neuen Ideen auf diesem Gebiete,
Ideen, die herausgewachsen sind aus den Erfahrungen mit der
bisherigen Behandlung der jugendlichen Ubeltiiter und aus der
wissenschaftlichen Erforschung der kindlichen Seele und der Er-
kenntnis des tiefgehenden Unterschiedes zwischen der Psyche des
Kindes und derjenigen des Erwachsenen. Dr. Zangger stellt in
seinen Thesen den Satz auf: Das Kind erfiillt nur selten die
Voraussetzungen der strafrechtlichen Tatbestinde. An aus dem
Leben herausgegriffenen markanten Beispielen hat er uns gezeigt,
wie das Vorstellungsleben des Kindes ein noch duflerst sprung-
haftes, suggestibles ist, wie grof der Mangel an Einsicht und
Erfahrung. :

Eine ganze Menge von Faktoren, man darf sagen, fast alle
Faktoren, die zur jugendlichen Ubeltat gefiihrt, sind auBerhalb
des Willensbereichs des jugendlichen Téters, sie liegen weniger
in schlechten Charaktereigenschaften des Kindes, als vielmehr in
krankhaften, oft voriibergehenden Zustinden, in Vererbung anor-
maler Erscheinungen, in der Entwicklung zur Reife.

Wir wissen, wie sehr die Umgebung und die sozialen,
familifiren Verhéltnisse auf das Kind und seine Handlungen be-
stimmend sind.

Und wenn uns ein anderer Mediziner, Dr. Maier versichert,
dafl 60°%o unter den Jugendlichen anormale psychische Zustinde
aufweisen, so sollte es nicht mehr schwer sein auch fiir den Ge-
setzgeber zu erkennen, daf§i wir beim Jugendlichen — und zwar
mit Ansetzung einer Altersgrenze, die nicht zu tief sein darf,
sondern auf den Eintritt der vollen Pubertiit Riicksicht zu nehmen
hat — nicht strafen, sondern bessern, erziehen miissen, daf} wir
an Stelle der Vergeltuug die Fiirsorge setzen miissen und daher
statt von Strafbestimmungen von Fiirsorgemafinahmen zu reden
haben.

- Die Bestimmungen iiber die Behandlungen der Kinder und
Jugendlichen sollen daher ausschliefllich nur von den Bediirfnissen
der Erziehung und Fiirsorge bedingt sein. Und je vernachlissigter,
verwahrloster und gefdhrdeter ein Kind sich zeigt, um so sorg-
tiltiger und liebevoller soll seine Behandlung kiinftig werden!

Der Vorentwurf fiir ein schweizerisches Strafrecht bringt uns
einen wesentlichen Schritt vorwérts auf dem Wege dieser neuen
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Anschauungen. Er stellt Bestimmungen auf, die eine weitgehende
und wirksame Fiirsorge der jugendlichen Ubeltiiter bringen sollen.
Er spricht davon, wie der Jugendliche, der eine als Vergehen
bedrohte Tat begeht, ,behandelt* werden solle. Und expressis
verbis ist diese Behandlung, die Einweisung in eine Anstalt,
wenigstens bei den Verwahrlosten und sittlich Verdorbenen nicht
als Strafe bezeichnet. Wohl aber geht dann aus der Bezeichnung
dieser Anstalten als Zwangserziehungsanstalt und Korrektions-
anstalt und aus der Ansetzung einer Minimaldauer der Einweisung
der strafrechtliche Charakter der MaBnahmen hervor. Einen
Zweifel aber 148t der Entwurf bei den normalen Jugendlichen,
bei denen, die weder verwahrlost noch sittlich verdorben sind,
iiber die Art der richterlichen Mafinahmen nicht mehr iibrig.
Hier spricht er direkt von Bestrafung, von EinschlieBung von
3 Tagen im Minimum bis 2 Monaten im Maximum. Ich habe
groBe Bedenken, gegen eine Bestrafung, wie sie der Entwurf mit
der EinschlieBung gerade solcher Jugendlicher vorsieht, die nicht
aus Verwahrlosung und sittlicher Verkommenheit ihre Tat be-
gangen haben. Gerade sie geben uns ja noch ein grofleres Ritsel
auf, das um so schwerer zu ldsen ist, je schwerer objektiv die
Tat erscheint! Wird mit einer solchen Strafe wirklich der jugend-
liche Téter vor weitern Taten bewahrt? Ist nicht die Gefahr,
just weil wir die Ursache und das Motiv uns nicht erkliren
konnen, ungeheuer grofi, mit der Strafe — denken Sie nur an
die gefidhrlichen Begleiterscheinungen der EinschlieBung, an die
Einsamkeit, die Gelegenheit zum finstern Griibeln, die Demiitigung,
das Ungewohnte, die korperlichen und seelischen Depressionen —
vielmehr Schaden anzurichten und den jugendlichen Menschen
erst recht auf Abwege zu bringen?

Auch bei objektiv schwereren Vergehen mochte ich keine
Konzession an das Rachebediirfnis unter dem Volk, an das
Vergeltungs- und Siihneprinzip machen.

Und so scheint mir auch das Vorgehen anderer Staaten
nachahmenswert, die Bestimmungen iiber die Behandlung Jugend-
licher aus dem Strafgesetz herauszunehmen und sie der Spezial-
gesetzgebung zu liberweisen.

In bezug auf die einzelnen Postulate fiir die Fiirsorgemaf-
nahmen kann ich mich mit den Thesen des verehrten Referenten
im Groflen und Ganzen einverstanden erkldren. Ich gehe mit ihm
einig, dafl moglichst die ganze Fiirsorgebehandlung, der Entscheid
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iiber Einweisung und Entlassung, Einwirkung auf den Vollzug
usw. in die Kompetenz der ndmlichen Behorde gelegt werde.

Ich stimme zu, dass neben der Anstaltsversorgung auch die
Unterbringung bei einer Familie und die Schutzaufsicht in Be-
tracht kommen soll.

Aber ausmerzen mochte ich dagegen diejenigen Sitze, die
noch eine Konzession an das Vergeltungsprinzip, an den Straf-
zweck machen, so die Festsetzung der Dauer der Einweisung in
Riicksicht auf den Strafzweck, die besonderen Entbehrungen und
Arbeitsleistungen als Scharfung bei besonders qualifizierten Ver-
gehen.

Die objektive Schwere des Vergehens stimmt eben sehr oft
nicht mit der Schwere des subjektiven Verschuldens iiberein.

Ein grofler Fehler, der nach meiner Ansicht iiberhaupt beim
Strafvollzug, auch der Erwachsenen, begangen wird, sollte nicht
auf die Behandlung Jugendlicher iibertragen werden, néimlich die
Unmoglichkeit fiir den Strifling, sein Vergehen auch einmal ver-
gessen zu konnen. Da wo der Zweck der Mafinahmen, wie die
Behandlung der Jugendlichen, dahin gerichtet ist, einen bessern,
einen frohmiitigeren, sittlich stirkern Menschen heranzuziehen,
da ist es auBlerordentlich wertvoll fiir diesen Erziehungszweck,
dal der junge Mensch moglichst rasch die héBlichen Bilder seiner
Missetat vergesse, dafl er seinen Blick auf schonere Seiten des
Lebens, auf niitzliche Arbeit, auf Freude am Leben, auf die
Achtung der Mitmenschen, auf ein friedliches Zusammenleben
mit ihnen richte. Dazu braucht es nicht eine besondere Strenge
und lange Freiheitsstrafen, sondern die Hiilfe und das Beispiel.

Sollen die vorgesehenen  Fiirsorgemaflnahmen, speziell die
Anstaltserziehung ihren beabsichtigten segensreichen Zweck er-
fiilllen, dann ist viel wichtiger als die mehr formalen Bestim-
mungen iiber die Bezeichnung der Anstalt, die Dauer der Ein-
weisung, die Unterscheidung des Grades der Verwahrlosung und
Verderbtheit — der Geist der in der Anstalt herrscht, die Art
der Behandlung des Jugendlichen in ihr.

Wenn dem Anstaltserzieher solcher jugendlicher, verwahr-
loster, ungliicklicher Geschopfe nicht das Ziel und der Weg der
Erziehung klar bewuft ist, dann niitzen auch die schonsten ge-
setzlichen Bestimmungen nichts.

Das Ziel der Anstaltserziehung kann nur sein: Einen tiich-
tigen, braven und gliicklichen Menschen aus dem Zogling zu
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machen, ihn unter Beachtung und Kriftigung des eigenen per-
sonlichen Wesens zum eigenen Schaffen, zur Selbsttiitigkeit und
Selbsténdigkeit entsprechend seinen Kriften und Anlagen zu er-
ziehen. Die guten und lebenskriftigen Eigenschaften miissen
gestirkt, die schéddigenden Eigenschaften und Gewohnheiten
miissen sehr vorsichtig, aber bestimmt ausgeschaltet werden.
Forderung des Intellekts und vor allem Aufheiterung des Gemiits!

Die Anstalt darf nicht eine Folterkammer sein. Verwahr-
loste Kinder sind allerdings keine Engel. Aber die Kinder sind
iiberhaupt keine Engel. Als krasse Egoisten sind sie geboren;
sie sind iiberdies das Produkt ihrer Umgebung und der sozialen
Verhiiltnisse ; Ubung, Gewohnheit und der Trieb der Nachahmung
sind die stidrksten Faktoren in der Entwicklung des Kindes.

Der Verwahrloste kommt aus einer traurigen, liebelosen Um-
gebung oder dann aus tiefer Armut, aus Laster oder Not und
Elend.

Verdient er daher die rohe, brutale, demiitigende, beleidigende,
niederdriickende Behandlung, die leider noch oft als das Heil
angesehen wird ?

Die Anstalt soll ihm das, was er bisanhin entbehren muflte,
das wirkliche Vaterhaus ersetzen; darnach soll sie ihre erziehe-
rischen Mafinahmen treffen.

Was das Kind solange entbehrt, soll ihm hier gegeben wer-
den : Kinderfréhlichkeit und Frohsinn, Zufriedenheit, Sonnenschein,
Schutz und Hiilfe, Giite und Liebe! Wie empfinglich sind ge-
rade die Verwahrlosten hiefiir!

Nicht eine ,Zwangserziehungsanstalt® soll die Fiirsorgemaf-
nahme sein — dieser Name muf} aus dem Entwurfe ausgemerzt
werden — sondern ein Erziehungsheim, ein Jugendheim. Warum
soll in spitern Jahren noch den Menschen, wenn er schon léingst
selber Familie und Kinder hat und ein rechtschaffenes Leben
fiihrt, der Vorwurf und der Makel treffen — du warst in einer
Zwangsanstalt ?

So sollte auch jeder spitere Hinweis auf die Tat des Jugend-
lichen im Strafregister, in Leumundszeugnissen verschwinden!
Alles ist an die gliickliche Zukunft zu setzen! Alles, was diese
gefihrden, die Existenz des Zoglings erschweren konnte, ist zu
vermeiden.

Daher ist bei der Anstaltserziehung ein Haupterfordernis die
berufliche Ausbildung. Die Erziehung durch und fiir die Arbeit
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schliefit jedes gedankenlose, mechanische, zu schwere Arbeiten
aus. Wir miissen in diesen Anstalten gebieterisch ein rationelles,
mit den besten Arbeitsmitteln und nach den modernsten Arbeits-
methoden betriebenes Arbeiten verlangen, ein Arbeiten, das innere
Befriedigung gibt, das die Freude an der Arbeit und fiir die
Arbeit bringt. Jede Ausbeutung der Zoglinge, ein ununterbrochenes
Schaffen und Schuften ohne Ende, ohne Ruhe, ein unlustiges
und erzwungenes Arbeiten schafft finstere, verschlossene, ge-
hissige, heimtiickische, hinterlistige, falsche Charaktere.

Eine Arbeit — man denke an das Mattenflechten, Papier-
diitenkleben — die dem Menschen fiir sein spéteres Fortkommen,
das sowieso fiir ihn ein schwieriges ist, nichts niitzt, ist oft schon
die Ursache des Riickfalls ins alte Laster geworden!

GewiB}, die Befolgung solcher Ziele und Wege in der Fiir-
sorge fiir die Jugendlichen bedarf eines tiefen, ernsten Studiums
jedes einzelnen, eines genauen Kennenlernens, einer sorgfiltig indi-
viduellen Behandlung eines jeden Zoglings. Ich habe in der An-
stalt Sonnenberg bei Kriens eine ganz vorziiglich geleitete Anstalt
kennen gelernt, die alle soeben ausgefiihrten Grundsétze durch-
fiihrt.

Die Anstalten diirfen nicht zu grofl sein. Auflerdem sieht
der Entwurf sonst schon eine Reihe verschiedener Anstaltsarten
VOr.

Die Finanzfrage ist denn auch schon aufgeworfen worden
und stark hervorgetreten. Man befiirchtet, die Kantone wiirden
die neuesten Lasten nicht ertragen.

Diirfen wir wirklich die rationelle, segensreiche Behandlung
der Jugendlichen am Mangel der Finanzen scheitern lassen? Wir
geben so viel Geld aus fiir die Hebung und Forderung des Wein-
baus, wir haben groe Subventionen fiir die Hebung der guten
Rassen unseres lieben Viehs, wir geben Millionen aus fiir oft
sehr fragwiirdige Dinge, Dinge, die nicht zur Hebung der Kultur
beitragen — sollten wir wirklich fiir die Rettung, Erziehung und
Fiirsorge der verwahrlosten Jugend, fiir die Verbesserung und
Hebung der kiinftigen Menschengeneration, fiir diesen hohen
sozialen Kulturzweck die nétigen Mittel und Subventionen nicht
aufbringen ?

Moge die heutige Tagung der Gesellschaft fiir Schulgesund-
heitspflege und der Jugendgerichtstag dazu beitragen, in weite
Kreise des Volkes das Verstiéindnis fiir diese so ungeheuer wich-
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tigen Lebensfragen zu bringen und mogen just die fortschritt-
lichen und so weittragenden und segensreichen Bestimmungen
iiber die Kinder und Jugendlichen im einheitlichen schweizerischen
Strafrecht diesem selbst bei Behdrden und Volk zum Siege ver-
helfen!

II. Votant: E. Herrenschwand, Pfarrer in Gsteig-Wilderswil.

Ich kann es nicht als meine Aufgabe erachten, die juristische
Seite der Jugendgerichtsfrage zu beleuchten, sondern ich méchte
mehr die Gesichtspunkte klar legen, die sich mir als einem, der
sich fiir Jugendfiirsorge und Jugenderziehung interessiert und in
der Armenpflege praktisch titig ist, aufdringen. Und gerade von
diesen Gesichtspunkten aus ist die Bewegung, die von Amerika
ausgegangen ist, zu begriien, indem sie die Aufmerksamkeit auf
die erzieherische Seite beim Kampfe gegen die Fehler der Jugend-
lichen so recht in den Vordergrund geriickt hat.

Gewif3, Strafe fiir Vergehen mufl sein, aber wir wollen nicht
vergessen: Wie jede Handfertigkeit dem Kinde angelernt werden
muBl, so muBl es auch zum Gut-Sein erzogen werden, es wiére
gegen alle Psychologie, vom Kind zum vornherein sittliche Voll-
kommenheit zu verlangen. Ich mochte aber auch deshalb den
Erziehungsgedanken als eine Hauptaufgabe des Jugendstrafrechtes
bezeichnen, weil es meistens die Kinder armer Eltern betrifit,
die nicht das notige Geld besitzen, um schwer zu erziehende
Kinder privatim in heilpidagogische Anstalten und Pensionen
unterzubringen; so muss die menschliche Gesellschaft helfend
eingreifen. Man soll nicht klagen diirfen:

Thr fiihrl in’s Leben uns hinein,
Ihr lafit den Armen schuldig werden,
Dann iiberla3t ihr ihn der Pein.

Die Armut hat ihre sittlichen Gefahren und erschwert manchem
das Gut-Sein, deshalb soll man das Brav-Werden den Kindern
erleichtern. Was alles geschehen mufl auf dem Gebiete der
Sozialpolitik, um die Armut und die dadurch bedingte Gefihr-
dung zu verhiiten, das darzulegen will ich den Sozialpolitikern
iiberlassen; ich mdchte nur nebenbei bemerken, dafl die Grof3-
zahl der Pfarrer ziemlich weitgehende sozialpolitische Programme
haben. Ich will heute mehr kleinere Mafinahmen aufzihlen, die
der Vollstéindigkeit halber auch zu nennen sind.
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Die Polizei sollte viel mehr, als es gewohnlich geschieht, da-
fiir sorgen, dafl die Kinder des Nachts sich nicht in den Strafien
herumtummeln. In einer Zeitung lesen wir: ,Fiir die Kinder hat
die Didmmerstunde beim Straflenspiel einen besonderen Reiz.
Aber sie birgt fiir die Jugend eine Reihe schwerer Gefahren.
Sie entzieht das Treiben der Kinder dem beobachtenden Auge
der Erwachsenen, bietet schlimmern Elementen unter den Spiel-
kameraden willkommene Gelegenheit, ihre oft sittenverderbenden
Einfliisse auf die noch Unerfahrenen auszuiiben, deckt mit ihrem
Dunkel allerlei verbotenes, schéndliches Tun.“

Die Kinder haben schon von klein auf Zufritt zu Volksbe-
lustigungen, Vergniigungsetablissements und Kinematographen,
wo sie moralisch ungiinstig beeinflufit werden. Konnte unsere
Gesellschaft in Verbindung mit dem schweizerischen Verein fiir
Kinderschutz sich nicht dafiir verwenden, dafl im schweizerischen
Strafgesetzbuch einschrinkende Bestimmungen aufgestellt werden
und zwar nicht nur gegen das Herstellen, Feilhalten, Verkaufen,
und Ausleihen unziichtiger Schriften, Bilder und Gegenstinde,
sondern auch gegen die unmoralischen Auffiihrungen durch Schau-
spieler, Kinematographen u. drgl.?

Ich mochte auch darauf hinweisen, wie der Inhalt nicht
weniger Zeitungen, wie z. B. Berichte iiber Verbrechen und Selbst-
morde, unsittliche Annoncen, unnoble Behandlung der Gegner,
héflliche Instinkte néhren.

Erziehen wir die Jugend zu héherem, reinerem Lebensgenuf3,
zur Freude am Spiel, an der Natur und an der Kunst. Es ist
eine schone Aufgabe unserer Gesellschaft in Verbindung mit an-
dern Vereinigungen diese Bestrebungen zu fordern. In gréfiern
Ortschaften fehlt es an Spielpliitzen; da ist es Sache der Jugend-
freunde, bei den Behorden immer wieder vorzusprechen, bis die
Bediirfnisse nach geeigneten Spielpldtzen befriedigt sind. Konnte
unsere Gesellschaft nicht mit dem Verein der Schweizer-Presse
in Verbindung treten, um hinzuweisen auf das, was ein Freund
der Jugend, Weimer, in seinem Buch iiber ,Haus und Leben als
Erziehungsméchte® geschrieben hat: |Vielleicht finden die Zei-
tungen Mittel und Wege, den Neuigkeitshunger der Leser in
edlerer Weise zu befriedigen. Die Welt ist doch nicht so arm
an erfreulichen Taten, wie man nach dem Inhalte mancher Zei-
tungen glauben mdchte. Von selbstlosen Opfern der Wissenschaft,
von ringenden Helden der Kunst, von kiihnen Lebensrettern, von
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stillen Duldern auch auf dem Siechenbette, von menschlicher
Barmbherzigkeit und Opferwilligkeit, von Seelenstirke und Seelen-
grofle, die sich auch im Alltagsleben offenbaren kann, liele sich
gewil weit mehr erzihlen.“ Um weitere positive MaBnahmen
aufzuziihlen, erinnere ich an alle die Einrichtungen und Veran-
staltungen der Jugendfiirsorge. Von ganz besonderer Wichtigkeit
ist die Fiirsorge fiir die Schulentlassenen. Die Zeit erlaubt es
mir aber nicht, darauf n#dher einzutreten, wie ich mir auch ver-
sagen muf} iiber das, was die Schule im Kampfe gegen die sitt-
liche Verwahrlosung tun kann, zu sprechen.

Man redet in der Gegenwart so viel vom Einflu8 des Milieu;
gewifl ist etwas daran, sorgen wir deshalb dafiir, dal das Milieu
gut sel, aber dazu gehdren nicht nur gute soziale Verhiltnisse,
sondern dazu gehort auch die richtige Auffassung iiber die Er-
ziechung; und da will es mich bediinken, dafl viele Leute aus
falsch verstandener Humanitét Ideen vertreten, die eigentlich als
Unheil fiir die jungen Leute wie fiir die ganze Menschheit be-
zeichnet werden miissen; wir miissen dem Berliner Philosophen
und Pédagogen Paulsen recht geben, der in einem Aufsatz iiber
»Alte und neumodische Erziehungsweisheit® geschrieben hat:
»,versucht man die Erziehung und die Erziehungsweisheit unserer
Tage zu charakterisieren, so kann man nicht wohl auf eine an-
dere Formel kommen als auf die: sie steht im Zeichen der Ver-
weichlichung . . . . . Drei grofle Imperative sind die ewigen
Leitsterne der wahren Erziehung: Lerne gehorchen! Lerne dich
anstrengen! Lerne dir versagen und deine Begierden iiberwinden!*
Aber fehlt bei dieser Auffassung nicht die Liebe? Ist das nicht
tyrannische Hérte? Der schon zitierte Weimer antwortet darauf:
,Der iible Beigeschmack der Tyrannei duBert sich in Willkiir und
Laune, in der Unzuverlidssigkeit und Wandelbarkeit ihrer Macht-
spriiche. Der starke Erzieherwille, dem hier das Wort geredet
wird, mul von der Einsicht in die Notwendigkeit der einzelnen
erzieherischen MaBinahmen getragen sein, dann aber muf} er sich
auch umwandelbar erweisen wie ein Naturgesetz.“

Wenn wir. iiber die Aufgaben, die der Allgemeinheit zu-
kommen, und iiber den Einflul des Milieu uns ausgesprochen
haben, so darf dies ja nicht so verstanden werden, als ob wir
die Gewissen der Eltern entlasten und {iiberhaupt den einzelnen
Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu einem sanften Ruhe-
kissen verhelfen mochten; vielmehr wollen wir daran erinnern,
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daB3 jeder einzelne einen Teil der Schuld trigt und sich daher
ernstlich fragen soll: Was kann ich tun, um eine Anderung, eine
Besserung der Verhiiltnisse herbeizufiihren. Die einseitige Be-
tonung der Milieutheorie hat ihre Gefahren; sie dringt bis zu den
Ohren der jungen Leute und wird oft unbegriindet von diesen
gebraucht, um sich zu entschuldigen, andererseits schreckt sie gut
geeignete Leute ab, Kinder in Pflege zu nehmen; ich rede da
aus meinen Erfahrungen als Armeninspektor heraus.

These II betrachte ich vom Standpunkte der kleinen Ge-
meinden auf dem Lande und habe dazu folgendes zu bemerken:
Die hier vorgesehene Behorde stelle ich mir als eine Bezirksbe-
horde vor; denn diese wird weitblickender sein als die einer
kleinen Gemeinde, die gar hiufig denkt: ,Die Fiirsorge fiir ein
Kind kostet viel Geld,“ und diesen Standpunkt vertritt mit den
Worten: ,Man darf den Eltern ihre Pflicht nicht abnehmen.“
Leider haben beim Einfiihrungsgesetz zum Zivilrecht nicht alle
Kantone Bezirks-Vormundschafts-Behorden vorgesehen, deshalb
sind Anstrengungen zu machen, dal durch die Legiferierung auf
dem Gebiete des Jugendstrafrechtes solche Behorden geschaffen
werden.

Bei These III seien als hervorragende Fiirsorge-Mafinahme
bei sittlich gefihrdeten Kindern die Erziehungsvereine genannt,
die sich zu einem schweizerischen Verband zusammengeschlossen
haben, um einen Austausch der Erfahrungen, die Griindung neuer
Vereine in Bezirken, wo noch keine bestehen, zu ermdéglichen,
um ferner einander gegenseitige Aushiilfe im Patronat zu leisten
und auf die Gestaltung der einschligigen Gesetzgebung einzu-
wirken. Viele dieser Erziehungsvereine sind nicht einfach ein
Ersatz fiir die amtliche Armenpflege. Um was fiir Kinder es sich
handelt, moge Thnen folgendes Zitat klar legen: ,Wenn wir nach
dem Grund der Verpflegung der Kinder fragen, so lautet es
nicht: Verarmung, wohl aber z. B. folgendermafien: Vater Trinker,
Kind sittlich gefdhrdet; Eltern hiufig krank, Kinder sich selbst
iiberlassen; das Kind wird von seinem Stiefvater ungern geduldet
und schlecht behandelt; der Vater ist Witwer, die Kinder vielfach
ohne Aufsicht und vernachlissigt; der Knabe zeigt Neigungen
zu allerlei bésen Streichen, -und die Mutter ist zu schwach usw.
Soll man nun in solchen Fillen warten, bis der Vater sich in
dauernde Bediirftigkeit hinein getrunken oder bis die zu nach-
sichtige Mutter von selber wieder energischer geworden ist?
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Gerade in solchen Fillen, wo ein gewisser Gerechtigkeitssinn und
Riicksichten auf die Gesamtheit die Behdrden hindern, selbstver-
schuldete, schlimme Zustinde zu heben, kann die an solche Er-
wigungen nicht gebundene Barmherzigkeit Privater sich wenigstens
der unschuldigen Opfer annehmen. Ubrigens gibt es auch ver-
stindige Eltern, die die Mingel ihrer Erziehungsweise wohl ein-
sehen. Dennoch wiirden sie sich niemals entschliessen kénnen,
ihre Kinder der &ffentlichen Armenpflege zu iibergeben, weil sie
nicht als Besteuerte gelten mogen.“ Ich habe die Gelegenheit
nicht voriibergehen lassen wollen, ohne auf diese Vereine die
Aufmerksamkeit zu lenken und die Mitglieder der schweizerischen
Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege fiir diesen Zweig der
Jugendfiirsorge zu interessieren.

Bei These IV fehlt die Erwdhnung der Schulbehdrden. Man
kann denn doch zu weit gehen, wenn man iiberall richterliche
Behorden, und seien es auch Jugendrichter, in Bewegung setzt.
Aber die Strafkompetenzen der Schulbehérden sollten gesetzlich
genau umschrieben werden; denn es ist schon gelegentlich ent-
schieden worden, es gehe die Schulbehdrden nichts an, was
auflerhalb der Schule geschehe. Zu dem, was der Referent als
Mafinahmen aufgezihlt hat, erlaube ich mir folgende Bemerkungen:
Statt abzuwarten, bis man gezwungen ist, Eltern zu verwarnen,
sollten die Eltern zum vornherein zur Erziehung ihrer Kinder
angeleitet werden. Nun sind ja viele und gute Biicher iiber
Kindererziehung geschrieben worden, aber Biicher werden gar
wenig gelesen, die Leute begniigen sich immer mehr mit Broschiiren
und Zeitungsartikeln. Das sollte ein Fingerzeig sein: Es geben
in einzelnen Kantonen die Zivilstandsbeamten an die Eltern bei
Angabe eines neugebornen Kindes kleine Broschiiren ab, worin
eine Anleitung zur Korperpflege des Kindes enthalten ist. Noch
wichtiger wire eigentlich eine Anleitung zur sittlichen Erziehung,
etwa in Form der Broschiire, welche die biirgerliche Armenpflege
von Ziirich den Pflegeeltern iiberreicht. Sodann diirften in den
tdglichen Zeitungen die Erziehungsfragen noch mehr besprochen
werden. Wenn von Zeit zu Zeit kiirzere, gut geschriebene Artikel
iiber diese und jene Erziehungsfrage publiziert werden, so wird
das wirken wie die Reklame: Steter Tropfen hohlt den Stein!
Konnte nicht unsere Gesellschaft in Verbindung mit dem schweize-
rischen Lehrerverein usw. dafiir sorgen, dass in den einzelnen
Kantonen Komitees fiir péidagogische Korrespondenzen eingesetzt
werden ?
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Zum Vorschlag iiber Auferlegung einer Sicherheit gegeniiber
den Eltern fiir eine bessere Kontrolle des Verhaltens des Kindes
mochte ich hinweisen auf die Erfahrungen, welche Hamburg ge-
macht hat: ,Da die Angehorigen und Jugendlichen wissen, daf}
Zwangserziehung droht, haben sie alle Veranlassung, den Rat-
schldgen der Organe der Behorden zu folgen und tun dies auch
regelméfBig. Dem Staat erspart die Erziehungsaufsicht bedeutende
Kosten, der Familienzusammenhang erhilt sie aufrecht.“ Wenn
Eltern verwarnt werden, so ist allerdings zu befiirchten, dafl diese
die Kinder verpriigeln; wo man solches konstatiert, da ist Weg-
nahme des Kindes angezeigt, weil die Eltern mit dem Appell an
den Stock ihre Impotenz erkléren.

Zum Vorschlag, dafl die fehlbaren jungen Leute zum Ersatz
des Schadens angehalten werden sollen, mochte ich hinweisen
auf eine Erfahrung bei meiner Titigkeit als Armeninspektor: Da
hatte ein verkostgeldetes Middchen kurz vor der Entlassung aus
der Schule seinen Pflegeeltern Geld gestohlen. Da es tiefe Reue
zeigte, so wurde von der Versetzung in eine Anstalt Umgang
genommen, es wurde vereinbart, das Madchen miisse als Dienst-
bote noch einige Monate bei den Pflegern bleiben, um das ge-
stohlene Geld abzuverdienen; aber es wurde ein bestimmter Lohn
festgesetzt und dem M#dchen jeden Monat etwas gegeben, um
ihm den Mut zur Arbeit nicht zu nehmen und um das Midchen
vor Ausbeutung von Seiten der Pfleger zu schiitzen; es ist seit-
her nicht riickfillig geworden.

Familienauflosung soll wirklich nur als ultima ratio ange-
wendet werden, das ist das Ergebnis meiner Erfahrungen als
Armeninspektor kleinerer Gemeinden. Mag z. B. der Vater pflicht-
vergessen sein und den Kindern nicht ein gutes Beispiel geben,
so kann eine gute Mutter mit ihrer Treue und hingebenden Liebe
die Kinder doch der Art beeinflussen, dafl sie tiichtige Glieder
der menschlichen Gesellschaft werden; mit der Auflosung der
Familie werden nicht selten Gemiitswerte zerstort, um die es
schade ist.

Der Referent nennt als eine Mafinahme auch die Verbringung
in eine Anstalt. Sollen aber die Anstalten ihre Aufgabe erfiillen,
so miissen sie teilweise anders organisiert sein; es ist leider zu
bemerken, dal die Strafanstalten fiir Erwachsene vielfach besser
organisiert und dotiert sind als die Erziehungsanstalten; das ist
wohl teilweise aus dem Umstande zu erkldren, dafl in den ersteren

27
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Leute untergebracht werden, die Mittel und Wege finden, um ihre
Kritik in die Offentlichkeit gelangen zu lassen. Wenn ich hier
Wiinsche vorbringe, so geschieht es nicht etwa in der Absicht,
gegen die Anstaltsvorsteher Vorwiirfe zu erheben, sondern um
ihnen ihre Stellung zu erleichtern. Viele dieser Anstalten sind
zu grofy; darauf weisen ihre Vorsteher selber hin, ich denke an
das, was im Protokoll iiber die Verhandlungen des Armenerzieher-
vereins pro 1909 zu lesen ist: ,Die Vorliebe fiir grosse Anstalten
und Vergrofierungen bestehender ist aus 6konomischen Griinden
bei Behtérden und Kommissionen stets vorhanden, und leider noch
immer populér.“ Bei grofleren Anstalten tritt ein gewisser maschi-
neller Betrieb ein und die individuelle Behandlung des einzelnen
Zoglings wird verunmdoglicht. Weil dem Vorsteher die Zeit zum per-
sonlichen Verkehr fehlt, so fehlt den Kindern das Zutrauen zum
Vorsteher und deshalb werden sie nicht bei ihm Zuflucht nehmen,
wenn es ihnen nach der Entlassung schlecht ergeht; so werden
sie zu Verbrechern. Horen wir ferner, was ein Anstaltsvorsteher
klagt: ,In groBern Anstalten, wo viele Angestellte sich zusammen-
finden, kommt es oft vor, daB sich dieselben gegenseitig nicht
vertragen, dafl Neid; HaB und Zwietracht unter ihnen herrscht;
das ist ein boses Omen fiir ein Haus und mehr als eine Anstalt
ist dadurch schon an den Rand des Abgrundes gefiihrt worden.“

Erziehungsanstalten sind gewdohnlich schlecht dotiert, deshalb
mufl der Anstaltszogling mit Arbeit iiberlastet werden. Mit Recht
heifit es in der schon erwihnten Broschiire der biirgerlichen
Armenpflege Ziirich: ,Ohne Arbeit keine Erziehung! Mit schwerer
Arbeit aber kein Gedeihen! Dafl manche Kinder auf dem Lande (und
ich mochte hinzufiigen: auch in den Anstalten) trotz geniigender
Nahrung und frischer Luft nicht recht gedeihen, liegt an ihrer
Uberlastung mit Arbeit. Uberbiirdung ist nicht Erziehung zur
Arbeit, vielmehr wird HaBl gegen die Arbeit gepflanzt, der Zog-
ling verléfit abgearbeitet und abgemiidet die Anstalt, will mit
Alkohol sich stimulieren und wird zum Trinker, und der Trinker
wird leicht zum Verbrecher. Weil die Kinder mit Arbeit iiber-
lastet werden, so ist keine Zeit fiir die Freude, und doch sagt
ein Anstaltsvorsteher: ,Freude bessert. Ein Leben ohne Freude
ist eine weite Reise ohne Gasthaus. Pflanzen wir unter unsern
Zoglingen Frohsinn; Anstaltskinder haben Freude notig. Heiter-
keit ist ein Himmel, in dem alles gedeiht, Gift ausgenommen.“

Der Referent ruft einem Beobachtungsheim. Ich mochte dies
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namentlich deshalb empfehlen, weil da Gelegenheit geboten wiire,
dem Kinde die allergrobsten Fehler einigermafien abzugewthnen,
dann wire es eher moglich, Familien zu finden, die geneigt sind,
ein solches Kind aufzunehmen, wihrend sie sich hiezu nicht ent-
schliessen konnen, wenn es direkt von den pflichtvergessenen
Eltern wegkommt.

Konnte nicht unsere Gesellschaft mit dem schweizerischen
Armenerzieherverein, mit den Direktionen der Anstalten und der
Anstaltskommission der schweizerischen gemeinniitzigen Gesell-
schaft in Verbindung treten, um die Organisation der Anstalten
griindlich und allseitig zu beraten und hierauf Vorschlige den
Kantonsregierungen und dem Bundesrate einzureichen? Die
kommende Strafrechtsreform ist erst dann ein wirklicher Fort-
schritt, wenn auch das Anstaltswesen gut eingerichtet ist; sonst
haben wir ein Messer ohne Klinge.

Zu These V mochte ich bemerken: Die Strafverschérfung,
die viel fiir sich hat, ist zu Beginn des Aufenthaltes in der An-
stalt anzuwenden, damit der Delinquent merkt, dafl die Schuld
gesiihnt sein muf}. Spéter mogen solche Manahmen schwinden,
damit die Liebe, die den Zogling umgibt, ihm zum Bewufitsein
bringt, dass man in ihm eigentlich edle Gefiihle erwecken und
daB man ihn zu einem tiichtigen Menschen, an dem die andern
ihr Wohlgefallen haben, heranziehen will.

Schliefllich mochte ich noch allgemein bemerken, dafli wir
uns immer gegenwiirtig halten, was der begeisterte Jugendfreund
Agahd einmal geschrieben hat: ,Gesetze an sich helfen noch
nicht, so sehr man an ihre erzieherische Wirkung glauben mdochte.
Menschen miissen wir haben, welche begreifen und tief im
Herzen fiihlen, was dem Kinde not tut.“

7. Zur Frage der Jugendgerichte.

Von Dr. med. Gustav Beck in Bern.

Leitsiitze.

1. Die pflicht- und gesetzwidrigen
Handlungen Minderjihriger sind nicht
vom Vergeltungsstandpunkt, sondern
vom Sicherungsstandpunkt zu beur-
teilen. Denn die tigliche Erfahrung

Conclusions.

1. Les infractions au devoir et a
la loi commises par des mineurs ne
doivent pas étre jugées du point de
vue de la punition, mais bien de celui
de la prévention. Car I'expérience de
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lehrt, dafi die Menschen um so leichter

sich an derartige Handlungen ge-
wohnen, demnach zu Gewohnheits-
verbrechern heranwachsen, in je

jingerem Alter sie solche Handlungen
erstmalig erfolgreich begehen.

2. Die beste Sicherung besteht in
der Erziehung des Menschen zur Ver-
antwortlichkeit fiir die Folgen seiner
den Mitmenschen gegeniiber veriibten
Handlungen, sofern eine solche Er-
ziehung {iberhaupt noch als mdoglich
erscheint.

3. Diese moralische Erziehung, die
als eine Erziehung zur Rechtspflege
zu bezeichnen ist, kann nicht der
Volksschule zugemutet werden, da
nur unter spezieller Beriicksichtigung
der Individualitit des zu erziehenden
jungen Menschen von der moralischen
Erziehung ein bleibender Erfolg er-
wartet werden kann. Sie mufl daher
von den natiirlichen Vormiindern
(Eltern) oder von Persomen ausgeiibt
werden, die deren Stelle von Gesetzes
wegen (Vormund, Waisenvogt) oder
berufsmifiig  (Vorsteher disziplina-
rischer Internate) vertreten.

4. Thre Organisation untersteht
daher nicht der Erziehungsdirektion,
sondern der Justizdirektion, welcher
ohnehin das Vormundschaftswesen als
Bestandteil des Zivilrechts unterstellt
ist.

* 5. Da es untunlich ist, jedem eines
natiirlichen Vormundes entbehrenden
Menschenkinde einen eigenen Vormund
zu bestellen, so ist hiefiir die Ein-
fiihrung des Instituts der Berufsvor-
mundschaft erforderlich, wobei es sich
empfiehlt, riicksichtlich der Wahl und
der Amtsdauer der zu einem derartigen
Amte berufenen Personen, das Ge-
schlecht und die Altersstufe der ihnen
zu unterstellenden Miindel zu beriick-
sichtigen.

6. Siimtl. Berufsvormiinder eines
Gerichtsbezirks sind einem im Bezirk

tous les jours enseigne que I’homme
s’habitue d’autant plus facilement a
ce genre d’actes, se transformant en
délits d’habitude, qu’ils ont été accom-
plis la premiere fois, avec succes, au
temps de la jeunesse.

2. La meilleure prévention consiste
a développer chez I'homme le senti-
ment de sa responsabilité en vue des
conséquences des actes accomplis vis-
a-vis d’autrui, en tant qu'une semblable
éducation parait encore possible.

3. Cette éducation morale, qui doit
étre caractérisée comme une éducation
pour le droit et la justice, ne saurait
étre réclamée de 1'école populaire, vu
qu'on ne peut attendre pour le jeune

“homme un résultat moral durable

qu'en tenant spécialement compte de
son individualité. Cette éducation ne
peut donc étre donnée que par les
tuteurs naturels de I’enfant (parents)
ou par des tuteurs intermédiaires (Direc-
teurs d’institutions correctionnelles).

4. Son programme d’action doit
donc ne pas dépendre de la direction
de l’éducation, mais de celle de la
justice, a qui incombe d’ailleurs 'organi-
sation tutélaire comme section du droit
civil.

5. Comme il n’est pas possible de
désigner un tuteur spécial pour chaque
enfant privé de ses tuteurs naturels,
il convient de recourir a linstitution
de tuteurs professionnels, dont le choix
et la durée de leurs fonctions doivent
dépendre du sexe et de l'dge des
mineurs qui leur sont confiés.

6. Tous les tuteurs en charge d'un
district judiciaire sont placés sous la
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wohnenden Obmann, dem Generalvor-
mund des Bezirks, zu unterstellen.

7. Ist eine minderjihrige Person
einer rechtsbrecherischen Handlung
verdichtig, so ist deren Vormund zu
deren provisorischer Verhaftung er-
méchtigt, aber nur insofern dies zur
Ermittlung des Tatbestandes unbedingt
notwendig erscheint. Er ist zu so-
fortiger Anzeige der rechisbreche-
rischen Handlung an den Generalvor-
mund und eventuell zur Verhaftung
des Titers verpflichtet.

8. Der Generalvormund, der stets
ein feingebildeter, jugendfreundlicher
Jurist sein soll, amtet dem Delinquenten
gegeniiber unumschrinkt als Unter-
suchungsrichter und als Oberrichter,
allerdings unter dem Vorbehalt des
Provisoriums seiner Verfiigungen, die
von einer hohern Behorde ratihabiert,
modifiziert oder aufgehoben werden.
(Obergericht, Justizdirektion, Kantons-
regierung ?) Bei den Verhéren weib-
licher Rechtsbrecher hat er stets einen
weiblichen Berufsvormund beizuziehen.
Er ist zustindig fiir die Beurteilung
aller von Minderjihrigen begangenen
gesetzwidrigen Handlungen.

9. Sofern die kantonalen Aus-
fiihrungsgesetze des Z.-G.-B. sich hiezu
eignen, so sollte dem Generalvormund
eine bezirksamtliche vormundschaft-
liche Behtrde beigeordnet sein, deren
Titigkeit in der Aufsicht und Begut-
achtung aller im Bezirk erfolgten vor-
mundschaftlichen Verfiigungen be-
stiinde. Der Vorsitz dieser Behorde
wiire dem obersten Staatsbeamten des
Bezirks (Regierungsstatthalter, Ober-
amtmann usw.) iibertragen.

10. Welcher Ansicht man iiber die
Wiinschbarkeit der von mir in obigen
Thesen dargelegten Organisation der
Jugendgerichte auch sein mag, soviel
ist sicher, daB das Inkraftireten des

dépendance d'un chef résidant dans
le district, et qui en est le tuteur général.

7. Un mineur estil accusé d’avoir
commis un acte délictueux, son tueur
n'est autorisé a le faire metire en
prison provisore que si cet internement
parait absolument nécessaire pour la
constatation du délit. Il doit donner
immédiatement avis au tuteur général
de l'acte incriminé et, éventuellement,
de I'emprisonnement.

8. Le tuteur général, qui doit
toujours étre un juriste entendu et
cultivé, ami de l'enfance, exerce ses
fonctions vis-a-vis du délinquant d’une
fagon inconditionnelle, comme juge-
instructeur et comme juge supérieur,
sous réserve toutefois du caractere
provisoire de ces décisions qui peuvent
étre confirmées, modifiées ou sup-
primées par une autorité supérieure
(Tribunal cantonal, Direction de justice,
Conseil d’Etat). Pour [Iinstruction
d'une mineure, on doit toujours s’ad-
joindre une tutrice. Le tuteur général
est compétent pour connaitre juger de
tous les actes délictueux commis par
des mineurs. (No. 4 de l'ordre du
jour de la 1r¢ assemblée générale).

9. En tant que les lois d’appli-
cation du Code civile suisse le per-
mettront, il devrait étre adjoint au
tuteur général une autorité tutélaire
de district, & laquelle seraient confiés
I'exercice de la surveillance ainsi que
I'examen de toutes les dispositions
prises en matiére de tutelle dans le
district. La présidence de cette auto-
rité devrait éire confiée au fonction-
naire supérieur du district, c.-a.-d. au
préfet.

10. Quelque opinion qu’on ait con-
cernant les veceux exprimés par le
rapporteur dans les susdites théses,
en matiere d’organisation de tribunaux
pour mineurs, il n’en est pas moins
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neuen Zivilgesetzbuches und der seit-
her in allen Kantonen beratenen Aus-
fiihrungsgesetze fiir die Sache des
Jugendschutzes im allgemeinen, sowie
auch fiir die aufs engste damit zu-
sammenhingende Frage der Jugend-
gerichte eine ginzlich neue Grundlage
fiir die Organisation der auf solche
Ziele gerichteten Institute geschaffen
haben. In allen derartigen Fillen aber
tritt die Notwendigkeit in den Vorder-
grund, die Zahl der Personen kennen
zu lernen, aus welchen die dem Or-
ganisationszwecke unterliegende Be-
volkerung besteht. Da nun diese
Kenntnis nur aus einer rationell be-
triebenen Statistik erworben werden
kann, so stelle ich folgende Antriige:

A. Es moge die Versammlung den
Wunsch ausdriicken, daf3 fiir den Zeit-
punkt der im Jahr 1914 in Bern statt-
findenden Landesausstellung eine mit
dem 31. Dezember 1913 abschlieffiende
Minderjihrigkeitsstatistik, bezw. speziell
eine Statistik der des Jugendschutzes
benéstigten minderjihrigen Beviolkerung
angeordnet werden.

B. Es sei eine Kommission zu er-
nennen, die beauftragt wiirde, einer-
seits ein in erforderlicher Anzahl an die
Gemeindeschreiber einer jeden Wohn-
gemeinde zu verteilendes Fragenschema
und andrerseits ein zur statistischen
Bearbeitung des einlangenden Beant-
wortungsmaterials dienendes Zihl-
kartenschema auszuarbeiten.

C. Der Vorstand der Gesellschaft
fiir Schulgesundheitspflege sei zu be-
auftragen, ein Gesuch an das eidge-
nossische Justizdepartement zu richten,
dahingehend, es mochten die kanto-
nalen Regierungen von diesem Vor-
haben in Kenntnis gesetzt und ersucht
werden, dasselbe auf gutfindende
Weise nach bester Mboglichkeit zu
unterstiitzen.

certain que lentrée en vigueur du
nouveau Code civil suisse et les lois
d’exécution qui ont été discutées des
lors au sein des cantons en matiére
de protection de 'enfance en général,
comme aussi en ce qui concerne la
question connexe des tribunaux pour
mineurs, ont créé une base absolument
nouvelle pour l'organisation d’insti-
tutions visant de tels buts. Dans tous
les cas de ce genre apparait en premier
lieu la nécessité de connaitre le nombre
des personnes qui peuvent rentrer dans
le cadre et le but de l'organisation
projetée. Cette connaissance ne pou-

~ vant s’acquérir que par une statistique

établie rationellement, nous formulons
les propositions suivantes en ce qui
concerne le No. 4 de I'orde du jour.
A. L’assemblée exprime le vceu
que pour l'époque de I’Exposition
nationale suisse qui aura lieu & Berne
en 1914, il soit établi une statistique
garrétant au 31 décembre 1913 et
s’étendant spécialement a tous les
mineurs ayant besoin d’étre placés sous
la protection d’'une tutelle spéciale.

B. Une commission sera nommeée
avec charge d’expédier en nombre
suffisant, aux secrétaires communaux
de chaque commune de résidence, un
questionnaire, et de rédiger en outre
un projet de carte pour le dépouille-
ment et la mise en ceuvre des maté-
riaux recueillis.

C. Le comité de la Société d’hy-
giéne scolaire est chargée de commu-
niquer au Département fédéral de
justice les projets de questionnaire et
de carte de dépouillement, en le priant
de s’adresser aux gouvernements can-
tonaux pour leur donner connaissance
du projet et leur demander de bien
vouloir favoriser ce travail dans la
mesure du possible et de la maniére
qui leur semblera le mieux répondre
au but proposé.



423

Man schrieb den 1. Oktober 1906. Ich war berufen, an jenem
Tage in der Versammlung des schweizerischen Vereins fiir Straf-,
Gefingniswesen und Schutzaufsicht zu Chur ein Referat zu halten
iiber ,Statistik der Kriminalitit im jugendlichen Alter mit Bezug-
nahme auf die Griindung und Unterhaltung von Zwangsversiche-
rungsanstalten unter Mithilfe des Bundes auf Grundlage des Art. 64
der Bundesverfassung“. Ich beschloff mein Referat mit folgenden
Thesen:

1. Nebst dem Art. 64 der Bundesverfassung kommen haupt-
sédchlich als Grundlage der anzustrebenden Ordnung die Art. 367
und 368 (Abt. Vormundschaft), 284 und 285 (Elterliche Gewalt)
des schweiz. Zivilgesetzbuches') in Betracht. Auf Grund dieser
Artikel ist dafiir zu sorgen, dafl alle Minderjihrigen ohne Aus-
nahme und ohne Riicksicht auf Vermogensbesitz die ihnen schul-
dige Fiirsorge fiir ihre geistige und leibliche Wohlfahrt erhalten.

2. Diese Fiirsorge soll sich einerseits auf die nicht unter
elterlicher Gewalt stehenden, vermogenslosen, andererseits auf
alle jene Minderjidhrigen erstrecken, die einer gesetzwidrigen
Handlung fiir schuldig befunden werden. Es soll aber die Fiir-
sorge fiir jede dieser beiden Kategorien auf verschiedene Weise
zweckentsprechend organisiert werden.

3. Es empfiehlt sich, diese Doppel-Aufgabe einer besondern
Vormundschaftsbehorde zu iiberweisen, die neben den gewdhn-
lichen Vormundschaftsbehorden speziell dafiir zu sorgen hat,

a) daBl in prophylaktischem Sinn die vermdégens- und eltern-
losen Kinder bis zum erwerbsfihigen Alter vor den zur Krimi-
nalitdt fiihrenden sittlichen Abwegen bewahrt bleiben,

b) daB in therapeutischem Sinn dem eines Deliktes fiir
schuldig befundenen Minderjihrigen diejenige Behandlung, even-
tuell Zwangserziehung zuteil werde, die dem Charakter seines
Deliktes und seinem bisherigen Verhalten entspricht und am
besten geeignet ist, ihn zu einem geordneten Leben zuriickzu-
fiithren.

4. Das richterliche Urteil hat daher bei sé@mtlichen minder-
jahrigen Delinquenten nur den Tatbestand des Deliktes festzu-
stellen. An Stelle der Strafe tritt die Uberweisung des
Delinquenten an die Vormundschaftsbehorde behufs
zweckentsprechender Behandlung.

) Heute wiirde ich noch den Art. 373 und die Art. 283 und 289 beifiigen.
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5. Der gleichen neuen Vormundschaftsbehorde ist auch die
Entscheidung der Frage zuzuweisen, ob ein Kind (Minderjahriger)
gemifl den Bestimmungen der Art. 284 und 285 der elterlichen
Gewalt zu entziehen sei.

6. Der Bund hat die Kantone in der Untersuchung iiber den
eventuellen Umfang der Tétigkeit dieser neuen Vormundschafts-
behérde und in deren zweckentsprechenden Organisationen zu
unterstiitzen und spiter fiir deren Durchfiihrung Hilfe zu leisten,
soweit solche im Interesse der Sache erforderlich erscheint. Die
eventuell von den Kantonen in dieser Richtung angeordneten
Mafiregeln sind vom Bunde zu genehmigen.

Keiner der beiden Korreferenten fand sich veranlafit, auf
die Begutachtung meiner Thesen einzutreten, obschon ihnen
der Wortlaut derselben wie auch mein ganzes Referat mehrere
Wochen vor der Sitzung zugekommen war; sondern sie be-
schrinkten sich darauf, die {Unterstiitzung des Bundes zur Er-
richtung zweckentsprechend geeigneter Anstalten zur Erziehung
verwahrloster Kinder und zur Korrektion verurteilter jugendlicher
Verbrecher zu verlangen und den Zentralvorstand des Vereins
zu beauftragen, die zur Verwirklichung dieses Postulates erforder-
lichen Schritte einzuleiten und in dieser Richtung einige von den
meinigen natiirlich ginzlich abweichende Thesen zu formulieren.

Trotz dieser Verschiedenheiten wurden dann s#dmtliche
Thesen, sowohl die meinigen als die ihrigen en bloc und ohne
weitere Diskussion der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt
und von ihr pflichtschuldigst, da kein Gegenantrag vorlag, ein-
stimmig angenommen, womit de facto ein ehrsames Begriibnis
meiner Thesen vollzogen wurde.

Und dennoch bin ich heute fester denn je iiberzeugt, daf
nur mittelst einer zweckmifligen Ausgestaltung des Vormund-
schaftswesens der Jugendschutz sich derart verwirklichen 1li#t,
dali dem Menschenkind ein von der Geburt bis zur Grof§jihrig-
keit reichender, nach jeder Richtung hin wirkender Schutz seiner
Interessen zuteil werde, mag das Menschenkind in objektiver
oder subjektiver Hinsicht eines solchen bediirftig sein, m. a. W.
mag dasselbe Gegenstand oder Selbsttiter pflicht- oder rechts-
widriger Handlungen geworden sein.

Da die von der Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege fiir
den 11. und 12. Mai anberaumte Versammlung sich nicht mit der
allgemeinen Frage des Jugendschutzes, sondern speziell nur mit
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der Frage des Jugendgerichts befassen wird, so ist es selbstver-
stéindlich, dafl das nachfolgende Referat sich vorwiegend mit der
vorhin als ,subjektiv® bezeichneten Seite des Jugendschutzes,
d. h. mit der Frage beschiftigen wird:

,In welcher Weise sollen die jugendlichen Personen behan-
delt werden, die der Veriibung pflicht- oder gesetzwidriger Hand-
lungen bezichtigt werden und eventuell fiir solche Handlungen
bestraft werden sollen ?“

Jede von Seite einer beliebigen Person begangene rechtsbre-
cherische Handlung durchlduft die Instanzen: Anzeige, Klage,
Untersuchung des Tatbestandes, Gerichtssitzung, Urteil. Wenn
nun das Vormundschaftsinstitut bei jedem pflicht- oder rechts-
widrigen Verhalten eines Minderjéhrigen gestattet, einen gleichen
oder dhnlichen Instanzenzug einzuhalten, so gewinnen wir hiebei
den eminenten Vorteil, dafl wir vermdge des nunmehr zur
Rechtskraft gelangten schweiz. Z. G. B. fiir die Jugend-Gerichts-
barkeit ein gleichartiges Verfahren einschlagen kénnen, ohne uns
um die Verschiedenheit und Zweck-,Unmafligkeit® der kantonalen
Strafgesetze weiter bekiimmern zu miissen. Diese Instanzen
wollen wir nun vom vormundschaftlichen Standpunkt etwas
nidher untersuchen und beleuchten.

1. Die Anzeige: Diese kann hier wie im iiblichen Straf-
verfahren jeder Biirger, also auch ein Polizeidiener machen, zu
dessen Kenntnis das pflicht- oder rechtswidrige Verhalten eines
Minderjihrigen gelangt. Die Anzeige ist schriftlich oder miindlich
an den Vormund zu richten, sei dies eine elterliche oder von
hoherer Seite als Vormund bestellte Person. Unter ,pflicht-
widrigem“ Verhalten verstehe ich z. B. vom Miindel, an Men-
schen, Tieren oder Sachen veriibte Roheiten, ferner kleine unzu-
laBige Mausereien, Betriigereien und Liigen, Trunkenheit etc.,
tiberhaupt gerichtlich nicht verfolghare, jedoch tadelnswerte
Handlungen, die beweisen, daffi der fehlbare Minderjihrige sich
bereits auf moralischen Irrwegen befindet. Wird bei 6fterm Be-
obachten solcher Handlungen seitens einer erwachsenen Person
die Anzeige an den Vormund unterlassen, so soll die betreffende
Person vom Vormund zur Verantwortung gezogen und eventuell
von hoherer Stelle mit Geldbufle bestraft werden kénnen. Vor-
ausgeschickt sei hier die Bemerkung, dal dem Vormund kraft
seiner vormundschaftlichen, bezw. elterlichen Gewalt gegeniiber
solchem pflichtwidrigen Verhalten seines Miindels das Ziichtigungs-
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recht zusteht, jedoch nur insoweit jegliche Schiidigung der Ge-
sundheit des Miindels hiebei ausgeschlossen wird. Die Betidtigung
des Ziichtigungsrechts von Seite des Vormundes. sistiert vorldufig
den weitern Instanzenzug.

2. Die Klage, richtiger gesagt: ,Die Verklagung®“. Sie hat
nur dann, aber dann unter allen Umstéinden zu erfolgen, wenn
eine im Strafgesetz vorhergesehene rechtswidrige von Seite des
Miindels begangene Handlung, sei’s per Anzeige, sei’s ohne eine
solche zur Kenntnis des Vormundes gelangt ist. An wen die
Klage zu richten ist, wird unter Nr. 3 besprochen werden. Zu
leisten hat sie der (natiirliche oder bestellte) Vormund und nur
dieser.

Da die zweckentsprechende Bestellung eines Vormundes fiir
alle Minderjéhrigen, die nicht unter elterlicher Gewalt stehen, die
feste Grundlage meines jugendgerichtlichen Gebidudes bildet, so
mufl den Anforderungen, die an diese Personlichkeit zu stellen
sind, eine ausfiihrliche Besprechung gewidmet werden. Ihr mag
indessen die Bemerkung vorausgeschickt werden, dafl alles, was
ich iiber die Qualifikation des Vormundes zu sagen habe, sich
auf die Vormundschaft vermogensloser Miindel bezieht, deren
spersonliche Interessen® in diesem Falle als alleinige iibrig
bleiben, die der Vormund nach Art. 367 des Z. G. B. zu wahren
hat. Es wire aber ein grofler Irrtum, zu glauben, dal seine
Amtsfiihrung nun um so leichter sei, weil er kein Miindel-Ver-
mogen zu verwalten habe. Das direkte Gegenteil ist der Fall,
sofern unter der ,Wahrung personlicher Interessen® kaum etwas
anderes zu verstehen ist als die Sorge fiir gute Ausbildung des
Miindels in korperlicher, moralischer und beruflicher Beziehung.
Denn fiir vermogliche Kinder wird in der Regel der eigene Vater
als Vormund bestellt oder sie werden im Waisen-Falle in Familien
oder Privatanstalten derart untergebracht, dal sich der Vormund
der Sorge und Verantwortung fiir ihre gute Erziehung als ent-
hoben betrachten kann. Unvergleichlich viel schwerer belastet
aber diese Verantwortung den Vormund eines vermodgenslosen
Kindes, namentlich, wenn dasselbe wie so hiufig unter der Ge-
walt gewissenloser Eltern sich befindet oder als wvater- und
mutterloses Waisenkind von seiner Gemeinde- oder Waisen-
behorde als Verdingkind in Gott weifl welcher Weise unterge-
bracht wurde. Die ,Wahrung der personlichen Interessen“ des
Miindels erfordert demnach in jenen Fillen, wo er effektiv dieser
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Wahrung benétigt ist, von Seite des Vormundes weit hohere und
wertvollere Eigenschaften als die Wahrung der Vermogensinter-
essen, zu welcher schlieBlich jeder Biirger befihigt ist, der etwas
von Buchfiihrung versteht.

Nun besagt Art. 368 des Z. G. B.: ,Unter Vormundschaft
gehort jede unmiindige Person, die sich nicht unter elterlicher
Gewalt befindet,“ ferner Art. 379: ,Als Vormund hat die Vor-
mundschaftsbehérde eine miindige Person zu wihlen, die zu
diesem Amte geeignet erscheint, und ferner Art. 382: ,Zur
Ubernahme dieses Amtes sind verpflichtet die minnlichen Ver-
wandten, sowie alle in biirgerlichen Ehren stehenden Minner, die
in dem Verwandtschaftskreise wohnen.“ Und nun ist noch
Art. 416 anzufiihren, der besagt: ,Der Vormund hat Anspruch
auf eine Entschadigung, die aus dem Vermdgen des Bevor-
mundeten entrichtet und nach dem Ertrage des Vermdgens
festgesetzt wird,” iiber eine dem Vormund eines vermdgenslosen
Kindes zu gewiihrende Entschiddigung sich dagegen vollstindig
ausschweigt, obschon dessen Amt, sofern es zweckentsprechend
und gewissenhaft gefiihrt wird, sich bei weitem schwieriger und
um so dornenvoller gestaltet, in je vorgeriickterem Alter sich der
ihm unterstellte Miindel befindet.

Aus der Zusammenstellung der vorhin aufgezihlten Artikel
des Z. G. B. geht nun hervor, dal dem Gesetzgeber des Z. G. B.
zwar das Verdienst zukommt, den kantonalen Gesetzgebern den
Weg zu einer rationellen Ausgestaltung des Vormundschafts-
wesens riicksichtlich der ,Wahrung der perstnlichen Interessen“
des Miindels geoffnet zu haben, tatsiichlich aber nach dieser
Richtung sich passiv verhalten hat, offenbar in der Absicht, den
kantonalen Gesetzgebungen die weitere Ausbildung des Vor-
mundschaftswesens anheim zu stellen.. Immerhin wire es von
Nutzen gewesen, wenn dem Art. 416 noch ein Alinea ungeféhr
folgenden Inhaltes beigefiigt worden wére: ,Auch bei Ver-
mogenslosigkeit des Miindels hat der Vormund Anspruch auf
eine angemessene Entschiidigung, deren Betrag die Vormund-
schaftsbehorde der betreffenden Gemeinde festzusetzen hat und
aus offentlichen Mitteln entrichtet werden soll.* Es wire damit
wenigstens der Grundsatz festgenagelt worden, dal die ,Wahrung
der personlichen Interessen® mindestens die niémliche gesetz-
geberische Wiirdigung verdient wie diejenige der ,Vermogens-
interessen®.
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Item, es bleibt jetzt nichts anderes iibrig, als die Sache nach
der vom Z. G. B. geschaffenen Decke zu strecken, wozu in den
bisher ausgearbeiteten Ausfiihrungsgesetzen des Kantons einige
schiichterne Anfinge zu bemerken sind, die hoffentlich durch
Vollziehungsverordnungen sich erginzen und zu einem zweck-
entsprechenden Ziele sich hinfiihren lassen.') Dieses Ziel erblicke
ich in der Berufsvormundschaft, denn es ist sofort klar, daf3
man nicht jedem der vielen Tausende im Lande herum zer-
streuten halberwachsenen, mittellosen Menschen méinnlichen und
weiblichen Geschlechts einen besonderen hiezu geeigneten Vor-
mund bestellen kann, der sich verpflichten mufi, dieses
schwierige Amt ohne irgend welche Entschiddigung dem
Sinn und Geist des Art. 368 entsprechend zu verwalten. Einem
Berufsvormund dagegen, worunter eine minnliche oder weibliche
Person?®) zu verstehen ist, die ihre ganze Tétigkeit auf die Fiih-
rung eines solchen Amtes konzentriert und derart honoriert ist,
dafl sie darin ihren Lebensunterhalt finden kann, wird man je
nach Umstinden 10 bis 20, in Stddten wvielleicht noch erheblich
mehr Miindel unterstellen kénnen und wird unter der vorhin ge-
nannten Bedingung ,hiezu geeignete® Personen genug finden, die
sich diesem zwar verantwortungsvollen, aber segensreichen und
ehrenvollen Amte, dessen soziale Wichtigkeit von keinem andern
tibertroffen wird, mit Freude und Hingebung widmen werden.
Ich fiige nur noch bei, daBl zufolge authentischer Jahresberichte,
die von Seite der Jugendschutz-Behorden, -Kommissionen ete. aus
Gegenden, wo solche Berufsvormundschaften bereits existieren,
namentlich aus den Vereinigten Staaten, wo dieses Institut schon
seit einer Reihe von Jahren unter der Benennung der ,probation-
officers® bekannt ist, die denkbar giinstigsten Erfahrungen iiber
die Wirksamkeit dieses Instituts vorliegen.

Ich nehme nun den oben unter Nr. 2 verlassenen Faden
wieder auf, der uns die Reihenfolge der jugendgerichtlichen In-

) Ich kann wahrlich die allerdings unbescheidene Bemerkung hiebei
nicht unterdriicken, daBl man seit dem Jahre 1906 Zeit genug gehabt hiitte, der
Frage des Jugendschutzes iiberhaupt und speziell derjenigen der Jugendgerichte
eine auf den Vorentwurf des Z. G. B. sich stiitzende formvollendete Gestaltung
zu geben, wenn der damalige Vorstand des Vereins fiir Gefingniswesen meinen,
auf der Grundlage einer sorgfiltigen statistischen Arbeit beruhenden Thesen
die ihnen zukommende Beachtung und Beratung hitte zuteil werden lassen.

) Vermbge des Wortlauts des Art. 379 sind auch Frauen zur Ubernahme
von Vormundschaften befidhigt.
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stanzen und die Anforderungen erkennen lifit, die an die Per-
sonlichkeiten zu stellen sind, denen die Erledigung dieser In-
stanzen von Amtes wegen obliegen wiirde.

3. Die Untersuchung des Tatbestandes. Aus den in
Nr. 1 und 2 dargelegten Erdrterungen geht mit Selbstverstind-
lichkeit hervor, daf§ diese neue Instanz erst und nur dann zur
Geltung gelangt, wenn der Miindel nicht blol wegen pflicht-
widrigen Verhaltens, sondern wegen einer wirklich gesetzwidrigen
Handlung, wegen deren er nach bisheriger Ubung verhaftet
werden miifite, zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Die Klage oder Verklagung hat der Vormund in diesem
Falle an den bisher sog. Jugendrichter zu stellen, dem ich aber
die Bezeichnung ,Generalvormund® beilege, um dem einzuhal-
tenden Verfahren von vornherein den strafrechtlichen Charakter
zu benehmen und dasselbe, vorldufig wenigstens, zu einem
formlos administrativen stempeln zu konnen. Eine zu diesem
Amte ,geeignete“ Personlichkeit zu bestellen ist ebenfalls von
der &dufBlersten Wichtigkeit, dies um so mehr, als ich diesen
Generalvormund noch mit einer Menge zivilrechtlicher, den
Kinder- und Frauenschutz betreffender Funktionen belasten
mochte, die aber mehr in das Gebiet nach obiger Definition als
objektiv bezeichneten Fiirsorge gehoren und daher als nicht in
den Rahmen dieses Referates gehorend unerortert bleiben miissen.
M. E. kann demnach hiefiir nur ein Jurist in Betracht kommen
und zwar ein solcher, der die jugendlichen Seelen gemiitvoll und
zugleich charakterfest anzupacken versteht. Fiir jeden Amts-
oder Gerichtsbezirk ist ein solcher Generalvormund zu ernennen,
dem gegeniiber sdmtliche Vormunde des Bezirkes in erster Linie
fiir ihre Amtsfiihrung verantwortlich sind.

Riicksichtlich des Untersuchungsverfahrens diirfen die An-
ordnungen, die der Generalvormund behufs wahrheitsgetreuer
Ermittlung des Tatbestandes zu treffen gedenkt, durch keine
Paragraphenschablone irgendwelcher Art eingeengt werden.
Hochstens diirfte ihm vielleicht vorgeschrieben werden, das ein-
zuschlagende Untersuchungsverfahren zuvor mit dem Vormund
des Inkulpaten zu besprechen, sofern die Moglichkeit vorliegt,
eine vertrauenswiirdige Personlichkeit dieser Gattung ohne Zeit-
verlust beraten zu konnen. Selbstverstiindlich miissen sowohl
dem General- als dem Spezial-Vormund die Kompetenzen einge-
rdumt werden, die erforderlich sind, um das Entweichen des
Inkulpaten zu verhindern.
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Von grofiter Wichtigkeit ist die Ermittlung des subjektiven
Tatbestandes, worunter ich alle psychischen Momente verstehe,
welche die rechtswidrige Handlung haben veranlassen und er-
moglichen konnen, iiber welche eben der Spezial-Vormund die
beste Belehrung zu geben imstande sein soll, wenn er anders
sein Amt pflichtgetreu verwaltet hat. Denn dieser subjektive
Tatbestand und nicht der objektive soll die vormundschaftlichen
Anordnungen begriinden, die nach durchgefiihrter Untersuchung
zur Vollziehung gelangen.

Auf weitere Details, wie diese Untersuchung zu fiihren sei,
will ich um so weniger eintreten, als mir jegliche praktische Er-
fahrung in dieser Richtung abgeht. Die Ermittlung des objek-
tiven Tatbestandes, die natiirlich keineswegs vernachléssigt
werden darf, wird dem Generalvormund (vulgo Jugendrichter)
dann am besten gelingen, wenn er die Stelle zu treffen weiB,
an welcher das jugendliche Gehirn den Faden seiner liignerischen
Logik angesponnen hat, den es mit weit unerbittlicherer Konse-
quenz zu verfolgen pflegt, als die Erwachsenen meistens nur zu
ahnen vermigen. Vortreffliche Winke in dieser Hinsicht findet
man in den Biichern von Bérenreiter und Stammler iiber das
amerikanische Jugendstrafrecht, deren Studium iiberhaupt von
niemanden unterlassen werden sollte, der sich fiir diesen Gegen-
stand interessiert. Der Grundsatz, der das ganze Untersuchungs-
verfahren zu beherrschen hat, 146t sich schliefilich in folgende
Worte kleiden: Der mit der Untersuchung betraute General-
vormund hat schon wilhrend und mittelst derselben dafiir Sorge
zu tragen, dal wenn irgend tunlich der minderjihrige Inkulpat
coram publico nicht zum straffilligen Verbrecher gestempelt
werde, sondern seiner Umwelt gegeniiber als ein seit kiir-
zerer oder lingerer Zeit in moralischer Beziehung mif3-
handeltes Menschenkind erscheine, das der Staat im Inter-
esse der oOffentlichen Sicherheit von fernern moralischen Irrwegen
zu bewahren verpflichtet ist.

Nun gibt es zweifellos Fille, in welchen die Verwirklichung
dieses Grundsatzes von vornherein unmoglich und gerade im In-
teresse der oOffentlichen Sicherheit nicht einmal ratsam ist. Es
sind dies jene Fille, wo sich verbrecherische Naturanlage mit
fehlbarer Erziehung derart kombiniert hat, dafl daraus schon in
minderjdhrigem Alter eine zweibeinige unzidhmbare Bestie ent-
standen ist, riicksichtlich deren, vorliufig wenigstens, auf jede
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erzieherische Absicht verzichtet werden mufl. Unter den obwal-
tenden Gerichtsverfassungen und der obwaltenden Volks-
anschauung gegeniiber bleibt nichts anderes iibrig, als derartige
Fille den vormundschaftlichen}Verfahren zu entziehen und sie
dem gewohnlichen Strafverfahren zuzuweisen. Die Verbrechens-
arten, bei welchen nach vorlidufiger summarischer Feststellung
des objektiven Tatbestandes durch den Generalvormund die Uber-
weisung des Inkulpaten an den gewohnlichen Untersuchungsrichter
stattzufinden hitte, sind m. E. ziemlich leicht zu spezialisieren.
Ich nenne als solche die folgenden:

1. Anstiftung und Bandenfithrung (Komplott-Direktion) zum
Zwecke der Ausfithrung von Diebstihlen und Erpressungen jeg-
licher Art.

2. Einbruchsdiebstahl und Raub, namentlich wenn bei solchen
der Inkulpat sich dabei mit Mordwaffen versehen hatte.

3. Mord und Todschlag, sofern der letztere in offenbar lebens-
gefdhrdender Absicht vollzogen oder auch nur versucht wurde.

4. Anarchistische Sabotage in lebensgefihrdender Absicht,
Bombenlegen und wissentliche Mitwirkung bei der Fabrikation
und Verwendung solcher. In die néimliche Rubrik gehdrt auch
die geflissentlich lebensgefahrdende Storung des Eisenbahn- und
Automobilverkehrs.

5. Roh und gewalttitig ausgefiihrte Notzucht, wie iiberhaupt
alle gewaltsam vollzogenen sexuellen Verbrechen.

In allen hier aufgezédhlten Verbrechen ist vom vormundschaft-
lichen Standpunkt der miBlungene Versuch dem erfolgreichen
gleichzusetzen und daher die bisherige vormundschaftliche Be-
handlung des Verbrechers auch im Fall des bloflen Versuchs
nach einer summarischen Voruntersuchung zu sistieren. Diese
Sistierung hat in der Form zu geschehen, dal der Generalvormund
den Inkulpaten fiir strafmiindig erkldrt und ihn aus diesem
Grunde dem Strafgericht iiberweist. Er soll der Ubermittlung der
Untersuchungsakten an das Strafgericht ein schriftliches Gutachten
zuhanden des Staatsanwaltes beilegen, in welchem er diese Straf-
miindigkeits-Erkidrung begriindet. Es soll ihm iiberdies auf Be-
gehren hin gestattet werden, selbstredend in die Hauptverhandlung
einzugreifen und zwar je nach seinem Gutfinden in strafmildern-
dem oder strafbeschwerendem Sinn.

Man ersieht aus vorigem, daf} ich einen entschledenen Wider-
willen gegen die gesetzliche Festlegung des Alters der Strafmiin-
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digkeit hege, die nur dazu geeignet ist, die vormundschaftlich
erzieherische Tétigkeit gerade in jenem Moment lahmzulegen, wo
sie die fruchtbarste und segensreichste Wirkung entfalten kann.
Denn ich bin ganz iiberzeugt, dafl erfahrene Anstaltsdirektoren
mir darin beipflichten werden, daf es bei 16- bis 20jdhrigen jungen
Leuten, wenigstens solchen, deren erstmalige Delikte aus Leicht-
sinn begangen wurden oder einem durch Verfiihrung herbeige-
fiihrten Notstande ihre Entstehung verdanken, im allgemeinen
leichter ist, das Verantwortlichkeitsgefiihl zu wecken, wovon
schliefllich aller Erziehungserfolg abhingt, als bei jiingern Indivi-
duen, die fiir diesen Begriff meist noch gar kein Verstindnis be-
sitzen. Ich wiirde sogar noch weiter gehen und die Vormundschaft er-
michtigen, den legalen Termin der Grofljihrigkeit, somit auch den
Termin der Strafmiindigkeit noch weiter hinaus zu verlegen, wenn
sie dies im Interesse der &ffentlichen Sicherheit und im Interesse
des unter ihrer piddagogischen Pflege stehenden Miindels fiir not-
wendig erachtet.

Bevor ich zu den né#chstfolgenden Instanzen iibergehe, sei
nur noch erwihnt, dafl alle Verfiigungen, sowohl diejenigen der
Spezialvormunde als diejenigen des Generalvormundes, nur provi-
sorischen Charakter haben diirfen, solange sie nicht von der dem-
nichst zu besprechenden Aufsichtsbehtrde oder von Seite irgend
einer andern hohern Autoritit genehmigt worden sind.

4. und 5. Gerichtssitzung und Urteil. Von vornherein
bemerke ich, dafl der oben aufgestellte Grundsatz die Abhaltung
einer Hauptverhandlung und die feierliche Urteilsverkiindung in
der Art und Weise, wie solche zufolge der Strafgesetzbiicher aller
Lénder im gewohnlichen Strafverfahren iiblich sind, vollstindig
ausschliefit. An die Stelle dieser Prozeduren treten in n#her
zu bestimmenden Perioden abzuhaltende Sitzungen der vormund-
schaftlichen Aufsichtsbehodrde, wie solche im Art. 361 des Z. G. B.
vorgesehen ist, in welchem die Verfiigungen der Vormunde rati-
habiert oder modifiziert oder fiir ungiiltig erklirt werden. Das
zweite Alinea dieses Artikels besagt ferner: ,Die Kantone (d. h.
wohl ,die Kantonsregierungen®) bestimmen diese Behtrden und
ordnen, wo zwei Instanzen der Aufsichtsbehtrde vorgesehen sind,
die Zustéindigkeit dieser Instanzen.“ Nun, in meinem System wiiren
allerdings zwei Instanzen gegeben, deren eine der Generalvormund,
die andere eben die Aufsichtsbehorde darstellen wiirde. Ihre Zu-
stindigkeit denke ich mir ungefihr im n#mlichen Verhilinis an-
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geordnet, wie im Militir das Zustindigkeitsverhilinis des Armee-
korps-Kommandanten zu seinem Generalstab geordnet ist: Dem
Generalvormund wird die taktische Fiihrung des vormundschaft-
lichen Feldzuges anvertraut, der Aufsichtsbehtrde die strategische.
Uber solche rein theoretische Dinge zu diskutieren, gewihrt iibri-
gens keinen Nutzen, solange die Realisierbarkeit meines Systems
noch eine ginzlich offene Frage ist. Von praktischer Wichtigkeit
sind dagegen folgende Fragen:

1. In welchem Gebietsumfang wiirde die Aufsichtsbehdrde
ihres Amtes walten?

2. Aus welchen Bevolkerungs- oder Berufskreisen sind die
Personen zu beziehen, aus denen sie bestehen wird?

3. In welcher Art und Weise sollen sie gewihlt oder ernannt
werden ?

Ad 1. Ich bin noch heute der bereits in jenem zu Beginn
meines Aufsatzes erwihnten Referat vom Jahre 1906 und seither
in einer bei A. Franke in Bern erschienenen kleinen Broschiire
ausgesprochenen Ansicht, dafl der der Aufsichtsbehérde unter-
stellte Gebietsumfang weder zu klein noch zu grofl sein darf, zu
klein nicht, weil ihr gegeniiber bei einem stets zum Kritisieren
und Verurteilen geneigten Publikum h#ufig genug der Verdacht
entstehen wiirde, die Behorde habe sich in ihren Entschliissen und
Entscheidungen von lokalen Klatschereien und Strebereien beein-
flussen lassen; zu grofl ebenfalls nicht, weil durchaus erforderlich
ist, dal jedes Mitglied dieser Behorde befidhigt sein mufl, ohne
grofien Zeitverlust sich personlich von der Wirkung und Wirksam-
keit der vormundschaftlichen Betétigung zu iiberzeugen, um event.
bei den hieriiber zu fassenden Beschliissen in sachverstindiger
Weise mitwirken zu konnen. Es taugen daher weder Gemeinde-
behorden einerseits, noch Kantonsregierungen andererseits dazu,
die Funktion einer solchen vormundschaftlichen Aufsichtsbehdrde
zu versehen, abgesehen von den bereits angegebenen Griinden
auch darum, weil beide Arten von Behorden iiberdies hinreichend
mit Arbeit belastet sind, als daf} sie sich speziell um jedes bevor-
mundete Kind bekiimmern konnten, wie es gerade fiir die Wah-
rung der personlichen Interessen in viel hoherem Mafie als fiir
die Wahrung der Vermogensinteressen unbedingt erforderlich ist.
Das einzig Richtige scheint mir daher der Mittelweg, fiir jeden
Gerichts- oder Amtsbezirk eine besondere Aufsichtsbehdrde zu be-
schaffen und den stindigen Vorsitz dieser Behorde dem jeweiligen

28
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Regierungsstatthalter zu iibertragen, um von vornherein jeglicher
allfillig auftretender ehrgeiziger Streberei die Spitze abzubrechen,
womit auch die immerhin notwendige Verbindung der Aufsichts-
behtrden mit der Kantonsregierung hergestellt wére.

Ad 2. Diese Frage mochte ich dahin beantworten, dafl vor
allem aus nur Personen in diese Stellung gelangen diirfen, denen
eine warme Begeisterung fiir die Sache des Jugendschutzes zuzu-
trauen ist; in erster Linie sodann Personen, deren gesellschaftliche
Stellung fiir ein vollig von allen lokalen Reibereien unbeeinflufites
Verhalten Gewdhr bietet, in zweiter Linie solche Personen, die
vermoge ihres Berufes das jugendliche Denken und Fiihlen richtig
zu beurteilen verstehen, demnach besonders Geistliche und Lehrer,
~ ferner Arzte behufs Fiirsorge fiir die leibliche Gesundheit der
Miindel. Wiinschbar, namentlich fiir die Bezirke des Hochgebirges
wire es, wenn jede Gemeinde des Bezirkes durch ein Mitglied in
der Behorde vertreten wiire, damit dasselbe iiber das Befinden
von in einsamen, weit abgelegenen Héfen untergebrachter Kinder
verldBliche Auskunft geben konnte. Die Zahl der Mitglieder be-
treffend, so sollte dieselbe eher nach dem territorialen Umfang
des Bezirkes als nach seiner Seelenzahl festgesetzt werden.
Immerhin sollte sie die Maximalzahl von 12 nicht iiberschreiten.
Diese wenigen Andeutungen in betreff der zweiten Frage mogen
geniigen, da ihre Erorterung eher die Organisation des allgemeinen
Jugendschutzes betrifft als diejenige der Jugendgerichte.

Ad 3. In der soeben genannten Hinsicht ist die Beantwortung
der dritten Frage jedenfalls die wichtigste. Da die Personenwahl
der Aufsichtsbehdrde unter keinen Umstinden dem politischen
Parteigetriebe ausgeliefert werden darf, so kann hier von einer
allgemeinen Volksabstimmung etwa gar nach Proporzsystem gar
keine Rede sein. M. E. sollte in folgender Weise verfahren wer-
den: Die Gemeindebehorden schlagen die Personen in derjenigen
Zahl vor, die sie durch das Regierungsstatthalteramt zugewiesen
erhalten und iibermitteln ihm diese Vorschlige ohne jegliche Be-
griindung oder Empfehlung. Nebstdem ist auch jede Privatperson
berechtigt, einen mit ihrer Unterschrift versehenen Vorschlag einer
einzigen Person, ja sogar ihre eigene Person dem Regierungsstatt-
halteramt einzureichen. Der Regierungsstatthalter priift die einge-
laufenen Vorschlige im Verein mit dem Generalvormund und sucht
sich mit ihm iiber die sodann der Kantonsregierung zu iibermittelnde
Liste der empfehlenswerten Vorschlige zu einigen. Mag eine
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Einigung iiber séimtliche Namen zustandekommen oder nicht, so
darf die Gesamtliste der beiden Beamten nicht mehr als die dop-
pelte Zahl der Personen, welche jeweilig in die Aufsichtsbehdrde
zu wihlen sind, enthalten. Zur definitiven Wahl ist einzig die
Kantonsregierung berechtigt. Wihlbar sind selbstverstéindlich
auch Frauen. Ihre Zahl darf nicht weniger als !/¢ und nicht
mehr als !/+ der Gesamtzahl der Mitglieder einer jeweiligen Auf-
sichtsbehdrde betragen. Nachtriglich bemerke ich bei dieser Ge-
legenheit noch, daf§ die Frauen in der Berufsvormundschaft eben-
falls eine wichtige Rolle zu spielen haben. Denn das miéinnliche
Geschlecht ist riicksichtlich der Bevormundung der mittellosen
Midchen vollstiindig auszuschlieen und iiberdies sollte auch simt-
lichen noch nicht schulpflichtigen Kindern nur weibliche Berufs-
vormunde bestellt werden. Die Generalvormunde sind ebenfalls
von der Regierung auf einen Doppelvorschlag der Regierungs-
statthalter hin zu wiihlen. Amtsdauer: Lebenszeit; immerhin soll
ihnen die Berechtigung zustehen, nach 10jdhriger Amtsdauer von
ihrem Amte zuriickzutreten.

Aus meiner Beantwortung der soeben besprochenen drei Fra-
gen ist nun ziemlich klar ersichtlich, dal ich mit meiner Aufsichts-
behorde ungefdhr das nidmliche zu schaffen bezwecke, was der
altbewédhrte Vorkimpfer in Fragen des Jugendschutzes, Kuhn-
Kelly, mit seinen Jugendschutzkommissionen zu erreichen bestrebt
war und teilweise schon erreicht hat. Solange das Z. G. B. noch
nicht in Kraft getreten war, so verdienten seine Bestrebungen den
ungeteiltesten Beifall. Aber nunmehr vermag ich die Existenz-
berechtigung der Jugendschutzkommissionen als besonderer neben
der vormundschaftlichen, durch Gesetzeskraft ratihabierten Be-
horde und als ein Institut, das unfehlbar mit meiner Aufsichts-
behorde konkurrieren und sogar kollidieren wiirde, wirklich nicht
einzusehen. Leider, mochte ich fast sagen, hat er m. E. gewif
nicht zum Nutzen der aktuell gewordenen Frage der Jugendgerichte
mit seinen Jugendschutzkommissionen schon derart Schule ge-
macht, daf}, wenn ich nicht irre, bereits in verschiedenen Kantonen
Ausfiihrungsgesetze zum Z. G. B. ausgearbeitet und per Volks-
abstimmung angenommen wurden, welche solchen Kommissionen
die Befdhigung erteilen, jugendgerichtliche Funktionen zu voll-
ziehen, aber ohne dafl die Form schon festgelegt wire, in welcher
dies geschehen soll, riicksichtlich deren das Inkrafttreten des
schweiz. Strafgesetzbuches abgewartet wird. Was bei solcher



436

Friithgeburt eines Jugendgerichts Niitzliches herauskommen wird,
kann man sich lebhaft vorstellen. Ich frage: Ist es denn nicht
viel logischer, konsequenter und zugleich viel schneller zum er-
wiinschten Ziele fiihrend, wie ich es vorschlage, das Z. G. B.
dazu zu beniitzen, um das ,Richten® bezw. das Verurteilen
minderjdhriger Rechtsbrecher einesteils génzlich abzuschaffen und
das ,Erziehen“ an die Stelle des ,Richtens® zu setzen, andern-
teils die allerschwersten Siinder, riicksichtlich deren Erziehung
Hopfen und Malz verloren ist, einstweilen und solange ein
schweiz. Strafgesetzbuch noch nicht in Kraft besteht, den zur
Zeit existierenden kantonalen Gerichten zur Verurteilung zu
liberweisen ?

Zweifellos werden manche Zuhorer oder Leser dieses Vor-
trages der Ansicht sein, daf3 eine solche von oben herab einge-
setzte, mit sozusagen unbeschrinkten Befugnissen versehene
Aufsichtsbehorde die unstreitig segensreiche Tatigkeit der chari-
tativen dem Jugend- und Kinderschutz sich widmenden Vereine
und Stiftungen beeintridchtigen und deren Eifer fiir die gute
Sache lahm legen wiirde. Ich bin ganz entschieden der gegen-
teiligen Meinung. Denn nicht nur wird die Aufsichtsbehorde
auBlerordentlich froh sein, durch die Tétigkeit der Vereine, sofern
dieselbe nicht nur in jdhrlichen Versammlungen mit den iiblichen
schonen Reden und Festessen besteht, mit den Spezialfillen be-
kannt zu werden, in welchen ein autoritativer Eingriff notwendig
wird, sondern es wird auch den Eifer der Mitglieder dieser Ver-
eine michtig anspornen, wenn sie ihr Bestreben, obwaltende
Mifistéinde zu beseitigen, durch die autoritativen Verfiigungen der
Behorde unterstiitzt sehen. Man erlaube mir den nachstehenden
Vergleich des Verhéltnisses, in welchem ich mir die Vereine zur
Aufsichtsbehorde (inkl. Generalvormund) stehend denke:

Die Vereine sind das breit im Sonnenschein der Gffentlichen
Meinung ausgelegte Netz einer Kreuzspinne, in dessen Maschen
die Fliegen hingen bleiben, nimlich die Fille, in welchen die
Tatigkeit der Spinne, némlich der Aufsichtsbehorde, erforderlich
wird. Diese ist mit den Werkzeugen, nédmlich den Kompetenzen,
versehen, die erforderlich sind, um das Entweichen der in die
Maschen des Gewebes geratenen Fliege zu verhindern. Die
Stiitzpunkte, an welchen das Spinngewebe aufgehingt ist, sind
die hier einschlagenden Artikel des Z. G. B.

Als Liickenbiifier fiir die Jugendgerichte, deren Einfiihrung
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man eben gerne dem kommenden Strafgesetzbuch {iiberlassen
mochte, beeilt man sich in manchen Kantonen, die ,bedingte
Verurteilung® einzufiihren, die der gerade herrschenden Mode
gemifl sich des Rufes erfreut, ein grofler Kulturfortschritt zu
sein. Sie verdient aber diesen Ruf nur in jenen Gegenden oder
Staaten, wo sie mit einem Patronat verbunden ist, das sich des
bedingt Verurteilten in werktitiger seine Individualitiit beriicksich-
tigender Weise annimmt und mit den hiezu erforderlichen finan-
ziellen Mitteln ausgeriistet ist. Die gewiegtesten Sachkenner sind
aber dariiber nicht im Zweifel, dafl die offentliche Sicherheit aus
der Einfiihrung dieses Instituts nicht den geringsten Nutzen zieht,
sondern weit Ofter durch dasselbe gefdhrdet wird, wenn die
schablonenhaft geiibte Weisheit der polizeilichen Sicherheitsorgane
mit der Uberwachung des bedingt Verurteilten oder Entlassenen
betraut wird. Dagegen nimmt sich der Vormund meiner dem
amerikanischen System der probation officers nachgebildeten An-
ordnung des jungen Verbrechers an, bevor er nur verhaftet ist,
was fiir ihn selbst einen grofien moralischen, fiir den Staat einen
finanziellen Vorteil bedeutet, einen noch grofiern, wenn es dem
Vormund gelingt, ihn von der Begehung eines Verbrechens ab-
zuhalten. Einen andern, wenn auch weniger wichtigen Vorteil
sehe ich darin, daBl der Staat im Falle groblicher Vernachlassi-
gung der vormundschaftlichen Berufspflicht nach Obligationen-
recht berechtigt ist, den fehlbaren Vormund, sei er eine elterliche
oder andere Person, fiir den durch die Begehung des Verbre-
chens entstandenen Schaden zur Verantwortung zu ziehen. Ich
frage mich nun wiederum, welchen Vorzug die bedingte Verur-
teilung selbst in jenen Fillen, wo eine zweckentsprechende
Uberwachung des bedingt Verurteilten stattfindet, vor meinem
vormundschaftlichen Uberwachungssystem haben soll? Der
Zweck beider Institute ist ein prophylaktischer oder nach juristi-
schem Sprachgebrauch ein ,spezial-priventiver mit dem Unter-
schiede, dafl bei der bedingten Verurteilung die Spezial-Préavention
nach geschehenem Verbrechen einsetzt, bei meinem System da-
gegen schon lange vor der Begehung eines Verbrechens beginnt,
sofern ndmlich der Art. 368 des Z. G. B. korrekt befolgt wird,
und dass es nach der Begehung eines solchen sich mindestens
als ebenso wirksam erweisen wird, als dasjenige der bedingten
Verurteilung.




	Erster Schweizerischer Jugendgerichtstag in Winterthur : Referate und Voten
	Über die Beziehungen des Kindes zum Verbrechen
	Der Stand der Jugendgerichtsbewegung, namentlich in der Schweiz
	Die Zusammensetzung der Jugendgerichte
	La compétence des tribunaux pour mineurs
	Öffentlichkeit oder Ausschluss der Öffentlichkeit
	Jugendstrafrecht und Jugendfürsorgerecht
	Zur Frage der Jugendgerichte


